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Angaben über die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Emittentin

Im Folgenden sind die Abschlüsse und Planzahlen der  
PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG dargestellt. 
Die Gesellschaft wurde am 11. November 2009 gegrün-
det. Die c3 fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH ist 
der Gesellschaft mit Vertrag vom 22. Januar 2010 als 
Treuhandkommanditistin beigetreten, wobei der Beitritt 
im Außenverhältnis unter der aufschiebenden Bedin-
gung der Eintragung als Kommanditistin im Handelsre-
gister steht. Insoweit liegt eine wirtschaftliche Neugrün-
dung vor, so dass auf diesen Tag eine Eröffnungsbilanz zu 
erstellen ist. Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz haben 
keine bilanzwirksamen Veränderungen durch Geschäfts-
vorfälle stattgefunden. Auf die Abbildung einer Zwischen-
übersicht wird insoweit verzichtet. 

Planzahlen, Annahmen  
und Wirkungszusammenhänge

Die Prognosen der Bilanzentwicklung, der Gewinn-und 
Verlust-Rechnung sowie die Planzahlen der Fondsgesell-
schaft für den Zeitraum 2009 bis 2013 basieren auf der 
Investitions- und Finanzierungsprognose (Seite 51 und 
55) sowie der Liquiditäts- und Ertragsvorschau (Seite 
56 ff.). Über die für das Jahr 2010 dargestellten Investi-
tionen hinaus sind im Planungszeitraum keine weiteren 
Investitionen geplant.

Aus den Planbilanzen und den Plan-Gewinn-und-Verlust-
Rechnungen für die Jahre 2009 bis 2013 sind die bilan-
zielle Entwicklung und das jeweilige Jahresergebnis der 
Fondsgesellschaft erkennbar, wie sie sich bei Zugrunde-
legung der Ergebnis- und Liquiditätsprognose ergeben. 

Die Höhe der geplanten Zahlen ist im Wesentlichen von 
den auf Ebene der Projektgesellschaften erzielten Ergeb-
nissen aus der Einspeisung von Strom und den Fremdka-
pitalkosten abhängig. 

Planbilanzen

Die Planbilanzen gehen davon aus, dass die Anleger der 
Fondsgesellschaft im Jahre 2010 beitreten. Die Aktivseite 
weist die Buchwerte des Anlagevermögens sowie die Bank-
bestände aus. Die Passivseite weist das Eigenkapital aus. 

Plan-Gewinn-und Verlust-Rechnungen

Aus den Beteiligungen an den Projektgesellschaften flie-
ßen der Fondsgesellschaft ab dem Jahr 2018 Beteiligungs-
erträge zu, zuvor zufließende Liquidität sind Entnahmen, 
die den Beteiligungsansatz mindern. 
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PLANBILANZEN (Prognose)
Eröffnungsbilanz zum 

22.01.2010*

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2010

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2011

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2012

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2013

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2014

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2015

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2016

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2017

AKTIVA EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

A. Ausstehende Einlagen 25.000

B. Beteiligungen 12.491.525 9.797.175 8.461.737 7.053.836 5.566.169 4.028.787 2.399.232 720.050 

C. Umlaufvermögen/Bank 0 19.110 1.082.653 819.762 622.327 496.975 414.387 341.444 311.338

Bilanzsumme 25.000 12.510.635 10.879.828 9.281.499 7.676.163 6.063.144 4.443.174 2.740.676 1.031.388

PASSIVA 

Kommanditkapital 25.000 12.510.635 10.879.828 9.281.499 7.676.163 6.063.144 4.443.174 2.740.676 1.031.388

Bilanzsumme 25.000 12.510.635 10.879.828 9.281.499 7.676.163 6.063.144 4.443.174 2.740.676 1.031.388

PLAN-GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG (Prognose) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Umsatzerlöse 62.123 79.288 80.712 82.161 83.636 85.137 86.665 88.220

B. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Zinserträge 0 191 10.827 12.296 9.335 7.455 8.288 6.829

D. Sonstiger betrieblicher Aufwand 218.013 399.636 406.574 413.648 420.861 428.214 435.711 443.354

E. Außerordentliche Aufwendungen 3.083.475 0 0 0 0 0 0 0

F. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag –3.239.365 –320.157 –315.035 –319.191 –327.890 –335.622 –340.758 –348.305

Cashflow-Rechnung (Prognose) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Liquidität Stand Jahresanfang 0 19.110 1.082.653 819.762 622.328 496.976 414.388 341.444

Einzahlungen

Einzahlung Eigenkapital (inkl. Agio) 15.750.000

Zinseinnahmen (nach Kapitalertragsteuer) 0 141 7.971 9.053 6.873 5.488 6.102 5.028

Umsatzerlöse 62.123 79.288 80.712 82.161 83.636 85.137 86.665 88.220

Zuflüsse aus Projektgesellschaften 0 2.690.000 1.330.000 1.400.000 1.480.000 1.530.000 1.620.000 1.670.000

Summe Einzahlungen 15.812.123 2.769.429 1.418.683 1.491.214 1.570.509 1.620.626 1.712.767 1.763.248

Auszahlungen

Beteiligung an Objektgesellschaften 12.491.525 0 0 0 0 0 0 0

Laufende Betriebsausgaben 218.013 399.636 406.574 413.648 420.861 428.214 435.711 443.354

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Konzeption und der Investition 3.083.475 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlung an Gesellschafter 0 1.306.250 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.350.000 1.350.000

Summe Auszahlungen 15.793.013 1.705.886 1.681.574 1.688.648 1.695.861 1.703.214 1.785.711 1.793.354

Liquidität Stand Jahresende 19.110 1.082.653 819.762 622.328 496.976 414.388 341.444 311.338

Eventuelle Rundungsdifferenzen sind EDV-technisch bedingt. Alle Angaben in Euro. * Datum der wirtschaftlichen Neugründung
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PLANBILANZEN (Prognose)
Eröffnungsbilanz zum 

22.01.2010*

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2010

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2011

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2012

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2013

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2014

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2015

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2016

Planbilanz (Prognose)  

zum 31.12.2017

AKTIVA EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

A. Ausstehende Einlagen 25.000

B. Beteiligungen 12.491.525 9.797.175 8.461.737 7.053.836 5.566.169 4.028.787 2.399.232 720.050 

C. Umlaufvermögen/Bank 0 19.110 1.082.653 819.762 622.327 496.975 414.387 341.444 311.338

Bilanzsumme 25.000 12.510.635 10.879.828 9.281.499 7.676.163 6.063.144 4.443.174 2.740.676 1.031.388

PASSIVA 

Kommanditkapital 25.000 12.510.635 10.879.828 9.281.499 7.676.163 6.063.144 4.443.174 2.740.676 1.031.388

Bilanzsumme 25.000 12.510.635 10.879.828 9.281.499 7.676.163 6.063.144 4.443.174 2.740.676 1.031.388

PLAN-GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG (Prognose) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Umsatzerlöse 62.123 79.288 80.712 82.161 83.636 85.137 86.665 88.220

B. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Zinserträge 0 191 10.827 12.296 9.335 7.455 8.288 6.829

D. Sonstiger betrieblicher Aufwand 218.013 399.636 406.574 413.648 420.861 428.214 435.711 443.354

E. Außerordentliche Aufwendungen 3.083.475 0 0 0 0 0 0 0

F. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag –3.239.365 –320.157 –315.035 –319.191 –327.890 –335.622 –340.758 –348.305

Cashflow-Rechnung (Prognose) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Liquidität Stand Jahresanfang 0 19.110 1.082.653 819.762 622.328 496.976 414.388 341.444

Einzahlungen

Einzahlung Eigenkapital (inkl. Agio) 15.750.000

Zinseinnahmen (nach Kapitalertragsteuer) 0 141 7.971 9.053 6.873 5.488 6.102 5.028

Umsatzerlöse 62.123 79.288 80.712 82.161 83.636 85.137 86.665 88.220

Zuflüsse aus Projektgesellschaften 0 2.690.000 1.330.000 1.400.000 1.480.000 1.530.000 1.620.000 1.670.000

Summe Einzahlungen 15.812.123 2.769.429 1.418.683 1.491.214 1.570.509 1.620.626 1.712.767 1.763.248

Auszahlungen

Beteiligung an Objektgesellschaften 12.491.525 0 0 0 0 0 0 0

Laufende Betriebsausgaben 218.013 399.636 406.574 413.648 420.861 428.214 435.711 443.354

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Konzeption und der Investition 3.083.475 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlung an Gesellschafter 0 1.306.250 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.350.000 1.350.000

Summe Auszahlungen 15.793.013 1.705.886 1.681.574 1.688.648 1.695.861 1.703.214 1.785.711 1.793.354

Liquidität Stand Jahresende 19.110 1.082.653 819.762 622.328 496.976 414.388 341.444 311.338

Eventuelle Rundungsdifferenzen sind EDV-technisch bedingt. Alle Angaben in Euro. * Datum der wirtschaftlichen Neugründung
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KAPITALRÜCKFLUSSRECHNUNG (Prognose)

Zeichnungssumme in EUR

Agio

100.000

5 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Summe

Gebundenes Kapital (1) 105.000 105.000 96.233 87.622 78.974 70.339 61.714 52.558 43.411 34.271 25.134 16.006 7.872 3.537 0 0 0 0 0 0 0

Ausschüttung (2.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 10.000 24.000 24.000 21.232 51.955 167.187

Steuererstattungen (+)/Steuerzahlungen (–) (2.2) 0 29 55 74 68 62 78 73 70 68 64 –926 –4.721 –4.867 –5.001 –5.127 –5.254 –5.166 –5.072 –4.965 –18.899 –59.353

Eigenkapitaleinzahlung (-)/Eigenkapitalrückzahlung (+) (2.3) –105.000 8.738 8.555 8.574 8.568 8.562 9.078 9.073 9.070 9.068 9.064 9.060 56 53 51 52 55 54 45 2.803 4.420 0

Summe des Rückflusses (2.4) –105.000 8.767 8.611 8.649 8.635 8.625 9.157 9.146 9.140 9.137 9.129 8.134 4.335 4.186 4.051 3.925 4.801 18.889 18.974 19.070 37.475 107.833

Haftungsvolumen (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000

Anteiliges Fremdkapital (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANZAHLEN (Prognose) 2010 2011 2012 2013

Investition 12.491.525

Handelsrechtliches Ergebnis –3.239.365 –320.157 –315.036 –319.191

Umsatz 62.123 79.288 80.712 82.161

Produktion 0 0 0 0

Eventuelle Rundungsdifferenzen sind EDV-technisch bedingt. Alle Angaben in Euro.

Planzahlen

Bei den Investitionen handelt es sich um die Kapitalisie-
rung der Projektgesellschaften, an denen sich die Fonds-
gesellschaft beteiligen wird. Das prognostizierte handels-
rechtliche Ergebnis ist im Jahr 2010 geprägt durch die als 
Aufwand zu behandelnden Fondsnebenkosten.

Bei dem ausgewiesenen Umsatz handelt es sich um die 
Einnahmen aus der Beratungstätigkeit gegenüber den 
Projektgesellschaften, hierin nicht enthalten sind die 
Zuflüsse aus den Projektgesellschaften. Produktionszah-
len sind nicht anzugeben, da die Fondsgesellschaft kein 
Produktionsunternehmen ist. 

Cashflow-Prognose

Der geplante Cashflow weist für 2010 die Einzahlung 
des Eigenkapitals sowie Einnahmen aus der Manage-
mentvergütung, ab dem Jahr 2011 erste Zuflüsse aus 
den Projektgesellschaften aus. Die Ausgaben bestehen 
im Jahr 2010 insbesondere aus der Kapitalisierung der 
Projektgesellschaften, den fondsbedingten Nebenkos-
ten sowie den laufenden Betriebsausgaben. Ab dem Jahr 
2011 sind Auszahlungen an die beigetretenen Gesell-
schafter vorgesehen. 

Kapitalrückflussrechnung

Die Kapitalrückflussrechnung zeigt am Beispiel einer 
Beteiligung von 100.000,– Euro die Entwicklung des 
gebundenen Kapitals, der jeweiligen Haftung sowie des 
anteilig auf den Anleger entfallenden Teils des Fremdka-
pitals. Die angegebenen Werte beruhen auf den Annah-
men des Investitions- und Finanzierungsplans sowie der 
Liquiditäts- und Ertragsvorschau. Hierbei wurde über die 
gesamte Dauer von einem Einkommensteuersatz von 
42 % zzgl. des Solidaritätszuschlages von 5,5 % ausge-
gangen.
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KAPITALRÜCKFLUSSRECHNUNG (Prognose)

Zeichnungssumme in EUR

Agio

100.000

5 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Summe

Gebundenes Kapital (1) 105.000 105.000 96.233 87.622 78.974 70.339 61.714 52.558 43.411 34.271 25.134 16.006 7.872 3.537 0 0 0 0 0 0 0

Ausschüttung (2.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 10.000 24.000 24.000 21.232 51.955 167.187

Steuererstattungen (+)/Steuerzahlungen (–) (2.2) 0 29 55 74 68 62 78 73 70 68 64 –926 –4.721 –4.867 –5.001 –5.127 –5.254 –5.166 –5.072 –4.965 –18.899 –59.353

Eigenkapitaleinzahlung (-)/Eigenkapitalrückzahlung (+) (2.3) –105.000 8.738 8.555 8.574 8.568 8.562 9.078 9.073 9.070 9.068 9.064 9.060 56 53 51 52 55 54 45 2.803 4.420 0

Summe des Rückflusses (2.4) –105.000 8.767 8.611 8.649 8.635 8.625 9.157 9.146 9.140 9.137 9.129 8.134 4.335 4.186 4.051 3.925 4.801 18.889 18.974 19.070 37.475 107.833

Haftungsvolumen (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000

Anteiliges Fremdkapital (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Sensitivitätsprognose 

(Abweichungen von der Prognose)

Einnahmen Zinssatz vor Steuern nach 42 % ESt und SolZ

4,50  % Auszahlung 332 % 252 % Bei diesem Szenario könnten die 

laufenden Auszahlungen erhöht 

oder Sonderauszahlungen   

vorgenommen werden. 

Positive Abweichung 110 % 5,50 % Auszahlung 318 % 243 %

6,50 % Auszahlung 305 % 235 %

4,50 % Auszahlung 308 % 236 % Bei diesem Szenario könnten die 

laufenden Auszahlungen erhöht 

oder Sonderauszahlungen   

vorgenommen werden. 

Positive Abweichung 105 % 5,50 % Auszahlung 294 % 228 %

6,50 % Auszahlung 281 % 218 %

4,50 % Auszahlung 284 % 221 %

Prospektszenario 100 % 5,50 % Auszahlung 271 % 211 %

6,50 % Auszahlung 257 % 202 %

4,50 % Auszahlung 260 % 205 % Bei diesem Szenario müssen  

die Auszahlungen gegebenenfalls 

gekürzt oder teilweise ausgesetzt 

werden. 

Negative Abweichung 95 % 5,50 % Auszahlung 247 % 195 %

6,50 % Auszahlung 232 % 184 %

4,50 % Auszahlung 248 % 197 % Bei diesem Szenario müssen  

die Auszahlungen mindestens 

gekürzt und/oder teilweise  

ausgesetzt werden. 

Negative Abweichung 90 % 5,50 % Auszahlung 232 % 186 %

6,50 % Auszahlung 214 % 174 %

Eventuelle Rundungsdifferenzen sind EDV-technisch bedingt.
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Sollten sich die Stromerlöse um 10 % erhöhen, würde sich 
bei gleichbleibenden Zinsaufwendungen eine Gesamt-
ausschüttung bis Ende 2030 vor Steuer von 318 % sowie 
bei einer Steuerbelastung von 42 % zzgl. Solidaritäts-
zuschlag von 243 % ergeben. Kann zugleich ein um 1 % 
geringerer Zinssatz vereinbart werden, ergäbe sich ein 
Mittelrückfluss vor Steuern von 332 % (252 %). 

Können hingegen nur 90 % der prognostizierten Einnah-
men erzielt werden, würde sich bei gleichbleibenden 
Zinsen der Gesamtmittelrückfluss vor Steuern auf 232 % 
(186 %) reduzieren, bei zudem um 1 % höheren Zinsen 
auf 214 % (174 %). 

Für den Fall der Beendigung der Beteiligung wurde im 
Verkaufsprospekt ein Erlös für die Veräußerung der 
Solarkraftwerke in Höhe von 339,– Euro/kWp angenom-
men. Sollte kein Verkaufserlös erzielt werden können, 
würde sich der Gesamtmittelrückfluss vor Steuern bei im 
Übrigen gleichbleibenden Annahmen auf 240 % (192 %) 
reduzieren. Bei einem Verkaufserlös von 226,– Euro/
kWp der ursprünglichen Anschaffungskosten ergäbe sich 
ein Gesamtmittelrückfluss von 262 % (206 %), bei einem 
Verkaufserlös von 451,– Euro/kWp ein Gesamtmittel-
rückfluss von 279 % (216 %) und bei einem Verkaufserlös 
von 564,– Euro/kWp ein Gesamtmittelrückfluss von 
287 % (222 %). 

Sensitivitätsprognose

Da die einzelnen Investitionen der Fondsgesellschaft 
noch nicht feststehen, wurde in den Ergebnis- und Liqui-
ditätsprognosen eine Vielzahl von Annahmen getroffen. 
Darüber hinaus wurden für den Verlauf der Solarkraft-
werke ebenfalls Annahmen, insbesondere zum Strom-
ertrag und den Fremdkapitalkonditionen, getroffen. Es 
wurde daher zunächst dargestellt, wie sich die Wirt-
schaftlichkeit der Anlage verändert, wenn sich Änderun-
gen dieser beiden Faktoren ergeben. 

Ausgehend von dem Basisfall der Ergebnis- und Liqui-
ditätsprognose dieses Verkaufsprospektes (orange) 
werden die Stromerlöse um jeweils 5 % bzw. 10 % erhöht 
und zudem jeweils der Zinsaufwand um jeweils 1 % 
erhöht oder verringert und dargestellt, welcher Gesamt-
mittelrückfluss an den Anleger sich in dem jeweiligen Fall 
ergibt. 

Szenario Veräußerungserlös

315 %

280 %

245 %

210 %

175 %

140 %

105 %

70 %

35 %

Prospektprognose

	 0,–	 226,–	 339,–	 451,–	 564,–

287 %

Veräußerungserlös in Euro/kWp

Auszahlungen vor Steuern 
(inkl. Kapitalrückzahlung)

279 %
271 %262 %

240 %

Evtl. Rundungsdifferenzen sind EDV-technisch bedingt.
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Vertragspartner

PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG

Funktion Fondsgesellschaft 

Anschrift Am Gewerbepark 4, 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz

Sitz Röthenbach a. d. Pegnitz

Kontaktdaten Tel.: 0911 / 91 99 6-0, Fax: 0911 / 91 99 6-20, E-Mail: info@proinvestorfonds.de 

Handelsregister Amtsgericht Nürnberg, HRA 15430

Tag der ersten Eintragung 14.01.2010

Rechtsform

Kommanditgesellschaft mit einer GmbH als vollhaftender Komplementärin der KG. Die Anleger als  

Kommanditisten haften beschränkt im Außenverhältnis mit ihrer im Handelsregister eingetragenen Einlage von 

10 % der Bareinlage.

Kommanditkapital 25.000,– Euro

Gründungs-

kommanditisten

Rudi Krötz, Forchheim; Kommanditeinlage 5.000,– Euro

Klaus Wolfermann, Schnaittach; Kommanditeinlage 5.000,– Euro

c3 fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH; Kommanditeinlage 15.000,– Euro

Geschäftsführerin und 

Komplementärin
PI Fondsverwaltungs GmbH

Die Herren Rudi Krötz und Klaus Wolfermann sind zugleich Gesellschafter-Geschäftsführer der PI Fondsverwaltungs 

GmbH und der PI Verwaltung & Management GmbH sowie Gesellschafter der PI Pro·Investor GmbH & Co. KG  

und im Rahmen einer GbR der EME Energie Management Eberlein GmbH. Hieraus können sich Interessenkonflikte  

ergeben.
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PI Fondsverwaltungs GmbH

Funktion Geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafterin der PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG

Anschrift Am Gewerbepark 4, 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz

Sitz Röthenbach a. d. Pegnitz

Kontaktdaten Tel.: 0911 / 91 99 6-0, Fax: 0911 / 91 99 6-20, E-Mail: info@pi-unternehmensgruppe.de 

Handelsregister Amtsgericht Nürnberg, HRB 25895

Tag der ersten Eintragung 19.11.2009

Rechtsform GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Stammkapital 25.200,– Euro (voll einbezahlt)

Gesellschafter
Rudi Krötz, Forchheim; Stammeinlage 16.800,– Euro

Klaus Wolfermann, Schnaittach; Stammeinlage 8.400,– Euro

Geschäftsführer
Rudi Krötz, Forchheim; Klaus Wolfermann, Schnaittach

Den Geschäftsführern der Komplementärin sind keine Funktionsbereiche zugewiesen.

Die Herren Rudi Krötz und Klaus Wolfermann sind zugleich Gesellschafter-Geschäftsführer der PI Verwaltung & 

Management GmbH sowie Gesellschafter der PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG, der PI Pro·Investor GmbH 

& Co. KG und und im Rahmen einer GbR der EME Energie Management Eberlein GmbH. Hieraus können sich  

Interessenkonflikte ergeben. 

PI Pro·Investor GmbH & Co. KG

Funktion 
Konzeption des Fondsangebotes, Anbieterin, Prospektverantwortliche, Eigenkapitalvermittlung und Vertriebsorga-

nisation, Einreichungsstelle für Beitrittserklärungen, finanzmathematische Begleitung der Fondsgesellschaft

Anschrift Am Gewerbepark 4, 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz

Sitz Röthenbach a. d. Pegnitz

Kontaktdaten Tel.: 0911 / 91 99 6-0, Fax: 0911 / 91 99 6-20, E-Mail: info@proinvestorfonds.de

Handelsregister Amtsgericht Nürnberg, HRA 15347

Tag der ersten Eintragung 07.10.2009

Rechtsform Kommanditgesellschaft mit einer GmbH als vollhaftende Komplementärin

Kommanditkapital 25.000,– Euro

Kommanditisten
Rudi Krötz, Forchheim; Kommanditeinlage 20.000,– Euro

Klaus Wolfermann, Schnaittach; Kommanditeinlage 10.000,– Euro

Komplementärin PI Verwaltung & Management GmbH

Die Herren Rudi Krötz und Klaus Wolfermann sind zugleich Gesellschafter-Geschäftsführer der PI Fondsverwaltungs 

GmbH und der PI Verwaltung & Management GmbH sowie Gesellschafter der PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & 

Co. KG und und im Rahmen einer GbR der EME Energie Management Eberlein GmbH. Hieraus können sich  

Interessenkonflikte ergeben. 
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c3 fonds.concept Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Funktion Mittelverwendungskontrolleurin 

Anschrift ABC-Straße 19, 20354 Hamburg; ab 01.05.2010 Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg

Sitz Hamburg

Kontaktdaten Tel.: 040 / 35 76 62-0, Fax: 040 / 35 76 62-22, E-Mail: info@c3fonds-concept.de

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 111866

Tag der ersten Eintragung 09.12.2009

Rechtsform GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Stammkapital 25.000,– Euro (voll einbezahlt) 

Gesellschafter Volkhard Neumann, Hamburg

Geschäftsführer Volkhard Neumann, Hamburg

Der Gesellschafter-Geschäftsführer ist zugleich Gesellschafter-Geschäftsführer der c3 fonds.concept Treuhandge-

sellschaft mbH sowie Partner der Partnerschaftsgesellschaft, die mit der rechtlichen und steuerlichen Beratung im 

Rahmen der Konzeption dieser Vermögensanlage beauftragt wurde. Hieraus können sich Interessenkonflikte ergeben.

PI Verwaltung & Management GmbH

Funktion Geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafterin der PI Pro·Investor GmbH & Co. KG

Anschrift Am Gewerbepark 4, 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz

Sitz Röthenbach a. d. Pegnitz

Kontaktdaten Tel.: 0911 / 91 99 6-0, Fax: 0911 / 91 99 6-20, E-Mail: info@pi-unternehmensgruppe.de 

Handelsregister Amtsgericht Nürnberg, HRB 24141

Tag der ersten Eintragung 06.03.2008

Rechtsform GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Stammkapital 30.000,– Euro (voll einbezahlt)

Gesellschafter

Rudi Krötz, Forchheim; Stammeinlage 10.000,– Euro

Klaus Wolfermann, Schnaittach; Stammeinlage 10.000,– Euro

Markus Stock, Erlangen; Stammeinlage 10.000,– Euro

Geschäftsführer Rudi Krötz, Forchheim; Klaus Wolfermann, Schnaittach

Die Herren Rudi Krötz und Klaus Wolfermann sind zugleich Gesellschafter-Geschäftsführer der PI Fondsverwaltungs 

GmbH sowie Gesellschafter der PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG, der PI Pro·Investor GmbH & Co. KG 

und und im Rahmen einer GbR der EME Energie Management Eberlein GmbH. Hieraus können sich  

Interessenkonflikte ergeben. 
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c3 fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH 

Funktion Treuhandkommanditistin 

Anschrift ABC-Straße 19, 20354 Hamburg; ab 01.05.2010 Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg

Sitz Hamburg

Kontaktdaten Tel.: 040 / 35 76 62-0, Fax: 040 / 35 76 62-22, E-Mail: treuhand@c3fonds-concept.de

Handelsregister Amtsgericht Hamburg, HRB 111800

Tag der ersten Eintragung 03.12.2009

Rechtsform GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Stammkapital 25.000,– Euro (voll einbezahlt) 

Gesellschafter Volkhard Neumann, Hamburg

Geschäftsführer Volkhard Neumann, Hamburg

Volkhard Neumann ist zugleich Gesellschafter-Geschäftsführer der c3 fonds.concept Rechtsanwaltsgesellschaft 

mbH sowie Partner der Partnerschaftsgesellschaft, die mit der rechtlichen und steuerlichen Beratung im Rahmen 

der Konzeption dieser Vermögensanlage beauftragt wurde. Hieraus können sich Interessenkonflikte ergeben.

EME Energie Management Eberlein GmbH

Funktion Technische Beratung 

Anschrift Ritterstraße 27, 97318 Kitzingen

Sitz Kitzingen

Kontaktdaten Tel.: 093 / 21-13 08 81-0, Fax: 093 / 21-13 08 81-9, E-Mail: info@em-eberlein.de

Handelsregister Amtsgericht Würzburg, HRB 10083

Tag der ersten Eintragung 07.07.2008

Rechtsform GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Stammkapital Stammkapital 25.000,– Euro (voll einbezahlt) 

Gesellschafter

Herbert Eberlein; Stammkapital 12.250,– Euro

Rudi Krötz; Stammkapital 6.375,– Euro                                         gemeinsam in Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Klaus Wolfermann; Stammkapital 6.375,– Euro

Geschäftsführer Herbert Eberlein

Die Herren Rudi Krötz und Klaus Wolfermann sind zugleich Gesellschafter-Geschäftsführer der PI Fondsverwaltungs 

GmbH und der PI Verwaltung & Management GmbH sowie Gesellschafter der PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & 

Co. KG und der PI Pro·Investor GmbH & Co. KG. Hieraus können sich Interessenkonflikte ergeben.
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Rechtliche Grundlagen

Vorbemerkung

Die nachfolgende Darstellung umfasst die wesentlichen 
rechtlichen Grundlagen für Anleger, die sich an der PI 
Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG (nachfolgend 
„Fondsgesellschaft“) beteiligen.

Es werden die wesentlichen Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages der Fondsgesellschaft berücksich-
tigt, die für einen Anleger bei einer Beteiligung an der 
Fondsgesellschaft relevant werden können. Aspek-
te, die sich aus persönlichen Umständen eines einzel-
nen Anlegers ergeben können, werden nicht behandelt. 
Diese Darstellung begründet keinen konkreten Rechts-
rat für den einzelnen Anleger. Jedem Anleger wird daher 
dringend angeraten, die ab Seite 119 dieses Prospek-
tes abgedruckten Verträge intensiv zu lesen und gege-
benenfalls mit seinem persönlichen rechtlichen Berater 
zu erörtern.

Für die Rechtsbeziehungen des Anlegers im Zusammen-
hang mit einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft sind 
insbesondere der Gesellschaftsvertrag sowie der Treu-
handvertrag maßgeblich. Beide Verträge sind mit ihrem 
vollständigen Wortlaut ab Seite 119 abgedruckt. 

Die Fondsgesellschaft wird sich über die Beteiligung an 
Tochterprojektgesellschaften an Solarkraftwerken in 

Deutschland beteiligen. Es ist daher zwischen der Ebene 
der Fondsgesellschaft und der Ebene der Projektgesell-
schaften zu unterscheiden.

Ebene der Fondsgesellschaft

1. Gesellschaftsvertrag

1.1 Struktur der Fondsgesellschaft
Die Struktur der Fondsgesellschaft ergibt sich aus den 
Regelungen ihres Gesellschaftsvertrages.

1.1.1 Wesentliche Angaben zur Emittentin
Mit diesem Prospekt wird Anlegern eine Beteiligung 
an der Fondsgesellschaft angeboten. Die Fondsgesell-
schaft ist eine deutsche Kommanditgesellschaft (GmbH 
& Co. KG) mit Sitz in 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz, 
Am Gewerbepark 4, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Nürnberg unter HRA 15430. Die Fondsge-
sellschaft wurde am 11. November 2009 auf unbestimm-
te Dauer gegründet und unterliegt deutschem Recht. 

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die PI Fonds-
verwaltungs GmbH, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Nürnberg unter HRB 25895 (im Folgenden: 
„Komplementärin“). Sie leistet keine Einlage und ist am 
Vermögen der Fondsgesellschaft nicht beteiligt. 
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samt 25.000,– Euro gezeichnet. Die Kommanditeinlagen 
sind nicht eingezahlt.

1.1.3 Anderweitige Beteiligungen  
der Gründungsgesellschafter
Die Gründungsgesellschafter sind weder unmittelbar 
noch mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der Fonds-
gesellschaft Fremdkapital zur Verfügung stellen oder die 
im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjek-
tes nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen 
erbringen. 

Die Herren Krötz und Wolfermann sind als Kommanditis-
ten an der PI Pro·Investor GmbH & Co. KG beteiligt, die 
mit dem Vertrieb der Kommanditanteile an der Fondsge-
sellschaft beauftragt ist und Leistungen im Zusammen-
hang mit der Konzeption der Vermögensanlage erbringt. 
Darüber hinaus sind die Herren Rudi Krötz und Klaus 
Wolfermann im Rahmen einer GbR mit jeweils 25,5 % an 
der EME Energie Management Eberlein GmbH beteiligt, 
die mit der laufenden technischen Beratung beauftragt 
ist.

Mit Vertrag vom 22. Januar 2010 ist die c3 fonds.concept 
Treuhandgesellschaft mbH (im Folgenden: „Treuhände-
rin“), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Hamburg unter HRB 111800, der Gesellschaft beigetre-
ten, wobei der Beitritt im Außenverhältnis aufschiebend 
bedingt auf die Eintragung in das Handelsregister ist. Sie 
übernimmt eine Kommanditeinlage von 15.000,– Euro, 
die später vollständig für Anleger gehalten wird. Die 
Eintragung ist noch nicht erfolgt.

Weitere Gründungskommanditisten sind die Herren Rudi 
Krötz und Klaus Wolfermann, beide geschäftsansässig 
Am Gewerbepark 4 in 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz 
mit einer Kommanditeinlage von jeweils 5.000,– Euro. 

Je 10 % der Kommanditeinlagen werden im Handelsre-
gister als Haftsumme eingetragen. 

Soweit in diesem Kapitel nichts anderes dargestellt ist, 
wie zum Beispiel unter 2.5 (Geschäftsführungsbefug-
nis der Komplementärin), 5.2 (Vergütungen der Grün-
dungsgesellschafter), 7.3 (Einberufung und Leitung der 
Gesellschafterversammlung, Stimmrecht), 7.4 (Teilnah-
merechte an Beiratssitzungen), 7.6 (Zustimmung bei 
Verfügungen, Vorkaufsrecht) und 7.7 (Ausschluss von 
Gesellschaftern), stehen den zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung beteiligten Kommanditisten dieselben 
Rechte zu wie den zukünftigen Kommanditisten. Dies gilt 
auch für die Hauptmerkmale der Anteile, insbesondere 
die Haftung. Zu den Rechten und Hauptmerkmalen der 
Anteile der Komplementärin vgl. Abschnitt 2.6.

Die Fondsgesellschaft ist zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung nicht Teil eines Konzerns. 

Gegenstand der Gesellschaft und deren wichtigste Tätig-
keit sind der mittelbare Erwerb von und/oder die mittel-
bare oder unmittelbare Beteiligung an deutschen Frei-
flächensolarkraftwerken und deren Verwaltung und 
Bewirtschaftung über Tochterprojektgesellschaften. 
Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Beratungsleis-
tungen gegenüber ihren Projektgesellschaften.

1.1.2 Kapitaleinlagen der Gründungsgesellschafter
Die Komplementärin ist nicht am Kapital der Fondsge-
sellschaft beteiligt. 

Die Treuhänderin hält eine Kommanditeinlage bei der 
Fondsgesellschaft in Höhe von 15.000,– Euro, die sie 
künftig für beitretende Anleger hält.

Die Herren Rudi Krötz und Klaus Wolfermann halten 
jeweils eine Kommanditeinlage von 5.000,– Euro. Zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind damit Komman-
ditanteile an der Fondsgesellschaft in Höhe von insge-
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Kommanditkapitals halten, kann für die Fondsgesell-
schaft ein Beirat gebildet werden (siehe hierzu Punkt 
1.6.4). Der Beirat berät die Komplementärin im Rahmen 
ihrer Geschäftsführungsaufgaben für die Fondsgesell-
schaft und nimmt Angelegenheiten der Gesellschafter-
versammlung als deren Vertreter wahr. Die Fondsgesell-
schaft verfügt derzeit über keinen Beirat, so dass zum 
Beirat keine Angaben gemacht werden können. Weitere 
Aufsichtsgremien sind nicht vorhanden.

An die Mitglieder der Geschäftsführung der Fondsgesell-
schaft wurden für das letzte abgeschlossene Geschäfts-
jahr keine Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, 
Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versi-
cherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen 
jeder Art, gewährt. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Fondsgesell-
schaft sind nicht für Unternehmen tätig, die der Fonds-
gesellschaft Fremdkapital zur Verfügung stellen oder die 
im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjek-
tes nicht nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen 
erbringen.

1.1.5 Struktur der Komplementärin; vom Gesetz abwei-
chende Regelungen im Gesellschaftsvertrag
Die Fondsgesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft 
deutschen Rechts. Die einzige persönlich haftende 
Gesellschafterin (Komplementärin) der Fondsgesell-
schaft ist die PI Fondsverwaltungs GmbH, eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung nach deutschem 
Recht. Das Stammkapital der Komplementärin beträgt 
25.200,– Euro und ist voll eingezahlt. Die Haftung der 
Komplementärin für Verbindlichkeiten der Fondsge-
sellschaft gegenüber Dritten ist unbeschränkt. Da es 
sich bei der Komplementärin aber um eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung handelt, haftet diese 
gemäß § 13 Absatz 2 GmbHG nur mit dem Gesell-
schaftsvermögen.

Der Gesellschaftsvertrag der Komplementärin enthält 
eine von den gesetzlichen Bestimmungen abweichen-
de Regelung. Danach ist, falls mehrere Geschäftsfüh-
rer bestellt sind, die Vertretung durch zwei Geschäfts-
führer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer 
gemeinsam mit einem Prokuristen (sogenannte unechte 
Gesamtvertretung) vorgesehen. Falls nur ein Geschäfts-
führer bestellt ist, vertritt dieser die Komplementä-
rin allein. Die Erteilung von Alleinvertretungsbefugnis 
sowie die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 
BGB durch Gesellschafterbeschluss sind zugelassen. Den 
Geschäftsführern Rudi Krötz und Klaus Wolfermann sind 
Einzelvertretungsbefugnis und die Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB erteilt worden.

Die c3 fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH, die  
c3 fonds.concept Rechtsanwaltsgesellschaft mbH sowie 
die PI Fondsverwaltungs GmbH sind weder unmittelbar 
noch mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im Zusam-
menhang mit dem Vertrieb der emittierten Vermögens-
anlage oder mit der Herstellung des Anlageobjektes nicht 
nur geringfügige Lieferungen oder Leistungen erbringen. 

Der Gesellschafter-Geschäftsführer der c3 fonds.concept 
Treuhandgesellschaft mbH ist zugleich Gesellschafter-
Geschäftsführer der c3 fonds.concept Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH, die mit der Mittelverwendungskontrol-
le beauftragt ist. 

1.1.4 Geschäftsführung und Vertretung  
der Fondsgesellschaft
Die Komplementärin führt die Geschäfte der Fonds-
gesellschaft und vertritt die Fondsgesellschaft in allen 
Angelegenheiten. Die übrigen Gesellschafter sind von 
der Geschäftsführung ausgeschlossen.

Die Geschäftsführungsbefugnis der Komplementärin 
umfasst grundsätzlich alle Geschäfte, die zum gewöhn-
lichen Betrieb der Fondsgesellschaft gehören. Hierzu 
zählen insbesondere der Abschluss, die Abwicklung und 
die Vornahme der Rechtsgeschäfte, die den Investitions- 
und Mittelfreigabekriterien entsprechen (siehe hierzu 
Seite 97).

Die Entscheidung, an welchen Solarkraftwerken die 
Fondsgesellschaft sich beteiligen soll, obliegt jedoch der 
Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung 
bzw. einem Beirat. Hierzu hat die Komplementärin der 
Gesellschafterversammlung geeignete Projekte vorzu-
stellen, die die Investitionskriterien erfüllen. Von diesen 
Kriterien kann nur abgewichen werden, wenn 75 % der 
anwesenden Stimmen dem zustimmen und wenn auf 
die Abweichung von den Investitionskriterien in der 
Beschlussvorlage ausdrücklich hingewiesen wurde.

Die Komplementärin ist allerdings berechtigt, bis zum 
Erreichen des Mindestkapitals (1 Mio. Euro) die Betei-
ligung an Solarkraftwerken zu beschließen, vorausge-
setzt, die der Errichtung dieser Solarkraftwerke zugrun-
de liegenden Projektgesellschaften erfüllen sämtliche 
Investitionskriterien gemäß Anlage 1 des Gesellschafts-
vertrages (siehe hierzu Seite 133).

Die Komplementärin und ihre Organe sind für alle 
Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft und mit Projektge-
sellschaften der Gesellschaft von den Beschränkungen 
des § 181 BGB befreit.

Auf Antrag der Komplementärin oder auf das Verlan-
gen von Gesellschaftern, die mindestens 10 % des 
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diteinlagen einen geringeren Betrag von mindestens 
10.000,– Euro zu akzeptieren. Zeichnungsangebote von 
Anlegern können zurückgewiesen werden. 

Das Emissionskapital der Fondsgesellschaft besteht 
ausschließlich aus Kommanditanteilen. Mit Ausnahme 
der im Abschnitt 1.1.1 dargestellten Anteile der Grün-
dungsgesellschafter wurden zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung noch keine Kommanditanteile an der 
Fondsgesellschaft ausgegeben. Damit wurden zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung keine Wertpapiere oder 
Vermögensanlagen im Sinne von § 8f Absatz 1 Verk-
ProspG im Wege des öffentlichen Angebotes ausgege-
ben. Umlaufende Wertpapiere, die den Gläubigern ein 
Umtausch- oder Bezugsrecht auf Aktien einräumen, 
bestehen nicht.

1.2.2 Beitritt zur Gesellschaft,  
Mittelfreigabevoraussetzung
Vorbehaltlich des Vorliegens der Mittelfreigabevoraus-
setzung erfolgt der Beitritt eines Anlegers zur Fonds-
gesellschaft mit der Annahme seiner Beitrittserklärung 
durch die Treuhänderin. Die Freigabe des Kapitals durch 
die Treuhänderin und damit die Durchführung des Fonds 
erfolgt nur, wenn die Summe der bei der Gesellschaft 
insgesamt wirksam gezeichneten Kommanditeinlagen 
(nachfolgend auch „Kommanditkapital“) spätestens bis 
zum 30. April 2010 1.000.000,– Euro beträgt (Mittelfrei-
gabevoraussetzung).

1.2.3 Art der Beteiligung
Die Anleger können sich entweder unmittelbar als 
Kommanditisten oder mittelbar über die Treuhänderin 
als Treugeber an der Fondsgesellschaft beteiligen. Treu-
geber und unmittelbar beteiligte Gesellschafter werden 
hinsichtlich ihrer Beteiligung gleich behandelt. Im Folgen-
den werden daher – soweit nichts anderes gesagt wird 
– Treugeber und unmittelbar beteiligte Gesellschafter 
einheitlich „Anleger“ genannt. 

Beteiligt sich ein Anleger mittelbar über die Treuhände-
rin, so beauftragt er diese, die Kommanditbeteiligung an 
der Fondsgesellschaft nach Vorliegen der Mittelfreigabe-
voraussetzung in eigenem Namen für seine Rechnung in 
Höhe der von ihm übernommenen Beteiligung zu erhö-
hen und für ihn zu halten und zu verwalten.

Will ein Anleger unmittelbar an der Fondsgesellschaft 
beteiligt sein, wird die Treuhänderin auch in diesem Fall 
die Beteiligung zunächst in eigenem Namen auf Rech-
nung des Anlegers übernehmen und dem Anleger einen 
seiner Zeichnungssumme entsprechenden Teilkomman-
ditanteil im Wege der Sonderrechtsnachfolge übertra-
gen und ihn fortan gemäß dem Treuhandvertrag verwal-
ten. Die Kommanditisten haben der Komplementärin auf 

Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft enthält 
in den §§ 1, 3 bis 26 von den gesetzlichen Bestimmun-
gen abweichende Regelungen. Die die Komplementä-
rin betreffenden Abweichungen vom Gesetz befinden 
sich in den §§ 7 (Geschäftsführung und Vertretung), 
12 (Beschlussfassung), 15 (Beteiligung am Ergebnis 
und Vermögen, Entnahmen), 16 (Vergütungen) und 20 
(Ausscheiden von Gesellschaftern).

1.1.6 Laufzeit der Fondsgesellschaft
Die Fondsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errich-
tet. Ein Anleger kann den Gesellschaftsvertrag mit einer 
Frist von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjah-
res kündigen, erstmals jedoch erst zum 31. Dezember 
2030. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Als wich-
tige Gründe in diesem Sinne werden die länger als 18 
Monate andauernde ununterbrochene Arbeitslosigkeit 
des Gesellschafters sowie die Feststellung der vollen 
Erwerbsminderung im Sinne des § 43 Absatz 2 Satz 2 und 
3 SGB VI in der Person des Gesellschafters anerkannt, 
soweit die Arbeitslosigkeit und die volle Erwerbsminde-
rung während der Dauer der Gesellschaft eingetreten 
sind; es obliegt dem Gesellschafter, in geeigneter Form 
Nachweis für das Vorliegen dieser Kündigungsgründe zu 
führen.

Kündigt ein Gesellschafter den Gesellschaftsvertrag, 
wird die Fondsgesellschaft nicht aufgelöst, vielmehr 
scheidet lediglich der kündigende Gesellschafter aus der 
Gesellschaft aus. 

1.2 Zeichnung einer Beteiligung
Die Grundlage für die Beteiligung an der Fondsgesell-
schaft sind dieser Prospekt mit dem ab Seite 119 abge-
druckten Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft, 
der Treuhandvertrag sowie die zugehörigen Zeichnungs-
unterlagen.

1.2.1 Zeichnungsfrist, Mindestzeichnungssumme  
und zu platzierendes Eigenkapital
Das öffentliche Angebot für die Zeichnung einer Beteili-
gung an der Fondsgesellschaft beginnt gemäß § 9 Absatz 1 
VerkProspG frühestens einen Werktag nach Veröffentli-
chung dieses Prospektes. Das Angebot endet spätestens 
am 31. Dezember 2010 (Schließung des Fonds).

Die Komplementärin ist bis zur Schließung des Fonds 
berechtigt, weitere Anleger bis zu einer in ihrem Ermes-
sen stehenden Summe von Einlagen aufzunehmen. Der 
Mindestzeichnungsbetrag für eine Beteiligung an der 
Fondsgesellschaft beträgt 15.000,– Euro zzgl. 5 % Agio 
auf den Zeichnungsbetrag. Höhere Beträge müssen ohne 
Rest durch 1.000 teilbar sein. Die Komplementärin ist im 
Einzelfall berechtigt, für höchstens 15 % der Komman-
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nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, kann die Komple-
mentärin den Anleger aus der Gesellschaft ausschließen. 
Bei einer nicht vollständigen Einzahlung erhält der Anleger 
die geleistete Einlage ohne Agio zurück. Die Komplemen-
tärin ist berechtigt, von dem ausgeschlossenen Anleger 
die Zahlung der durch die Ausschließung entstandenen 
Kosten sowie einen pauschalierten Schadensersatz in 
Höhe von 20 % der gezeichneten Kommanditeinlage zu 
verlangen. Dem Anleger bleibt der Nachweis eines gerin-
geren Schadens und der Fondsgesellschaft der Nachweis 
eines höheren Schadens vorbehalten.

Der Ausschluss wird mit Zugang der Ausschließungser-
klärung an die der Fondsgesellschaft zuletzt genannte 
Adresse des Anlegers wirksam.

Unbeschadet der vorhergehenden Regelungen hat ein 
Anleger, der mit seiner Einzahlungsverpflichtung in 
Verzug kommt, der Fondsgesellschaft Verzugszinsen 
gemäß § 288 BGB in Höhe von fünf Prozentpunkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz zu entrichten.

Die Treuhänderin ist zum Rücktritt vom Treuhandvertrag 
berechtigt, wenn der Anleger die von ihm zu leistende 
Zeichnungssumme nebst Agio bei Fälligkeit nicht oder 
nicht vollständig leistet. 

Tritt die Treuhänderin vom Treuhandvertrag zurück, 
so stehen dem Anleger neben der Erstattung bereits 
geleisteter Zahlungen abzüglich der im Zusammen-
hang mit seinem Ausscheiden entstandenen Kosten 
und des pauschalierten Schadensersatzes sowie etwa
iger Verzugszinsen keine weiteren Ansprüche gegen die 
Fondsgesellschaft zu. Insbesondere nimmt er nicht am 
Ergebnis der Fondsgesellschaft teil.

1.4 Kosten
1.4.1 Kosten und weitere Leistungen des Anlegers
Der Anleger kann die Vermögensanlage zu einem Betrag, 
welcher der gezeichneten Kommanditeinlage entspricht 
(mindestens 15.000,– Euro), zzgl. 5 % Agio hierauf erwer-
ben. In Einzelfällen kann die Komplementärin durch 
1.000 ohne Rest teilbare Zeichnungsbeträge zwischen 
10.000,– und 15.000,– Euro akzeptieren.

Daneben fallen gegebenenfalls an Kosten an:
Pauschalierter Schadensersatz in Höhe von 20 % »»
des Zeichnungsbetrages bei einem Ausschluss eines 
Anlegers aus der Fondsgesellschaft oder bei einer 
Reduzierung seines Zeichnungsbetrages
Verzugszinsen»»
Pauschale Verwaltungsgebühr in Höhe von 150,– »»
Euro zzgl. Umsatzsteuer zugunsten der Komplemen-
tärin bei einer Übertragung der Beteiligung an der 
Fondsgesellschaft

eigene Kosten eine notariell beglaubigte Handelsregis-
tervollmacht zu erteilen. Bis zur Eintragung eines unmit-
telbar beitretenden Kommanditisten im Handelsregister 
wird nach Vorliegen der Mittelfreigabevoraussetzung 
mit Annahme der Beitrittserklärung vorerst eine mittel-
bare Treugeberkommanditistenstellung begründet. 
Ohne dass es einer gesonderten Erklärung seitens der 
Treuhänderin oder der Komplementärin bedarf, wird die 
mittelbare Treugeberkommanditbeteiligung mit Eintra-
gung des Gesellschafters im Handelsregister zur unmit-
telbaren Kommanditbeteiligung.

1.2.4 Abgabe des Zeichnungsscheins
Anleger können ihr Angebot zur Beteiligung an der Fonds-
gesellschaft abgeben, indem sie hierzu den Zeichnungs-
schein verwenden. Der Zeichnungsschein ist zu richten an: 

PI Pro·Investor GmbH & Co. KG, Am Gewerbepark 4, 
90552 Röthenbach a. d. Pegnitz

1.2.5 Ort des Angebotes
Das Angebot von Kommanditbeteiligungen an der Fonds-
gesellschaft erfolgt ausschließlich in Deutschland.

1.3 Kapitaleinzahlungen, Verzug
1.3.1 Kapitaleinzahlungen
Die Zeichnungssumme zzgl. des Agios in Höhe von 5 % 
der Zeichnungssumme ist innerhalb von 20 Tagen nach 
Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhänderin 
auf das folgende Treuhandkonto einzuzahlen: 

Empfänger: c3 fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH 
(Treuhänderin) 
Konto-Nr.: 10653236
BLZ: 760 501 01, Sparkasse Nürnberg
Verwendungszweck: Name, Vorname, Ort

Die Geschäftsführung kann im Einzelfall hinsichtlich der 
Fälligkeit eine abweichende Regelung gestatten. 

Eine Reduzierung der ursprünglich gezeichneten Einla-
ge ist nur mit der Zustimmung der Komplementärin 
möglich. Sie kann die Leistung eines Schadensersatzes in 
Höhe von 20 % des Reduzierungsbetrages fordern. Dem 
Anleger bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens, 
der Gesellschaft der Nachweis eines höheren Schadens 
vorbehalten. Die Komplementärin wird einer Reduzie-
rung nur zustimmen, wenn Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass die ursprünglich gezeichnete Einlage nicht 
eintreibbar ist. Im Übrigen ist eine Kürzung der Zeichnun-
gen, Anteile oder Beteiligungen nicht vorgesehen. 

1.3.2 Verzug
Leistet ein Anleger den Zeichnungsbetrag trotz schriftli-
cher Fristsetzung mit Androhung des Ausschlusses nicht, 
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Erstellung eines gegebenenfalls erforderlichen Gutach-
tens über die Höhe des Auseinandersetzungsguthabens 
– zumindest anteilig – zu tragen (§ 20 des Gesellschafts-
vertrages). Darüber hinaus hat der Anleger evtl. steuer-
liche Nachteile auszugleichen, die der Fondsgesellschaft 
oder den verbleibenden Anlegern durch sein Ausschei-
den entstehen.

Die Anleger sind zur Leistung eines Nachschusses nicht 
verpflichtet (siehe hierzu auch Punkt 1.6.2).

Weitere mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräu-
ßerung der Vermögensanlage verbundene Kosten fallen 
nicht an. 

1.4.2 Vergütungen der Gründungsgesellschafter
Die Komplementärin erhält für die Übernahme der 
Geschäftsführung ab dem Geschäftsjahr 2010 jährlich 
einen Vorausgewinn von 0,34 % des wirksam gezeich-
neten Kommanditkapitals zzgl. Umsatzsteuer. Dieser 
Betrag erhöht sich ab dem Geschäftsjahr 2012 jeweils 
um 2 % bezogen auf den Vorjahreswert.

Darüber hinaus erhält die Komplementärin für die Über-
nahme der persönlichen Haftung ab dem Geschäftsjahr 
2010 jährlich einen Vorausgewinn von 0,2 % des wirk-
sam gezeichneten Kommanditkapitals zzgl. Umsatzsteuer. 
Auch dieser Betrag erhöht sich ab dem Geschäftsjahr 2012 
jeweils um 2 % bezogen auf den jeweiligen Vorjahreswert.

Im Falle der Liquidation der Fondsgesellschaft erhält die 
Komplementärin als Liquidatorin mindestens die vorge-
nannten Vergütungen. Über darüber hinausgehende 
Beträge entscheidet die Gesellschafterversammlung 
gesondert.

Pauschale Vergütung in Höhe von 150,– Euro zzgl. »»
Umsatzsteuer zugunsten der Treuhänderin bei der 
Übertragung der Rechte und Pflichten aus dem Treu-
handvertrag
Freistellung der Fondsgesellschaft und aller anderen »»
Gesellschafter von allen Nachteilen, insbesondere 
von Steuermehraufwendungen im Falle der Beteili-
gungsübertragung 

Übt ein Anleger die Rückgabeoption zum 31. Dezem-
ber 2010 aus, so werden die mit dem Ausscheiden in 
Zusammenhang stehenden Kosten, Steuern, Schäden 
und sonstigen Vermögensnachteile mit dem Kaufpreis 
verrechnet.Eigene Kosten des Erwerbs, der Verwaltung 
und gegebenenfalls der Veräußerung seiner Beteiligung, 
insbesondere Kosten einer Fremdfinanzierung des Betei-
ligungserwerbs (einschließlich Zinsen und gegebenen-
falls anfallender Vorfälligkeitsentschädigung), Rechts- 
und Steuerberatungskosten, Verkaufsprovisionen bei 
der Veräußerung über eine Börse sowie Reise-, Tele-
fon- und Portokosten hat der Anleger selbst zu tragen. 
Hierzu zählen auch die Kosten für die notarielle Beglau-
bigung der Handelsregistervollmacht, wenn ein Anle-
ger sich von Beginn an unmittelbar an der Gesellschaft 
beteiligen oder später seine mittelbare Beteiligung in 
eine unmittelbare Beteiligung überführen will. Der Anle-
ger trägt auch alle sonstigen Kosten und Gebühren, die 
mit einer Überführung einer mittelbaren Beteiligung in 
eine unmittelbare Beteiligung verbunden sind. Darüber 
hinaus trägt der Anleger gegebenenfalls die Kosten, die 
durch seine Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen 
der Fondsgesellschaft entstehen.

Im Falle einer Kündigung des Gesellschaftsverhältnis-
ses durch einen Anleger hat dieser die Kosten für die 
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ten unabhängig vom Zeitpunkt ihres Beitrittes so viel 
an Gewinn oder Verlust zugewiesen, dass sich für alle 
Kommanditisten zum Ende des Geschäftsjahres 2010 
eine identische Relation zwischen Kommanditisten und 
Gewinn- bzw. Verlustzuweisung ergibt. Soweit eine 
Vorabzuweisung von Gewinn/Verlust an später beitre-
tende Gesellschafter ganz oder teilweise nicht möglich 
ist, weil das vorab zuweisungsfähige Volumen an 
Gewinn/Verlust zur Erreichung eines Gleichstandes der 
Gesellschafter nicht ausreicht, erfolgt die Vorabzuwei-
sung von Gewinn/Verlust in den jeweils nachfolgenden 
Wirtschaftsjahren so lange, bis der beabsichtigte Gleich-
stand an Ergebniszuweisung des Rumpfgeschäftsjahres 
und des folgenden Wirtschaftsjahres erreicht ist, wobei 
Vorabzuweisungen unberührt bleiben. Ein nach Verbu-
chung der Vorausgewinne verbleibender Gewinn wird im 
Verhältnis der Kapitalkonten I so lange ausschließlich auf 
die Kommanditisten verteilt, bis ihnen Gewinne in Höhe 
der anfänglich unter ihnen verteilten Verluste zugewie-
sen wurden.

Darüber hinausgehende Gewinne werden nach Verbu-
chung der Vorausgewinne im Verhältnis der Kapitalkon-
ten I auf die Kommanditisten verteilt.

Für das Geschäftsjahr 2010 erhalten die Kommanditisten 
nach Vorliegen der Mittelfreigabevoraussetzung eine 
Kapitalkontenverzinsung in Höhe von 4 % p. a. bezogen 
auf das jeweils von ihnen während dieses Geschäftsjah-
res auf ihrem Kapitalkonto I einbezahlte Kommanditka-
pital. Die Verzinsung beginnt nach Mittelfreigabe durch 
die Treuhänderin mit dem auf die Einzahlung folgenden 
Monatsersten und versteht sich pro rata temporis. Die 
Auszahlung der Kapitalkontenverzinsung soll im Jahr 
2011 erfolgen. 

1.5.2 Auszahlungen
Liquidität, die aus den Beteiligungen an den Projekt-
gesellschaften erzielt werden konnte, wird ausgezahlt, 
wenn eine angemessene Liquiditätsreserve gebildet 
wurde. Die Komplementärin kann von Auszahlungen 
absehen, wenn der zur Auszahlung zur Verfügung stehen-
de Betrag nicht mindestens 3 % des Kommanditkapitals 
beträgt.	In Höhe der Auszahlungen liquider Überschüs-
se, die keinem handelsrechtlichen Gewinn entsprechen, 
gilt die Kommanditeinlage der Treuhänderin bzw. die 
eines Anlegers als herabgesetzt.

Auszahlungen sollen viermal jährlich zum Quartalsende 
erfolgen, das heißt zum 31. März, 30. Juni, 30. Septem-
ber und 31. Dezember eines jeden Jahres, beginnend 
zum zweiten Quartal 2011. Die Komplementärin ist nach 
eigenem Ermessen berechtigt, die Auszahlung zu einem 
anderen Zeitpunkt vorzunehmen.

Für ihre Tätigkeit in der Platzierungsphase erhält die Treu-
händerin eine einmalige Vergütung in Höhe von 0,35 % 
des zum Ende der Platzierungsphase wirksam gezeichne-
ten Kommanditkapitals zzgl. Umsatzsteuer. Außerdem 
erhält die Treuhänderin ab dem 1. Januar 2011 eine jähr-
liche Vergütung in Höhe von 0,15 % des wirksam gezeich-
neten Kommanditkapitals zzgl. Umsatzsteuer. Die Vergü-
tung ist quartalsweise anteilig fällig und erhöht sich ab 
dem Geschäftsjahr 2012 jeweils um 2 % bezogen auf den 
Vorjahreswert. 

Bei einem voraussichtlichen Eigenkapital der Fondsge-
sellschaft in Höhe von 15.000.000,– Euro, einer Voll-
platzierung des Emissionskapitals zum 31. Dezember 
2010 und einer angenommenen Laufzeit der Fondsge-
sellschaft bis zum 31. Dezember 2030 ergibt sich für die 
Treuhänderin ein Vergütungsanspruch in Gesamthö-
he von 599.191,– Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 
Diesem Wert liegt die Annahme zugrunde, dass während 
der Fondslaufzeit kein Anleger aus der Fondsgesellschaft 
ausscheidet. Die tatsächliche Vergütung kann daher 
tatsächlich nach unten oder oben abweichen.

Im Übrigen erhält die Treuhänderin – wie jeder Komman-
ditist auch – die auf eigene Einlagen entfallenden Gewinn-
beteiligungen und Liquiditätsüberschüsse (vgl. nachste-
hend 1.5), soweit sie diese im eigenen Namen auf eigene 
Rechnung hält. 

Alle vorstehend genannten Vergütungen verstehen sich 
zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

Gründungsgesellschafter sind hinsichtlich ihrer im eige-
nen Namen gehaltenen Kommanditbeteiligung wie die 
Anleger am Vermögen und Ergebnis der Gesellschaft 
beteiligt. 

Darüber hinaus stehen den Gründungsgesellschaftern 
keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder sons-
tigen Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbe-
teiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
entgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art, 
innerhalb und außerhalb des Gesellschaftsvertrages zu.

1.5 Ergebnisverteilung und Auszahlungen
1.5.1 Ergebnisverteilung
Die Anleger sind grundsätzlich im Verhältnis ihrer Festka-
pitalkonten am Vermögen und am Ergebnis der Fondsge-
sellschaft beteiligt.

Ein negatives Ergebnis des ersten Rumpfgeschäftsjahres 
wird allen Kommanditisten unabhängig vom Zeitpunkt 
des Beitrittes im Verhältnis ihrer Kapitalkonten I zuge-
rechnet. Vom Ergebnis des darauf folgenden Geschäfts-
jahres wird den später beigetretenen Kommanditis-
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Die Auszahlungen liquider Mittel, die keinem Gewinn 
der Fondsgesellschaft entsprechen, können dazu führen, 
dass die Haftung im Außenverhältnis wieder auflebt und 
dass der Anleger verpflichtet ist, die erhaltenen Auszah-
lungen an die Fondsgesellschaft zurückzuzahlen. Dies gilt 
in dem gesetzlichen Rahmen auch im Falle des Ausschei-
dens bei Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens. 

Nach dem Vorbild der §§ 30 ff. GmbHG besteht ein noch 
darüber hinausgehender Anspruch der Fondsgesellschaft 
auf Rückzahlung aller empfangenen Auszahlungen, 
wenn diese erfolgt sind, obwohl es die Finanzlage der 
Fondsgesellschaft nicht zuließ. Das heißt, dass empfan-
gene Auszahlungen möglicherweise dann in voller Höhe 
zurückzuzahlen sind, wenn die Fondsgesellschaft zum 
maßgeblichen Zeitpunkt überschuldet war oder bei ihr 
ein Vermögensverfall eingetreten war.

Über die in den Abschnitten 1.1 bis 1.6.2 dargestellten 
Zahlungsverpflichtungen hinaus hat der Anleger keine 
weiteren Leistungen zu erbringen, insbesondere keine 
weiteren Zahlungen zu leisten.

1.6.3 Gesellschafterversammlungen, Beschlüsse
Die Gesellschafterversammlung ist das höchste Organ 
der Fondsgesellschaft. Entscheidungen in Angelegenhei-
ten der Gesellschaft treffen die Anleger durch Beschlüs-
se. Diese werden grundsätzlich in Gesellschafterver-
sammlungen gefasst

Gesellschafterversammlungen
Die Komplementärin ruft die Gesellschafterversamm-
lung unter Angabe von Ort, Zeit und der Tagesordnung 
schriftlich ein und leitet die Versammlung. Die Einberu-
fungsfrist beträgt mindestens zwei Wochen. Die ordent-
liche Gesellschafterversammlung findet jährlich nach 
Aufstellung des Abschlusses für das vorangegangene 
Geschäftsjahr, spätestens aber bis zum 31. Oktober des 
darauf folgenden Jahres statt. Eine außerordentliche 
Gesellschafterversammlung wird insbesondere dann 
einberufen, wenn 10 % der Stimmen der Gesellschaft 
oder die Komplementärin dies verlangen. Die Einberu-
fungsfrist beträgt mindestens eine Woche. Die außeror-
dentliche Gesellschafterversammlung kann schriftlich, 
per Fax oder per E-Mail einberufen werden.

Je 1.000,– Euro Beteiligung am Kapital der Gesellschaft 
gewähren eine Stimme. Die Komplementärin hat eine 
Stimme. 

Auf Verlangen von mindestens 10 % der Stimmen der 
Gesellschaft können Anleger Beschlüsse auf die Tages-
ordnung einer ordentlichen oder außerordentlichen 
Gesellschafterversammlung setzen lassen. 

1.5.3 Zahlstelle
Die PI Pro·Investor GmbH & Co. KG ist die Stelle, die den 
Verkaufsprospekt zur kostenlosen Ausgabe bereithält 
(Zahlstelle im Sinne von § 9 Absatz 2 Satz 1 VerkProspG). 
Die Stelle, die bestimmungsgemäß Zahlungen an die 
Anleger ausführt, ist die Fondsgesellschaft (Zahlstelle im 
Sinne von § 4 Satz 1 Nr. 4 VermVerkProspV). Die Anbie-
terin übernimmt nicht die Zahlung von Steuern für die 
Anleger. 

1.6 Rechtsstellung der Anleger
1.6.1 Grundsatz
Die Anleger beteiligen sich entweder unmittelbar als 
Kommanditisten oder mittelbar über die Treuhände-
rin als Treugeber an der Fondsgesellschaft. Ihre Rechte 
und Pflichten ergeben sich aus dem Gesetz, dem Gesell-
schaftsvertrag sowie dem Treuhandvertrag. Die wesent-
lichen Rechte und Pflichten der Anleger im Hinblick auf 
Kapitaleinzahlungen und Ergebnisbeteiligung wurden 
in den vorstehenden Abschnitten dargestellt. Darü-
ber hinaus vermittelt die Beteiligung an der Fondsge-
sellschaft insbesondere den Anlegern die in diesem 
Abschnitt und – im Hinblick auf die Regelungen des Treu-
handvertrages – die im folgenden Abschnitt dargestell-
ten Rechte und Pflichten. 

1.6.2 Haftung, Pflicht zur Freistellung
Die Gesellschafter haften nach Maßgabe der Geset-
ze. Im Innenverhältnis, das heißt gegenüber der Fonds-
gesellschaft bzw. der Treuhänderin, beschränkt sich die 
Haftung der Anleger auf die Einzahlung des von ihnen 
übernommenen Zeichnungsbetrages zzgl. Agio. 

Im Außenverhältnis, das heißt gegenüber Gläubigern der 
Fondsgesellschaft, ist die Haftung der Anleger, die als 
Kommanditisten im Handelsregister eingetragen werden, 
ab der Eintragung auf die im Handelsregister eingetra-
gene Haftsumme in Höhe von 10 % des Zeichnungsbe-
trages begrenzt. Die Haftung entfällt, soweit der Anle-
ger seine Einlage erbracht hat. Die Haftung lebt wieder 
auf durch Auszahlungen, soweit dadurch die Summe der 
Kapitalkonten des Anlegers unter die im Handelsregister 
eingetragene Haftsumme absinkt. 

Für Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft haftet ein 
mittelbar beteiligter Anleger nicht unmittelbar. Er stellt 
jedoch nach dem Treuhandvertrag die Treuhänderin 
von einer möglichen Haftung frei, die sich aus der für 
ihn treuhänderisch gehaltenen Beteiligung ergibt. Die 
Haftung der Treuhänderin ist im Außenverhältnis eben-
falls auf die im Handelsregister eingetragene Haftsum-
me in Höhe von 10 % der Kommanditeinlage begrenzt; 
sie entfällt unter den im vorstehenden Absatz genann-
ten Voraussetzungen. 
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nungspunkte einzuberufen. Die so einberufene Gesell-
schafterversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl 
der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter für alle 
in der Tagesordnung angegebenen Punkte beschlussfä-
hig. Die Komplementärin hat auf diesen Umstand geson-
dert hinzuweisen.

Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich mit der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Einige Beschlüsse besonderer Wichtigkeit erfordern eine 
qualifizierte Mehrheit von 75 % der sich an der Abstim-
mung beteiligenden Stimmen, wobei Stimmenthaltun-
gen als nicht abgegeben gelten:

Änderung des Gesellschaftsvertrages»»
Ausschluss eines Kommanditisten aus wichtigem »»
Grund
Umwandlung der Gesellschaft gemäß § 1 UmwG»»
Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Garan-»»
tieverträgen, Schuldbeitritten, Abgabe von Patro-
natserklärungen und die Übernahme jeglicher sons-
tiger Sicherheiten einschließlich solcher zugunsten 
von Gesellschaftern
Abweichungen von den Investitionskriterien»»

Beschlüsse, die eine Nachschusspflicht begründen oder 
den Gegenstand der Gesellschaft ändern, bedürfen der 
Zustimmung aller Gesellschafter. 

Die Komplementärin wird die Gesellschafterversamm-
lung und die gefassten Beschlüsse protokollieren. Die 
Komplementärin wird das Protokoll unterschreiben 
und es den Gesellschaftern zusenden. Das Protokoll ist 
genehmigt, wenn der Komplementärin nicht binnen 
eines Monats nach Aufgabe des Protokolls zur Post eine 
Protokollanfechtungsklage zugeht. Ein Gesellschafter 
kann einen Beschluss nur innerhalb einer Ausschluss-
frist von einem Monat nach Zugang des Protokolls durch 
Klage anfechten.

Ein Anleger (unmittelbar oder mittelbar beteiligt) kann 
an der Gesellschafterversammlung persönlich teil-
nehmen oder sich durch einen mit schriftlicher Einzel-
vollmacht versehenen anderen Gesellschafter, einen 
Verwandten der Steuerklassen I und II (§ 15 Absatz 1 
ErbStG), ein von Berufs wegen zur Verschwiegenheit 
verpflichtetes Mitglied der steuer- oder rechtsberaten-
den Berufe, gegebenenfalls den Beirat, vertreten durch 
den Beiratsvorsitzenden, gegebenenfalls ein Beiratsmit-
glied oder durch einen Finanzberater vertreten lassen. 
Für die Hinzuziehung einer dieser Personen bedarf es 
eines Identitätsnachweises und ihrer Vertretungsberech-
tigung. Finanzberater werden als Vertreter nur zugelas-
sen, wenn sie den Beitritt für mindestens einen Anleger 
vermittelt haben. Über die Zulassung anderer Personen 
entscheidet die Gesellschafterversammlung mit einfa-
cher Mehrheit.

Wenn ein mittelbar beteiligter Anleger die Treuhänderin 
zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung bevoll-
mächtigen will, hat die Treuhänderin allein Weisungen 
des Treugebers Folge zu leisten. Der Anleger hat der 
Treuhänderin eine Weisung zu erteilen, die nur für die 
einzelne Gesellschafterversammlung gilt und auf der die 
konkreten Weisungen vermerkt sein müssen. Die Treu-
händerin kann ihre Stimme gespalten abgeben.

Die Gesellschafterversammlung hat über die in § 8 des 
Gesellschaftsvertrages vorgesehenen Fälle zu beschlie-
ßen. Hierzu gehören insbesondere:

die Zustimmung zum Erwerb oder zur Beteiligung an »»
Solarkraftwerken
die Gestattung zur Führung von Aktivprozessen und »»
prozessbeendenden Handlungen bei einem Streit-
wert von mehr als 1.000.000,– Euro
die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entnah-»»
men sowie die Entlastung der geschäftsführenden 
Gesellschafter für das abgelaufene Geschäftsjahr
die Wahl und Entlastung eines Beirats»»
Änderungen des Gesellschaftsvertrages»»
Entlastung der Treuhänderin und der Mittelverwen-»»
dungskontrolleurin
alle sonstigen von den geschäftsführenden Gesell-»»
schaftern oder dem Beirat zur Beschlussfassung 
vorgelegten Angelegenheiten

Grundsätzlich ist die Gesellschafterversammlung 
beschlussfähig, wenn die Komplementärin sowie Gesell-
schafter anwesend oder vertreten sind, die mindestens 
30 % der Stimmen der Gesellschaft auf sich vereinigen. 
Ist eine ordnungsgemäß einberufene Gesellschafter-
versammlung beschlussunfähig, hat die Komplementä-
rin innerhalb von zwei Wochen die Gesellschafterver-
sammlung mit einer Frist von mindestens einer Woche 
erneut zur Beschlussfassung über dieselben Tagesord-
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gen vorgenommen und Bericht erstattet wird. Die Gesell-
schafterversammlung kann beschließen, stattdessen 
den Jahresabschluss einem Wirtschaftsprüfer oder einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur vollumfänglichen 
Prüfung vorzulegen. Die Prüfung soll nach Art, Umfang 
und Berichterstattung der handelsrechtlichen Pflicht-
prüfung für mittelgroße Kapitalgesellschaften entspre-
chen, unabhängig von der Frage, ob die Gesellschaft die 
entsprechenden Merkmale erfüllt. Der Jahresabschluss 
in Kurzform – gegebenenfalls mit Prüfungsvermerk – 
wird allen Anlegern zugeleitet. Dies wird grundsätzlich 
EDV-basierend per E-Mail geschehen. Jedoch kann jeder 
Anleger schriftlich verlangen, dass ihm Unterlagen in 
gedruckter Form zugehen.

1.6.6 Prüfungsrechte der Anleger
Jeder Anleger kann in Angelegenheiten der Gesellschaft 
Auskunft von der Komplementärin, der Mittelverwen-
dungskontrolleurin, der Treuhänderin und gegebenen-
falls dem Beirat verlangen. Kommen die soeben benann-
ten Personen einem zulässigen Auskunftsverlangen 
nicht binnen angemessener Frist nach, kann der Anleger 
selbst oder ein von Berufs wegen zur Verschwiegenheit 
verpflichteter Sachverständiger (Rechtsanwalt, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater) die Bücher der Fondsge-
sellschaft auf Kosten des Anlegers einsehen.

Die Komplementärin darf einem Anleger die Erteilung 
von Auskünften und die Einsichtnahme in Bücher der 
Fondsgesellschaft nur verweigern, wenn zu befürch-
ten ist, dass der Anleger diese Rechte zum Nachteil der 
Fondsgesellschaft ausüben wird und dadurch der Gesell-
schaft ein nicht unerheblicher Nachteil droht.

Die Anleger haben über vertrauliche Angaben und 
Geheimnisse der Gesellschaft Dritten gegenüber Still-
schweigen zu bewahren.

1.6.7 Verfügungen über die Beteiligung
Jeder Anleger kann seinen Anteil an der Fondsgesell-
schaft zum 1. Januar eines jeden Jahres auf einen Drit-
ten durch Abtretung übertragen oder in sonstiger Weise 
darüber verfügen. Eine solche Verfügung ist nur möglich, 
wenn die verbleibende oder die entstehende Beteiligung 
mindestens 10.000,– Euro beträgt und ohne Rest durch 
1.000 teilbar ist. Ferner erfordert eine solche Verfügung 
die vorherige schriftliche Zustimmung der Komplemen-
tärin. Ihr ist die beabsichtigte Verfügung in angemesse-
ner Zeit vorab schriftlich anzuzeigen. Die Komplemen-
tärin kann die Zustimmung nur aus wichtigem Grund 
verweigern, insbesondere wenn die Fondsgesellschaft 
oder die Treuhänderin gegen den Anleger einen fälligen 
Zahlungsanspruch hat. Der Zustimmung bedarf es nicht, 
wenn

Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren
Alternativ zur Beschlussfassung in einer Gesellschafter-
versammlung kann die Komplementärin bestimmen, 
dass Beschlüsse in einem schriftlichen Verfahren gefasst 
werden. Hierzu hat die Komplementärin den Anle-
gern alle Beschlussgegenstände mit einem Beschluss-
vorschlag und Erläuterungen, eine Beschreibung des 
Abstimmungsverfahrens sowie die Frist zur Stimmabga-
be einschließlich des letzten Abstimmungstages mitzu-
teilen. Die Frist zur Stimmabgabe muss mindestens drei 
Wochen, bei außerordentlichen Beschlussfassungen 
mindestens eine Woche ab Postversand der Aufforde-
rung zur Stimmabgabe betragen. Die Stimme des Anle-
gers muss bis zum Ablauf des letzten Abstimmungstages 
bei der Treuhänderin eingehen. Gibt der Anleger seine 
Stimme nicht oder verspätet ab, gilt dies als Enthal-
tung. 

Die Komplementärin kann nach eigenem Ermessen die 
Frist zur Stimmabgabe einmalig um höchstens sechs 
Wochen nach Ablauf der ersten Frist verlängern, um den 
fristgerechten Eingang weiterer Stimmen zu ermögli-
chen. Die Komplementärin hat in der ersten Aufforderung 
zur Stimmabgabe auf diesen Umstand hinzuweisen. Ein 
Beschluss ist im schriftlichen Verfahren nur dann wirksam 
gefasst, wenn mindestens 30 % der Stimmen aller Gesell-
schafter an der Abstimmung teilgenommen haben. Für die 
notwendigen Mehrheiten bei der Beschlussfassung gelten 
die obigen Ausführungen zur Gesellschafterversammlung.

1.6.4 Beirat
Für die Gesellschaft kann ein Beirat bestellt werden. 
Der Beirat berät die Komplementärin in Angelegenhei-
ten der Gesellschaft. Der Beirat muss aus mindestens 
drei natürlichen Personen bestehen, wobei nur initiator-
ferne Gesellschafter zur Wahl vorgeschlagen werden 
können. Das Amt des Beiratsmitglieds beginnt mit der 
Annahme der Wahl und endet am Ende des dritten auf 
die Wahl folgenden Jahres. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
Die Komplementärin kann die Wahl des Beirats in den 
Gesellschafterversammlungen auf der Tagesordnung als 
Beschluss aufführen. Auch die Gesellschafterversamm-
lung kann dies jederzeit beantragen und beschließen. Ein 
Beiratsmitglied erhält eine pauschale jährliche Vergü-
tung von 1.000,– Euro. Der Beiratsvorsitzende erhält 
1.500,– Euro. Damit sind alle Aufwendungen der Mitglie-
der abgegolten. 

1.6.5 Berichtswesen, Jahresabschlüsse
Die Geschäftsführung wird innerhalb von sechs Monaten 
nach Schluss des Geschäftsjahres den Jahresabschluss 
für die Fondsgesellschaft aufstellen lassen. Die Komple-
mentärin hat die Aufstellung des Abschlusses durch 
einen Wirtschaftsprüfer mit der Maßgabe zu veranlas-
sen, dass im Rahmen der Aufstellung Prüfungshandlun-
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Im Falle einer Kündigung wird die Fondsgesellschaft 
nicht aufgelöst, sondern mit den verbleibenden Gesell-
schaftern fortgesetzt. 

Darüber hinaus scheidet ein Anleger mit sofortiger 
Wirkung aus der Fondsgesellschaft aus, wenn über sein 
Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder 
der Antrag auf Eröffnung mangels Masse abgelehnt 
wird. Außerdem scheidet der Anleger nach Ablauf von 
acht Wochen aus der Fondsgesellschaft aus, wenn gegen 
ihn die Zwangsvollstreckung aus einem rechtskräftigen 
Titel in seinen Gesellschaftsanteil eingeleitet und die 
Zwangsvollstreckung nicht innerhalb der acht Wochen 
eingestellt wurde oder wenn er eine Klage auf Auflösung 
der Fondsgesellschaft erhebt. Weiterhin kann ein Anle-
ger aus der Fondsgesellschaft ausgeschlossen werden, 
wenn einer der wichtigen Gründe aus § 133 Absatz 2 
HGB vorliegt. Ein solcher Grund ist insbesondere vorhan-
den, wenn ein Anleger eine Verpflichtung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt, die ihm nach dem Gesell-
schaftsvertrag obliegt, oder wenn ihm die Erfüllung einer 
solchen Verpflichtung unmöglich wird.

1.6.9 Abfindungsguthaben
Scheidet ein Anleger aus einem der oben genannten 
Gründe aus der Fondsgesellschaft aus, erhält er für seine 
Beteiligung am Gesellschaftsvermögen eine Abfindung 
in Geld. Bei der Berechnung der Höhe der Abfindung 
werden drei Fälle unterschieden.

Im Falle einer ordentlichen Kündigung erhält der Anle-
ger ein Abfindungsguthaben in Höhe des Verkehrswerts 
seiner Beteiligung (Regelabfindung). Ein Geschäfts-
wert wird nicht angesetzt. Das Ergebnis schwebender 
Geschäfte wird nicht berücksichtigt. Die Abfindung wird 
von dem Steuerberater, der für die Fondsgesellschaft 
tätig ist, gemäß § 317 BGB auf den Tag des Ausschei-
dens ermittelt. Besteht zwischen der Fondsgesellschaft 
und dem ausscheidenden Anleger keine Einstimmigkeit 
über die Höhe der Abfindung, wird die Abfindung durch 
das Gutachten eines Wirtschaftsprüfers als Schiedsgut-
achter nach billigem Ermessen festgestellt. Das Ergebnis 
des Wirtschaftsprüfers ist für die Beteiligten verbindlich. 
Können sich die Beteiligten nicht auf einen Wirtschafts-
prüfer einigen, bestimmt die Wirtschaftsprüferkam-
mer auf Antrag eines Beteiligten den Wirtschaftsprüfer. 
Die Kosten des Gutachtens tragen die Beteiligten unter 
entsprechender Anwendung des § 91 Absatz 1 ZPO, das 
heißt nach dem Verhältnis des Unterliegens.

Im Falle eines Ausscheidens aufgrund von Arbeitslosig-
keit oder Erwerbsminderung (vgl. oben) erhält der Anle-
ger eine Abfindung in Höhe von 100 % seiner Zeichnungs-
summe zzgl. 3 % für jedes volle Jahr seiner Beteiligung, 
abzüglich der bislang bereits erhaltenen Auszahlungen.

1.	 der Anleger erstmalig die Beteiligung zum Zwecke 
der Refinanzierung an ein inländisches Kreditinsti-
tut verpfändet oder

2.	 im Falle einer mittelbaren Beteiligung das Treuhand-
verhältnis – gleich aus welchem Grund – endet und 
die Treuhänderin aufgrund des Treuhandvertrages 
verpflichtet ist, die treuhänderisch gehaltene Betei-
ligung auf den Anleger (unmittelbar) oder auf einen 
von diesem benannten Ersatztreuhänder zu über-
tragen.

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, werden im Falle einer 
Übertragung auf einen Dritten die Gesellschafterkon-
ten unverändert fortgeführt. Der übertragende und der 
eintretende Anleger stellen die Fondsgesellschaft und 
die übrigen Gesellschafter von allen aus dem Übergang 
resultierenden Nachteilen, insbesondere von einem 
Steuermehraufwand, frei. Für die Kosten der Verfügung, 
insbesondere für die Kosten einer Handelsregisterein-
tragung, haften der übertragende und der eintretende 
Anleger gesamtschuldnerisch.

Die Anleger sind im Falle einer Verfügung verpflichtet, 
an die Komplementärin und die Treuhänderin je eine 
pauschale Verwaltungsgebühr in Höhe von 150,– Euro 
zzgl. Umsatzsteuer zu zahlen. Auch hier haften der über-
tragende und der eintretende Anleger gesamtschuldne-
risch. Die Vergütungspflichten entfallen bei der erstmali-
gen Verpfändung an ein inländisches Kreditinstitut.

Ein gesetzlich geregelter Markt für den Handel mit Antei-
len an Fondsgesellschaften besteht nicht. Insoweit ist 
deren freie Handelbarkeit eingeschränkt und der Anle-
ger unter Umständen darauf angewiesen, selbst einen 
Käufer für seine Beteiligung finden zu müssen (vgl. hierzu 
Kapitel „Wesentliche Risiken der Beteiligung“ Seite 16).

1.6.8 Ausscheiden von Anlegern
Ein Anleger scheidet in den folgenden Fällen aus der 
Fondsgesellschaft aus.

Ein Anleger scheidet aus der Fondsgesellschaft aus, 
wenn er den Gesellschaftsvertrag kündigt. Eine ordent-
liche Kündigung ist mit einer Frist von sechs Monaten 
zum Jahresende, frühestens zum 31. Dezember 2030, 
möglich. 

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wich-
tigem Grund bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger 
Grund liegt vor, wenn ein Anleger länger als 18 Monate 
ununterbrochen arbeitslos ist oder die volle Erwerbsmin-
derung des Anlegers im Sinne des § 43 Absatz 2 Satz 2, 3 
SGB VI festgestellt wurde. Beide Fälle müssen während 
der Dauer der Gesellschaft eingetreten sein. Der Anleger 
hat die Gründe in geeigneter Weise nachzuweisen.
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mehrere Erben, die bislang noch nicht an der Fondsge-
sellschaft beteiligt waren, über, können sie die aus der 
Beteiligung resultierenden Stimm- und sonstigen Gesell-
schafterrechte nur einheitlich durch einen gemeinsa-
men Vertreter ausüben. Die Erben haben einen solchen 
Vertreter unverzüglich zu benennen. Vertreter kann nur 
ein Gesellschafter, ein Erbe oder eine von Berufs wegen 
zur Verschwiegenheit verpflichtete Person sein (Rechts-
anwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer).

Solange sich die Erben nicht legitimiert haben und/oder 
ein gemeinsamer Vertreter nicht bestellt ist, ruhen die 
Gesellschafterrechte der Erben. Hiervon ausgenommen 
sind das Recht auf Gewinn- und Verlustbeteiligung und 
auf Ausübung des Stimmrechts, soweit Beschlussfassun-
gen die Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsver-
trages zum Gegenstand haben.

1.6.11 Rückgabeoption
Die Komplementärin bietet den Anlegern an, einmalig 
zum 31. Dezember 2020 ihre Einlage selbst oder durch 
ein anderes Unternehmen zu übernehmen. Als Kaufpreis 
erhält der Kommanditist 150 % des Nominalbetrages 
seiner Beteiligung abzüglich der von ihm bereits erhalte-
nen Auszahlungen. Die mit dem Ausscheiden in Zusam-
menhang stehenden Kosten, Steuern, Schäden und sons-
tigen Vermögensnachteile werden bei dem Kaufpreis 
wertmindernd zulasten des ausscheidenden Anlegers als 
unselbständige Rechnungsposten in Abzug gebracht.

Der Anleger kann dieses Angebot mit einer Frist von 
mindestens zwölf Monaten zum 31. Dezember 2020 
schriftlich annehmen. Die Komplementärin wird dem 
Anleger das Wirksamwerden – oder gegebenenfalls 
die Gründe für das Nichtwirksamwerden – bis zum  
31. Dezember 2020 schriftlich anzeigen.

Die Komplementärin ist jedoch nur insoweit zur Über-
nahme von Kommanditeinlagen verpflichtet, als sie bis 
spätestens zum 30. November 2020 eine unbedingte 
Finanzierungszusage für mindestens 80 % des jeweils zu 
bezahlenden Übernahme-Kaufpreises von einem Finan-
zierungsinstitut erhält und die Gesamtfinanzierung gesi-
chert ist. Ist dies nicht gegeben, so ist die Komplementä-
rin berechtigt, die Durchführung der Rückgabeoptionen 
zu verweigern. 

Ist eine Gesamtfinanzierung nur hinsichtlich eines Teils 
der ausgeübten Rückgabeoptionen gesichert, so wird 
die Komplementärin die ausgeübten Rückgabeoptionen 
in der Reihenfolge umsetzen, in der sie ihr zugegangen 
sind, bis das mögliche Finanzierungsvolumen erreicht 
ist. Sind mehrere Ausübungen der Rückgabeoption zeit-
gleich zugegangen, entscheidet im Bedarfsfall das Los 
über die Reihenfolge des Zugangs.

In allen anderen Fällen erhält der Anleger eine Abfin-
dung in Höhe von 60 % der Regelabfindung.

Die Abfindung ist jeweils in drei Jahresraten zur Zahlung 
fällig. Die erste Rate ist einen Monat nach dem wirksa-
men Ausscheiden fällig, die weiteren Raten ein bzw. zwei 
Jahre nach diesem Termin. Die noch nicht ausbezahlte 
Abfindung wird nach Fälligkeit mit 4 % p. a. verzinst.

Ergibt sich durch das Ausscheiden ein negativer Saldo, ist 
der ausscheidende Anleger verpflichtet, der Fondsgesell-
schaft diesen bis zum Höchstbetrag seines Zeichnungs-
betrages binnen vier Wochen nach Aufforderung einzu-
zahlen.

1.6.10 Tod eines Anlegers, Erbfolge
Stirbt ein Anleger, wird die Fondsgesellschaft von den 
verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt. Die Betei-
ligung des Anlegers geht auf seine Erben über. Die 
Erben müssen sich durch Vorlage eines Erbscheins oder 
eines notariellen Testaments jeweils im Original oder in 
beglaubigter Kopie legitimieren. Geht die Beteiligung auf 
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7.	 Es muss eine Finanzierungszusage über ca. 70 % 
der kalkulierten Anschaffungskosten vorliegen. Die 
Zusage darf mit folgenden Vorbehalten versehen 
sein: Belegung des notwendigen Eigenkapitals 
durch den Erwerber/Bauherrn und Gremienvorbe-
halt.

8.	 Es muss ein unbedingtes Angebot auf Abschluss 
eines entsprechenden GU-Vertrages vorliegen, der 
alle Bau-, Planungs- und Projektierungsleistungen 
umfasst. Der GU-Vertrag muss einen verbindlichen 
Maximalpreis für die Errichtung des Solarkraftwer-
kes und eine Malusregelung festlegen, wenn das 
Solarkraftwerk nicht bis spätestens zum vereinbar-
ten Fertigstellungstermin betriebsbereit im Sinne 
des EEG ist, in dem der GU-Vertrag abgeschlos-
sen wird. Der Malus muss mindestens dem Scha-
den entsprechen, der dadurch entsteht, dass der 
Projektgesellschaft die höhere Stromeinspeisever-
gütung nach EEG verloren geht. Die Malusregelung 
kann mit einer Bonusregelung für die frühzeitige 
Fertigstellung verbunden werden.

9.	 Es müssen mindestens zwei Ertragsgutachten von 
anerkannten Sachverständigen vorliegen, die beide 
die Performance Ratio des Solarkraftwerkes mit 
mindestens 75 % ansetzen.

10.	 Die Nettoanschaffungskosten des Solarkraftwerkes 
gemäß GU-Vertrag dürfen maximal dem 8,1-Fachen 
des gutachterlich belegten Gesamtertrages des 
Solarkraftwerkes in kWh, welcher für Zwecke dieser 
Rechnung jedoch maximal 980 kWh beträgt, multi-
pliziert mit der jeweils aktuellen Einspeisevergütung 
gemäß EEG in Euro/kWh entsprechen. Einschlägig 
ist insoweit das niedrigere der beiden Ertragsgut-
achten.

11.	 „Tatsächlicher Jahresstromertrag“ meint den 
tatsächlichen Gesamtertrag des Solarkraftwerkes 
in kWh in einem bestimmten Kalenderjahr, multi-
pliziert mit der für dieses Kalenderjahr gültigen 
Einspeisevergütung gemäß EEG in Euro/kWh.

12.	 Es müssen eine aussagekräftige finanzmathema-
tische Wirtschaftlichkeitsanalyse, einschließlich 
handelsrechtlicher Ertrags- und Cashflow-Prognose 
(handelsrechtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehl
betrag vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
zzgl. Abschreibungen, vgl. § 275 HGB) sowie die 
Basis-Cashflow-Ermittlung für die ergebnisabhängi-
gen Vergütungsbestandteile vorliegen.

13.	 Abschluss eines Mittelverwendungskontrollvertra-
ges auf Ebene der Projektgesellschaft. 

Diese Punkte müssen grundsätzlich zum Zeitpunkt der 
Abstimmung in der Gesellschafterversammlung vorlie-
gen. Ein entsprechender Gesellschafterbeschluss kann 
jedoch auch unter der Auflage der Beibringung aller 
Unterlagen gefasst werden.

Die Komplementärin ist verpflichtet, den Übernahme-
Kaufpreis innerhalb von drei Monaten nach Übernah-
me des Gesellschaftsanteils an den ausscheidenden 
Kommanditisten auszuzahlen. Sollte sie dieser Verpflich-
tung nicht nachkommen können, so bleibt die Stellung 
jener Personen, die die Rückgabeoption in Anspruch 
nehmen wollten, als Kommanditisten in vollem Umfang 
erhalten. 

1.6.12 Mitteilungen, Anschrift
Die Anleger sind verpflichtet, der Komplementärin jede 
Änderung ihrer ladungsfähigen Anschrift sowie aller 
übrigen im Zeichnungsschein anzugebenden persönli-
chen Daten unverzüglich anzuzeigen.

1.6.13 Schiedsgerichtsvereinbarung
Über alle Streitigkeiten über das Zustandekommen 
und den Inhalt des Gesellschaftsvertrages zwischen 
den Gesellschaftern und der Gesellschaft und einzel-
nen oder mehreren Gesellschaftern entscheidet unter 
Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges ausschließlich 
ein Schiedsgericht nach Maßgabe des im Prospekt abge-
druckten Schiedsvertrages.

1.7 Investitionskriterien
Die Investition der Fondsgesellschaft in Solarkraftwerke 
über Tochterprojektgesellschaften unterliegt grundsätz-
lich den folgenden Voraussetzungen:

1.	 Der Standort des Solarkraftwerkes muss in Deutsch-
land sein.

2.	 Das Solarkraftwerk muss eine Freiflächenanlage 
sein.

3.	 Für die Fläche, auf der das Kraftwerk errichtet 
werden soll, muss ein unbedingtes Angebot zum 
Abschluss eines Pachtvertrages mit einer Mindest-
laufzeit von 20 Jahren und einer Verlängerungsop-
tion von fünf Jahren bestehen. Der Pachtzins muss 
stromertragsabhängig ausgestaltet sein und darf 
2,5 % des tatsächlichen Jahresstromertrages des 
Solarkraftwerkes nicht überschreiten.

4.	 Es muss ein unbedingtes Angebot zum Abschluss 
eines Betriebsführungs- und Vollwartungsvertrages 
vorliegen. Die Vergütung muss stromertragsabhän-
gig ausgestaltet sein und darf 2 % des tatsächlichen 
Jahresstromertrages des Solarkraftwerkes nicht 
überschreiten. Die Vergütung darf ab 2012 jährlich 
um 2 % steigen.

5.	 Es muss ein unbedingtes Angebot zum Abschluss 
einer Allgefahren- und Erlösausfallversicherung 
sowie einer Betreiberhaftpflichtversicherung vorlie-
gen.

6.	 Die baurechtliche Genehmigungsfähigkeit des Solar-
kraftwerkes muss durch eine behördliche Genehmi-
gung verbindlich festgestellt sein.
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verwendungskontrolleurin berechtigt, Mittel aus der 
Liquiditätsreserve bis zur Höhe von 1,5 % des Komman-
ditkapitals der Fondsgesellschaft freizugeben. Darü-
ber hinaus kann sie Mittel auch ohne das Vorliegen 
der vorstehend genannten Voraussetzungen freigeben, 
wenn ihr ein Gesellschafterbeschluss vorliegt, aus dem 
sich die abweichenden Freigabekriterien ergeben. 

Die Prüfungstätigkeit der Mittelverwendungskontrolleu-
rin beschränkt sich auf Plausibilitäts- und Stichproben-
prüfungen; sie prüft Belege nicht auf materielle Richtig-
keit, sondern nur auf offensichtliche Unrichtigkeit.

2.2 Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin
Die Mittelverwendungskontrolleurin haftet nicht für den 
Eintritt der Ergebnisse, die durch die Fondsgesellschaft 
prognostiziert werden. Sie haftet auch nicht dafür, dass 
die Fondsgesellschaft oder ihre Projektgesellschaften 
die prospektierten Kosten einhalten. Außer bei vorsätz-
licher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung haftet die 
Mittelverwendungskontrolleurin nur bis zu 1.000.000,– 
Euro pro Fall. Ansprüche aufgrund von Pflichtverletzun-
gen verjähren in der Regel drei Jahre nach ihrer Entste-
hung. Dies gilt nicht für Pflichtverletzungen, die eine 
Haftung wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit begründen, oder für Schäden aus 
der Verletzung von Kardinalpflichten.

2.3 Vergütung
Für die Prüfung der Mittelfreigabekriterien in der Inves-
titionsphase erhält die Mittelverwendungskontrolleu-
rin eine einmalige Vergütung in Höhe von 0,05 % des 
Kommanditkapitals (ohne Agio) der Fondsgesellschaft 
zzgl. Umsatzsteuer. Für die laufende Mittelverwendungs-
kontrolle erhält sie ab dem 1. Januar 2011 eine jährliche 
Vergütung in Höhe von 0,013 % des Kommanditkapitals 
(ohne Agio) zzgl. Umsatzsteuer. Die Vergütung erhöht 
sich ab 2012 jährlich um 2 %. Bei dem angenommenen 
Kommanditkapital von 15 Mio. Euro (ohne Agio) erhält die 
Mittelverwendungskontrolleurin über die Gesamtdau-
er der Beteiligung eine Gesamtvergütung von insgesamt 
796.025,– Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

2.4 Vertragslaufzeit
Der Mittelverwendungskontrollvertrag läuft für die 
Dauer der Fondsgesellschaft. Beide Parteien können den 
Vertrag mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresen-
de kündigen, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2014.

3. Treuhandvertrag

3.1 Treuhänderin
Die c3 fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH nimmt 
für die Fondsgesellschaft die Aufgabe der Treuhandkom-
manditistin wahr. 

2. Mittelverwendungskontrollvertrag

Die Fondsgesellschaft hat mit der c3 fonds.concept 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (im Folgenden: „Mittel-
verwendungskontrolleurin“) einen Mittelverwendungs-
kontrollvertrag geschlossen, der Bestandteil des Gesell-
schaftsvertrages ist.

2.1 Rechte und Pflichten
Zur Umsetzung der Kontrolle eröffnen die Geschäftsfüh-
rung der Fondsgesellschaft sowie die Mittelverwendungs-
kontrolleurin ein „Und“-Konto für die Fondsgesellschaft. 
Sämtliche Anlegergelder, die der Fondsgesellschaft 
als Einlage von der Treuhänderin zufließen, dürfen 
ausschließlich dem Mittelverwendungskonto gutge-
schrieben werden.

Die Mittelverwendungskontrolleurin ist verpflichtet, die 
von der Fondsgesellschaft abgeschlossenen Rechtsge-
schäfte zur Beteiligung an Projektgesellschaften sowie 
deren Veräußerung auf ihre Schlüssigkeit und Plausibili-
tät zu überprüfen. Ferner prüft sie die laufenden Einnah-
men und Ausgaben der Fondsgesellschaft nachträg-
lich auf Schlüssigkeit und Plausibilität und die Einlagen, 
Gesellschafterdarlehen, Fremdmittel und Erlöse, die sich 
auf dem Mittelverwendungskonto befinden. Für Fremd-
mittel und Erlöse, die nicht auf das Mittelverwendungs-
konto eingehen, trifft die Mittelverwendungskontrolleu-
rin nur eine Pflicht einer nachträglichen Überprüfung. 
Werden Mittel an Tochterprojektgesellschaften freigege-
ben, hat die Mittelverwendungskontrolleurin die ange-
forderten Mittel freizugeben, wenn folgende Vorausset-
zungen erfüllt sind:

Eintragung der Projektgesellschaft im Handelsre-»»
gister und Beteiligung der Fondsgesellschaft als 
Kommanditistin an der Projektgesellschaft 
Verankerung der Investitionskriterien der Fonds-»»
gesellschaft im Gesellschaftsvertrag der Projektge-
sellschaft und Vorliegen dieser Investitionskriterien 
hinsichtlich des Solarkraftwerkes, für das die Mittel 
freigegeben werden sollen
Abschluss aller Verträge, für die aufgrund der Inves-»»
titionskriterien ein Vertragsangebot vorliegen muss
Fälligkeit der jeweiligen Zahlung gemäß den Bedin-»»
gungen des bezüglich der Errichtung des Solar-
kraftwerkes abzuschließenden GU-Vertrages, den 
Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Projekt-
gesellschaft oder aus einem anderen nachvollzieh-
baren und schlüssigen Rechtsgrund

Andere Zahlungen gibt die Mittelverwendungskontrol-
leurin bei Fälligkeit frei, wenn diese im Gesellschafts-
vertrag der Fondsgesellschaft genannt sind oder den 
dort genannten Zwecken dienen. Von den Mittelver-
wendungsvoraussetzungen unabhängig ist die Mittel-
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Mit der Annahme der Beitrittserklärung durch die Treu-
händerin ist der Anleger verpflichtet, den Zeichnungsbe-
trag gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrages 
einzuzahlen (siehe hierzu 1.3).

3.3 Haftung
Die Treuhänderin nimmt ihre vertraglichen Rechte und 
Pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 
wahr. Bei Pflichtverletzungen für ein vor dem Vertrags-
abschluss liegendes Verhalten haftet sie nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Pflichtver-
letzungen, die eine Haftung wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit begründen, 
oder für Schäden aus der Verletzung von Kardinalpflich-
ten. Ansprüche gegen die Treuhänderin infolge nicht 
vorsätzlicher Pflichtverletzungen verjähren sechs Mona-
te nach Kenntnis durch den Anleger, kenntnisunabhän-
gig zwölf Monate nach Eintritt des schädigenden Ereig-
nisses.

3.4 Verfügungen über die Beteiligung
Ein Anleger kann seine mittelbare Beteiligung an der 
Gesellschaft in entsprechender Anwendung der Regelun-
gen des Gesellschaftsvertrages auf einen Dritten übertra-
gen (siehe hierzu 1.6.7). Der Erwerber tritt mit allen Rech-
ten und Pflichten an die Stelle des bisherigen Anlegers. 
Hierbei entstehen zusätzliche Kosten (siehe hierzu 1.4.1).

Stirbt ein Anleger, so gehen alle Rechte und Pflichten aus 
diesem Vertrag auf seine/seinen Erben über; § 17 des 
Gesellschaftsvertrages gilt entsprechend (siehe hierzu 
1.6.10).

Der Anleger ist jederzeit berechtigt, sich selbst anstel-
le der Treuhänderin in das Handelsregister eintragen zu 
lassen und die Kommanditeinlage auch im Außenverhält-
nis zu übernehmen.

3.5 Beendigung der Treuhandschaft
Das Treuhandverhältnis besteht grundsätzlich für die 
Dauer der Gesellschaft. Kündigt ein Anleger das Treu-
handverhältnis, kann die Treuhänderin verlangen, dass 
die Beteiligung in eine unmittelbare Beteiligung umge-
wandelt wird, wenn nicht der Anleger einen anderen 
Treuhänder bestellt, dieser eine Kommanditeinlage 
übernimmt, die der Beteiligung des Anlegers entspricht, 
und im Handelsregister eingetragen wird. Das Recht 
zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unbe-
rührt.

Das Treuhandverhältnis endet, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf:

�mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das »»
Vermögen des Anlegers oder mit der Ablehnung des 
Antrags auf Eröffnung mangels Masse

3.2 Rechte und Pflichten
Das Treuhandverhältnis zwischen der Treuhänderin und 
dem Anleger als Treugeber wird geschlossen, indem der 
Treugeber die Beitrittserklärung unterzeichnet und die 
Treuhänderin diese unter Zustimmung der Komplemen-
tärin annimmt.

Die Treuhänderin wird sich auf der Grundlage des Treu-
handvertrages, der in diesem Prospekt abgedruckt ist, im 
Außenverhältnis im eigenen Namen, im Innenverhältnis 
aber im Auftrag und für Rechnung eines Anlegers an der 
Fondsgesellschaft beteiligen (fremdnützige Verwaltungs-
treuhandschaft). Das im Rahmen ihrer Treuhandaufga-
ben erworbene Vermögen wird sie von ihrem eigenen 
getrennt halten und verwalten. Die Treuhänderin wird 
die Beteiligung des Anlegers zusammen mit weiteren 
Beteiligungen anderer Treugeber nach außen als einheit-
liche Beteiligung halten. Der Anleger trägt dadurch das 
wirtschaftliche Risiko wie ein im Handelsregister einge-
tragener Kommanditist, das heißt, er nimmt in gleicher 
Weise am Gewinn und Verlust der Gesellschaft teil. Der 
Anleger stellt die Treuhänderin von allen Verbindlichkei-
ten frei, die ihr im Zusammenhang mit dem Erwerb und 
der Verwaltung der Beteiligung des Anlegers entstehen. 
Die Treugeber haften nicht gesamtschuldnerisch.

Die Treuhänderin wird frühestens nach Erreichen der 
Mittelfreigabevoraussetzung (Zeichnung des Mindestka-
pitals in Höhe von 1.000.000,– Euro) eine Kommanditbe-
teiligung im eigenen Namen für Rechnung von Anlegern 
übernehmen und die auf dem Konto eingegangenen 
Zeichnungsbeträge auf ein Konto der Fondsgesellschaft, 
das der Mittelverwendungskontrolle unterliegt, frei-
geben. Die Übernahme weiterer Beteiligungen erfolgt 
nach Annahme der jeweiligen Beitrittserklärung durch 
die Treuhänderin. Nach der Übernahme einer Beteili-
gung gibt die Treuhänderin den entsprechenden Betei-
ligungsbetrag auf ein der Mittelfreigabekontrolle unter-
liegendes Konto der Fondsgesellschaft frei. Liegen der 
Treuhänderin bis zum 30. April 2010 nicht Zeichnungen 
über einen Betrag von 1.000.000,– Euro vor, so wird sie 
die Übernahme von Kommanditbeteiligungen endgül-
tig ablehnen und bereits auf dem Treuhandkonto einge-
gangene Anlegergelder, gegebenenfalls unter Abzug von 
Bankgebühren, an die jeweiligen Anleger zurückzahlen.

Die Rechte, die einem Kommanditisten nach dem Gesell-
schaftsvertrag zustehen, insbesondere sein Stimmrecht, 
nimmt der Anleger selbst oder durch einen Bevollmäch-
tigten wahr. Bevollmächtigt der Anleger die Treuhände-
rin mit der Wahrnehmung seiner Rechte, hat die Treu-
händerin die Weisungen des Anlegers zu befolgen. Erteilt 
der Anleger keine Weisung, stimmt die Treuhänderin mit 
Enthaltung.
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1. Mustergesellschaftsvertrag  
der Projektgesellschaft

1.1 Firma, Gesellschafter und Kapital
Die Firma der Projektgesellschaft lautet „PI Pro·Investor 1 
Solarkraftwerk [zu ergänzen: Standort] GmbH & Co. KG“. 
Die Projektgesellschaft ist jeweils eine Kommanditgesell-
schaft deutschen Rechts. Gegenstand der Gesellschaft 
sind der Erwerb und/oder die Beteiligung an Solarkraft-
werken und deren Verwaltung und Bewirtschaftung.

Als Komplementärin der Projektgesellschaft ist jeweils 
eine Gesellschaft aus der Unternehmensgruppe des 
jeweiligen Projektentwicklers vorgesehen (im Falle der 
relatio Gruppe die renea Beteiligungs GmbH). Gesell-
schafter ist außerdem die Fondsgesellschaft, die sich als 
Kommanditistin beteiligt. Darüber hinaus ist gegebenen-
falls noch ein weiterer Gesellschafter beteiligt, soweit die 
Projektgesellschaft bereits besteht. 

Die Komplementärin ist am Kapital der Projektgesell-
schaft nicht beteiligt. Die Fondsgesellschaft ist mit einer 
Kommanditeinlage an der Projektgesellschaft beteiligt, 
deren Höhe von dem beabsichtigten Investitionsvolumen 
der Projektgesellschaft abhängig ist. Die im Handelsregis-
ter eingetragene Haftsumme entspricht 10 % der jeweili-
gen Kommanditeinlage. 

1.2 Geschäftsführung, Vertretung
Die Komplementärin führt die Geschäfte der Projekt-
gesellschaft alleine; sie vertritt die Projektgesellschaft 
auch nach außen. Die übrigen Gesellschafter sind von der 
Geschäftsführung ausgeschlossen.

1.3 Investitionsvoraussetzungen
Die vollständigen Investitionskriterien der Fondsgesell-
schaft sind in § 6 des Gesellschaftsvertrages der Projekt-
gesellschaft verankert. Von diesen Investitionskrite-
rien darf die Projektgesellschaft nur abweichen, wenn 
neben einem qualifizierten Beschluss der Projektgesell-
schaftsversammlung ein entsprechender Gesellschafter-
beschluss der Anleger der Fondsgesellschaft mit einer 
qualifizierten Mehrheit von mindestens 75 % der anwe-
senden Stimmen vorliegt. Ferner unterliegt die Freigabe 
der liquiden Gesellschaftsmittel für Investitionszwecke 
der gesonderten Mittelverwendungskontrolle.

1.4 Gesellschafterversammlung, Beschlüsse
Entscheidungen in Angelegenheiten der Projektgesell-
schaft treffen die Gesellschafter durch Beschlüsse. Diese 
werden grundsätzlich in Gesellschafterversammlun-
gen gefasst. Die ordentliche Gesellschafterversamm-
lung findet jährlich nach Aufstellung des Abschlusses für 
das vorangegangene Geschäftsjahr, spätestens aber bis 
zum 31. Oktober des darauf folgenden Jahres statt. Die 

mit der Zwangsvollstreckung in die Beteiligung»»
mit Eintragung in das Handelsregister, wenn der »»
Anleger seine Beteiligung in eine unmittelbare Betei-
ligung umwandelt
mit Eintragung in das Handelsregister, wenn der »»
Anleger zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung 
nicht als Kommanditist im Handelsregister eingetra-
gen ist
in allen anderen Fällen mit Beendigung der Liquidation »»
der Gesellschaft und Schlussrechnung der Mittelver-
wendungskontrolleurin bzw. der Komplementärin

3.6 Treuhandvergütung
Für ihre Tätigkeit in der Platzierungsphase erhält die Treu-
händerin eine einmalige Vergütung in Höhe von 0,35 % 
des zum Ende der Platzierungsphase wirksam gezeichne-
ten Kommanditkapitals (ohne Agio) zzgl. Umsatzsteuer. 
Außerdem erhält die Treuhänderin ab dem 1. Januar 2011 
eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,15 % des wirk-
sam gezeichneten Kommanditkapitals (ohne Agio) zzgl. 
Umsatzsteuer. Die Vergütung ist quartalsweise anteilig 
fällig und erhöht sich ab dem Geschäftsjahr 2012 jeweils 
um 2 % bezogen auf den Vorjahreswert.

Ebene der Projektgesellschaften

Die beabsichtigten Investitionen erfolgen über die 
Projektgesellschaften. Da die Projekte, in die investiert 
werden soll, noch nicht feststehen, werden die entspre-
chenden Projektgesellschaften erst bei einem ausrei-
chenden Konkretisierungsgrad der einzelnen Projekte 
gegründet. 

Hierbei bestehen zwei Alternativen, wie sich die Fonds-
gesellschaft an den Projektgesellschaften beteiligt. 

Zum einen besteht die Möglichkeit, dass der Herstel-
ler der Photovoltaikmodule das Projekt in Abstimmung 
mit der Fondsgesellschaft bereits in der Rechtsform der 
GmbH & Co. KG auf eigene Kosten entwickelt und mögli-
cherweise mit dem Bau begonnen hat. In diesem Fall wird 
die Fondsgesellschaft die Kommanditanteile der bereits 
bestehenden Projektgesellschaft in einem oder mehre-
ren Schritten ganz oder überwiegend übernehmen. 

Ist das in Betracht kommende Projekt noch nicht in einer 
Projektgesellschaft organisiert, so wird die Fondsgesell-
schaft eine Projektgesellschaft gründen und das Projekt 
von Beginn an in Eigenregie umsetzen. 

In beiden Fällen ist sicherzustellen, dass die Projektgesell-
schaft im Wesentlichen den nachstehend beschriebenen 
und ab Seite 142 abgedruckten Mustergesellschaftsver-
trag erhält und damit die Rechte der Fondsgesellschaft 
umfassend gesichert sind. 
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1.5 Prüfungsrechte der Fondsgesellschaft,  
Berichtswesen
Die Fondsgesellschaft kann in allen Angelegenheiten 
der Projektgesellschaft Auskunft von der Komplementä-
rin und der Mittelverwendungskontrolleurin verlangen. 
Kommen beide einem zulässigen Auskunftsverlangen 
nicht nach, kann die Fondsgesellschaft selbst oder durch 
Sachverständige, die von Berufs wegen zur Verschwie-
genheit verpflichtet sind, die Bücher und Schriften der 
Projektgesellschaft einsehen. Die Komplementärin hat die 
Aufstellung und gegebenenfalls die Prüfung des Jahres-
abschlusses der Projektgesellschaft zu veranlassen. 

1.6 Vergütungen der Gründungsgesellschafter
Die Komplementärin erhält als Vorausgewinn eine jähr-
liche Vergütung von 6.000,– Euro zzgl. Umsatzsteuer für 
die Übernahme der persönlichen Haftung. Die Vergütung 
erhöht sich jährlich um 2 %, bezogen auf den Vorjah-
reswert. Die übrigen Gründungsgesellschafter erhalten 
keine Vergütung.

1.7 Sonstige Vergütungen 
Die Gesellschaft wird zur Errichtung ihres Solarkraftwer-
kes einen GU-Vertrag und zum Betrieb desselben unter 
anderem eine Vielzahl von Verträgen abschließen. Soweit 
die Vertragspartner bereits feststehen, sind Vergütungen 
wie nachstehend dargestellt vorgesehen. 

Für die Betriebsführung wird neben einer pauscha-
len Vergütung eine erfolgsabhängige Vergütung an die 

Fondsgesellschaft wird durch ihre Geschäftsführung in 
der Gesellschafterversammlung der Projektgesellschaft 
vertreten sein.

Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung wird 
insbesondere dann einberufen, wenn sie im Interesse 
der Gesellschafter erforderlich ist. Ansonsten kann auch 
jeder Gesellschafter der Projektgesellschaft verlangen, 
dass eine außerordentliche Gesellschafterversammlung 
einberufen wird.

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschaf-
ter anwesend oder vertreten sind, die mindestens die 
Hälfte der Stimmen der Gesellschaft auf sich vereinigen. 
Die Fondsgesellschaft hat sechs, der evtl. externe Gesell-
schafter und die Komplementärin jeweils eine Stimme.

Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich mit der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Beschlüsse, die eine Nachschusspflicht begründen oder 
den Gegenstand der Gesellschaft ändern, bedürfen der 
Zustimmung aller Gesellschafter.

Alternativ zur Beschlussfassung in einer Gesellschafter-
versammlung kann die Komplementärin bestimmen, 
dass Beschlüsse in einem schriftlichen Verfahren gefasst 
werden. Ein Beschluss ist im schriftlichen Verfahren nur 
dann wirksam gefasst, wenn mindestens die Hälfte der 
Stimmen aller Gesellschafter an der Abstimmung teilge-
nommen hat.
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Managementleistungen im Zusammenhang mit der tech-
nischen Betriebsführung sowie dem laufenden Rech-
nungswesen der Projektgesellschaft abschließen. Die 
Fondsgesellschaft erhält für die technischen Beratungs-
dienstleistungen ab dem 1. Januar 2010 eine jährliche 
Vergütung in Höhe von 0,5 % des tatsächlichen Jahres-
stromertrages des Solarkraftwerkes im Sinne des § 6 
Absatz 12 des Gesellschaftsvertrages der Projektgesell-
schaft zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

Für ihre Leistungen im Zusammenhang mit dem Rech-
nungswesen, dem laufenden Controlling, der Erstel-
lung des Jahresabschlusses sowie der Vorbereitung der 
betrieblichen Steuererklärungen erhält die PI Pro·Inves-
tor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG eine Vergütung von 
10.000,– Euro p. a. zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 
Die Vergütungen erhöhen sich ab dem Geschäftsjahr 
2012 von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr jeweils um 2 % 
bezogen auf die jeweilige Vorjahresvergütung.

Neben den Anschaffungskosten wird die Gesellschaft 
Mittel im Zusammenhang mit der Errichtung und Inbe-
triebnahme aufwenden, deren Höhe noch nicht abschlie-
ßend bestimmt werden kann. Für Kosten im Zusam-
menhang mit der Beschaffung des Fremdkapitals sind 
Aufwendungen bis zur Höhe von maximal 1 % der Kredit-
summe vorgesehen. 

Betriebsführerin (im Falle der relatio Gruppe: fieldGuard 
GmbH & Co. KG) bezahlt. 

Die Vergütung beträgt im Falle der fieldGuard GmbH & 
Co. KG 25 % des positiven Differenzbetrages zwischen 
dem tatsächlichen handelsrechtlichen Cashflow und 
dem gemäß § 6 Absatz 13 des Gesellschaftsvertrages 
prognostizierten handelsrechtlichen Basis-Cashflow des 
jeweiligen Jahres. Die Vergütung entsteht jedoch nur 
dann, wenn der kumulierte tatsächliche Cashflow den 
kumulierten prognostizierten Basis-Cashflow nach § 6 
Absatz 13 nicht unterschreitet. Die Vergütung versteht 
sich zzgl. Umsatzsteuer und ist vier Wochen nach Verab-
schiedung des jeweiligen Jahresabschlusses der Gesell-
schaft zur Zahlung fällig.

Auf Basis eines gesonderten Vertrages erhält die PI 
Pro·Investor GmbH & Co. KG eine erfolgsabhängige Initia-
torenvergütung, deren Höhe der vorstehend beschriebe-
nen Betriebsführervergütung entspricht. Hinzu kommen 
2,5 % aus dem handelsrechtlichen Cashflow der Gesell-
schaft für das abgeschlossene Wirtschaftsjahr, maximal 
jedoch 2,5 % aus dem gemäß § 6 Absatz 13 des Musterge-
sellschaftsvertrages prognostizierten Basis-Cashflow der 
Gesellschaft. 

Des Weiteren wird die Projektgesellschaft mit der Fonds-
gesellschaft einen Vertrag über die Erbringung von 
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Andere Zahlungen, die nicht zur Anschaffung oder 
Herstellung eines Solarkraftwerks verwendet werden, 
gibt die Mittelverwendungskontrolleurin in der Investi-
tionsphase nur frei, wenn diese im Gesellschaftsvertrag 
der Projektgesellschaft genannt sind, die Zahlungen den 
dort genannten Zwecken dienen oder der Mittelverwen-
dungskontrolleurin ein entsprechender Gesellschafter-
beschluss vorgelegt wird.

Von den Mittelverwendungsvoraussetzungen unabhän-
gig ist die Mittelverwendungskontrolleurin berechtigt, 
Mittel aus der Liquiditätsreserve bis zur Höhe von 2 % 
des Kommanditkapitals der Projektgesellschaft freizuge-
ben.

Die Prüfungstätigkeit der Mittelverwendungskontrolleu-
rin beschränkt sich auf Plausibilitäts- und Stichproben-
prüfungen; sie prüft Belege nicht auf materielle Richtig-
keit, sondern nur auf offensichtliche Unrichtigkeit.

2.2 Mittelverwendungskonto
Die Mittelverwendungskontrolleurin und die Geschäfts-
führung der Projektgesellschaft werden gemeinsam für 
die Projektgesellschaft ein Mittelverwendungskonto als 
„Und“-Konto eröffnen.

Diesem Konto sind die Einlagen, Gesellschafterdarlehen, 
Fremdmittel und die zukünftigen Erlöse aus dem Verkauf 
des Solarkraftwerkes gutzuschreiben. Insbesondere die 
Einlagen, die der Projektgesellschaft von der Fondsge-
sellschaft zufließen, mithin die Anlegergelder, dürfen 
ausschließlich dem Mittelverwendungskonto gutge-
schrieben werden. 

2.3 Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin
Hinsichtlich der Haftung wird auf die hierzu bereits 
gemachten Ausführungen zu dem Mittelverwendungs-
kontrollvertrag der Fondsgesellschaft unter 2.2 verwie-
sen. 

2.4 Vergütung
Für die Prüfung der Mittelfreigabekriterien in der Inves-
titionsphase erhält die Mittelverwendungskontrolleu-
rin eine einmalige Vergütung in Höhe von 0,14 % der im 
Jahresabschluss der Projektgesellschaft ausgewiesenen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Solarkraft-
werkes zzgl. Umsatzsteuer. Die Vergütung ist fällig, wenn 
mit dem Bau des Solarkraftwerkes begonnen wird. Für 
die laufende Mittelverwendungskontrolle erhält sie ab 
dem 1. Januar 2011 eine jährliche Vergütung in Höhe von 
0,07 % der im Jahresabschluss der Projektgesellschaft 
ausgewiesenen Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten des Solarkraftwerkes zzgl. Umsatzsteuer. Die Vergü-
tung erhöht sich ab 2012 jährlich um 2 % bezogen auf die 
jeweilige Vorjahresvergütung.

1.8 Ergebnisverteilung
Die Gesellschafter sind im Verhältnis ihrer Festkapital-
konten am Vermögen und am Ergebnis der Projektge-
sellschaft beteiligt. Über Entnahmen, also insbesonde-
re Auszahlungen an die Fondsgesellschaft, entscheidet 
die Gesellschafterversammlung. Liquidität, die aus dem 
Betrieb der Solarkraftwerke erzielt wurde, wird ausge-
zahlt, nachdem eine angemessene Liquiditätsreserve 
gebildet wurde. In Höhe der Auszahlungen liquider Über-
schüsse, die keinem handelsrechtlichen Gewinn entspre-
chen, gilt eine Kommanditeinlage als herabgesetzt.

1.9 Verfügungen über Gesellschaftsanteile
Will ein Gesellschafter der Projektgesellschaft über 
seinen Anteil verfügen, benötigt er die Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung. 

1.10 Schiedsgerichtsvereinbarung 
Über alle Streitigkeiten über das Zustandekommen und 
den Inhalt des Gesellschaftsvertrages zwischen den 
Gesellschaftern und der Gesellschaft und einzelnen 
oder mehreren Gesellschaftern soll unter Ausschluss des 
ordentlichen Rechtsweges ausschließlich ein Schieds-
gericht nach Maßgabe des im Prospekt abgedruckten 
Musterschiedsvertrages entscheiden. 

2. Mittelverwendungskontrollvertrag

Auch auf Ebene der Projektgesellschaft ist ein Mittel-
verwendungskontrollvertrag zwingend vorgesehen, der 
mit der auch für die Fondsgesellschaft tätigen Mittel-
verwendungskontrolleurin (c3 fonds.concept Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH) abgeschlossen werden wird. Der 
Mittelverwendungskontrollvertrag wird als „Anlage 2“ 
Bestandteil des Gesellschaftsvertrages der jeweiligen 
Projektgesellschaft.

2.1 Rechte und Pflichten
Die Mittelverwendungskontrolleurin ist verpflichtet, die 
von der Projektgesellschaft eingegangenen Rechtsge-
schäfte zur Anschaffung, Herstellung und zum Verkauf 
des Solarkraftwerkes auf ihre Schlüssigkeit und Plausi-
bilität zu überprüfen. Außerdem verwaltet sie die Einla-
gen, Gesellschafterdarlehen, Fremdmittel und Erlöse, 
die sich auf dem Mittelverwendungskonto befinden, und 
gibt diese frei. Für Fremdmittel und Erlöse, die nicht auf 
das Mittelverwendungskontrollkonto eingehen, trifft die 
Mittelverwendungskontrolleurin nur eine Pflicht einer 
nachträglichen Überprüfung. Ferner prüft die Mittelver-
wendungskontrolleurin jährlich die laufenden Einnahmen 
und Ausgaben zur Deckung des laufenden Geschäftsbe-
triebs der Projektgesellschaft nachträglich auf Schlüssig-
keit und Plausibilität.
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anderen Gründen eine dingliche Berechtigung an den 
Anlageobjekten zu.

Mit Ausnahme der vorstehend beschriebenen Verträge 
ist eine Abhängigkeit der Fondsgesellschaft von Paten-
ten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfah-
ren, die von wesentlicher Bedeutung für die Geschäfts-
tätigkeit oder die Ertragslage der Fondsgesellschaft sind, 
nicht bekannt. 

Gerichts- oder Schiedsverfahren, die einen wesentli-
chen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Fondsge-
sellschaft haben können, oder außergewöhnliche Ereig-
nisse, die die Tätigkeit der Fondsgesellschaft beeinflusst 
haben, sind nicht bekannt.

Der Umfang der Tätigkeiten der Anbieterin, der Grün-
dungsgesellschafter, der Treuhänderin, der Mittelverwen-
dungskontrolleurin sowie der Mitglieder der Geschäfts-
führung oder eines etwaigen Beirates ist in diesem 
Prospekt beschrieben, soweit es sich nicht nur um gering-
fügige Leistungen und Lieferungen handelt. 

Weitere nicht nur geringfügige Leistungen und Lieferungen 
werden durch die genannten Personen nicht erbracht.

Die Tätigkeit der Fondsgesellschaft ist nicht durch außer-
gewöhnliche Ereignisse beeinflusst worden. 

Gesamtbetrag an Provisionen und ähnlichen 
Vergütungen 

Es sind folgende Provisionen oder provisionsähnliche 
Vergütungen vorgesehen: 

1. Auf Ebene der Fondsgesellschaft 
a) 	 Für die Einwerbung des Eigenkapitals der Fondsge-

sellschaft eine einmalige Vergütung in Höhe von bis 
zu 8 % des jeweils eingeworbenen Kommanditka-
pitals zzgl. 5 % Agio aus diesem Kommanditkapital, 
gegebenenfalls einschließlich gesetzlicher Umsatz-
steuer. 

b) 	 An die PI Pro·Investor GmbH & Co. KG: für die Koor-
dination der Eigenkapitaleinwerbung eine Vergü-
tung in Höhe von 8 % des eingeworbenen Komman-
ditkapitals (ohne Agio) sowie das Agio in Höhe von 
5 %, jedoch abzüglich aller Beträge, die die Gesell-
schaft nach a) zu leisten verpflichtet ist. Die Vergü-
tung versteht sich inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer, 
sollte die Fondsgesellschaft zum Vorsteuerabzug 
berechtigt sein, zzgl. Umsatzsteuer. 

2. Auf Ebene der vorgesehenen Projektgesellschaften 
Für Kosten im Zusammenhang mit der Fremdkapitalbe-
schaffung 1 % des Fremdkapitals (Annahme).

2.5 Vertragslaufzeit
Der Mittelverwendungskontrollvertrag läuft für die 
Dauer der Projektgesellschaft. Beide Parteien können den 
Vertrag mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresen-
de kündigen, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2014.

Sonstige Angaben 

Sonstige Personen, die die Herausgabe oder den Inhalt 
des Prospektes oder die Abgabe oder den Inhalt des 
Angebotes der Vermögensanlage wesentlich beeinflusst 
haben, existieren nicht (§ 12 Absatz 4 VermVerkProspV). 
Eine Gewährleistung im Sinne des § 14 VermVerkProspV 
für die Verzinsung oder Rückzahlung der Vermögensan-
lage wird nicht übernommen. 

Da noch keine Beteiligungen an Projektgesellschaften 
eingegangen wurden, wurden keine Verträge der Fonds-
gesellschaft über die Anschaffung oder Herstellung der 
Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon geschlos-
sen. Ebenso wenig bestehen zum Zeitpunkt der Prospekt-
aufstellung tatsächliche und rechtliche Beschränkungen 
der Anlageobjekte. Aus gleichem Grund bestehen keine 
dinglichen Belastungen. Bewertungsgutachten liegen 
nicht vor. 

Die Fondsgesellschaft bedarf für ihre Geschäftstätigkeit 
keiner behördlichen Genehmigung. Zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung liegen alle für die Erreichung des 
Anlageziels notwendigen behördlichen Genehmigun-
gen in Bezug auf die Beteiligung an Projektgesellschaften 
vor. Da noch keine Beteiligung eingegangen wurde, kann 
keine Aussage darüber getroffen werden, ob bereits 
Genehmigungen für Solarkraftwerke vorliegen. 

Auf Grundlage der Berechnungen ist das von der Fonds-
gesellschaft einzuwerbende Eigenkapital (Nettoein-
nahmen) ausreichend, um die Beteiligungen an den 
Projektgesellschaften einzugehen. Auf Ebene der Projekt-
gesellschaften ist jedoch zur Durchführung der Investi-
tionen die Aufnahme von Fremdkapital erforderlich. 

Das Emissionskapital abzüglich der Fondsnebenkosten 
(Nettoeinnahmen aus der Platzierung) wird, mit Ausnah-
me der Bildung einer Liquiditätsreserve, nicht für sons-
tige Zwecke neben dem Erwerb von Beteiligungen an 
Projektgesellschaften verwendet. Anlageziele sind der 
Erwerb und das langfristige Halten der Beteiligungen an 
den Projektgesellschaften. 

Der Anbieterin, den Gründungsgesellschaftern, der Treu-
händerin, der Mittelverwendungskontrolleurin und den 
Mitgliedern der Geschäftsführung stand zu keinem Zeit-
punkt und steht nicht das Eigentum an den Anlageob-
jekten oder wesentlichen Teilen desselben oder aus 
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die Durchführung des Gestattungsverfahrens bei »»
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) zur Veröffentlichung des Prospektes
die Begleitung bei der Erstellung evtl. notwendiger »»
Nachträge
die Gründung von Gesellschaften und die Einholung »»
von evtl. erforderlichen Genehmigungen

Die PI Pro·Investor ist berechtigt, sich zur Erfüllung dieser 
Aufgaben der Hilfe Dritter zu bedienen. Für ihre Leistun-
gen erhält die PI Pro·Investor eine einmalige Vergütung 
in Höhe von 1,5 % des nach Schließung des Beteiligungs-
angebotes rechtswirksam gezeichneten Kommanditkapi-
tals (ohne Agio) zzgl. Umsatzsteuer, soweit sie anfällt. Der 
Vergütungsanspruch entsteht, wenn die BaFin die Veröf-
fentlichung des Verkaufsprospekts gestattet hat. Die 
Vergütung wird fällig nach Einzahlung der ersten Rate des 
gezeichneten Kommanditkapitals einschließlich des Agios 
durch die Anleger gemäß § 3 Absatz 7 des Gesellschafts-
vertrages, soweit gesichert ist, dass das nach § 3 Absatz 3 
des Gesellschaftsvertrages erforderliche Mindestkapital 
in Höhe von 1.000.000,– Euro gezeichnet wurde.

Der Konzeptionsvertrag endet mit vollständiger Einwer
bung des geplanten Emissionskapitals oder Schließung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Provisionen bzw. 
provisionsähnlichen Vergütungen beläuft sich somit auf 
13 % zzgl. gegebenenfalls anfallender Umsatzsteuer, 
bezogen auf das eingeworbene Kommanditkapital (ohne 
Agio), sowie zusätzlich 1 % bezogen auf das aufzuneh-
mende Fremdkapital. 

Dienstleistungsverträge

1. Konzeptionsvertrag

Die Fondsgesellschaft hat mit der PI Pro·Investor GmbH & 
Co. KG (im Folgenden: PI Pro·Investor) einen Vertrag über 
die Konzeption der Vermögensanlage geschlossen. 

Danach beauftragt die Fondsgesellschaft die PI Pro·Inves-
tor mit der Entwicklung eines Fondskonzeptes zur Förde-
rung und Umsetzung des Geschäftszweckes der Fondsge-
sellschaft. Dies beinhaltet insbesondere: 

die Sammlung und Auswertung wirtschaftlicher »»
Rahmendaten unter Einbeziehung rechtlicher und 
steuerlicher Aspekte
die Begleitung der Projektierung, insbesondere die »»
Auswahl, Überwachung und Steuerung der einge-
bundenen Berater und Agenturen
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Erstellung des Verkaufsprospektes (Kauf von Fotos, »»
Beauftragung von Lithografen, Textern, Druck etc.)
Erstellung von Werbematerialien (Flyer, Kurzpros-»»
pekte, Informationsbroschüren)
Planung und Durchführung von Vertriebsveranstal-»»
tungen
Planung und Durchführung einer PR-Kampagne»»

Die PI Pro·Investor ist berechtigt, sich zur Erfüllung dieser 
Aufgaben der Hilfe Dritter zu bedienen. Für ihre Leistun-
gen erhält die PI Pro·Investor eine einmalige Vergütung 
in Höhe von 1,1 % des nach Schließung des Beteiligungs-
angebotes rechtswirksam gezeichneten Kommanditka-
pitals (ohne Agio) zzgl. Umsatzsteuer, soweit sie anfällt. 
Der Vergütungsanspruch entsteht, wenn die BaFin die 
Veröffentlichung des Verkaufsprospektes gestattet hat. 
Die Vergütung wird fällig nach Einzahlung der ersten 
Rate des gezeichneten Kommanditkapitals einschließ-
lich des Agios durch die Anleger gemäß § 3 Absatz 7 
des Gesellschaftsvertrages, soweit gesichert ist, dass 
das nach § 3 Absatz 3 des Gesellschaftsvertrages erfor-
derliche Mindestkapital in Höhe von 1.000.000,– Euro 
gezeichnet wurde.

des Fonds. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Die PI Pro·Investor haftet nur bei grob 
fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung der ihr oblie-
genden Verpflichtungen. Sie haftet nicht, sofern die 
Verletzung der ihr obliegenden Pflichten auf einfacher 
Fahrlässigkeit der PI Pro·Investor oder ihrer Erfüllungsge-
hilfen beruht. 

Die vorstehende Haftungsbeschränkung bezüglich einfa-
cher Fahrlässigkeit gilt nicht für Schäden aus der Verlet-
zung von Leben, Körper und Gesundheit sowie aus der 
Verletzung von Kardinalpflichten. Für entsprechen-
de Schäden wird nach den gesetzlichen Bestimmungen 
gehaftet. Alle Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag verjähren innerhalb von sechs Monaten 
nach Kenntnis, spätestens aber drei Jahre nach Entstehen 
des Anspruches.

2. Marketingvertrag

Die Fondsgesellschaft hat die PI Pro·Investor GmbH & 
Co. KG (im Folgenden: PI Pro·Investor) damit beauftragt, 
ein Marketingkonzept für den Vertrieb der Beteiligungen 
an der Fondsgesellschaft zu erarbeiten. Zu den von der  
PI Pro·Investor zu erbringenden Leistungen gehören 
insbesondere:
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zung von Kardinalpflichten. Alle Ansprüche aus oder im 
Zusammenhang mit dem Koordinationsvertrag verjäh-
ren innerhalb von sechs Monaten nach Kenntnis, spätes-
tens aber drei Jahre nach Entstehen des Anspruches.

4. Analysevertrag  
(Ermittlung Ertrags- und Cashflow-Prognosen)

Die Fondsgesellschaft hat mit der PI Pro·Investor GmbH 
& Co. KG (im Folgenden: PI Pro·Investor) einen Vertrag 
über die Anfertigung finanzmathematischer Wirtschaft-
lichkeitsanalysen einschließlich der handelsrechtlichen 
Ertrags- und Cashflow-Prognosen im Sinne des § 6 Absatz 
13 des Gesellschaftsvertrages der Projektgesellschaf-
ten geschlossen. Die PI Pro·Investor ist berechtigt, sich 
zur Erfüllung dieser Aufgaben der Hilfe Dritter zu bedie-
nen. Für ihre Leistungen erhält die PI Pro·Investor eine 
einmalige Vergütung in Höhe von 1,5 % des nach Schlie-
ßung des Beteiligungsangebots rechtswirksam gezeich-
neten Kommanditkapitals zzgl. Umsatzsteuer, soweit sie 
anfällt.

Die PI Pro·Investor ist berechtigt, angemessene 
Abschlagszahlungen nach Maßgabe der von ihr erbrach-
ten Leistungen zu verlangen, soweit gesichert ist, dass 
das nach § 3 Absatz 3 des Gesellschaftsvertrages erfor-
derliche Mindestkapital in Höhe von 1.000.000,– Euro 
gezeichnet wurde. 

Der Analysevertrag endet mit vollständiger Investition 
der Anlegermittel. Das Recht zur Kündigung aus wichti-
gem Grund bleibt unberührt. Die PI Pro·Investor haftet 
nur bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung 
der ihr obliegenden Verpflichtungen. Sie haftet nicht, 
sofern die Verletzung der ihr obliegenden Pflichten auf 
einfacher Fahrlässigkeit der PI Pro·Investor oder ihrer 
Erfüllungsgehilfen beruht. Die vorstehende Haftungsbe-
schränkung bezüglich einfacher Fahrlässigkeit gilt nicht 
für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit sowie aus der Verletzung von Kardinalpflich-
ten. Für entsprechende Schäden wird nach den gesetzli-
chen Bestimmungen gehaftet. Alle Ansprüche aus oder 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag verjähren inner-
halb von sechs Monaten nach Kenntnis, spätestens aber 
drei Jahre nach Entstehen des Anspruches.

5. Vertrag über die laufende Anlegerbetreuung 

Die Fondsgesellschaft hat mit der PI Pro·Investor GmbH & 
Co. KG (im folgenden: PI Pro·Investor) einen Vertrag über 
die laufende Betreuung der Anleger sowie der Vertriebs-
partner, insbesondere die Abwicklung der Kommunika-
tion und der Information über die laufende Entwicklung 
der Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft, geschlos-
sen. Hierfür erhält die PI Pro·Investor ab dem Jahr 2011 

Der Marketingvertrag endet mit vollständiger Einwerbung 
des geplanten Emissionskapitals oder Schließung des 
Fonds. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt.

Die PI Pro·Investor haftet nur bei grob fahrlässiger oder 
vorsätzlicher Verletzung der ihr obliegenden Verpflich-
tungen. Sie haftet nicht, sofern die Verletzung der ihr 
obliegenden Pflichten auf einfacher Fahrlässigkeit der PI 
Pro·Investor oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruht. 

Für entsprechende Schäden wird nach den gesetzli-
chen Bestimmungen gehaftet. Alle Ansprüche aus oder 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag verjähren inner-
halb von sechs Monaten nach Kenntnis, spätestens aber 
drei Jahre nach Entstehen des Anspruches. Dies gilt nicht 
für Pflichtverletzungen, die eine Haftung wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
begründen, oder für Schäden aus der Verletzung von 
Kardinalpflichten.

3. Vertriebskoordinationsvereinbarung

Die Fondsgesellschaft hat mit der PI Pro·Investor GmbH 
& Co. KG (im Folgenden: PI Pro·Investor) einen Vertrag 
über die Vertriebskoordination geschlossen. Die PI 
Pro·Investor ist beauftragt worden, die Einwerbung 
des durch Anleger zu zeichnenden Kommanditkapi-
tals zu koordinieren. Hierzu gehören insbesondere der 
Abschluss von Vertriebsvereinbarungen im Namen der 
Fondsgesellschaft mit Vertriebspartnern, die Koordina-
tion des Vertriebes der Kommanditbeteiligungen sowie 
die Kontaktpflege zu Vertriebspartnern und -organisa-
tionen. 

Die Fondsgesellschaft hat die PI Pro·Investor regelmä-
ßig über alles zu informieren, was für den Vertrieb von 
Bedeutung ist, insbesondere über den Umfang der noch 
zu platzierenden Kommanditbeteiligungen. Die Fondsge-
sellschaft wird die PI Pro·Investor bei der Koordinations-
tätigkeit bestmöglich unterstützen. 

Für ihre Leistungen erhält die PI Pro·Investor eine Koor-
dinationsvergütung in Höhe des Differenzbetrages 
zwischen der vorgesehenen Gesamtvertriebsvergü-
tung von 13 % des vermittelten Kommanditkapitals und 
den direkt an Vertriebspartner zu zahlenden Vergütun-
gen. Die Vergütung versteht sich, soweit die Fondsge-
sellschaft nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt wäre, 
inkl. Umsatzsteuer und wird fällig bei Schließung des 
Fonds. Die PI Pro·Investor haftet nur bei grob fahrlässi-
gen oder vorsätzlichen Pflichtverletzungen. Die vorste-
hende Haftungsbeschränkung bezüglich einfacher Fahr-
lässigkeit gilt nicht für Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie aus der Verlet-
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Einbindung der Vertriebspartner in die laufende  
Anlegerbetreuung 
Die PI Pro·Investor GmbH & Co. KG kann mit Vertriebs-
partnern jeweils eine Vereinbarung schließen, wonach 
diese bestimmte Aufgaben der laufenden Anlegerbetreu-
ung übernehmen, insbesondere die Information über die 
jeweils aktuelle Situation des Fonds sowie die Teilnah-
me an Gesellschafterversammlungen. Hierfür erhält der 
Vertriebspartner grundsätzlich eine Vergütung in Höhe 
von bis zu 0,25 % p. a. des betreuten Kommanditkapitals, 
in Abhängigkeit seines Aufwandes. Die Vergütung kann 
ganz oder teilweise davon abhängig gemacht werden, 
ob in dem einzelnen Jahr die prospektierten Basis-Cash-
flows für die Ermittlung der Gewinnbeteiligung erreicht 
worden sind. 

Die Verträge werden auf die Fondslaufzeit fest abge-
schlossen und enden zum 31. Dezember 2030, bzw. falls 
die Gesellschaft vorher beendet wird, zu diesem Zeit-
punkt. Verletzt der Vertriebspartner seine Verpflichtun-
gen aus diesem Vertrag nachhaltig, ist die PI Pro·Inves-
tor GmbH & Co. KG berechtigt, den Vertrag jeweils zum 
Jahresende zu kündigen. Das Recht zur Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. 

Ist der Vertriebspartner zugleich sogenannter Oberver-
triebspartner, wird die PI Pro·Investor GmbH & Co. KG mit 
ihm eine weitere Vereinbarung abschließen, nach der er 
neben der Anlegerbetreuung zugleich die ihm zugeord-
neten Vertriebspartner zu betreuen und die Koordination 
der gesamten Kommunikation sicherzustellen hat. Hier-

eine Vergütung in Höhe von 0,25 % p. a. bezogen auf 
das eingeworbene Kommanditkapital (ohne Agio) zzgl. 
der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Vergütung entsteht 
nur, wenn die Summe der Cashflows der Projektgesell-
schaften die Summe der den Investitionsentscheidun-
gen zugrunde gelegten Basis-Cashflows (vgl. Tz. 12 der 
in Anlage 1 genannten Investitionskriterien) übersteigt. 
Die PI Pro·Investor ist berechtigt, einzelne Aufgaben 
aus dieser Vereinbarung auf Vertriebspartner zu über-
tragen. In diesem Fall ist beabsichtigt, die Vergütung ab 
einem bestimmten Umfang der übertragenen Tätigkei-
ten ganz oder teilweise an die Vertriebspartner weiter-
zuleiten. Der Vertrag ist bis zum 31. Dezember 2015 fest 
geschlossen und verlängert sich automatisch um weite-
re zwölf Monate, wenn nicht eine der Vertragspartei-
en unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum 
Jahresende kündigt. Das Recht zur Kündigung aus wich-
tigem Grund bleibt unberührt. Die PI Pro·Investor haftet 
nur bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung 
der ihr obliegenden Verpflichtungen. Sie haftet nicht, 
sofern die Verletzung der ihr obliegenden Pflichten auf 
einfacher Fahrlässigkeit der PI Pro·Investor oder ihrer 
Erfüllungsgehilfen beruht. Die vorstehende Haftungsbe-
schränkung bezüglich einfacher Fahrlässigkeit gilt nicht 
für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit sowie aus der Verletzung von Kardinalpflich-
ten. Für entsprechende Schäden wird nach den gesetzli-
chen Bestimmungen gehaftet. Alle Ansprüche aus oder 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag verjähren inner-
halb von sechs Monaten nach Kenntnis, spätestens aber 
drei Jahre nach Entstehen des Anspruches.
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dem Controlling der Projektgesellschaften ergeben. 
Darüber hinaus steht die EME den Anlegern bei Gesell-
schafterversammlungen der Fondsgesellschaft in allen 
technischen Fragen im Zusammenhang mit der laufenden 
Beteiligung zur Verfügung. Nicht zum Leistungsumfang 
der EME gehört die Beratung beim Ankauf der Solarkraft-
werke bzw. der erstmaligen Beteiligung an Projektgesell-
schaften. 

Für ihre Tätigkeit erhält die EME Energie Management 
Eberlein GmbH eine Vergütung in Höhe von 0,5 % der 
jährlich von den Projektgesellschaften erzielten Strom-
erlöse zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Der Vergü-
tungssatz erhöht sich ab dem Jahr 2012 um jeweils 2 % 
bezogen auf den Vorjahresprozentsatz.  

7. Sonstiges

Weitere das Anlageobjekt, seine Herstellung, seine Finan-
zierung, Nutzung oder Verwertung betreffende Verein-
barungen zwischen den wesentlichen Vertragspartnern 
sind nicht zu nennen. 

für kann der Vertriebspartner im Einzelfall eine laufende 
Vergütung bis zu 35 % des laufenden Initiatorengewinns 
der PI Pro·Investor GmbH & Co. KG (vgl. Ausführungen 
auf Seite 102, Abschnitt 1.7) erhalten, soweit er anteilig 
auf das von ihm betreute Kapitalvolumen entfällt.  

Die Verträge werden auf die Fondslaufzeit fest abge-
schlossen und enden zum 31. Dezember 2030, bzw. falls 
die Gesellschaft vorher beendet wird, zu diesem Zeit-
punkt. Verletzt der Vertriebspartner seine Verpflichtun-
gen aus diesem Vertrag nachhaltig, ist die PI Pro·Inves-
tor GmbH & Co. KG berechtigt, den Vertrag jeweils zum 
Jahresende zu kündigen. Das Recht zur Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. 

6. Vertrag über die technische Beratung 

Die Fondsgesellschaft hat mit der EME Energie Manage-
ment Eberlein GmbH (EME) eine Vereinbarung über die 
laufende Beratung der Fondsgesellschaft abgeschlossen. 
Gegenstand der Beratung sind alle technischen Fragen 
der Solartechnik, die sich bei der Fondsgesellschaft aus 
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Steuerliche Grundlagen

Vorbemerkung

Die folgende Darstellung der wesentlichen Grundla-
gen der steuerlichen Konzeption geht davon aus, dass 
die Anleger Privatpersonen sind, die ihre Beteiligung 
im Privatvermögen halten und in der Bundesrepublik 
Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Soweit 
die Beteiligung von juristischen Personen gehalten wird, 
kommt es zu einer abweichenden Besteuerung. Die 
dargestellten Besteuerungsaspekte beschränken sich 
auf die für die Anleger wesentlichen Steuerarten und 
Besteuerungsgrundsätze. Sie beruhen auf der zum Zeit-
punkt der Prospekterstellung geltenden Steuergesetz-
gebung, der veröffentlichten Rechtsprechung sowie der 
Auffassung der Finanzverwaltung. Gesetzgebung, Recht-
sprechung und die Auffassung der Finanzverwaltung zu 
einzelnen Besteuerungsfragen unterliegen einer ständi-
gen Entwicklung. Vgl. hierzu auch das Kapitel „Wesentli-
che Risiken der Beteiligung“ ab Seite 21. 

Ungeachtet der nachfolgenden Ausführungen wird 
jedem Anleger empfohlen, sich vor einer Zeichnung mit 
seinem steuerlichen Berater zu verständigen, da die 
nachstehenden steuerlichen Grundlagen die individuel-
len Umstände der jeweiligen Anleger nicht oder nur in 
eingeschränktem Umfang berücksichtigen können. Eine 
verbindliche Anfrage bei der Finanzverwaltung wurde 
hinsichtlich des vorliegenden Konzeptes nicht gestellt. 

Die endgültige Anerkennung der steuerlichen Konzep-
tion bleibt der Veranlagung bzw. der Betriebsprüfung 
durch die Finanzverwaltung vorbehalten. 

A. Allgemeines 

1. Beteiligungsart 
Der Anleger beteiligt sich entweder unmittelbar als 
Direktgesellschafter (Kommanditist) an der PI Pro·Inves-
tor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG (nachfolgend „Fonds-
gesellschaft“) oder mittelbar als Treugeber über die c3 
fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH als Treuhand-
kommanditistin. Sämtliche steuerlichen Ausführungen 
gelten – sofern nichts anderes gesagt wird – auch für 
treuhänderisch beteiligte Gesellschafter, da der Treu-
handvertrag die im koordinierten Ländererlass vom 1. 
September 1994 (IV B3 – S2253a – 15/94, BStBl. 1994 
I 605) geregelten Voraussetzungen für die steuerli-
che Anerkennung von Treuhandverhältnissen bei der 
Einkommensteuer beachtet. 

2. Einkunftsart 
Die Fondsgesellschaft ist aufgrund ihrer gesellschafts-
rechtlichen Struktur, bei der ausschließlich die PI 
Fondsverwaltungs GmbH als Komplementärin zur 
Geschäftsführung befugt ist, nach § 15 Absatz 3 Nr. 2 
Einkommensteuergesetz (EStG) gewerblich geprägt. 
Sämtliche Einnahmen – so auch die Einnahmen aus der 
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4. Gewinnerzielungsabsicht 
Die Anerkennung einer steuerlich relevanten Betätigung 
mit (anfänglich) negativen steuerlichen Ergebnissen 
erfordert das Vorliegen einer Gewinnerzielungsabsicht. 
Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesfinanzho-
fes (BFH) zu den sogenannten Verlustzuweisungsge-
sellschaften bejaht die Finanzverwaltung das Vorliegen 
einer Gewinnerzielungsabsicht nur dann, wenn bei Grün-
dung der Gesellschaft oder bei Beitritt der Gesellschafter 
die Absicht zur Erzielung eines Totalgewinns sowohl auf 
Ebene der Projektgesellschaften, der Fondsgesellschaft 
als auch auf Ebene des jeweiligen Anlegers besteht. 

Bei der Prüfung dieser Frage wurde auf die Fondslauf-
zeit von 20 Jahren abgestellt. Hierbei ergibt sich auf Basis 
der Prognoserechnung, dass ein Totalgewinn auf Ebene 
der Projektgesellschaften und der Fondsgesellschaft 
voraussichtlich bereits im Jahr 2021 erreicht ist, so dass 
die Totalgewinnerzielungsabsicht auf diesen Ebenen zu 
bejahen ist. Bei der Frage, ob auch auf Ebene des jewei-
ligen Gesellschafters eine Totalgewinnerzielungsabsicht 
vorliegt, sind die beim jeweiligen Anleger entstehenden 
Sonderbetriebsausgaben (zum Beispiel Darlehenszin-
sen/Disagio einer individuellen Anteilsfinanzierung etc.) 
und die beabsichtigte Dauer seiner Beteiligung an der 
Gesellschaft zu berücksichtigen. Sollte sich zum Beispiel 
durch die Zinsaufwendungen für die Refinanzierung der 
Einlage oder durch andere Sonderbetriebsausgaben ein 
negatives Totalergebnis auf Ebene des Gesellschafters 
ergeben, kann die steuerliche Anerkennung der Betei-
ligungsergebnisse für diesen Beteiligten im Einzelfall 
entfallen. 

Im Falle einer beabsichtigten Refinanzierung oder bei 
Vorliegen von weiter gehenden Sonderbetriebsausgaben 
sollten die konkreten steuerlichen Konsequenzen unbe-
dingt vor einer Zeichnung mit dem persönlichen Steuer-
berater unter Zugrundelegung einer individualisierten 
Wirtschaftlichkeitsprognose für den Anleger bespro-
chen werden. 

5. Verfahrensrecht
Die Einkünfte, die auf Ebene einer Personengesellschaft 
erzielt werden, sind gemäß § 180 Absatz 1 Nr. 2a der 
Abgabenordnung (AO) gesondert und einheitlich fest-
zustellen. Zuständig für die gesonderte und einheitliche 
Feststellung der Einkünfte ist das Finanzamt, in dessen 
Bezirk sich die Geschäftsleitung befindet. Der endgül-
tigen Feststellung der Einkünfte geht regelmäßig eine 
steuerliche Außenprüfung (Betriebsprüfung) voraus.

Die Einkünfte der Projektgesellschaft werden somit 
auf deren Ebene festgestellt und den Gesellschaftern, 
insbesondere der Fondsgesellschaft, zugewiesen. Auf 
deren Ebene findet sodann erneut eine gesonderte und 

verzinslichen Anlage der Liquiditätsreserve – stellen 
aufgrund dieser gewerblichen Prägung Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb dar.

Die Fondsgesellschaft wird sich an verschiedenen Projekt-
gesellschaften beteiligen, die ihrerseits die Solarkraft-
werke errichten und betreiben. Hierbei handelt es sich 
um eine originär gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 15 
EStG, so dass die Projektgesellschaften stets gewerbli-
che Einkünfte erzielen. 

3. Transparenz von Personengesellschaften,  
Gewinnermittlung 
Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft bzw. 
bei Treugeberkommanditisten der Treuhandvertrag 
in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag gewährt 
jene Stimm-, Mitsprache- und Kontrollrechte, die einem 
Kommanditisten nach den Vorschriften des Handels-
gesetzbuches (HGB) zustehen. Da der Anleger darüber 
hinaus auch am Ergebnis und den stillen Reserven der 
Fondsgesellschaft beteiligt ist, ist der Anleger steuerlich 
als Mitunternehmer anzusehen. 

Sowohl bei den Projektgesellschaften als auch bei der 
Fondsgesellschaft handelt es sich um sogenannte trans-
parente Gesellschaften, das heißt, einkommensteuerlich 
sind nicht die Gesellschaften selbst, sondern die Gesell-
schafter Steuersubjekte. 

Die Gesellschaft ist aufgrund handelsrechtlicher 
Vorschriften zur Führung von Büchern und Erstellung 
von Abschlüssen verpflichtet. Der steuerliche Gewinn 
ergibt sich durch Betriebsvermögensvergleich gemäß § 4 
Absatz 1 i. V. m. § 5 Absatz 1 EStG. 
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teilweise als Anschaffungsnebenkosten gemäß den BFH-
Urteilen vom 28. Juni 2001 und vom 8. Mai 2001 aktiviert 
werden müssen. Mit diesem Erlass des Bundesfinanzmi-
nisteriums wurde unter anderem für Immobilienfonds 
geregelt, unter welchen Voraussetzungen und in welcher 
Höhe Fondsnebenkosten wie zum Beispiel Finanzie-
rungskosten und Eigenkapitalvermittlungsvergütungen 
als laufende Betriebsausgaben geltend gemacht werden 
können bzw. wann diese Aufwendungen den Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten des jeweiligen Objektes 
und damit – gegebenenfalls anteilig – lediglich der AfA-
Bemessungsgrundlage zugewiesen werden müssen. 

Da nicht die Fondsgesellschaft selbst, sondern die 
Projektgesellschaften in Solarkraftwerke investieren 
und Beteiligungen an Personengesellschaften aufgrund 
des steuerlichen Transparenzprinzips selbst nicht als 
Wirtschaftsgut gelten, werden die zu aktivierenden 
Fondsnebenkosten auf Ebene der jeweiligen Projektge-
sellschaft bei der Ermittlung der dortigen steuerlichen 
Herstellungskosten der Solarkraftwerke berücksich-
tigt. Über diesen Weg erhöhen sie dort die Bemessungs-
grundlage für die steuerlichen Abschreibungen. 

Von der Frage, ob Aufwendungen zu aktivieren oder als 
Betriebsausgaben zu berücksichtigen sind, ist die weitere 
Frage zu unterscheiden, inwieweit ein sich dabei gegebe-
nenfalls ergebendes negatives steuerliches Ergebnis mit 
anderen positiven Einkünften des Anlegers ausgeglichen 
werden kann oder ob dieses nach § 15b EStG nur mit 
späteren Gewinnen aus derselben Beteiligung verrech-
net werden kann (vgl. hierzu nachstehend).

1.2 Absetzungen für Abnutzungen, Modernisierungs-
aufwendungen
Die Anschaffungskosten der zu erwerbenden Solarkraft-
werke werden im Rahmen der Absetzungen für Abnut-
zungen (Abschreibungen) steuerlich berücksichtigt. Hier-
zu sind die Anschaffungskosten grundsätzlich auf die 
Nutzungsdauer abzuschreiben, die bei Solarkraftwerken 
20 Jahre beträgt. 

Für die im Jahr 2010 fertiggestellten Solarkraftwer-
ke können hiervon abweichend Absetzungen in fallen-
den Jahresbeträgen (degressive Abschreibung) geltend 
gemacht werden. Hierbei ist die Abschreibung mit einem 
gleichbleibenden Prozentsatz vom jeweiligen Buchwert 
vorzunehmen, wobei der Abschreibungssatz maximal das 
Zweieinhalbfache der linearen Abschreibung (hier also 
12,5 % p. a.) beträgt. Diese Abschreibungsmethode liegt 
den Berechnungen dieses Verkaufsprospektes zugrunde. 

Neben der degressiven Abschreibung kann eine Sonder-
abschreibung gemäß § 7g EStG in Höhe von insgesamt 
20 % bezogen auf die steuerlichen Anschaffungs- und 

einheitliche Gewinnfeststellung statt, in deren Rahmen 
das steuerliche Ergebnis der Fondsgesellschaft festge-
stellt und den Anlegern zugewiesen wird. Dieser Feststel-
lungsbescheid ist Grundlagenbescheid für die Einkom-
mensteuerveranlagung der Anleger (§ 182 Absatz 1 
AO) mit der Folge, dass die Wohnsitzfinanzämter der 
Gesellschafter an die amtsintern mitgeteilten anteiligen 
Einkünfte gebunden sind. 

Soweit bei der Anlage von liquiden Mitteln der Gesell-
schaft Zinsabschlagsteuer in Höhe von 25 % einbehal-
ten und unmittelbar an das Finanzamt abgeführt wird, 
werden der insgesamt in einem Kalenderjahr einbehalte-
ne Zinsabschlag und der Solidaritätszuschlag im Rahmen 
der gesonderten und einheitlichen Feststellung der 
Einkünfte ermittelt und anteilig entsprechend der jewei-
ligen Beteiligungsquote auf die einzelnen Gesellschafter 
verteilt, wo diese auf die jeweiligen persönlichen Steuer-
beträge angerechnet werden können.

Soweit Feststellungsbescheide, bspw. aufgrund steuer-
licher Außenprüfungen, geändert werden, sind gegebe-
nenfalls bereits ergangene Einkommensteuerbescheide 
der Gesellschafter ungeachtet einer bereits gegebenen 
Bestandskraft gemäß § 175 Absatz 1 Nr. 1 AO von Amts 
wegen zu ändern.

Die voraussichtlichen steuerlichen Ergebnisse werden 
den Gesellschaftern/Treugebern für Zwecke der Ferti-
gung der Einkommensteuererklärung jeweils durch den 
Steuerberater der Gesellschaft mitgeteilt. Die persönli-
che Steuererklärung kann jedoch auch unabhängig von 
der Mitteilung über die Höhe der steuerlichen Werte aus 
der Beteiligung abgegeben werden, da die Werte amtsin-
tern mitgeteilt werden. Es genügt, bei der Anlage GSE zur 
Einkommensteuererklärung den Namen und die Steuer-
nummer der Fondsgesellschaft anzugeben. 

B. Investitionsphase 

1. Einkommensteuer
Gegenstand der Fondsgesellschaft ist nach dem Gesell-
schaftsvertrag die Beteiligung an Projektgesellschaften, 
die Solarkraftwerke in Deutschland errichten und betrei-
ben. Darüber hinaus erbringt die Fondsgesellschaft Bera-
tungsleistungen gegenüber ihren Projektgesellschaften.

1.1 Steuerliche Behandlung der Investitions- und 
fondsbedingten Nebenkosten 
In den Berechnungen dieses Verkaufsprospektes geht 
die Prospektherausgeberin davon aus, dass die fondsbe-
dingten Nebenkosten der Investitionsphase gemäß dem 
koordinierten Ländererlass (sogenannter 5. Bauherrener-
lass bzw. Fondserlass) vom 20. Oktober 2003 nur teilwei-
se sofort abzugsfähige Betriebsausgaben darstellen und 
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Diese Einnahmen und Ausgaben sind im Rahmen der 
einheitlichen und gesonderten Feststellungserklärung 
der Gesellschaft zu berücksichtigen, eine Erfassung im 
Rahmen der individuellen Steuererklärung des Anlegers 
ist hingegen nicht möglich. Aus diesem Grund sind die 
Sonderbetriebseinnahmen bzw. -ausgaben bis spätes-
tens Ende Februar des dem betreffenden Geschäftsjahr 
folgenden Jahres der Treuhänderin oder dem Steuer-
berater der Gesellschaft mitzuteilen. Können verspä-
tet eingegangene Angaben nur noch im Rahmen einer 
Änderung der Steuererklärung oder des Feststellungs-
bescheides berücksichtigt werden, so sind die hierfür 
anfallenden Kosten von dem jeweiligen Gesellschafter 
zu tragen. 

1.2 Schuldzinsenabzug
Mit der Unternehmensteuerreform 2008 wurde zum 1. 
Januar 2008 die sogenannte Zinsschranke eingeführt. 
Danach dürfen Zinsaufwendungen grundsätzlich nur 
dann als Betriebsausgaben für Zwecke der Besteuerung 
in Abzug gebracht werden, wenn sie die Zinserträge zzgl. 
30 % des steuerlichen EBITDA nicht übersteigen. Der in 
einem Veranlagungszeitraum nicht abziehbare Betrag 
der Zinsaufwendungen kann jedoch vorgetragen werden 
und erhöht in den Folgejahren die für die Berechnung 
maßgeblichen Zinsaufwendungen. Bei Aufgabe oder 
Übertragung des Betriebes geht ein nicht verbrauchter 
Zinsvortrag unter, scheidet ein Mitunternehmer aus der 
Gesellschaft aus, geht der Zinsvortrag anteilig mit der 
Quote unter, mit der der ausgeschiedene Gesellschafter 
an der Gesellschaft beteiligt war.

Das Abzugsverbot kommt jedoch nicht zum Tragen, 
wenn der Betrag der Zinsaufwendungen den Betrag der 
Zinserträge, soweit er die Zinserträge übersteigt, weni-
ger als 3 Mio. Euro beträgt und/oder der Betrieb nicht 
oder nur anteilig zu einem Konzern gehört oder zwar 
eine Konzernzugehörigkeit besteht, die Eigenkapitalquo-
te des Betriebes aber am Schluss des vorangegangenen 
Abschlussstichtages gleich hoch oder höher ist als die 
Eigenkapitalquote des Konzerns. Da die Abzugsfähigkeit 
jeweils auf Ebene der einzelnen Projektgesellschaften zu 
prüfen ist, geht die Prospektherausgeberin auf Basis der 
Planprognose davon aus, dass Zinsaufwendungen unein-
geschränkt abziehbar sind, da auch die aktuell niedrigere 
Betragsgrenze von 1 Mio. Euro nicht überschritten ist. 

1.3 Steuersätze in der Einkommensteuer 
Die Einkommensteuersätze betragen zwischen 14 % und 
42 %, ab einem Einkommen von 250.001,– Euro (zusam-
menveranlagte Ehegatten: 500.001,– Euro) 45 %. Der 
Grundfreibetrag beträgt im Jahr 2010 7.834,– Euro. Dane-
ben wird ein Solidaritätszuschlag von 5,5 % auf die fest-
gesetzte Einkommensteuer erhoben. In einem Vorlage-
beschluss hat das niedersächsische Finanzgericht den 

Herstellungskosten der Solarkraftwerke vorgenommen 
werden. Die Vornahme der Sonderabschreibung setzt 
unter anderem voraus, dass das Betriebsvermögen des 
Gewerbebetriebs der jeweiligen Projektgesellschaft zum 
Schluss des der Anschaffung der Anlage vorangegan-
genen Wirtschaftsjahres nicht mehr als 335.000,– Euro 
beträgt. Ob die Voraussetzungen vorliegen, ist bei jeder 
Projektgesellschaft separat zu prüfen. In der Prognose-
rechnung wurde die Möglichkeit einer Sonderabschrei-
bung aus Vorsichtsgründen nicht berücksichtigt. Soll-
te die Geschäftsführung die Möglichkeit in Anspruch 
nehmen, würden sich anfänglich höhere negative steuer-
liche Ergebnisse einstellen.

1.3 Verlustausgleichsbeschränkung auf die Einkunfts-
quelle durch § 15b EStG
Auch bei Vorliegen einer Gewinnerzielungsabsicht ist zu 
prüfen, ob anfängliche negative Ergebnisanteile aus der 
Beteiligung auf Ebene des Anlegers im Jahr ihrer Entste-
hung zu berücksichtigen sind oder ob diese unter die 
Verlustverrechnungsbeschränkung des § 15b EStG fallen. 

Durch § 15b EStG werden Verluste bei „modellhaften 
Gestaltungen“ wie der hier vorliegenden, soweit sie in 
der Anlaufphase mehr als 10 % bezogen auf das Eigen-
kapital der Investition betragen, in der betreffenden 
Einkunftsquelle „eingekapselt“, das heißt, ein Ausgleich 
der Verluste mit anderen positiven Einkünften der Gesell-
schafter im Verlustentstehungsjahr ist nicht möglich. 
Nachdem die Projektgesellschaften in der Investitions-
phase plangemäß Anlaufverluste von jeweils mehr als 
10 % ihres Eigenkapitals erwarten, greift die Verlustver-
rechnungsbeschränkung des § 15b EStG. Dies bedeutet, 
dass die anfallenden Verluste nur mit künftigen Gewin-
nen verrechnet werden können.

C. Nutzungsverwaltungsphase

1. Einkommensteuer
1.1 Steuerliche Behandlung von Sonderbetriebsausga-
ben und Sonderbetriebseinnahmen der Gesellschafter
Auf der Ebene der Gesellschafter (Anleger) können 
Sonderbetriebsausgaben und Sonderbetriebseinnah-
men entstehen. Hierzu gehören alle Kosten, die für die 
Beteiligung als im Sinne des Betriebsausgabenbegriffs 
betrieblich notwendig veranlasst angesehen werden, 
wie zum Beispiel Fremdkapitalzinsen für eine evtl. Refi-
nanzierung der Zeichnungssumme oder Reisekosten zur 
Gesellschafterversammlung. Sonderbetriebseinnahmen 
sind Einnahmen, die ein Gesellschafter zwar in eigenem 
Namen erzielt, die jedoch im Zusammenhang mit der 
Beteiligung stehen, so zum Beispiel bei Anlagevermitt-
lern, die Vermittlungsprovision für die Vermittlung von 
Eigenkapital dieses Fonds vereinnahmen und selbst an 
der Gesellschaft beteiligt sind. 
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die dort bereits der Gewerbesteuer unterlegen haben, 
ist insoweit eine Kürzung vorzunehmen, um eine gewer-
besteuerliche Doppelbelastung zu vermeiden. 

Anfängliche Gewerbeverluste sind nach derzeitigem 
Recht begrenzt auf 1 Mio. Euro zzgl. 60 % des überstei-
genden Gewerbeertrages der/des betreffenden bzw. 
folgenden Geschäftsjahre(s) vortragsfähig. Scheidet ein 
Gesellschafter/Anleger aus der Gesellschaft aus, so kann 
ein Verlustvortrag und damit die Verrechnung mit späte-
ren Gewerbeerträgen hinsichtlich des anteilig auf den 
Ausgeschiedenen entfallenden Gewerbeverlustes nicht 
mehr stattfinden. Der Gesellschaftsvertrag der Fonds-
gesellschaft sieht daher vor, dass ein etwaiger Gewerbe
steuermehraufwand, der der Gesellschaft durch den 
Gesellschafterwechsel entsteht, durch den übertragen-
den Gesellschafter zu übernehmen ist.

2.2 Anrechnung von Gewerbesteuer bei der  
Einkommensteuer 
Die auf Ebene der Projektgesellschaften bzw. der Fonds-
gesellschaft anfallende Gewerbesteuer ist bei den Anle-
gern im Rahmen des § 35 EStG auf die persönliche 
Einkommensteuer anrechenbar. Die auf die Gesellschaf-
ter entfallenden anteiligen Anrechnungsbeträge werden 
durch das Betriebsstättenfinanzamt ebenfalls geson-
dert und einheitlich festgestellt, wobei sich der Anteil 
eines Anlegers am Gewerbesteuermessbetrag nach 
dem jeweiligen Gewinnverteilungsschlüssel richtet. Die 
Wohnsitzfinanzämter berücksichtigen nach entspre-
chender Mitteilung durch das Betriebsstättenfinanzamt 
die Anrechnungsbeträge dann von Amts wegen, ohne 
dass es eines zusätzlichen Antrags des Gesellschafters 
bedarf.

Die Anrechnung erfolgt bis zur Höhe des 3,8-Fachen des 
Gewerbesteuermessbetrages, maximal jedoch in Höhe 
der jeweils festgesetzten Gewerbesteuer. Die Gewerbe-
steuer ist zudem nur insoweit auf die Einkommensteuer 
anrechenbar, als diese auf im zu versteuernden Einkom-
men enthaltene gewerbliche Einkünfte entfällt. Die 
konkrete Entlastungswirkung ist folglich von den indi-
viduellen Verhältnissen abhängig und kann daher hier 
nicht generell dargestellt werden. Die Konsultierung des 
persönlichen Steuerberaters wird empfohlen. 

3. Vermögensteuer
Aufgrund des Beschlusses des BVerfG vom 22. Juni 1995 
und der vom BVerfG geforderten, aber nicht erfolgten 
gesetzlichen Neuregelung kann die Vermögensteuer seit 
1. Januar 1997 nicht mehr erhoben werden. Ob eine künf-
tige gesetzliche Neuregelung zu einer Wiedererhebung 
der Vermögensteuer kommt, ist derzeit nicht absehbar.

Solidaritätszuschlag für verfassungswidrig gehalten und 
das Verfahren dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. 
Wann das Verfassungsgericht über den Vorlagebeschluss 
entscheiden wird, steht noch nicht fest, eine Aussage über 
den Ausgang des Verfahrens kann nicht getroffen werden. 

Nicht berücksichtigt ist bei vorstehenden Prozentsätzen 
und allen Prognoseberechnungen in diesem Emissions-
prospekt die gegebenenfalls anfallende Kirchensteuer. 

2. Gewerbesteuer
2.1 Ermittlung der Gewerbesteuer 
Die Fondsgesellschaft sowie die Projektgesellschaften 
unterliegen mit ihrem jeweiligen Ergebnis der Gewer-
besteuer und sind insoweit – anders als bei der Einkom-
mensteuer – jeweils selbst Steuersubjekte. Ausgehend 
von dem zu ermittelnden Gewerbeertrag ergibt sich 
nach Abzug des Freibetrages von je 24.500,– Euro der 
Gewerbesteuermessbetrag (3,5 % des auf volle hundert 
Euro abgerundeten Gewerbeertrages), auf den dann der 
Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde anzuwenden 
ist, in dem sich die Geschäftsleitung und damit der Sitz 
der Gesellschaften befinden. Da dies nicht gleichzeitig 
die Gemeinde sein muss, in der sich die Solarkraftwerke 
befinden, stellt sich die Frage einer Gewerbesteuerauf-
teilung zwischen den jeweiligen Gemeinden. Eine gesetz-
liche Regelung, mit der Gewerbesteuer anhand eines 
feststehenden prozentualen Verhältnisses zwischen den 
Gemeinden aufgeteilt wird, wurde zwar für Windkraftan-
lagen, nicht aber – wie ursprünglich vorgesehen – auch 
für Solarkraftwerke umgesetzt. Ob eine solche gesetzli-
che Regelung während der Fondslaufzeit auch für Solar-
kraftwerke eingeführt wird, ist ungewiss. 

Der Gewerbeertrag ist auf Basis des steuerlichen Gewinns 
der jeweiligen Gesellschaft und unter Berücksichtigung 
der Hinzurechnungen und Kürzungen nach §§ 8 und 9 
Gewerbesteuergesetz (GewStG) zu ermitteln. Seit 2008 
ist die Gewerbesteuer nicht mehr als Betriebsausgabe 
anzusetzen und mindert daher nicht mehr den einkom-
mensteuerlichen Gewinn und damit die Bemessungs-
grundlage der Gewerbesteuer selbst. Als Hinzurechnun-
gen kommen insbesondere die Entgelte für Schulden der 
jeweiligen Gesellschaft in Betracht. Hierzu gehören im 
Fall der Fondsgesellschaft nach Auffassung der Finanz-
verwaltung auch diejenigen Zinsen, die ein Anleger für 
die Refinanzierung seiner Beteiligung aufwendet. Hinzu-
zurechnen sind bei der jeweiligen Gesellschaft 25 % der 
Summe aus den Zinsen einerseits und einem Teil der 
Pachten für die Grundstücke andererseits, soweit der 
sich dabei ergebende Gesamtbetrag 100.000,– Euro 
übersteigt. 

Soweit im steuerlichen Gewinn der Fondsgesellschaft 
Ergebnisanteile der Projektgesellschaften enthalten sind, 



116¸ Steuerliche Grundlagen¸

der Fondsgesellschaft zu nicht mehr als 10 % aus Verwal-
tungsvermögen besteht.

Der nicht dem Verschonungsabschlag unterliegende Teil 
des Betriebsvermögens bleibt außer Ansatz, soweit er 
den sogenannten Abzugsbetrag von 150.000,– Euro nicht 
übersteigt. Dieser Abzugsbetrag reduziert sich um die 
Hälfte des Betrages, der den Abzugsbetrag übersteigt. 

Wird entgegen der Behaltensfrist über den Anteil 
verfügt, so entfallen der Verschonungsabschlag sowie 
der Abzugsbetrag nicht vollständig, sondern zeitantei-
lig bezogen auf den noch verbleibenden Teil der Behal-
tensfrist.

Erwirbt eine Person innerhalb von zehn Jahren mehrfach 
Betriebsvermögen, so kann der Abzugsbetrag nur einmal 
berücksichtigt werden. Für den Wertanteil des Betriebs-
vermögens, der nicht dem Verschonungsabschlag unter-
liegt, wird für den Erwerber der Steuerklassen II und III 
(zum Beispiel Geschwister, Schwiegereltern etc.) eine 
Tarifbegrenzung gewährt (§ 19a ErbStG). Diese fällt aller-
dings rückwirkend weg, wenn die vorstehend genannten 
Behaltensregeln nicht eingehalten wurden. 

4.2 Beteiligung als Treugeber 
Beteiligt sich ein Anleger nicht unmittelbar als Komman-
ditist, sondern als Treugeber an der Beteiligungsgesell-
schaft, ist nach den koordinierten Erlassen der Finanz-
verwaltung (zum Beispiel Erlass des Finanzministeriums 
Baden-Württemberg vom 27. Juni 2005, DB 2005, Seite 
1493) der Gegenstand der Übertragung nicht die jewei-
lige Kommanditbeteiligung, sondern der Herausgabean-
spruch des Treugebers gegen die Treuhänderin. Dieser 
wird als Sachleistungsanspruch aus einem gegenseiti-
gen Vertrag mit dem gemeinen Wert, das heißt dem 
Verkehrswert, angesetzt. Zu beachten ist, dass der zivil-
rechtliche Herausgabeanspruch kein erbschaft- und 
schenkungsteuerliches Betriebsvermögen darstellt und 
daher nicht vorstehend dargestellten Begünstigungen 
für Betriebsvermögen in Form eines Verschonungsab-
schlags unterliegt. Die Direkteintragung kann auch nach 
erfolgter Beteiligung als Treugeberkommanditist jeder-
zeit vorgenommen werden.

5. Umsatzsteuer
Die Fondsgesellschaft erbringt neben dem Halten und 
Verwalten ihrer Beteiligungen steuerbare und steuer-
pflichtige Leistungen an die Projektgesellschaften und ist 
damit Unternehmerin im Sinne des § 2 Absatz 1 Umsatz-
steuergesetz (UStG) und damit vorsteuerabzugsberech-
tigt. Aus Vorsichtsgründen sind in den Berechnungen 
dieses Verkaufsprospektes Aufwendungen auf Ebene 
der Fondsgesellschaft mit dem Bruttobetrag berücksich-
tigt. 

4. Erbschaft- und Schenkungsteuer
Übertragungsvorgänge im Wege der Schenkung oder 
von Todes wegen unterliegen der Schenkung- bzw. 
Erbschaftsteuer, sofern entweder der Schenkende bzw. 
Erblasser oder der Beschenkte bzw. Erbe in Deutsch-
land unbeschränkt steuerpflichtig ist. Die Besteuerung 
beider Vorgänge ergibt sich aus dem Erbschaftsteuer-
gesetz, wo durch das Gesetz zur Reform des Erbschaft-
steuer- und Bewertungsrechts vom 24. Dezember 
2008 (Erbschaftsteuerreformgesetz) mit Wirkung zum  
1. Januar 2009 wesentliche Änderungen in Kraft getre-
ten sind. 

4.1 Beteiligung als Direktkommanditist
Ist der Anleger direkt als Kommanditist an der Fonds-
gesellschaft beteiligt, so stellt seine Beteiligung nach 
§ 10 Absatz 1 Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) i. V. m. 
§ 97 Absatz 1 Nr. 5 Bewertungsgesetz (BewG) erbschaft-
steuerlich Betriebsvermögen dar. Dieses wird nach § 12 
ErbStG i. V. m. § 97 Absatz 2 BewG mit dem gemeinen 
Wert angesetzt, der dem Verkehrswert entspricht. 

Nach § 13b Absatz 1 Nr. 2 i. V. m. Absatz 2 ErbStG ist 
Betriebsvermögen begünstigt, sofern es nicht zu mehr als 
50 % aus Verwaltungsvermögen besteht. Verwaltungs-
vermögen in diesem Sinne sind unter anderem Dritten 
zur Nutzung überlassene Grundstücke, Grundstücksteile, 
grundstücksgleiche Rechte und Bauten, nicht hingegen 
Solarkraftwerke, so dass die Beteiligung an der Fondsge-
sellschaft begünstigtes Vermögen darstellt. 

Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft unterliegt als 
begünstigtes Betriebsvermögen gemäß § 13a Absatz 1 
ErbStG zu 85 % dem sogenannten Verschonungsabschlag 
(Steuerbefreiung), sofern das Unternehmen der Fonds-
gesellschaft mindestens fünf Jahre gehalten wird. Da die 
Fondsgesellschaft keine Mitarbeiter beschäftigt, wird 
die Steuerbefreiung auch nicht durch die Lohnsummen-
regel, wonach die jährliche Lohnsumme des Betriebs der 
Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach dem Erwerb 
insgesamt 400 % der Ausgangslohnsumme nicht unter-
schreiten darf, ausgeschlossen. Als weitere Vorausset-
zung für die Steuerbefreiung ist zu beachten, dass der 
Anleger bis zum Ende des letzten in die Fünfjahresfrist 
fallenden Wirtschaftsjahres keine Entnahmen tätigen 
darf, die die Summe seiner Einlagen und der ihm zuzu-
rechnenden Gewinnanteile seit dem Erwerb um mehr als 
150.000,– Euro übersteigen. 

Alternativ zum Vorstehenden kann auf unwiderruflichen 
Antrag eine vollständige Steuerbefreiung gemäß § 13a 
Absatz 8 ErbStG erlangt werden, sofern das Unterneh-
men der Fondsgesellschaft sieben Jahre fortgeführt wird 
bzw. der Anteil an der Fondsgesellschaft mindestens 
sieben Jahre gehalten wird und das Betriebsvermögen 
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men zzgl. der dem Progressionsvorbehalt unterliegen-
den Einkünfte zu bemessen wäre, mindestens jedoch 
16 %. Voraussetzung hierfür ist unter anderem, dass der 
Gesellschafter das 55. Lebensjahr vollendet hat oder 
dauernd berufsunfähig ist. Die Vergünstigung des § 34 
Absatz 3 EStG kann nur einmal im Leben eines Steuer-
pflichtigen und – wenn der Steuerpflichtige in einem 
Veranlagungszeitraum mehrere Veräußerungsgewinne 
im Sinne des § 34 Absatz 3 EStG erzielt – nur für einen 
dieser Veräußerungsgewinne in Anspruch genommen 
werden. 

Unter den gleichen Voraussetzungen gewährt § 16 
Absatz 4 EStG dem steuerpflichtigen Anleger auf Antrag 
einen Freibetrag von 45.000,– Euro, welcher sich aller-
dings um den Betrag ermäßigt, um den der Veräuße-
rungsgewinn 136.000,– Euro übersteigt. 

Veräußert der Anleger nur einen Teil seiner Beteiligung, 
führt dies nicht zu außerordentlichen Einkünften, ein 
hierbei realisierter Gewinn ist als laufender Gewinn zu 
versteuern. 

2. Gewerbesteuer
Veräußert eine der Projektgesellschaften das von ihr 
betriebene Solarkraftwerk oder veräußert die Fonds-
gesellschaft eine Beteiligung an einer Projektgesell-
schaft, so unterliegt ein hierbei entstehender Veräuße-
rungs- oder Aufgabegewinn der Gewerbesteuer, soweit 
er nicht auf unmittelbar beteiligte natürliche Personen 
entfällt. Ein Gewinn aus der Veräußerung der Anteile an 
der Fondsgesellschaft durch den Anleger ist nach gelten-
dem Recht gewerbesteuerfrei.

Die Projektgesellschaften erbringen mit der Einspeisung 
von Strom steuerbare und steuerpflichtige Ausgangsum-
sätze und sind somit Unternehmerinnen im Sinne des 
UStG. Da sie damit zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, 
wurden die auf Ebene der Projektgesellschaften anfal-
lenden Kosten und Erlöse jeweils mit dem Nettobetrag 
in den Prognoserechnungen berücksichtigt. 

D. Beendigung der Vermögensanlage

1. Einkommensteuer
Entsteht bei der Aufgabe des Gewerbebetriebs einer 
Gesellschaft, Veräußerung der Gesellschaftsanteile oder 
beim Ausscheiden des Anlegers ein Gewinn, so unter-
liegt dieser nach § 16 EStG der sogenannten Fünftelrege-
lung des § 34 EStG. Dabei wird in einem ersten Schritt die 
tarifliche Einkommensteuer ohne die außerordentlichen 
Einkünfte ermittelt. Sodann wird ein Fünftel der außeror-
dentlichen Einkünfte den laufenden Einkünften hinzuge-
rechnet und die auf das so ermittelte Einkommen entfal-
lende Steuer errechnet. Die auf die außerordentlichen 
Einkünfte entfallende Steuer beträgt das Fünffache der 
Differenz zwischen der Steuer unter Berücksichtigung 
der außerordentlichen Einkünfte und der Steuer ohne 
Berücksichtigung der außerordentlichen Einkünfte.

Hiervon abweichend kann der Veräußerungsgewinn, der 
den Betrag von 5 Mio. Euro nicht übersteigt, auf Antrag 
den Begünstigungen des § 34 Absatz 3 EStG unterliegen, 
wenn die dort genannten Voraussetzungen vollständig 
erfüllt sind. Hiernach ist ein ermäßigter Steuersatz anzu-
wenden, der sich auf 56 % des normalen Steuersatzes 
beläuft, der sich ergäbe, wenn die tarifliche Einkommen-
steuer nach dem gesamten zu versteuernden Einkom-
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Gesellschaftsvertrag der PI Pro·Investor 
Solarfonds 1 GmbH & Co. KG

§ 1	 Firma und Sitz
(1)	 Die Firma der Gesellschaft lautet:
	 PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG –  

nachstehend „Gesellschaft“ genannt.
(2)	 Der Sitz der Gesellschaft ist Röthenbach a. d. Pegnitz

§ 2	 Gegenstand der Gesellschaft
(1)	 Gegenstand der Gesellschaft sind der mittelbare 

Erwerb von und/oder die mittelbare oder unmit-
telbare Beteiligung an deutschen Freiflächenso-
larkraftwerken und deren Verwaltung und Bewirt-
schaftung über Tochterprojektgesellschaften. 
Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Beratungs-
leistungen gegenüber ihren Projektgesellschaften. 

(2) 	 Grundlage der Tätigkeit sind bestimmte wirtschaft-
liche und rechtliche Rahmenbedingungen, insbe-
sondere die Höhe der Stromeinspeisevergütung 
nach dem EEG. Sollten sich diese Rahmenbedingun-
gen nachhaltig ändern, so hat die Komplementärin 
das Recht, die Fondsmittel statt in Freiflächenso-
larkraftwerke in Dachflächensolarkraftwerke und/
oder statt in deutsche Solarkraftwerke in Solar-
kraftwerke im europäischen Ausland zu investie-
ren und die Investitions- und Mittelfreigabekrite-
rien entsprechend anzupassen, vorausgesetzt, die 

Komplementärin legt der Gesellschafterversamm-
lung eine entsprechend angepasste Wirtschaft-
lichkeitsprognose und eine Belehrung über die 
zusätzlich entstehenden Risiken vor und die Gesell-
schafterversammlung stimmt dem oben genannten 
Wechsel des Investitionsfokus und der Änderung 
der Investitions- und Mittelfreigabekriterien mit 
einer qualifizierten Mehrheit von 75 % der anwe-
senden Stimmen zu.

§ 3	 Gesellschafter, Gesellschaftskapital, Einlagen
(1)	� Gesellschafter sind 
�	 a) �die PI Fondsverwaltungs GmbH mit dem Sitz in 

Röthenbach a. d. Pegnitz als persönlich haftende 
Gesellschafterin (die „Komplementärin“)sowie

	 b) �die Herren Rudi Krötz und Klaus Wolfermann als 
Kommanditisten mit einer Kommanditeinlage 
von jeweils 5.000,– Euro sowie die 

	 c) �c3 fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH mit 
Sitz in Hamburg als Treuhandkommanditistin 
(Treuhänderin) mit einer Kommanditeinlage von 
15.000,– Euro. Sie hält die Kommanditeinlage künf-
tig nicht für eigene Rechnung, sondern für Rech-
nung der beitretenden, neuen Gesellschafter.

	 Jeweils 10 % der Kommanditeinlagen sind als Haft-
summe im Handelsregister eingetragen. 

 (2)	 Bis zum 31. Dezember 2010 ist die Komplementä-
rin berechtigt und bevollmächtigt, bis zu einer allein 

Verträge
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(5)	 Bis zur Eintragung eines auf Antrag des Gesellschaf-
ters der Gesellschaft unmittelbar beitretenden 
Kommanditisten im Handelsregister wird vorbe-
haltlich Abs. 3 mit Annahme der Beitrittserklärung 
vorerst eine mittelbare Treugeberkommanditisten-
stellung begründet. Die Regelungen dieses Gesell-
schaftsvertrages gelten analog, soweit nicht zwin-
gende Gründe entgegenstehen. Ohne dass es einer 
gesonderten Erklärung seitens der Treuhänderin 
oder der Komplementärin bedarf, wird die mittel-
bare Treugeberkommanditbeteiligung mit Eintra-
gung des Gesellschafters im Handelsregister zur 
unmittelbaren Kommanditbeteiligung.

(6)	 Alle unmittelbar im Handelsregister einzutragen-
den Kommanditisten sind verpflichtet, die Komple-
mentärin in notariell beglaubigter Form zu bevoll-
mächtigen, alle Anmeldungen zum Handelsregister 
vorzunehmen. Alle mit der Handelsregistereintra-
gung verbundenen Kosten trägt der Gesellschafter. 

(7)	 Die Kommanditisten haben die gezeichnete 
Kommanditeinlage zzgl. 5 % Agio innerhalb von  
20 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung zu 
leisten. Eine Verlängerung der Einzahlungsfrist ist 
im Einzelfall mit Zustimmung der Geschäftsführung 
möglich. Die Einlageverpflichtung der Treuhänderin 
wird nach Vorliegen der Mittelfreigabevorausset-
zung erst dann und insoweit zur Zahlung fällig, als 
sie ihrerseits Zahlungen von den Treugebern erhält.

(8)	 Die Komplementärin wird ermächtigt, einen direkt 
der Gesellschaft beigetretenen Anleger, der den 
Zeichnungsbetrag trotz schriftlicher Fristsetzung 
mit Androhung des Ausschlusses nicht, nicht recht-
zeitig oder nicht vollständig leistet, gegebenen-
falls durch einseitige Erklärung aus der Gesellschaft 
auszuschließen. Der Ausschluss wird mit Zugang der 
Ausschließungserklärung an die der Gesellschaft 
zuletzt genannte Adresse des jeweiligen Gesell-
schafters wirksam. Die Komplementärin ist unter 
Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 
berechtigt, den Anteil des ausscheidenden Gesell-
schafters an einen von ihr zu benennenden Drit-
ten zu übertragen. Ein Abfindungsanspruch des 
ausscheidenden Gesellschafters besteht in Höhe 
seiner geleisteten Kommanditeinlage ohne Agio. Die 
Komplementärin ist ermächtigt, von dem ausschei-
denden Gesellschafter die Zahlung der durch die 
Ausschließung entstandenen Kosten sowie einen 
pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 20 % 
der gezeichneten Kommanditeinlage zu verlan-
gen. Dem Gesellschafter bleibt der Nachweis eines 
geringeren Schadens, der Gesellschaft der Nach-
weis eines höheren Schadens vorbehalten. Für den 
Fall des Ausschlusses erhält die Komplementärin 
von allen übrigen Gesellschaftern unwiderrufliche 
Vollmacht für die Vollziehung im Handelsregister. 

in ihrem Ermessen stehenden Summe von Zeich-
nungsbeträgen – nachfolgend auch „Kommandit-
einlagen“ genannt – die Aufnahme weiterer Gesell-
schafter und/oder die Aufstockung der Beteiligung 
der Treuhänderin ohne Zustimmung der Mitge-
sellschafter und hierfür unter Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB zu vereinbaren. 
Die für der Gesellschaft direkt beitretende Anleger 
in das Handelsregister einzutragende Haftsumme 
entspricht in diesem Fall 10 % der auf den einzelnen 
Kommanditisten entfallenden Kommanditeinla-
ge ohne Agio. Die übernommene Kommanditein-
lage muss mindestens 15.000,– Euro betragen. Die 
übernommene Kommanditeinlage muss durch 
1.000 ohne Rest teilbar sein und versteht sich zzgl. 
5 % Agio. Die Komplementärin ist nicht ermächtigt, 
einzelnen neu beitretenden Gesellschaftern Agio-
nachlässe zu erteilen. Weiter ist die Komplemen-
tärin ermächtigt, durch Einzelfallentscheidung für 
maximal 15 % der jeweils gezeichneten Komman-
diteinlage einen geringeren Betrag von mindestens 
10.000,– Euro zu akzeptieren. 

(3)	 Die Freigabe des Kapitals durch die Treuhänderin, 
der Beitritt von Anlegern und damit die Durchfüh-
rung des Fonds erfolgen nur, wenn die Summe der 
bei der Gesellschaft insgesamt wirksam gezeich-
neten Kommanditeinlagen (nachfolgend auch 
„Kommanditkapital“) spätestens bis zum 30. April 
2010 1.000.000,– Euro beträgt (Mittelfreigabevor-
aussetzung).

(4)	 Die Kapitalaufstockung der Gesellschaft durch 
Aufstockung der Beteiligung der Treuhänderin erfolgt 
über die Treuhänderin. Dies geschieht in der Weise, 
dass die Treuhänderin im eigenen Namen, jedoch 
für Rechnung der neuen Gesellschafter Komman-
ditbeteiligungen im Außenverhältnis als einheitli-
che Kommanditbeteiligung übernimmt und hält. 
Nur die Treuhänderin wird für die treuhänderisch 
gehaltenen Kommanditbeteiligungen im Handels-
register eingetragen. Entsprechend dem Verhältnis 
der Gesellschafter zueinander und zur Gesellschaft 
werden die Treugeber mit ihrem jeweiligen Anteil 
an der von der Treuhänderin gehaltenen Komman-
ditbeteiligung unmittelbar berechtigt und verpflich-
tet. Die Annahme der auf Beitritt zur Gesellschaft als 
Treugeber gerichteten Erklärung bedarf der Zustim-
mung der Komplementärin gegenüber der Treuhän-
derin. Die Treuhänderin ist zur Einzahlung der über-
nommenen Einlage nur insoweit verpflichtet, als der 
Treugeber seine Einzahlungsverpflichtung erfüllt 
hat und die Mittelfreigabevoraussetzung vorliegt. 
Treugeber, die sich über die Treuhänderin betei-
ligt haben, können jederzeit die Umwandlung ihrer 
Beteiligung in eine unmittelbare Gesellschaftsbetei-
ligung (Kommanditeinlage) verlangen. 
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Unbeschadet der Möglichkeit des Ausschlusses ist 
die Komplementärin ermächtigt, einen der Gesell-
schaft gegenüber säumigen Gesellschafter auf die 
verspätete Einzahlung zur Zahlung von Verzugszin-
sen ab Fälligkeit in Höhe von 5 % über dem jeweils 
gültigen Basiszinssatz der EZB zu verpflichten.

	 Kommt ein Treugeber gegenüber der Treuhände-
rin seiner Einzahlungsverpflichtung nicht, nicht voll-
ständig oder nicht fristgerecht nach, so ermächtigt 
die Treuhänderin die Komplementärin, den Treu-
geber analog einem direkt der Gesellschaft beige-
tretenen Anleger und mit denselben Folgen auszu-
schließen oder Zinsen zu verlangen. Insoweit erhält 
die Komplementärin von allen übrigen Gesellschaf-
tern unwiderrufliche Vollmacht. Die Treuhänderin 
ist zu Schadensersatz- und Zinszahlungen jedoch 
nur insoweit verpflichtet, als sie ihrerseits entspre-
chende Zahlungen von ihren säumigen Treugebern 
erhält. Sie scheidet mit dem Teil ihrer Kommandit-
beteiligung aus der Gesellschaft aus, den sie treu-
händerisch für den säumigen Treugeber hält.

	 Eine Reduzierung der durch die Beitrittserklärung 
vertraglich zugesagten Kommanditeinlage ist nur 
mit Zustimmung der Komplementärin möglich.  
Diese kann die Leistung eines Schadensersatzes in 
Höhe von 20 % des Reduzierungsbetrages fordern. 
Dem Gesellschafter bleibt der Nachweis eines 
geringeren Schadens, der Gesellschaft der Nach-
weis eines höheren Schadens vorbehalten. Die 
Komplementärin soll einer Reduzierung nur zustim-
men, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
das vertraglich zugesagte Kommanditkapital nicht 
eintreibbar sein wird. Diese Regelung gilt entspre-
chend für Anleger, die über die Treuhänderin der 
Gesellschaft beitreten.

(9)	 Über die Verpflichtung zur Leistung der in der 
Beitrittserklärung gezeichneten Kommanditeinla-
ge hinaus übernehmen die Kommanditisten mit 
Ausnahme der in § 3 Abs. 6 und § 16 Abs. 4 und 5 
dieses Vertrages und § 1 Abs. 4 des Treuhandvertra-
ges normierten Sonderkosten keine weitere Nach-
schuss- oder sonstige Zahlungsverpflichtung; dies 
gilt vorbehaltlich des § 20 Abs. 5 auch für den Fall 
der Liquidation.

(10)	 Die über die Treuhänderin der Gesellschaft beitre-
tenden Anleger werden nachfolgend auch als „Treu-
geberkommanditisten“, die direkt der Gesellschaft 
beitretenden Anleger als „Direktkommanditisten“ 
bezeichnet. Gründungsgesellschafter, Treugeber-
kommanditisten und Direktkommanditisten heißen 
in diesem Vertrag auch „Gesellschafter“.

§ 4	 Kapitalkonten 
(1)	 Für jeden Gesellschafter werden ein Kapitalkonto I, 

ein Kapitalkonto II und als Unterkonten der Kapital-

konten I und II ein Verrechnungskonto und gegebe-
nenfalls ein Verlustvortragskonto geführt.

	 a) ��Das Kapitalkonto I wird in der ursprünglich einbe-
zahlten Höhe als Festkonto für die Kommandit-
einlage der Gesellschafter geführt. Es ist maßge-
bend für das Stimmrecht. 

	 b) ��Auf dem Kapitalkonto II wird das Agio gebucht. 
Die Kapitalkonten I und II sind unveränderlich.

	 c) �Auf dem Verrechnungskonto werden sämtliche 
nicht das Kapitalkonto I betreffenden finanziel-
len Vorfälle zwischen der Gesellschaft und ihren 
Gesellschaftern gebucht.

	 d) �Die Verluste werden auf einem besonderen 
Verlustvortragskonto gebucht und sind nur mit 
künftigen Gewinnen zu verrechnen.

(2)	 Für die Treugeberkommanditisten gilt § 4 Abs. 1 mit 
der Maßgabe, dass für jeden Kommanditanteil, den 
die Treuhänderin für einen Treugeberkommanditis-
ten hält, eigene Konten geführt werden und diese 
Konten den rechnerischen Anteil des Treugebers an 
der Gesellschaft wiedergeben.

§ 5	 Geschäftsführung, Vertretung
(1)	 Die Gesellschaft wird durch die Komplementärin 

vertreten. Sie ist zur alleinigen Geschäftsführung in 
der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet.

	 Die übrigen Gesellschafter sind für die Dauer der 
Gesellschaft von der Geschäftsführung der Gesell-
schaft ausgeschlossen. 

(2)	 Haftungsmaßstab für die Tätigkeit der Komplemen-
tärin ist die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufman-
nes.

(3)	 Die Komplementärin hat alle Regeln und Beschrän-
kungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten. Sie 
und ihre Organe sind für alle Rechtsgeschäfte mit 
der Gesellschaft und mit Projektgesellschaften der 
Gesellschaft von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit.

§ 6	 Investitions- und Mittelfreigabekriterien
(1)	 Die Entscheidung, welche Solarkraftwerke über die 

Tochterprojektgesellschaften erworben werden 
sollen bzw. an welchen Projektgesellschaften sich 
die Gesellschaft beteiligen wird, obliegt nach Vorlie-
gen der Mittelfreigabevoraussetzung (§ 3 Abs. 3) der 
Entscheidung der Gesellschafterversammlung. Die 
Geschäftsführung hat der Gesellschafterversamm-
lung vor diesem Hintergrund geeignete Projekte zur 
Errichtung von Solarkraftwerken vorzustellen, über 
deren Erwerb/Beteiligung diese dann abstimmen 
kann. Die von der Geschäftsleitung vorzustellenden 
Projekte sollen die in Anlage 1 zu diesem Vertrag 
genannten Investitionskriterien (Ziff. 1 bis 13) erfül-
len. Bis zum Erreichen des Mindestkapitals ist die 
Geschäftsführung berechtigt, die Investitionsent-
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den Sätze gelten entsprechend für das Verlangen, 
Beschlüsse auf die Tagesordnung einer ordentlichen 
oder außerordentlichen Gesellschafterversamm-
lung zu setzen.

(2)	 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfä-
hig, wenn bei ihr die Komplementärin sowie Gesell-
schafter anwesend oder vertreten sind, die mindes-
tens 30 % der Stimmen der Gesellschaft im Sinne 
von § 9 Abs. 9 auf sich vereinigen. Die Treugeber-
kommanditisten sind stets berechtigt, selbst oder 
durch einen Bevollmächtigten an den Gesellschaf-
terversammlungen teilzunehmen; sie haben alle 
Teilnahme-, Auskunfts-, Informations-, Kontroll- 
und Stimmrechte wie ein unmittelbar an der Gesell-
schaft beteiligter Kommanditist.

(3)	 Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschaf-
terversammlung durch einen pro Gesellschafterver-
sammlung mit schriftlicher Einzelvollmacht versehe-
nen anderen Gesellschafter, einen Verwandten 
der Steuerklassen I und II im Sinne des § 15 Abs. 1 
ErbStG, ein von Berufswegen zur Verschwiegenheit 
verpflichtetes Mitglied der steuer- oder rechtsbera-
tenden Berufe, gegebenenfalls den Beirat, vertre-
ten durch den Beiratsvorsitzenden, gegebenenfalls 
ein Beiratsmitglied oder durch einen Finanzbera-
ter vertreten lassen. Das Recht auf eigene Teilnah-
me bleibt davon unberührt. Für die Hinzuziehung 
einer dieser Personen bedarf es des Nachweises 
ihrer Identität und ihrer Vertretungsberechtigung. 
Finanzberater werden als Vertreter in der Gesell-
schafterversammlung nur zugelassen, wenn sie 
den Beitritt für einen oder mehrere Gesellschaf-
ter vermittelt haben. Über die Zulassung anderer 
Personen entscheidet die Gesellschafterversamm-
lung mit einfacher Mehrheit.

(4)	 Ist eine ordnungsgemäß einberufene Gesellschaf-
terversammlung beschlussunfähig, so hat die 
Komplementärin innerhalb von zwei Wochen die 
Gesellschafterversammlung mit einer Frist von 
mindestens einer Woche erneut zur Beschlussfas-
sung über dieselben Tagesordnungspunkte einzu-
berufen. Die so einberufene Gesellschafterver-
sammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
anwesenden oder vertretenen Gesellschafter 
für alle in der Tagesordnung der beschlussunfä-
hig gewesenen Versammlung angegebenen Punk-
te beschlussfähig. Darauf ist in der Einberufung 
ausdrücklich hinzuweisen.

(5)	 Die Gesellschafterversammlung wird durch die 
Komplementärin geleitet.

(6)	 Über die Gesellschafterversammlung und die 
gefassten Beschlüsse ist durch die Komplementärin 
eine Ergebnisniederschrift zu fertigen, die von der 
Komplementärin zu unterzeichnen und allen Gesell-
schaftern zuzuleiten ist. Die Ergebnisniederschrift 

scheidung allein zu treffen, wenn sämtliche in Anla-
ge 1 genannten Investitionskriterien eingehalten 
sind. 

(2) 	 Abweichungen von einzelnen Investitionskriterien 
sind nur mit vorheriger Zustimmung der Gesell-
schaftersammlung mit qualifizierter Mehrheit von 
75 % der anwesenden Stimmen zulässig, wenn auf 
die Abweichung von den Investitionskriterien in der 
Beschlussvorlage ausdrücklich hingewiesen wurde. 
Die einfache Mehrheit ist allerdings in all jenen 
Fällen ausreichend, in denen der Geschäftsleitung 
die Ermächtigung zur Realisierung eines Projektes 
durch die Gesellschafterversammlung nur unter der 
Auflage der Beibringung aller gem. den Investitions-
kriterien geforderten Unterlagen erteilt wird.

(3) 	 Die Freigabe der liquiden Gesellschaftsmittel für 
Investitionszwecke nach Vorliegen der Mittelfrei-
gabevoraussetzung unterliegt einer Mittelverwen-
dungskontrolle. Der Vertrag über die Mittelverwen-
dungskontrolle liegt diesem Vertrag als Anlage 2 bei 
und ist Gegenstand dieses Vertrages. 

§ 7 	 Gesellschafterversammlung
(1)	 Die Einberufung von Gesellschafterversammlungen 

erfolgt durch die Komplementärin.
	 Die Einberufung erfolgt unter Bekanntgabe von Ort, 

Zeit und der Tagesordnung schriftlich an jeden Gesell-
schafter an seine zuletzt der Gesellschaft bekannt 
gegebene Anschrift mit einer Frist von mindestens 
zwei Wochen. Der Tag der Absendung des Briefes 
und der Tag der Versammlung werden bei der Frist-
berechnung nicht mitgerechnet. Die Einberufungs-
frist für eine außerordentliche Gesellschafterver-
sammlung beträgt mindestens eine Woche, wobei 
der Tag der Absendung der Ladung und der Tag 
der Versammlung nicht mitgerechnet werden. Im 
Übrigen gelten die Bestimmungen über die Einbe-
rufung der ordentlichen Gesellschafterversamm-
lung entsprechend. Die ordentliche Gesellschafter-
versammlung findet jährlich nach Aufstellung des 
Abschlusses für das vorangegangene Geschäftsjahr, 
spätestens aber bis zum Ablauf des zehnten Monats 
des darauf folgenden laufenden Wirtschaftsjah-
res statt. Die Komplementärin und die Mittelver-
wendungskontrolleurin haben über das abgelaufe-
ne Geschäftsjahr zu berichten. Außerordentliche 
Gesellschafterversammlungen sind außer in den 
gesetzlich vorgeschriebenen Fällen einzuberufen, 
wenn es im Interesse der Gesellschafter erforder-
lich ist. Die Einberufung einer außerordentlichen 
Gesellschafterversammlung erfolgt auf Verlangen 
von mindestens 10 % der Stimmen der Gesellschaft 
im Sinne des § 9 Abs. 9 oder wenn die Komplemen-
tärin es verlangt. Sie können auch per Fax oder per 
E-Mail einberufen werden. Die beiden vorstehen-
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gaben zu ermöglichen. Voraussetzung ist, dass mit 
der ersten Ladung auf diese Möglichkeit hingewie-
sen wurde und die Fristverlängerung mit oder nach 
Ablauf der ersten Frist zur ersten Stimmabgabe den 
Gesellschaftern mitgeteilt wird.

(4)	 Beschlüsse im Umlaufverfahren sind mit Eingang 
der erforderlichen Stimmen bei der Gesellschaft 
mit Ablauf des letzten Abstimmungstages bzw. nach 
Ablauf der gegebenenfalls verlängerten Abstim-
mungsfrist gefasst. Gesellschafterbeschlüsse im 
Umlaufverfahren sind nur wirksam, wenn mindes-
tens 30 % der Stimmen aller Gesellschafter an der 
Abstimmung teilnehmen (Beteiligungsquorum). 
Mehrheitserfordernisse nach den Abs. 6, 7 und 8 
bleiben hiervon unberührt.

(5)	 Über die im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse 
hat die Komplementärin eine Niederschrift zu ferti-
gen und diese den Gesellschaftern zuzuleiten. Die 
Niederschrift gilt als genehmigt, wenn der Komple-
mentärin nicht binnen eines Monats nach Aufga-
be der Niederschrift zur Post eine Protokollanfech-
tungsklage zugeht.

(6)	 Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit das Gesetz 
oder der Gesellschaftsvertrag nicht eine andere 
Mehrheit vorsehen, mit der einfachen Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst.

(7)	 Folgende Beschlüsse bedürfen der qualifizierten 
Mehrheit von 75 % der sich an der Abstimmung 
beteiligenden Stimmen, wobei Stimmenthaltungen 
als nicht abgegeben zählen:

	 a) �Änderung des Gesellschaftsvertrages
	 b) �Ausschluss eines Kommanditisten aus wichtigem 

Grund außerhalb des Anwendungsbereichs des 
§ 3 Abs. 8

	 c) �Umwandlung der Gesellschaft gem. § 1 UmwG.
	 d) �Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von 

Garantieverträgen, Schuldbeitritten, Abgabe von 
Patronatserklärungen und die Übernahme jegli-
cher sonstiger Sicherheiten einschließlich solcher 
zugunsten von Gesellschaftern

	 e) �Abweichungen von den Investitionskriterien des 
§ 6 Abs. 2 bis 13

(8)	 Beschlüsse, die eine Nachschusspflicht begrün-
den oder den Gegenstand der Gesellschaft ändern, 
bedürfen der Zustimmung aller Gesellschafter.

(9)	 Je 1.000,– Euro Beteiligung am Kommanditkapital 
gewähren eine Stimme. Solange ein Gesellschafter 
seine Beitrittserklärung noch widerrufen kann, ruht 
sein Stimmrecht. Der Komplementärin steht eine 
Stimme zu.

(10)	 Die Anfechtung von Beschlüssen kann nur innerhalb 
einer Ausschlussfrist von einem Monat nach Zugang 
der Niederschrift durch Klage geltend gemacht 
werden. Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger 
Mangel als geheilt.

gilt als genehmigt, wenn der Komplementärin nicht 
binnen eines Monats nach Aufgabe der Niederschrift 
zur Post eine Protokollanfechtungsklage zugeht.

§ 8 	 Gegenstand der Gesellschafterversammlung
	 Die Gesellschafterversammlung beschließt über:
	 a) �die Feststellung des Jahresabschlusses, die 

Entnahmen sowie die Entlastung der geschäfts-
führenden Gesellschafter für das abgelaufene 
Geschäftsjahr

	 b) �den mittelbaren oder unmittelbaren Erwerb 
von und/oder die mittelbare oder unmittelbare 
Beteiligung an Solarkraftwerken gem. den Vorga-
ben des § 6

	 c) �die Wahl und Entlastung eines Beirats
	 d) �die Führung von Aktivprozessen und prozessbe-

endenden Handlungen und Erklärungen ab einem 
Streitwert von 1.000.000,– Euro

	 e) �Änderungen des Gesellschaftsvertrages.
	 f) �Entlastung der Treuhänderin und der Mittelver-

wendungskontrolleurin
	 g) �alle sonstigen von den geschäftsführenden Gesell-

schaftern oder dem Beirat zur Beschlussfassung 
vorgelegten Angelegenheiten

§ 9 	 Gesellschafterbeschlüsse
(1)	 Entscheidungen in Angelegenheiten der Gesell-

schaft treffen die Gesellschafter durch Beschlüsse. 
Gesellschafterbeschlüsse werden in Gesellschafter-
versammlungen gefasst.

(2)	 Der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung 
bedarf es nicht, wenn die Komplementärin eine 
Beschlussfassung in schriftlicher Form verlangt. Die 
Aufforderung hierzu ist unter Mitteilung sämtlicher 
Beschlussgegenstände mit einem Beschlussvor-
schlag und dazugehörigen aussagefähigen Erläute-
rungen, der Beschreibung des Abstimmungsverfah-
rens sowie der Frist zur Stimmabgabe einschließlich 
des letzten Abstimmungstages an die Gesellschafter 
zu richten. Die Frist zur Stimmabgabe muss mindes-
tens drei Wochen, bei außerordentlichen Gesell-
schafterversammlungen mindestens eine Woche 
ab Postversand der Aufforderung zur Stimmabga-
be betragen. Berücksichtigt werden nur Stimmab-
gaben, die bis zum letzten Abstimmungstag bei der 
Treuhänderin eingegangen sind. Die Nichtbeant-
wortung der Aufforderung zur Stimmabgabe gilt 
ebenso wie verspätet eingegangene Stimmabgaben 
als Enthaltung. 

(3)	 Die Komplementärin ist berechtigt, im Einzelfall und 
nach eigenem Ermessen im Umlaufverfahren die 
Frist zur Abgabe der Stimmen einmalig und ange-
messen, längstens bis zu sechs Wochen nach Ablauf 
der ersten Frist zur Stimmabgabe zu verlängern, 
um den fristgerechten Eingang weiterer Stimmab-
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(2)	 Die Komplementärin hat die Aufstellung des 
Abschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer zu 
veranlassen mit der Maßgabe, dass im Rahmen 
der Aufstellung Prüfungshandlungen vorgenom-
men und Bericht erstattet wird. Die Gesellschafter-
versammlung kann beschließen, stattdessen den 
Jahresabschluss einem Wirtschaftsprüfer oder einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur vollumfängli-
chen Prüfung vorzulegen. Die Prüfung soll nach Art, 
Umfang und Berichterstattung der handelsrechtli-
chen Pflichtprüfung für mittelgroße Kapitalgesell-
schaften entsprechen, unabhängig von der Frage, 
ob die Gesellschaft die entsprechenden Merkmale 
erfüllt. Weiter gehende gesetzliche Anforderungen 
bleiben unberührt.

(3)	 Der Jahresabschluss in Kurzform, gegebenenfalls 
nebst Prüfungsvermerk oder Bescheinigung des 
Wirtschaftsprüfers oder der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, ist allen Gesellschaftern zuzuleiten. Der 
Mittelverwendungskontrolleurin ist der Prüfungs-
bericht bzw. der ihn ersetzende Bericht über die 
Aufstellung des Jahresabschlusses zu übermitteln.

(4)	 Die Komplementärin ist verpflichtet, bei den 
Projektgesellschaften der Gesellschaft die Bestel-
lung desselben Wirtschaftsprüfers oder derselben 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Aufstellung 
und/oder Prüfung des Jahresabschlusses herbeizu-
führen, der/die für die Aufstellung und/oder Prüfung 
des Abschlusses der Gesellschaft bestimmt worden 
ist.

§ 12	Tätigkeitsvergütungen
(1)	 Die Treuhänderin erhält während der Platzierungs-

phase eine mit Schließung des Fonds fällige einmalige 
Vergütung in Höhe von 0,35 % zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer des zum Ende der Platzierungspha-
se wirksam gezeichneten Kommanditkapitals. Die 
Treuhänderin kann angemessene Abschlagszahlun-
gen nach Maßgabe des eingeworbenen Kapitals, 
erstmals nach Zeichnung des Mindestkapitals gem. 
§ 3 Abs. 3, verlangen.

	 Ab dem 1. Januar 2011 erhält die Treuhänderin eine 
jeweils zu einem Viertel zum 31. März, 30. Juni,  
30. September und 31. Dezember eines Jahres fällige 
jährliche Vergütung (pro rata temporis) in Höhe von 
0,15 % des rechtswirksam gezeichneten Komman-
ditkapitals der Gesellschaft zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Diese Vergütung erhöht sich ab dem 
Geschäftsjahr 2012 jährlich um 2 % bezogen auf die 
Vergütung des jeweiligen Vorjahres.

(2)	 Für die Mittelverwendungskontrolle in der Inves-
titionsphase erhält die Mittelverwendungskon-
trolleurin eine mit Investition der Mittel fällige 
einmalige Vergütung in Höhe von 0,05 % zzgl. der 
gesetzlichen Umsatzsteuer des zum Ende der Plat-

§ 10	Auskunfts- und Einsichtsrechte,  
Verschwiegenheitspflicht

(1)	 Jeder Gesellschafter kann in Angelegenheiten der 
Gesellschaft Auskunft von der Komplementärin, 
der Mittelverwendungskontrolleurin, der Treuhän-
derin und gegebenenfalls dem Beirat verlangen. Die 
Komplementärin ist der Mittelverwendungskontrol-
leurin, der Treuhänderin und gegebenenfalls dem 
Beirat gegenüber auskunftspflichtig. Kommen die 
Treuhänderin, die Mittelverwendungskontrolleurin, 
gegebenenfalls der Beirat oder die Komplementärin 
einem zulässigen Auskunftsverlangen nicht binnen 
angemessener Frist nach, kann der Gesellschafter 
selbst oder auf seine Kosten ein von Berufs wegen 
zur Verschwiegenheit verpflichteter Sachverständi-
ger (Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerbera-
ter) Einsichtnahme in die Bücher und Schriften der 
Gesellschaft nehmen. Die Rechte der Kommanditis-
ten nach den Vorschriften der §§ 164 und 166 HGB 
bleiben unberührt.

(2)	 Die Komplementärin darf gegenüber einem Gesell-
schafter die Erteilung von Auskünften und die 
Einsichtnahme in die Bücher und Schriften der 
Gesellschaft verweigern, wenn zu befürchten ist, 
dass der Gesellschafter, im Falle der Treuhände-
rin ein Treugeberkommanditist, diese Rechte zu 
gesellschaftsfremden Zwecken ausübt und dadurch 
der Gesellschaft ein nicht unerheblicher Nachteil 
droht.

(3)	 Alle Gesellschafter haben über vertrauliche Anga-
ben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Dritten gegen-
über Stillschweigen zu bewahren und nicht für sich 
selbst oder verbundene Personen/Unternehmen 
außerhalb der Gesellschaft zu nutzen. Andernfalls ist 
der betreffende Gesellschafter verpflichtet, den der 
Gesellschaft entstandenen Schaden zu ersetzen.

(4)	 Treugeberkommanditisten stehen unmittelbar an 
der Gesellschaft beteiligten Kommanditisten auch 
hinsichtlich der Regelungen dieses Abschnitts gleich.

§ 11	 Jahresabschluss
(1)	 Die Komplementärin ist gehalten, die Bilanz sowie 

die Gewinn-und-Verlust-Rechnung der Gesell-
schaft innerhalb von sechs Monaten nach Schluss 
des Geschäftsjahres aufzustellen und zu unter-
zeichnen. Für die Aufstellung der Bilanz sowie der 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung gelten die gesetzli-
chen Bestimmungen und die Grundsätze ordnungs-
gemäßer Buchführung. Der Jahresabschluss ist 
ungeachtet der gesetzlichen Bestimmungen nach 
den Grundsätzen aufzustellen, die eine mittelgroße 
Kapitalgesellschaft bei der Aufstellung zu beachten 
hat, soweit nicht die Gesellschaft verpflichtet ist, 
weiter gehende Anforderungen zu erfüllen. 
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Umsatzsteuer, für den Fall, dass die Gesellschaft 
vorsteuerabzugsberechtigt ist, zzgl. Umsatzsteuer. 
Die Vergütung ist bei Schließung des Fonds fällig. 
Die PI Pro·Investor GmbH & Co. KG kann jedoch 
angemessene Abschlagszahlungen verlangen.

(5)	 Die von der Gesellschaft gem. gesondertem Vertrag 
beauftragte Vertriebsgesellschaft PI Pro·Investor 
GmbH & Co. KG erhält außerdem ab dem 1. Janu-
ar 2011 eine jeweils zu einem Viertel zum 31. März,  
30. Juni, 30. September und 31. Dezember eines 
Jahres fällige ergebnisabhängige Vergütung in 
Höhe von 0,25 % des wirksam gezeichneten 
Kommanditkapitals, gegebenenfalls zzgl. gesetz-
licher Umsatzsteuer, pro anno pro rata temporis. 
Die Vergütung entsteht nur, wenn die Summe der 
handelsrechtlichen Cashflows der Projektgesell-
schaften die Summe der den Investitionsentschei-
dungen zugrunde gelegten Basis-Cashflows (vgl. Tz. 
12 der in Anlage 1 genannten Investitionskriterien) 
übersteigt. 

(6)	 Für die laufende Steuerberatung, Jahresabschluss, 
Steuererklärungen, gegebenenfalls Rechtsbehelfe 
und Betriebsprüfung fallen Kosten gem. gesonder-
tem Vertrag an. Hierfür wurde eine Vergütung von 
jährlich 40.000,– Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatz-
steuer vereinbart. Für die laufende Rechtsberatung 
bezahlt die Gesellschaft ab dem 1. Januar 2011 eine 
pauschale, jeweils zum Ende eines Quartals anteilig 
fällige Jahresvergütung (pro rata temporis) in Höhe 
von 10.000,– Euro zzgl. Auslagen und gesetzlicher 
Umsatzsteuer.

(7)	 Für die Genehmigung nach der Vermögensanlagen-
Verkaufsprospektverordnung hat die Gesellschaft 
behördliche Gebühren nach dem einschlägigen 
Gebührenverzeichnis zu entrichten.

(8)	 Für die Erarbeitung eines Marketingkonzep-
tes erhält die von der Gesellschaft beauftrag-
te Vertriebskoordinatorin PI Pro·Investor GmbH & 
Co. KG eine einmalige Vergütung in Höhe von 1,1 % 
des wirksam gezeichneten Kommanditkapitals zzgl. 
der gesetzlichen Umsatzsteuer. Diese Vergütung ist 
nach Einzahlung der ersten Rate der gezeichneten 
Kommanditeinlage zzgl. 5 % Agio in der hier gegen-
ständlichen Gesellschaft durch einen Gesellschafter 
jeweils anteilig zur Zahlung fällig, soweit gesichert 
ist, dass das nach § 3 Abs. 3 erforderliche Mindest-
kapital gezeichnet wurde.

(9)	 Für die Konzeption des Emissionsprospektes und die 
Fondsstrukturierung erhält die von der Gesellschaft 
beauftragte Konzeptionärin PI Pro·Investor GmbH & 
Co. KG eine einmalige Vergütung in Höhe von 1,5 % 
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer bezogen auf 
das wirksam gezeichnete Kommanditkapital. Diese 
Vergütung ist nach Einzahlung der ersten Rate zzgl. 
5 % Agio des gezeichneten Kommanditkapitals in 

zierungsphase wirksam gezeichneten Kommandit-
kapitals (ohne Agio). Die Mittelverwendungskont-
rolleurin kann angemessene Abschlagszahlungen, 
erstmals nach Zeichnung des Mindestkapitals gem. 
§ 3 Abs. 3, verlangen. 

	 Für die laufende nachträgliche Mittelverwendungs-
kontrolle erhält die Mittelverwendungskontrolleu-
rin ab dem 1. Januar 2011 eine jeweils zu einem 
Viertel zum 31. März, 30. Juni, 30. September und  
31. Dezember eines Jahres fällige jährliche Vergü-
tung (pro rata temporis) in Höhe von 0,013 % des 
rechtswirksam gezeichneten Kommanditkapitals der 
Gesellschaft zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 
Diese Vergütung erhöht sich ab dem Geschäftsjahr 
2012 jährlich um 2 % bezogen auf die Vergütung des 
jeweiligen Vorjahres.

(3)	 Für die Beratung bezüglich der vertragsrechtli-
chen Gestaltungsmöglichkeiten und die Beratung 
bezüglich der steuerrechtlichen Fragestellungen in 
Zusammenhang mit Konzeption und Gründung der 
Gesellschaft erhält eine von der Gesellschaft beauf-
tragte Partnerschaftsgesellschaft eine einmalige 
Vergütung für die Platzierungsphase. Die mit Schlie-
ßung des Fonds fällige einmalige Vergütung beträgt 
0,20 % des bis zur Schließung der Gesellschaft wirk-
sam gezeichneten Kommanditkapitals ohne Agio, 
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Partner-
schaftsgesellschaft kann angemessene Abschlags-
zahlungen nach Maßgabe des eingeworbenen Kapi-
tals, erstmals nach Zeichnung des Mindestkapitals 
gem. § 3 Abs. 3, verlangen. Für Gutachten im Zusam-
menhang mit der Prospektaufstellung wendet die 
Gesellschaft einmalig 15.000,– Euro zzgl. der gesetz-
lichen Umsatzsteuer auf.

(4)	 Für die Vermittlung von Kommanditbeteiligungen 
erhalten die von der Gesellschaft gem. gesonder-
tem Vertrag beauftragten Vertriebspartner eine 
einmalige Vergütung in Höhe von bis zu 8 % des von 
ihnen jeweils eingeworbenen wirksam gezeichne-
ten Kommanditkapitals zzgl. 5 % Agio aus diesem 
Kommanditkapital, gegebenenfalls einschließlich 
gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung ist mit 
Einzahlung der Kommanditeinlage zzgl. 5 % Agio in 
der hier gegenständlichen Gesellschaft anteilig zur 
Zahlung fällig, soweit gesichert ist, dass das nach 
§ 3 Abs. 3 erforderliche Mindestkapital gezeichnet 
wurde. 

	 Für die Koordination der Eigenkapitaleinwerbung 
erhält die PI Pro·Investor GmbH & Co. KG aufgrund 
eines separat abgeschlossenen Vertrages eine 
Vergütung in Höhe von 8 % des eingeworbenen 
Kommanditkapitals (ohne Agio) sowie das Agio in 
Höhe von 5 %, jedoch abzüglich aller Beträge, die 
die Gesellschaft nach Satz 1 zu leisten verpflichtet 
ist. Die Vergütung versteht sich inkl. gesetzlicher 
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von jährlich 10.000,– Euro pro Projektgesellschaft 
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

	 Die vorstehenden Vergütungen erhöhen sich ab 
dem Geschäftsjahr 2012 von Geschäftsjahr zu 
Geschäftsjahr jeweils um 2 % bezogen auf die jewei-
lige Vorjahresvergütung.

§ 13	Verteilung des Jahresergebnisses
(1)	 Die Komplementärin erhält den in § 14 definierten 

Vorausgewinn vorab zugewiesen.
(2)	 An einem laufenden Verlust ist die Komplementä-

rin nicht beteiligt. Verluste, die in der Liquidation 
entstehen, bekommt sie in dem Maße zugewiesen, 
wie die folgende Jahresergebnisverteilung sie an 
einem Jahresgewinn beteiligen würde.

(3)	 Ein nach Verbuchung der Vorausgewinne verblei-
bender Verlust wird im Verhältnis der Kapitalkon-
ten I auf alle Kommanditisten verteilt.

	 Ein negatives Ergebnis des ersten Rumpfgeschäfts-
jahres wird allen Kommanditisten unabhängig vom 
Zeitpunkt des Beitrittes im Verhältnis ihrer Kapi-
talkonten I zugerechnet. Vom Ergebnis des darauf 
folgenden Geschäftsjahres wird den im Rumpfge-
schäftsjahr beigetretenen Kommanditisten und den 
später beigetretenen Kommanditisten unabhän-
gig vom Zeitpunkt ihres Beitrittes so viel an Gewinn 
oder Verlust zugewiesen, dass sich – abgesehen von 
der Kapitalkontenverzinsung nach § 14 Abs. 4 für 
alle Kommanditisten zum Ende des Geschäftsjahres 
2010 eine identische Relation zwischen Kommandi-
tisten und Gewinn- bzw. Verlustzuweisung ergibt. 
Soweit eine Vorabzuweisung von Gewinn/Verlust 
an später beitretende Gesellschafter ganz oder 
teilweise nicht möglich ist, weil das vorab zuwei-
sungsfähige Volumen an Gewinn/Verlust zur Errei-
chung eines Gleichstandes der Gesellschafter nicht 
ausreicht, erfolgt die Vorabzuweisung von Gewinn/
Verlust in den jeweils nachfolgenden Wirtschafts-
jahren so lange, bis der beabsichtigte Gleichstand 
an Ergebniszuweisung des Rumpfgeschäftsjahres 
und des folgenden Wirtschaftsjahres erreicht ist. 
Vorabgewinnzuweisungen an Kommanditisten blei-
ben bei den Gewinn- bzw. Verlustzuweisungen nach 
diesem Unterabsatz außen vor.

(4)	 Ein nach Verbuchung der Vorausgewinne verblei-
bender Gewinn wird im Verhältnis der Kapitalkon-
ten I so lange ausschließlich auf die Kommanditisten 
verteilt, bis ihnen Gewinne in Höhe der anfänglich 
gem. Abs. 3 unter ihnen verteilten Verluste zuge-
wiesen wurden.

	 Haben die Kommanditisten Gewinne in Höhe der 
anfänglich unter ihnen verteilten Verluste zugewiesen 
bekommen, wird ein nach Verbuchung der Voraus-
gewinne verbleibender Restgewinn im Verhältnis der 
Kapitalkonten I auf die Kommanditisten verteilt.

der hier gegenständlichen Gesellschaft zur Zahlung 
fällig, soweit gesichert ist, dass das nach § 3 Abs. 3 
erforderliche Mindestkapital gezeichnet wurde.

(10)	 Für die Anfertigung der finanzmathematischen Wirt-
schaftlichkeitsanalyse einschließlich der handels-
rechtlichen Ertrags- und Cashflow-Prognosen gem. 
Ziff. 12 der in Anlage 1 zu diesem Vertrag zusam-
mengestellten Investitionskriterien erhält die von 
der Gesellschaft beauftragte Analystin PI Pro·Inves-
tor GmbH & Co. KG eine einmalige mit dem Ende 
der Platzierungsphase fällige Vergütung in Höhe 
von 1,5 % des wirksam gezeichneten Kommanditka-
pitals. Die Analystin kann angemessene Abschlags-
zahlungen nach Maßgabe der von ihr während und 
vor der Platzierungsphase erbrachten Leistungen, 
erstmals nach Zeichnung des Mindestkapitals gem. 
§ 3 Abs. 3, verlangen.

(11)	 Für eine D&O-Versicherung wendet die Gesellschaft 
Versicherungsprämien gem. gesondertem Vertrag auf.

(12)	 Die Gesellschaft wird aufgrund noch abzuschließen-
der Verträge Mittel für Sachverständige aufwen-
den, deren Höhe noch nicht bestimmt werden 
kann. Für sonstige Kosten im Zusammenhang mit 
den Investitionen kann die Gesellschaft bis zu 0,6 % 
des eingeworbenen Kommanditkapitals (ohne Agio) 
aufwenden. Für laufende Verwaltungskosten ist ein 
Betrag von 50.000,– Euro zzgl. gesetzlicher Umsatz-
steuer vorgesehen. Für sonstige laufende Kosten ist 
ein Betrag von bis zu 0,175 % des eingeworbenen 
Kommanditkapitals (ohne Agio) vorgesehen. Die 
Beträge erhöhen sich ab 2012 um jährlich 2 % bezo-
gen auf den jeweiligen Vorjahresbetrag. 

(13)	 Darüber hinaus wird die Gesellschaft sowohl im 
Zusammenhang mit den Investitionsentschei-
dungen wie auch für die laufende Mitwirkung der 
Investoren Mittel zur Durchführung von Anleger-
versammlungen aufwenden. Die Höhe der Aufwen-
dungen ist noch nicht exakt zu bestimmen. 

(14) 	Im Zusammenhang mit ihrer Beratungsleistung 
gegenüber den Projektgesellschaften beauftragt 
die Gesellschaft externe Dienstleister. So erhält 
die EME Energie Management Eberlein GmbH für 
technische Beratungsleistungen ab dem 1. Januar 
2010 eine jeweils zu einem Viertel zum 31. März,  
30. Juni, 30. September und 31. Dezember eines 
Jahres fällige jährliche Vergütung in Höhe von 0,5 % 
des tatsächlichen Jahresstromertrages der Solar-
kraftwerke der Projektgesellschaften zzgl. der 
gesetzlichen Umsatzsteuer. 

	 Darüber hinaus hat die Gesellschaft eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft mit der Begleitung 
beim Aufbau des Rechnungswesens, der Erstellung 
der Jahresabschlüsse und der Vorbereitung der 
Steuererklärungen der Projektgesellschaften beauf-
tragt. Diese erhält hierfür eine Pauschalvergütung 



127Gesellschaftsvertrag

§ 15	Entnahmen
(1)	 Über die Entnahmen entscheidet die Komplemen-

tärin nach freiem Ermessen.
(2)	 Die aus der Beteiligung an Solarkraftwerken erziel-

te Liquidität ist nach Bildung einer angemesse-
nen Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer 
ordnungsgemäßen Geschäftsführung an die Gesell-
schafter auszuzahlen, soweit sie nicht für die Erfül-
lung von Zahlungsverpflichtungen benötigt wird. 
Die Komplementärin kann von der Auszahlung 
freier Liquidität absehen, wenn der zur Auszahlung 
zur Verfügung stehende Betrag nicht mindestens 
3 % des Kommanditkapitals beträgt. 

(3)	 Auszahlungen sollen viermal jährlich jeweils zum  
31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember 
erfolgen und letztmals vor der handelsrechtlichen 
Vollbeendigung der Gesellschaft. Der Komplemen-
tärin bleibt unbenommen, nach eigenem Ermes-
sen eine Auszahlung zu einem anderen Zeitpunkt zu 
beschließen. 

(4)	 Soweit Liquiditätsüberschüsse entnommen werden, 
welche den kumulierten handelsrechtlichen Jahres-
ergebnissen entsprechen, werden diese in dem 
Verhältnis ausgekehrt, wie es der Gewinnverteilung 
gem. § 13 entspricht. Die Entnahme erfolgt unab-
hängig von der steuerlichen Behandlung der Entnah-
me auf Ebene des Gesellschafters und berücksichtigt 
auch die Vorausgewinnzuweisungen des § 14 indivi-
duell berechnet für jeden Gesellschafter. Entnah-
men leitet die Treuhänderin vor Ende der Gesell-
schaft nicht an Treugeberkommanditisten weiter, 
soweit mit der Entnahme die eingetragene Haftsum-
me unterschritten würde, es sei denn, die Treuge-
berkommanditisten wandeln ihre Treugeberstellung 
in eine unmittelbare Beteiligung an der Gesellschaft 
um. Die Weiterleitung erfolgt in diesem Fall, sobald 
die Eintragung des bisherigen Treugeberkommandi-
tisten ins Handelsregister erfolgt ist. Ob die einge-
tragene Haftsumme unterschritten würde, ist auf 
der Ebene des einzelnen Treugeberkommanditisten 
zu ermitteln, indem seine gedachte anteilige Haft-
summe der anteiligen Einlage, dem anteiligen zuge-
rechneten Jahresergebnis und den anteilig bezoge-
nen Entnahmen gegenübergestellt wird und sofern 
zum 31. Dezember des dem aktuellen Geschäftsjahr 
vorangehenden Geschäftsjahres der saldierte Kapi-
talkontostand I und gegebenenfalls Verlustvortrags- 
bzw. Verrechnungskonto gem. § 3 Abs. 9 weniger als 
10 % (Haftkapital) des Kapitalkontos I (geleistete 
Kommanditeinlage) ergibt. 

(5)	 Verursacht ein Gesellschafter durch Entnahmen 
in seinem Sonderbetriebsvermögen wegen § 4 
Abs. 4a EStG für die Gesellschaft nicht abzugsfähi-
ge Betriebsausgaben, so gehen die daraus folgen-
den steuerlichen Folgen (Gewinnerhöhung, gegebe-

(5)	 Sonderbetriebsausgaben (wie Reisekosten, Bewir-
tung oder Darlehenszinsen für eine evtl. teilwei-
se Refinanzierung der Kommanditeinlage) oder 
Sonderbetriebseinnahmen muss jeder Gesellschaf-
ter spätestens bis 31. März des auf ein Geschäfts-
jahr folgenden Jahres der Treuhänderin schriftlich 
bekannt geben, welche diese bis zum 28. Februar bei 
den Gesellschaftern schriftlich abfragt. Die Komple-
mentärin bedient sich zur Erfüllung der steuerlichen 
Verpflichtungen der Gesellschaft eines Steuerbera-
ters oder Wirtschaftsprüfers. Der entsprechende 
Dienstleistungsvertrag sieht vor, dass später gemel-
dete Sonderbetriebsausgaben/Sondereinnahmen 
nur gegen Zusatzhonorar bearbeitet werden. Die 
Mehrkosten treffen den Gesellschafter. Die Zulas-
sung nachträglich gemeldeter Sonderbetriebsaus-
gaben/Sondereinnahmen kann die Komplementä-
rin von der vorschussweisen Zahlung dieser Kosten 
abhängig machen.

§ 14	Vorausgewinn
(1)	 Die Komplementärin erhält Vorausgewinne gem. 

den Abs. 2 bis 3, die bei der Verteilung des Jahres-
ergebnisses nach § 13 unabhängig davon, ob die 
Gesellschaft im konkreten Wirtschaftsjahr einen 
Gewinn oder Verlust erwirtschaftet hat, vorrangig 
zu berücksichtigen sind.

(2)	 Die Komplementärin erhält ab dem Geschäfts-
jahr 2010 jährlich 0,34 % bezogen auf das wirksam 
gezeichnete Kommanditkapital (ohne Agio) zzgl. 
der gesetzlichen Umsatzsteuer für die Übernahme 
der Geschäftsführung. Dieser Vorausgewinn erhöht 
sich ab dem Geschäftsjahr 2012 von Geschäftsjahr 
zu Geschäftsjahr jeweils um 2 % bezogen auf den 
Vorausgewinn des jeweiligen Vorjahres.

(3)	 Die Komplementärin erhält ab dem Geschäfts-
jahr 2010 jährlich 0,2 % bezogen auf das wirksam 
gezeichnete Kommanditkapital (ohne Agio) gege-
benenfalls zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer für 
die Übernahme der persönlichen Haftung. Dieser 
Vorausgewinn erhöht sich ab dem Geschäftsjahr 
2012 von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr jeweils um 
2 % bezogen auf den Vorausgewinn des jeweiligen 
Vorjahres.

 (4)	 Für das Geschäftsjahr 2010 erhalten die Komman-
ditisten nach Vorliegen der Mittelfreigabevoraus-
setzung eine Kapitalkontenverzinsung in Höhe von 
4 % p. a. bezogen auf das jeweils von ihnen während 
dieses Geschäftsjahres auf ihr Kapitalkonto I einbe-
zahlte Kommanditkapital. Die Verzinsung beginnt 
nach Mittelfreigabe durch die Treuhänderin mit 
dem auf die Einzahlung folgenden Monatsersten 
und versteht sich pro rata temporis. Sie soll im Jahr 
2011 ausgezahlt werden.
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(5)	 Für Kosten einer Übertragung oder sonstigen Verfü-
gung über Gesellschaftsanteile, insbesondere die 
Kosten der Handelsregistereintragungen, haften 
im Verhältnis zur Gesellschaft der übertragende 
Gesellschafter und der Neugesellschafter gesamt-
schuldnerisch. Die Komplementärin ist berechtigt, 
eine pauschale Verwaltungsgebühr in Höhe von 
150,– Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer zu 
erheben, für die ebenfalls der Übertragende und 
der Neugesellschafter gesamtschuldnerisch haften. 
Die Vergütungspflicht entfällt bei der erstmaligen 
Verpfändung an ein inländisches Kreditinstitut. Die 
Komplementärin ist berechtigt, bei Zahlungsverzug 
die Kosten mit Entnahmen des betreffenden Gesell-
schafters zu verrechnen.

(6)	 Für die Mitwirkung bei der Übertragung eines 
mittelbar oder unmittelbar gehaltenen Gesell-
schaftsanteils hat die Treuhänderin Anspruch auf 
eine pauschale Vergütung in Höhe von 150,– Euro 
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Vergü-
tungspflicht entfällt bei der erstmaligen Verpfän-
dung an ein inländisches Kreditinstitut.

(7)	 Die Übertragung von treuhänderisch gehaltenen 
Kommanditanteilen durch die Treuhänderin ist nur 
zusammen mit der gleichzeitigen Übertragung der 
Rechte und Pflichten aus dem mit dem jeweiligen 
Treugeber und der Treuhänderin bestehenden Treu-
handverhältnis möglich

§ 17	 Erbfolge
(1)	 Im Falle des Todes eines Gesellschafters wird die 

Gesellschaft von den verbleibenden Gesellschaf-
tern mit den nachrückenden Erben des verstorbe-
nen Gesellschafters fortgesetzt. Die Erben haben 
sich durch Vorlage eines notariellen Testaments 
oder eines Erbscheines jeweils im Original oder in 
beglaubigter Kopie zu legitimieren.

(2)	 Rücken mehrere Erben, die bislang noch nicht an 
der Gesellschaft beteiligt waren, in die Gesellschaf-
terstellung des Erblassers ein, so können sie die aus 
der Beteiligung des Erblassers resultierenden Stimm- 
und sonstigen Gesellschafterrechte nur einheitlich 
durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben. Die 
Erben sind verpflichtet, unverzüglich einen solchen 
gemeinsamen Vertreter gegenüber der Gesellschaft 
zu benennen. Gemeinsamer Vertreter kann nur 
ein Gesellschafter/Erbe oder ein kraft Gesetzes zur 
Verschwiegenheit verpflichtetes Mitglied der rechts-, 
wirtschafts- oder steuerberatenden Berufe sein.

(3)	 Solange die Erben sich nicht gem. Abs. 1 legiti-
miert haben und/oder ein gemeinsamer Vertreter 
gem. Abs. 2 nicht bestellt ist, ruhen die Gesellschaf-
terrechte der Erben mit Ausnahme des Rechts auf 
Gewinn- und Verlustbeteiligung und auf Ausübung 
des Stimmrechtes, soweit Beschlussfassungen die 

nenfalls Erhöhung der Gewerbesteuer) zulasten des 
Gesellschafters, der durch seine Überentnahmen 
im Sonderbetriebsvermögen die Nichtabzugsfähig-
keit der Betriebsausgaben verursacht hat.

(6)	 Von ihrem Vorausgewinn gem. § 14 Abs. 2 und 3 
darf die Komplementärin monatlich 1/12 im Voraus 
entnehmen.

(7)	 In Höhe der Auszahlungen liquider Überschüsse, die 
keinem handelsrechtlichen Gewinn entsprechen, 
gilt die Kommanditeinlage der Treuhänderin bzw. 
die eines Anlegers als herabgesetzt.

§ 16	Verfügungen über Gesellschaftsanteile
(1)	 Die Veräußerung des Gesellschaftsanteils ist grund-

sätzlich nur zum 31. Dezember, 24:00 Uhr bzw.  
1. Januar, 0:00 Uhr eines jeden Jahres möglich. Jeder 
Gesellschafter kann seinen Gesellschaftsanteil 
übertragen oder in sonstiger Weise darüber verfü-
gen. Die Übertragung oder sonstige Verfügung über 
den Gesellschaftsanteil einschließlich der Verpfän-
dung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Komplementärin, der 
die beabsichtigte Übertragung oder sonstige Verfü-
gung zum Zwecke der Erteilung der Zustimmung 
in angemessener Zeit vorab schriftlich anzuzeigen 
ist. Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund 
versagt werden, als der stets ein fälliger Zahlungs-
anspruch der Gesellschaft oder der Treuhänderin 
gegen den Gesellschafter gilt. Für die erstmalige 
Verpfändung der Beteiligung zum Zwecke der Refi-
nanzierung an ein inländisches Kreditinstitut gilt die 
Zustimmung als erteilt. Endet das Treuhandverhält-
nis zwischen der Treuhänderin und einem Treuge-
berkommanditisten, gleich aus welchem Grunde, 
und ist die Treuhänderin nach den Bestimmungen 
des Treuhandvertrages verpflichtet, die treuhände-
risch gehaltene Beteiligung auf den Treugeberkom-
manditisten oder auf einen von diesem benannten 
Ersatztreuhänder zu übertragen, so gilt die erfor-
derliche Zustimmung ebenfalls als erteilt.

(2)	 Eine Übertragung oder sonstige Verfügung oder Belas-
tung ist nur möglich, wenn die verbleibende oder die 
entstehende Beteiligung bezogen auf das Kapitalkon-
to I mindestens 10.000,– Euro beträgt. Jede Beteili-
gung muss durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.

(3)	 Im Falle der Übertragung oder des sonstigen Über-
gangs des Gesellschaftsanteils auf einen Dritten 
werden die Gesellschafterkonten unverändert und 
einheitlich fortgeführt.

(4)	 Der übertragende Gesellschafter bzw. für diesen 
selbstschuldnerisch haftend der eintretende Gesell-
schafter stellt die Gesellschaft und die Gesell-
schafter von allen aus dem Übergang resultieren-
den Nachteilen, insbesondere von einem etwaigen 
Steuermehraufwand, frei.
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tiger Grund gem. § 133 Abs. 1 und 2 HGB gegeben 
ist. Der ausscheidende Gesellschafter hat bei der 
Beschlussfassung kein Stimmrecht.

(6)	 Der aufgrund Kündigung oder Ausschluss ausschei-
dende Gesellschafter erhält eine Abfindung gem. 
§ 20.

(7)	 Die Abs. 1 bis 6 gelten entsprechend für die Treuge-
berkommanditisten mit der Maßgabe, dass in den 
dort genannten Fällen die Treuhänderin anteilig mit 
dem Teil ihrer Kommanditbeteiligung aus der Gesell-
schaft ausscheidet, den sie treuhänderisch für den 
jeweils betroffenen Treugeber hält. Für die Kündi-
gung eines Treugeberkommanditisten ist die Treu-
händerin empfangsbevollmächtigt.

(8)	 Scheidet die Komplementärin aus, so ist unverzüg-
lich eine Gesellschafterversammlung einzuberufen, 
die eine oder mehrere neue persönlich haftende 
Gesellschafter wählt. 

(9) 	 Kündigen zu einem Kündigungsstichtag Gesellschaf-
ter/Treugeber, die mehr als 25 % des Kommandit-
kapitals repräsentieren, so hat die Komplementä-
rin unverzüglich eine Gesellschafterversammlung 
einzuberufen, in der über die Liquidation der Gesell-
schaft beschlossen wird. Beschließt die Gesell-
schafterversammlung die Liquidation, so sind die 
Kündigungen unwirksam, die kündigenden Gesell-
schafter/Treugeber nehmen dann an der Liquida-
tion teil.

§ 20	Abfindung, Anteilsbewertung, Auszahlung
(1)	 Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft 

aus, erhält er für seine Beteiligung am Gesell-
schaftsvermögen eine Abfindung in Geld. Die Abfin-
dung errechnet sich 

	 a) �bei einem Ausscheiden aufgrund der Regelungen 
des § 19 Abs. 1 Satz 2 nach Abs. 2; 

	 b) �bei einem Ausscheiden aufgrund der Regelungen 
des § 19 Abs. 1 Satz 3 nach Abs. 3; 

	 c) �bei einem Ausscheiden nach § 19 Abs. 2 bis 5 auf 
60 % des Wertes, der sich nach Abs. 2 ergibt. 

(2)	 Der Gesellschafter erhält ein Abfindungsguthaben 
in Höhe des Verkehrswertes seiner Beteiligung. Die 
durch das Ausscheiden des Gesellschafters beding-
ten Kosten und Abgaben sind in Abzug zu bringen. 
Ein Geschäftswert wird nicht angesetzt. Das Ergeb-
nis schwebender Geschäfte wird nicht berücksich-
tigt. Der Abfindungsbetrag wird von dem für die 
Gesellschaft tätigen Steuerberater gem. § 317 BGB 
auf den Tag des Ausscheidens ermittelt, wobei, falls 
zwischen der Gesellschaft und dem ausscheidenden 
Gesellschafter keine Einstimmigkeit über das Ausei-
nandersetzungsguthaben erzielt werden kann, das 
Auseinandersetzungsguthaben des ausscheidenden 
Gesellschafters durch das Gutachten eines ande-
ren Wirtschaftsprüfers als Schiedsgutachter nach 

Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsvertra-
ges zum Gegenstand haben.

§ 18	Dauer der Gesellschaft
	 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

§ 19	Kündigung und Ausscheiden aus der Gesellschaft  
aus wichtigem Grund

(1)	 Die ordentliche Kündigung des Gesellschaftsver-
trages ist bis zum 31. Dezember 2029 ausgeschlos-
sen. Danach kann der Gesellschaftsvertrag jeweils 
zum Ende eines Geschäftsjahres, erstmals also zum  
31. Dezember 2030, mit einer Frist von sechs Mona-
ten ordentlich gekündigt werden. Das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Als wichtige Gründe in diesem 
Sinne werden die länger als 18 Monate andauernde 
ununterbrochene Arbeitslosigkeit des Gesellschaf-
ters, sowie die Feststellung der vollen Erwerbsmin-
derung im Sinne des § 43 Abs. 2 Satz 2 und 3 SGB VI 
in der Person des Gesellschafters anerkannt, soweit 
die Arbeitslosigkeit und die volle Erwerbsminderung 
während der Dauer der Gesellschaft eingetreten 
sind; es obliegt dem Gesellschafter, in geeigneter 
Form Nachweis für das Vorliegen dieser Kündigungs-
gründe zu führen.

	 Durch die Kündigung eines Gesellschafters wird die 
Gesellschaft nicht aufgelöst, vielmehr scheidet der 
kündigende Gesellschafter aus der Gesellschaft aus.

(2)	 Wird ein Gesellschafter zahlungsunfähig, wird 
über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröff-
net oder dessen Eröffnung mangels Masse abge-
lehnt, so scheidet der betreffende Gesellschafter 
mit sofortiger Wirkung aus der Gesellschaft – auch 
wenn diese bereits ihre Auflösung beschlossen hat 
– aus, ohne dass es eines Gesellschafterbeschlusses 
oder der gerichtlichen Klage bedarf. 

(3)	 Wird gegen einen Gesellschafter oder sein Vermö-
gen eine Maßnahme der Zwangsvollstreckung aus 
einem nicht nur vorläufig vollstreckbaren Titel in 
seinen Gesellschaftsanteil eingeleitet, so schei-
det der betreffende Gesellschafter nach Ablauf 
von acht Wochen, gerechnet vom Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Zwangsvollstreckung an, aus 
der Gesellschaft aus, auch wenn diese bereits ihre 
Auflösung beschlossen hat, wenn nicht die Zwangs-
vollstreckungsmaßnahme innerhalb dieser Frist 
aufgehoben wird.

(4)	 Ein Gesellschafter, der Klage auf Auflösung der 
Gesellschaft erhebt, scheidet mit Rechtshängig-
keit der Klage aus der Gesellschaft aus, die auch in 
diesem Falle von den verbleibenden Gesellschaf-
tern fortgesetzt wird.

(5)	 Ein Gesellschafter kann aus der Gesellschaft ausge-
schlossen werden, wenn in seiner Person ein wich-
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der Komplementärin; diese – oder gegebenenfalls 
die Gründe für ein Nichtwirksamwerden (Abs. 5) – 
hat die geschäftsführende Gesellschafterin dem 
ausübenden Gesellschafter bis zum 31. Dezember 
2020 schriftlich anzuzeigen. 

(3)	 Als Kaufpreis erhält der Kommanditist vorbehaltlich 
der Regelungen in Abs. 4 150 % des Nominalbetra-
ges seiner Beteiligung abzüglich der von ihm bereits 
erhaltenen Auszahlungen. 

(4)	 Die durch das Ausscheiden entstehenden Mehr-
kosten (bspw. Kosten für Gutachten) sowie sonsti-
ge damit in Zusammenhang stehende Kosten, Steu-
ern, Schäden und sonstige Vermögensnachteile 
werden bei dem Kaufpreis wertmindernd zulasten 
des ausscheidenden Kommanditisten als unselb-
ständige Rechnungsposten in Abzug gebracht.

(5)	 Die Komplementärin ist nur insoweit zur Übernah-
me von Kommanditeinlagen nach Abs. 1 verpflichtet, 
als sie bis spätestens zum 30. November 2020 eine 
unbedingte Finanzierungszusage für mindestens 
80 % des jeweils zu bezahlenden Übernahme-Kauf-
preises von einem Finanzierungsinstitut erhält und 
die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Ist dies nicht 
gegeben, so ist die Komplementärin berechtigt, die 
Durchführung der Rückgabeoptionen zu verwei-
gern. Ist eine Gesamtfinanzierung nur hinsichtlich 
eines Teils der ausgeübten Rückgabeoptionen gesi-
chert, so wird die Komplementärin die ausgeüb-
ten Rückgabeoptionen in der Reihenfolge umset-
zen, in der sie ihr zugegangen sind, bis das mögliche 
Finanzierungsvolumen erreicht ist. Zur Umsetzung 
weiterer Rückgaben ist sie nicht verpflichtet. Sind 
mehrere Ausübungen der Rückgabeoption zeit-
gleich zugegangen, entscheidet im Bedarfsfall das 
Los über die Reihenfolge des Zugangs.

(6)	 Die Komplementärin ist verpflichtet, den Über-
nahme-Kaufpreis innerhalb von drei Monaten 
nach Übernahme des Gesellschaftsanteils an den 
ausscheidenden Kommanditisten auszuzahlen. 
Sollte sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen 
können, so bleibt die Stellung jener Personen, die 
die Rückgabeoption in Anspruch nehmen wollten, 
als Kommanditisten in vollem Umfang erhalten. Im 
Falle der Verwirklichung außergewöhnlicher Risi-
ken, wie höhere Gewalt, Vandalismus, Kriegsereig-
nisse, Stilllegungsverfügungen, Kernenergieunfäl-
le, der Austausch mehrerer Hauptkomponenten 
oder eine für die Gesellschaft maßgebliche Verän-
derung der Einspeiseregelung, kann die Rücknahme 
der Anteile bis zu einer Klärung der oben genann-
ten Punkte und deren Auswirkungen auf die Gesell-
schaft ausgesetzt werden. 

(7)	 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 16 
entsprechend, soweit sich nicht aus diesem § 21 ein 
anderes ergibt. 

billigem Ermessen festzustellen ist. Die Entschei-
dung des Schiedsgutachters ist für die Gesellschaft 
und den ausscheidenden Gesellschafter verbind-
lich. Können die Parteien sich nicht auf einen Wirt-
schaftsprüfer einigen, hat auf den Antrag einer der 
Parteien die Wirtschaftsprüferkammer einen Wirt-
schaftsprüfer zu benennen. Die Kosten des Gutach-
tens tragen die Parteien unter entsprechender 
Anwendung des § 91 Abs. 1 ZPO. Über die Kosten-
tragung entscheidet der Schiedsgutachter.

(3)	 Der Gesellschafter erhält ein Abfindungsguthaben 
in Höhe von 100 % seiner Zeichnungssumme zzgl. 
3 % für jedes volle Jahr seiner Beteiligung abzüglich 
der bislang bereits erhaltenen Auszahlungen. 

(4)	 Das Abfindungsguthaben ist in drei Jahresraten zur 
Zahlung fällig. Die erste Rate ist einen Monat nach 
Wirksamwerden des Ausscheidens zur Zahlung 
fällig, die weiteren Raten ein bzw. zwei Jahre nach 
diesem Termin. Der noch nicht ausbezahlte Teil des 
Abfindungsguthabens ist nach Fälligkeit der ersten 
Rate zugunsten des ausscheidenden Gesellschaf-
ters mit 4 % p. a. zu verzinsen. Die Gesellschaft hat 
das Recht, die Zahlungen nach ihrem Belieben auch 
vor den Fälligkeitszeitpunkten ganz oder teilweise 
zu bewirken.

(5)	 Einen sich zulasten des ausscheidenden Gesell-
schafters ergebenden Negativsaldo muss dieser der 
Gesellschaft bis zum Höchstbetrag seiner gezeich-
neten Kommanditeinlage binnen vier Wochen nach 
Anforderung durch die Komplementärin einzahlen. 
Zahlt er innerhalb dieser Frist nicht, hat er den fälli-
gen Betrag ab dem Fälligkeitszeitpunkt mit 5 % p. a. 
über dem Basiszins der EZB zu verzinsen.

(6)	 Sicherheitsleistung für die Zahlung des Abfindungs-
guthabens kann der ausscheidende Gesellschafter 
nicht verlangen.

§ 21 	Rückgabeoption 
(1)	 Die Komplementärin bietet den Kommanditisten 

vorbehaltlich Abs. 5 an, einmalig zum 31. Dezember 
2020 Kommanditeinlagen im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung oder durch ein anderes Unter-
nehmen zu übernehmen (die „Rückgabeoption“). 
Dies geschieht im Wege der Sonderrechtsnachfolge 
zu einem Übernahme-Kaufpreis (nachfolgend auch 
„Kaufpreis“), der sich nach den Abs. 3 und 4 berech-
net. Das Angebot gilt für ursprünglich gezeichne-
te Kommanditeinlagen genauso wie für Beteiligun-
gen, die durch Gesellschafterwechsel erworben 
wurden. 

(2)	 Die Rückgabe des Anteils ist einmalig zum 31. Dezem-
ber 2020 mit einer Frist von zwölf Monaten durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Komplemen-
tärin möglich. Die Ausübung der Rückgabeoption 
wird erst wirksam mit der schriftlichen Bestätigung 
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(6)	 Wird ein Beiratsmitglied während laufender Amts-
dauer zur Ausübung seines Beiratsamtes dauernd 
unfähig oder legt er sein Amt nieder, so ist eine 
Ersatzwahl im schriftlichen Umlaufverfahren unver-
züglich vorzubereiten und durchzuführen oder eine 
außerordentliche Gesellschafterversammlung einzu-
berufen. Die Amtszeit eines Ersatzmitgliedes endet 
mit der Gesellschafterversammlung, die turnusmä-
ßig die Neuwahl des Beirates durchzuführen hat.

(7)	 Für seine Tätigkeit erhält jedes Beiratsmitglied eine 
pauschale Vergütung. Diese beträgt 1.000,– Euro 
pro Jahr für die Dauer der Beiratstätigkeit. Für den 
Beiratsvorsitzenden beträgt die pauschale Vergü-
tung 1.500,– Euro pro Jahr analog. Alle Aufwendun-
gen der Beiratsmitglieder (Fahrtkosten, Spesen, Tele-
fon, Porti etc.), die sie in Ausübung ihres Beiratsamtes 
für die Gesellschaft tätigen, sind mit der Pauschalver-
gütung abgegolten. Darüber hinausgehende Beirats-
vergütungen sind von der Gesellschafterversamm-
lung mit einfacher Mehrheit zu genehmigen.

§ 23 	Liquidation, Teilportfolioverkauf 
(1)	 Zur Liquidatorin ist die Komplementärin zu bestellen.
(2)	 Über eine Liquidationsvergütung beschließt die 

Gesellschafterversammlung. Die Vergütung gem. § 14 
Abs. 2 ist insoweit jedoch die Mindestvergütung.

(3)	 Die Liquidation der Gesellschaft vollzieht sich gem. 
den Abs. 4 bis 8.

(4)	 Gegenstände, die ein Gesellschafter der Gesellschaft 
zur Benutzung überlassen hat, sind ihm zurückzuge-
ben. Für einen durch Zufall in Abgang gekommenen 
oder verschlechterten Gegenstand kann er nicht 
Ersatz verlangen.

(5)	 Aus dem Gesellschaftsvermögen sind sodann die 
Gesellschaftsschulden zu begleichen; vgl. § 733 
Abs. 1 BGB.

(6)	 Aus dem nach der Begleichung der Schulden übrig 
bleibenden Gesellschaftsvermögen sind zunächst 
die noch nicht zurückbezahlten Kommanditeinla-
gen der Gesellschafter zurückzuerstatten. 

(7)	 Zur Begleichung der Schulden und zur Rückerstat-
tung der Einlagen ist das Gesellschaftsvermögen, 
soweit erforderlich, in Geld umzusetzen.

(8)	 Verbleibt nach der Begleichung der Gesellschafts-
schulden und nach der Rückerstattung der Einlagen 
ein Überschuss, so gebührt er den Gesellschaftern 
nach Maßgabe der §§ 13 und 14 des Gesellschafts-
vertrages.

(9) 	 Im Falle eines Teilportfolioverkaufs sind die vorste-
henden Regelungen auf das verkaufte Portfolio 
entsprechend anzuwenden. 

§ 24	Wettbewerbsverbot
Die Gesellschafter einschließlich der Komplementärin und 
der Treuhänderin unterliegen keinem Wettbewerbsverbot.

§ 22	Beirat
(1)	 Für die Gesellschaft kann ein aus mindestens drei 

natürlichen Personen bestehender Beirat bestellt 
werden. Wird ein Beirat gewählt, beginnt das Amt 
der Beiratsmitglieder mit der Annahme der Wahl 
und endet am 31. Dezember des dritten auf die 
Wahl folgenden Jahres. Eine Wiederwahl ist zuläs-
sig. Für die Beiratswahl können nur nicht initiatorna-
he Gesellschafter zur Wahl vorgeschlagen werden.

(2)	 Die Komplementärin kann die Entscheidung über 
die Wahl des Beirates in den Gesellschafterver-
sammlungen auf der Tagesordnung als Beschluss 
aufführen. Die Gesellschafterversammlung kann 
dies unter Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ jeder-
zeit beantragen und beschließen.

(3)	 Wird ein Beirat gewählt, berät dieser die Komple-
mentärin in Angelegenheiten der Gesellschaft und 
nimmt nach Maßgabe der folgenden Unterabsätze 
selbständig die Angelegenheiten der Gesellschaf-
terversammlung wahr.

	 Der Beirat nimmt grundsätzlich alle Angelegen-
heiten der Gesellschafterversammlung als deren 
Vertreter wahr. Die Gesellschafterversammlung 
kann dem Beirat allerdings auch nur einzelne der ihr 
zustehenden Entscheidungsbefugnisse übertragen.

	 Für den Willensbildungs- und Abstimmungsprozess 
des Beirats gelten die Regelungen der §§ 7 bis 9 in 
analoger Anwendung. Jedes Beiratsmitglied hat bei 
Abstimmungen eine Stimme.

	 Die Komplementärin darf allen Beiratssitzungen 
als Berater beiwohnen. Bei Abstimmungen hat sie 
keine Stimme.

	 Entscheidungen des Beirats bezüglich der ihm über-
tragenen Angelegenheiten haben gesellschaftsrecht-
lich die Wirkung eines Gesellschafterbeschlusses.

	 Über die Entscheidungen des Beirats erstattet die 
Komplementärin den Gesellschaftern in regelmäßi-
gen Abständen – mindestens halbjährlich – Bericht.

(4)	 Der Beirat kann jederzeit Auskünfte verlangen und 
die Bücher und Schriften der Gesellschaft sowie 
die der Projektgesellschaften der Gesellschaft nach 
vorheriger mindestens einwöchiger Ankündigung 
einsehen.

(5)	 Auf den Beirat sind die Vorschriften über den 
Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft nicht analog 
anwendbar. Der Beirat haftet nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. Haftungsansprüche der Gesell-
schaft gegen den Beirat als gesellschaftsrechtli-
ches Gremium sind auf höchstens 50.000,– Euro pro 
Haftungsfall beschränkt. Die einzelnen Mitglieder des 
Beirates haften als Gesamtschuldner. Schadensersatz-
ansprüche gegen den Beirat verjähren drei Jahre nach 
Kenntniserlangung über den die Ersatzpflicht begrün-
denden Sachverhalt, soweit sie nicht kraft Gesetzes 
einer kürzeren Verjährung unterliegen. 
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§ 28	Schlussbestimmungen
(1)	 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen 

dieses Vertrages sowie alle das Gesellschaftsver-
hältnis betreffenden Vereinbarungen der Gesell-
schafter untereinander und mit der Gesellschaft 
bedürfen der Schriftform, soweit nicht kraft zwin-
genden Gesetzes eine strengere Form vorgeschrie-
ben ist. Auf das Schriftformerfordernis kann nur 
schriftlich verzichtet werden.

(2)	 Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine 
künftig in ihm aufgenommene Bestimmung ganz 
oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht 
durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit 
oder Durchführbarkeit später verlieren, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen des Vertrages nicht berührt. Das Gleiche gilt, 
soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag 
eine Regelungslücke enthält.

(3)	 Anstelle der unwirksamen oder undurchführba-
ren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke 
soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit 
rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die 
Gesellschafter gewollt haben oder nach dem Sinn 
und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, 
sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei 
der späteren Aufnahme einer Bestimmung den 
Punkt bedacht hätten.

Röthenbach a. d. Pegnitz, den 22. Januar 2010

PI Fondsverwaltungs GmbH
gez. Rudi Krötz; gez. Klaus Wolfermann

Rudi Krötz 

Klaus Wolfermann

c3 fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH
gez. Volkhard Neumann

§ 25 Gesellschaftsinterne Kommunikation
(1)	 Die Komplementärin, die Treuhänderin und die 

Mittelverwendungskontrolleurin stellen den Gesell-
schaftern die nach diesem Vertrag geschulde-
ten Berichte, Informationen, Daten und Anfragen 
grundsätzlich im Wege moderner datenträger- oder 
computergestützter E-Kommunikation zur Verfü-
gung.

(2)	 Jeder Gesellschafter kann darauf bestehen, dass die 
an ihn zu versendenden Berichte, Informationen, 
Daten und Anfragen ihm in gedruckter Form zuge-
hen müssen. Dieser Wunsch ist der Komplementä-
rin schriftlich mitzuteilen.

(3)	 Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, die Komple-
mentärin über jede Änderung seiner ladungsfähigen 
Anschrift und aller weiteren im Zeichnungsschein zu 
machenden Angaben unverzüglich zu informieren.

§ 26	Erfüllungsort
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus diesem 
Vertrag oder aufgrund dieses Vertrages ergebenden 
Ansprüche ist – soweit gesetzlich zulässig – Nürnberg.

§ 27	Schiedsgericht
Über alle Streitigkeiten über das Zustandekommen und 
den Inhalt dieses Vertrages zwischen den Gesellschaf-
tern und der Gesellschaft und einzelnen oder mehre-
ren Gesellschaftern entscheidet unter Ausschluss des 
ordentlichen Rechtsweges ausschließlich ein Schiedsge-
richt nach Maßgabe des heute gesondert abgeschlosse-
nen Schiedsvertrages.
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(8)	 Für die Errichtung des Solarkraftwerkes muss ein 
unbedingtes Angebot auf Abschluss eines entspre-
chenden GU-Vertrages vorliegen, der alle Bau-, 
Planungs- und Projektierungsleistungen umfasst. 
Der GU-Vertrag muss einen verbindlichen Maximal-
preis für die Errichtung des Solarkraftwerkes festle-
gen und eine Malusregelung enthalten, die zulasten 
des GU einen Malus vorsieht, wenn das vertrags-
gegenständliche Solarkraftwerk nicht bis spätestens 
zum vereinbarten Fertigstellungstermin betriebs-
bereit im Sinne des EEG ist, in dem der GU-Ver-
trag abgeschlossen wird. Die Höhe des Malus muss 
mindestens dem Schaden entsprechen, der dadurch 
entsteht, dass der Gesellschaft die höhere Vorjah-
resstromeinspeisevergütung nach EEG verloren 
geht. Die Malusregelung kann mit einer Bonusre-
gelung für die frühzeitige Fertigstellung verbunden 
werden.

(9)	 Für das Solarkraftwerk müssen mindestens zwei 
Ertragsgutachten von anerkannten Sachverständi-
gen vorliegen, die beide die Performance Ratio des 
Solarkraftwerkes mit mindestens 75 % ansetzen.

(10)	 Die Nettoanschaffungs- und/oder -herstellungskos-
ten des Solarkraftwerkes gem. GU-Vertrag dürfen 
maximal dem 8,1-Fachen des gutachterlich beleg-
ten Gesamtertrages des Solarkraftwerkes in kWh, 
welcher für Zwecke dieser Rechnung jedoch maxi-
mal 980 kWh beträgt, multipliziert mit der jeweils 
aktuellen Einspeisevergütung gem. EEG in Euro/
kWh entsprechen. Einschlägig ist insoweit das nied-
rigere der zwei gem. Abs. 9 vorzulegenden Ertrags-
gutachten.

(11)	 „Tatsächlicher Jahresstromertrag“ im Sinne dieses 
Gesellschaftsvertrages meint den tatsächlichen 
Gesamtertrag des Solarkraftwerkes in kWh in einem 
bestimmten Kalenderjahr, multipliziert mit der für 
dieses Kalenderjahr gültigen Einspeisevergütung 
gem. EEG in Euro/kWh.

(12)	 Für das Solarkraftwerk müssen eine aussagekräf-
tige finanzmathematische Wirtschaftlichkeitsana
lyse, einschließlich handelsrechtlicher Ertrags- und  
Cashflow-Prognose (handelsrechtlicher Jahresüber-
schuss/Jahresfehlbetrag vor Steuern vom Einkom-
men und vom Ertrag zzgl. Abschreibungen [vgl. 
§ 275 HGB]), sowie die Basis-Cashflow-Ermittlung 
für die ergebnisabhängigen Vergütungsbestandtei-
le vorliegen.

(13) 	Abschluss eines Mittelverwendungskontrollvertra-
ges auf Ebene der Projektgesellschaft. 

Anlage 1

Investitionskriterien 
Die Investition in Solarkraftwerke über Tochterpro-
jektgesellschaften ist bei Vorliegen der nachstehenden 
Voraussetzungen zulässig: 
(1)	 Der Solarkraftwerksstandort muss auf dem Terri-

torium der Bundesrepublik Deutschland belegen 
sein.

(2)	 Bei dem Solarkraftwerk muss es sich um eine Frei-
flächenanlage handeln.

(3)	 Für die Freifläche, auf der das Solarkraftwerk errich-
tet werden soll, muss seitens des Grundstücks-
eigentümers oder anderweitig Berechtigten das 
unbedingte Angebot zum Abschluss eines Pacht- 
oder Gestattungsvertrages mit einer Mindestlauf-
zeit von 20 Jahren und einer Verlängerungsoption 
von mindestens fünf Jahren vorliegen. Der Netto-
pacht- oder Nettogestattungszins muss stromer-
tragsabhängig ausgestaltet sein und darf 2,5 % des 
tatsächlichen Jahresstromertrages des Solarkraft-
werkes nicht überschreiten.

(4)	 Für das Solarkraftwerk muss ein unbedingtes Ange-
bot zum Abschluss eines Betriebsführungs- und 
Vollwartungsvertrages (einschließlich Hardware-
Wartung) vorliegen, dessen jährliche Nettokosten 
stromertragsabhängig ausgestaltet sein müssen 
und 2 % des tatsächlichen Jahresstromertrages des 
Solarkraftwerkes nicht überschreiten dürfen. Der 
Vertrag darf jedoch wegen der langen Laufzeit eine 
moderate Vergütungspreisindexierung von 2 % pro 
Jahr ab dem Jahr 2012 enthalten.

(5)	 Für das Solarkraftwerk müssen ein unbedingtes 
Angebot zum Abschluss einer Allgefahren- und 
Erlösausfallversicherung und ein unbedingtes Ange-
bot zum Abschluss einer Betreiberhaftpflichtversi-
cherung vorliegen.

(6)	 Die baurechtliche Genehmigungsfähigkeit des 
Solarkraftwerkes muss durch eine entsprechende 
behördliche Genehmigung zum Beispiel im Wege 
des Bauvorbescheids verbindlich festgestellt sein. 
Sieht die einschlägige Landesbauordnung keine 
Genehmigungspflicht vor, so ist der Satzungsbe-
schluss über den das Solarkraftwerk ermöglichen-
den Bebauungsplan vorzulegen.

(7)	 Für den Erwerb/die Herstellung des Solarkraftwer-
kes muss eine Finanzierungszusage eines Finan-
zierungsinstitutes über ca. 70 % der kalkulierten 
Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten vorlie-
gen. Die Finanzierungszusage darf mit folgenden 
Vorbehalten versehen sein: Belegung des notwen-
digen Eigenkapitals durch den Erwerber/Bauherrn 
und Gremienvorbehalt.
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2.	 Die Mittelverwendungskontrolleurin hat das Recht 
an Besprechungen, die die geschäftlichen Aktivitä-
ten der Fondsgesellschaft betreffen, teilzunehmen.

3.	 Anfragen zur Mittelfreigabe wird die Geschäftsfüh-
rung der Fondsgesellschaft umfassend vorbereiten, 
also insbesondere mit aussagekräftigen Nachwei-
sen versehen und unter Wahrung einer angemes-
senen Prüfungspflicht der Mittelverwendungskon-
trolleurin zuleiten.

§ 3 	 Aufgaben der Mittelverwendungskontrolleurin
1.	 Der Mittelverwendungskontrolleurin fällt die Aufga-

be zu,
	 a) �die von der Fondsgesellschaft abgeschlossenen 

Rechtsgeschäfte zur Beteiligung an Projektge-
sellschaften sowie deren Veräußerung auf ihre 
Schlüssigkeit und Plausibilität zu überprüfen, 

	 b) �die laufenden Einnahmen und Ausgaben der 
Fondsgesellschaft nachträglich auf Schlüssigkeit 
und Plausibilität zu überprüfen und 

	 c) �die auf dem Mittelverwendungskonto sich befin-
denden Einlagen, Gesellschafterdarlehen, Fremd-
mittel und Erlöse nach Maßgabe dieses Vertrages 
zu verwalten und freizugeben. Für nicht auf das 
Mittelverwendungskonto eingehende Fremd-
mittel und Erlöse trifft die Mittelverwendungs-
kontrolleurin nur die Pflicht einer nachträglichen 
Überprüfung.

2.	 Die Mittelverwendungskontrolleurin prüft die von 
der Geschäftsführung der Fondsgesellschaft vor 
Eingehung der Beteiligung an Projektgesellschaften 
bzw. vor Erhöhung des Kapitals der Projektgesell-
schaften der Beteiligung zu übergebenden Verträ-
ge auf Schlüssigkeit. 

3.	 Soweit Mittel an Projektgesellschaften freigegeben 
werden sollen, hat die Mittelverwendungskontrol-
leurin die angeforderten Mittel freizugeben, wenn 
die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

	 a) �Eintragung der Projektgesellschaft im Handelsre-
gister

	 b) �Beteiligung der Fondsgesellschaft als Kommandi-
tistin an der Projektgesellschaft und Eintragung 
im Handelsregister

	 c) �Verankerung der in Anlage 1 zum Gesellschafts-
vertrag der Fondsgesellschaft genannten Mittel-
freigabekriterien im Gesellschaftsvertrag der 
Projektgesellschaft 

	 d) �Vorliegen aller in Anlage 1 zum Gesellschaftsver-
trag der Fondsgesellschaft genannten Mittelfrei-
gabekriterien hinsichtlich des Solarkraftwerkes, 
für das die Mittel freigegeben werden sollen 

	 e) �Abschluss aller Verträge, für die aufgrund der 
Investitionskriterien ein Vertragsangebot vorliegen 
muss, entsprechend den dort genannten Rahmen-
kriterien 

Anlage 2 
Mittelverwendungskontrollvertrag  
(Holding) 

zwischen der

PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG 
(nachfolgend „Fondsgesellschaft“ genannt)

und der

c3 fonds.concept Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
(nachstehend „Mittelverwendungskontrolleurin“ genannt) 

Präambel
Die Fondsgesellschaft beabsichtigt, mittelbar über (Toch-
ter-)Projektgesellschaften in Solarkraftwerke zu investie-
ren und stattet diese hierzu mit Eigenkapital aus. Die von 
den Projektgesellschaften vorzunehmenden Investitio-
nen unterliegen auf Ebene dieser Gesellschaften jeweils 
ebenfalls der Mittelverwendungskontrolle. 
Das Eigenkapital der Fondsgesellschaft wird im Rahmen 
einer Platzierung eines öffentlichen Angebotes von 
Anlegern eingeworben. Mit diesem Vertrag werden die 
Voraussetzungen für die Verwendung von Anlegermit-
teln im Sinne der vorstehend beschriebenen Investitio-
nen geregelt. 

§ 1 	 Mittelverwendungskonto
1. 	 Die Mittelverwendungskontrolleurin eröffnet zusam-

men mit der Geschäftsführung der Fondsgesell-
schaft ein gesondert von den übrigen Zahlungsvor-
gängen der Gesellschaft zu führendes „Und“-Konto 
der Fondsgesellschaft.

2.	 Sämtliche Mittel, die der Fondsgesellschaft als 
Einlagen oder evtl. Gesellschafterdarlehen von den 
Anlegern bzw. der Treuhänderin zufließen, dürfen 
ausschließlich dem Mittelverwendungskonto gutge-
schrieben werden. 	

3.	 Wird Vermögen der Fondsgesellschaft verkauft, so 
hat die Fondsgesellschaft vertraglich sicherzustel-
len, dass eine schuldbefreiende Zahlung nur durch 
Leistung an das Mittelverwendungskonto möglich 
ist.

4.	 Die Mittelverwendungskontrolleurin ist nur für die 
diesem Vertrag entsprechende Verwendung der auf 
das Mittelverwendungskonto eingehenden Einla-
gen, evtl. Gesellschafterdarlehen und Erlöse mitver-
antwortlich.

§ 2 	O bliegenheiten der Fondsgesellschaft 
1.	 Die Fondsgesellschaft wird die Mittelverwendungs-

kontrolleurin jederzeit umfassend über sämtliche 
Geschäftsvorfälle informieren und ihr Einsicht in 
sämtliche Gesellschaftsunterlagen gewähren.
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vorliegen, jedoch laut schriftlicher Bestätigung der 
Geschäftsführung der Fondsgesellschaft in Kürze zu 
erwarten sind bzw. der Fondsgesellschaft und der 
Mittelverwendungskontrolleurin keine Erkenntnis-
se bekannt sind, dass die Verbindlichkeit zweifelhaft 
wäre, und die Auszahlung erforderlich ist und/oder 
dazu dient, nachhaltige finanzielle Schäden von der 
Fondsgesellschaft und/oder ihren Gesellschaftern 
und/oder ihren Projektgesellschaften abzuwen-
den. Der Mittelverwendungskontrolleurin ist vor 
Auszahlung eine schriftliche Erklärung der Fonds-
gesellschaft vorzulegen, die den Eintritt entschei-
dungsrelevanter Tatsachen im Sinne dieses Absatzes 
darlegt. Diese Erklärung ist von der Mittelverwen-
dungskontrolleurin auf Plausibilität zu prüfen.

10.	 Die Prüfungstätigkeit der Mittelverwendungskon-
trolleurin im Rahmen der Mittelverwendungskon-
trolle beschränkt sich auf Plausibilitäts- und Stich-
probenprüfungen. Belege sind nicht hinsichtlich der 
materiellen Richtigkeit, sondern nur auf offensichtli-
che Unrichtigkeiten zu überprüfen. Eine Prüfung von 
branchenspezifischen Kriterien ist nicht Gegenstand 
der Prüfung durch die Mittelverwendungskontrolleu-
rin, sondern dritten Sachverständigen vorbehalten, 
welche durch die Fondsgesellschaft gegebenenfalls 
gesondert zu beauftragen sind. Die Mittelverwen-
dungskontrolleurin wird die Sachverhalte auch nicht 
auf ihre strafrechtliche Relevanz überprüfen.

11.	 Hinsichtlich der Kosten zur Deckung des laufenden 
Geschäftsbetriebs und der laufenden Einnahmen 
obliegt der Mittelverwendungskontrolleurin keine 
Mittelverwendungskontrolle im Sinne der Abs. 2  
bis 8. Die laufenden Einnahmen und Ausgaben hat 
sie jährlich nachträglich auf Plausibilität mit den 
jeweils zugrunde liegenden Verträgen zu prüfen. 
Weitere Prüfungspflichten obliegen der Mittelver-
wendungskontrolleurin diesbezüglich nicht.

12.	 Die Mittelverwendungskontrolleurin ist berechtigt, 
sich zur Ausführung der ihr übertragenen Aufga-
ben geeigneter qualifizierter Erfüllungsgehilfen zu 
bedienen.

§ 4 	 Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin,  
Schadensersatz

1.	 Die Mittelverwendungskontrolleurin ist nicht ver
antwortlich für die Übereinstimmung des Emissions-
prospektes mit den tatsächlichen Gegebenheiten. 
Hierfür sind ausschließlich die Fondsgesellschaft 
und ihre jeweilige Geschäftsführung als Prospekthe-
rausgeberin verantwortlich. Die Fondsgesellschaft 
erkennt an, dass die Mittelverwendungskontrol-
leurin weder zu einer solchen Prüfung verpflichtet 
war, noch dass daraus Ansprüche gleich welcher Art 
gegen die Mittelverwendungskontrolleurin abgelei-
tet werden können.

	 f) �Fälligkeit der jeweiligen Zahlung gem. den Bedin-
gungen des bezüglich der Errichtung des Solar-
kraftwerkes abzuschließenden GU-Vertrages, 
den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der 
Projektgesellschaft oder aus einem anderen nach-
vollziehbaren und schlüssigen Rechtsgrund.

4. 	 Andere Zahlungen gibt die Mittelverwendungskon-
trolleurin bei Fälligkeit frei, wenn diese im Gesell-
schaftsvertrag der Fondsgesellschaft genannt sind 
oder den dort genannten Zwecken dienen. 

5. 	 Die erstmalige Freigabe von Mitteln erfolgt erst, 
wenn die Treuhänderin das auf dem Treuhandkon-
to eingegangene Kommanditkapital nach Vorlie-
gen der Voraussetzungen des § 3 Abs. 3 des Gesell-
schaftsvertrages auf das Mittelverwendungskonto 
der Fondsgesellschaft freigegeben hat. 

6. 	 Liegen die Voraussetzungen nach Abs. 3 und 4 vor, 
so hat die Mittelverwendungskontrolleurin die 
entsprechenden Mittel zur Erfüllung der sich aus 
den vorgelegten Verträgen ergebenden Verpflich-
tungen freizugeben. Die Freigabe erfolgt im Falle 
der Abs. 3 und 4 auf das bei der jeweiligen Projekt-
gesellschaft bestehende Mittelverwendungskonto, 
im Übrigen unmittelbar an die Berechtigten. 

7. 	 Ungeachtet der vorstehenden Absätze ist die Mittel-
verwendungskontrolleurin 

	 a) �zur Freigabe von Mitteln aus der Liquiditätsre-
serve bis zur Höhe von 1,5 % des eingeworbenen 
Kommanditkapitals der Fondsgesellschaft und 

	 b) �zur Freigabe von Vertriebskosten bis maximal 
13 % einer Zeichnung vor der Annahme durch die 
Treuhänderin auch dann schon berechtigt, wenn 
die PI Pro·Investor GmbH & Co. KG eine Bürg-
schaft in Höhe des Provisionsbetrages für den 
Fall übernimmt, dass die Zeichnung endgültig 
nicht zustande kommt; Abs. 5 bleibt unberührt; 

	 c) �zur Freigabe der Mittel berechtigt, wenn ihr 
ein Gesellschafterbeschluss vorgelegt wird, aus 
dem sich die Abweichung von den vorstehenden 
Mittelverwendungsvoraussetzungen ergibt. Eine 
Mittelfreigabe erfolgt dann auf der Basis dieses 
Beschlusses in beschlossener Höhe.

8. 	 Bei Kostenüberschreitungen darf die Freigabe der 
Mittel trotz festgestellter Nichteinhaltung erfol-
gen. Bei prozentualen Kostenüberschreitungen 
von mehr als 10 % hat die Mittelverwendungskon-
trolleurin die Geschäftsleitung bei Mittelfreigabe 
aufzufordern, die Gesellschafterversammlung von 
der Überschreitung innerhalb von sechs Monaten 
in Kenntnis zu setzen.

9. 	 Die Mittelverwendungskontrolleurin kann nach 
pflichtgemäßem Ermessen fällige Beträge für 
die Beteiligung bzw. Kapitalerhöhung auch dann 
auszahlen, wenn für die Beträge eine oder mehre-
re Voraussetzungen nach Abs. 3 d) und e) noch nicht 
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3.	 Diese Vergütung schuldet ausschließlich die Fonds-
gesellschaft.

§ 6 	 Vertragsdauer
1.	 Der Mittelverwendungskontrollvertrag wird für die 

Dauer des Bestehens der Fondsgesellschaft abge-
schlossen. Er kann von der Fondsgesellschaft und 
der Mittelverwendungskontrolleurin mit einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ende eines 
Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezem-
ber 2014, ordentlich gekündigt werden.

2.	 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung dieses 
Vertrages durch eine der Vertragsparteien aus wich-
tigem Grund bleibt unberührt.

3. 	 Kündigungen bedürfen grundsätzlich der Schrift-
form, die auch als gewahrt gilt, wenn eine Kündi-
gung per Telefax erklärt wird. 

§ 7 	 Übergabe der Unterlagen
Die Mittelverwendungskontrolleurin ist im Falle der 
Beendigung dieses Vertrages verpflichtet, die noch von 
ihr verwalteten Mittel an einen von der Geschäftsfüh-
rung der Fondsgesellschaft mit Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung benannten Dritten zu übertragen 
und alle für die Fortführung der Mittelverwendungskon-
trolle erforderlichen Unterlagen zu übergeben.

§ 8 	 Schlussbestimmungen
1.	 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
2.	 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
3.	 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages 

unwirksam sein oder werden oder Vertragslücken 
vorliegen, so wird – soweit gesetzlich zulässig – 
dadurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen 
nicht berührt.

4.	 Die Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle der 
unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung 
einer Regelungslücke eine angemessene Regelung 
zu vereinbaren, die in gesetzlich zulässiger Weise 
dem von den Vertragsparteien Gewollten sowie dem 
Vertrag im Übrigen in tatsächlicher, rechtlicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht möglichst nahe kommt.

5.	 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkei-
ten aus diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zuläs-
sig, Nürnberg.

Röthenbach a. d. Pegnitz, den 22. Januar 2010

PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG 
vertreten durch die PI Fondsverwaltungs GmbH
gez. Rudi Krötz; gez. Klaus Wolfermann

c3 fonds.concept Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
gez. Volkhard Neumann

2.	 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die 
Mittelverwendungskontrolleurin für den Fall des 
Nichteintretens der durch die Fondsgesellschaft 
prognostizierten Ergebnisse der Beteiligung im 
steuerrechtlichen oder wirtschaftlichen Sinn und 
für die ordnungsgemäße Erfüllung der durch die 
Fondsgesellschaft eingegangenen vertraglichen 
Pflichten nicht haftet.

3.	 Die Mittelverwendungskontrolleurin haftet nicht 
für die Einhaltung der prospektierten Kosten und 
Aufwendungen durch die Fondsgesellschaft oder 
ihre Projektgesellschaften. 

4. 	 Die Parteien vereinbaren, dass – soweit gesetz-
lich zulässig – Schadensersatzansprüche gegen die 
Mittelverwendungskontrolleurin grundsätzlich drei 
Jahre nach ihrer Entstehung verjähren, es sei denn, 
das Gesetz sieht eine kürzere Verjährungsfrist vor.

5.	 Die Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin 
ist – außer in Fällen des Vorsatzes und grober Fahr-
lässigkeit – auf 1 Mio. Euro pro Fall begrenzt.

	 Dies gilt nicht für Pflichtverletzungen, die eine 
Haftung wegen Schäden an Leben, Körper oder 
Gesundheit begründen, oder für Schäden aus der 
Verletzung von Kardinalpflichten.

6. 	 Folgende Maßnahmen gehören nicht zu den Aufga-
ben der Mittelverwendungskontrolleurin und wurden 
bzw. werden von ihr demgemäß nicht durchgeführt, 
soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist:

	 a) �die Prüfung des Prospektmaterials
	 b) �die Prüfung der Durchführbarkeit der Investition
	 c) �die Prüfung der Rentabilität der Beteiligung
	 d) �die Überprüfung der Geschäftsführung
	 e) �die rechtliche und/oder steuerliche Beratung der 

Fondsgesellschaft
	 f) �eine Mittelverwendungskontrolle bzgl. der Kosten 

zur Deckung des laufenden Geschäftsbetriebes

§ 5 	 Vergütung der Mittelverwendungskontrolleurin
1.	 Für die Prüfung der Mittelfreigabekriterien erhält 

die Mittelverwendungskontrolleurin eine einmali-
ge Vergütung in Höhe von 0,05 % des Kommandit-
kapitals der Fondsgesellschaft zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Die Mittelverwendungskontrolleurin 
kann angemessene Abschlagszahlungen verlangen. 

2.	 Für die laufende Mittelverwendungskontrolle in 
der Gesellschaft erhält die Mittelverwendungs-
kontrolleurin ab dem 1. Januar 2011 eine jeweils zu 
einem Viertel zum 31. März, 30. Juni, 30. Septem-
ber und 31. Dezember eines Jahres fällige jährli-
che Vergütung in Höhe von 0,013 % des Komman-
ditkapitals der Gesellschaft zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Diese Vergütung erhöht sich ab dem 
Geschäftsjahr 2012 von Geschäftsjahr zu Geschäfts-
jahr jeweils um 2 % bezogen auf die Vergütung des 
jeweiligen Vorjahres.
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Treugeber aufgrund gleichlautender Verträge nach 
außen als einheitliche Beteiligung halten.

(5)	 Der Treugeber trägt in Höhe seiner Beteiligung das 
anteilige wirtschaftliche Risiko wie ein im Handels-
register eingetragener Kommanditist und nimmt 
nach Maßgabe der Beitrittserklärung und des 
Gesellschaftsvertrages am Gewinn und Verlust der 
Gesellschaft teil. Die sich aus der Beteiligung erge-
benden steuerlichen Wirkungen treffen ausschließ-
lich den Treugeber.

(6)	 Die Treuhänderin wird von der Gesellschaft 
beschlossene Entnahmen nur dann vor Beendigung 
der Gesellschaft an den Treugeber weiterleiten, 
wenn entweder das handelsrechtliche Kapitalkon-
to I zzgl. des kumulierten Saldos der Verrechnungs-
konten, mit dem Stand vor der jeweils aktuellen 
Entnahme, für Einlagen/Entnahmen/Verlust und 
Gewinn des Treugebers im Zeitpunkt der Entnah-
me die handelsregisterlich eingetragene Haftein-
lage mindestens um den Betrag der vorgesehe-
nen Entnahme übersteigt oder der Treugeber zuvor 
unmittelbar als Kommanditist in das Handelsregis-
ter eingetragen worden ist.

§ 2	 Abschluss des Treuhandvertrages
Das Treuhandverhältnis wird durch Unterzeichnung der 
Beitrittserklärung durch den jeweiligen Treugeber und 
deren Annahme durch die Treuhänderin unter Zustim-
mung der persönlich haftenden Gesellschafterin der 
Gesellschaft – nachfolgend „Komplementärin“ genannt 
– geschlossen. 

§ 3	 Einzahlung der Einlagen
(1)	 Nach Annahme der Beitrittserklärung durch die 

Treuhänderin unter Zustimmung der Komplementä-
rin der Gesellschaft ist jeder Treugeber verpflichtet, 
die gezeichnete Kommanditeinlage wie im Gesell-
schaftsvertrag niedergelegt auf das Treuhandkonto 
einzuzahlen.

(2)	 Kommen die Treugeber ihrer Verpflichtung nicht, 
nur teilweise oder nicht fristgemäß nach, so kann die 
Komplementärin nach Maßgabe des Gesellschafts-
vertrages Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem 
jeweiligen Basiszinssatz von dem säumigen Gesell-
schafter bzw. Treugeber erheben. Die Geltendma-
chung eines weiteren Schadens bleibt unberührt. 

(3)	 Kommt ein Treugeber seiner Einzahlungsverpflich-
tung trotz Mahnung und Nachfristsetzung nicht oder 
nicht in voller Höhe nach, so ist die Treuhänderin 
berechtigt, vom Treuhandvertrag zurückzutreten. 
Die Komplementärin ist ermächtigt, den säumigen 
Treugeber gem. den Regelungen des Gesellschafts-
vertrages aus der Gesellschaft auszuschließen.

(4)	 Der Abfindungsanspruch eines ausscheidenden 
Gesellschafters kann ausschließlich gegen die Gesell-

Treuhandvertrag

Präambel 
Die c3 fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH (Treu-
händerin) ist als Treuhandkommanditistin an der PI 
Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG beteiligt. 
Anleger können der Fondsgesellschaft unmittelbar als 
Kommanditisten oder mittelbar über die Treuhänderin 
als Treugeber beitreten. Kommanditisten und Treuge-
ber sind nach dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesell-
schaft hinsichtlich ihrer Rechte und Pflichten gleichge-
stellt 
Die Treuhänderin hält und verwaltet die Kommanditbe-
teiligung für Treugeber im Rahmen einer Vollrechtstreu-
hand und für Kommanditisten im Rahmen eines Verwal-
tungsverhältnisses treuhänderisch nach Maßgabe des 
folgenden Treuhandvertrages:

§ 1	 Gegenstand des Treuhandvertrages
(1)	 Die Treuhänderin wird sich im Außenverhältnis im 

eigenen Namen, im Innenverhältnis aber im Auftrag 
und für Rechnung des Beitrittsinteressenten – nach-
folgend „Treugeber“ genannt – nach Maßgabe des 
§ 3 des Gesellschaftsvertrages der PI Pro·Investor 
Solarfonds 1 GmbH & Co. KG – nachfolgend „Gesell-
schaft“ genannt – an der Gesellschaft in Höhe des in 
der jeweiligen Beitrittserklärung eines Treugebers 
angegebenen Betrages beteiligen. Die Treuhänderin 
wird frühestens nach Erreichen der Mittelfreigabe-
voraussetzung gem. § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsver-
trages der Gesellschaft eine Kommanditbeteiligung 
im eigenen Namen für Rechnung von Anlegern 
übernehmen und die auf dem Konto eingegange-
nen Zeichnungsbeträge auf ein Konto der Fonds-
gesellschaft, das der Mittelverwendungskontrol-
le unterliegt, freigeben. Die Übernahme weiterer 
Beteiligungen erfolgt nach Annahme der jeweiligen 
Beitrittserklärung durch die Treuhänderin. Nach 
Übernahme einer Beteiligung gibt die Treuhänderin 
den entsprechenden Beteiligungsbetrag auf ein der 
Mittelfreigabekontrolle unterliegendes Konto der 
Fondsgesellschaft frei.

(2)	 Liegen der Treuhänderin bis zum 30. April 2010 nicht 
Zeichnungen über einen Betrag von 1.000.000,– 
Euro vor, so wird sie die Übernahme von Komman-
ditbeteiligungen endgültig ablehnen und bereits auf 
dem Treuhandkonto eingegangene Anlegergelder 
gegebenenfalls unter Abzug von Bankgebühren an 
die jeweiligen Anleger zurückzahlen.

(3)	 Der Gesellschaft gegenüber erfolgt die Beteiligung 
der Treuhänderin unter der auflösenden Bedingung 
des Widerrufs der Beitrittserklärung durch den 
Treugeber.

(4)	 Die Treuhänderin wird die Beteiligung des Treuge-
bers zusammen mit weiteren Beteiligungen anderer 
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vollmacht erfolgen, auf der zu jedem Tagesord-
nungspunkt konkrete Weisungen vermerkt sein 
müssen. Differieren die Weisungen der verschiede-
nen die Treuhänderin bevollmächtigenden Treuge-
ber, so ist die Treuhänderin verpflichtet und nach 
Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der Gesell-
schaft berechtigt, ihre Rechte entsprechend den 
unterschiedlichen Weisungen unterschiedlich 
auszuüben (gesplittete Stimmabgabe nach dem 
Verhältnis der Treuhandbeteiligungen).

(3)	 Soweit Stimmrechtsvollmachten oder Weisungen 
nicht erteilt werden, stimmt die Treuhänderin mit 
Enthaltung. Dies gilt auch für Fälle unabweisbarer 
Dringlichkeit oder bei Gefahr im Verzug.

(4)	 Jeder Treugeber ist verpflichtet, die Treuhände-
rin und die Komplementärin über jede Änderung 
seiner ladungsfähigen Anschrift sowie der übrigen 
in der Beitrittserklärung angegebenen persönli-
chen Daten unverzüglich zu informieren. § 11 Abs. 4 
dieses Vertrages bleibt unberührt.

§ 6	 Vergütung der Treuhänderin
1)	 Die Treuhänderin erhält während der Platzierungs-

phase eine mit Schließung des Fonds fällige einmalige 
Vergütung in Höhe von 0,30 % zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer des zum Ende der Platzierungspha-
se wirksam gezeichneten Kommanditkapitals. Die 
Treuhänderin kann angemessene Abschlagszahlun-
gen nach Maßgabe des eingeworbenen Kapitals, 
erstmals nach Zeichnung des Mindestkapitals gem. 
§ 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages, verlangen.

(2)	 Die Treuhänderin erhält ab dem 1. Januar 2011 eine 
jeweils zu einem Viertel zum 31. März, 30. Juni,  
30. September und 31. Dezember eines Jahres fällige 
jährliche Vergütung (pro rata temporis) in Höhe von 
0,15 % des rechtswirksam gezeichneten Komman-
ditkapitals der Gesellschaft zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Diese Vergütung erhöht sich ab dem 
Geschäftsjahr 2012 von Geschäftsjahr zu Geschäfts-
jahr jeweils um 2 % bezogen auf die Vergütung des 
jeweiligen Vorjahres.

§ 7	 Haftung der Treuhänderin
(1)	 Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag sind 

von der Treuhänderin mit der Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmannes wahrzunehmen.

(2)	 Die Ausführung von Weisungen des Treugebers 
stellt die Treuhänderin von jeder Verantwortlich-
keit frei, soweit dem nicht zwingende gesetzliche 
Bestimmungen entgegenstehen.

(3)	 Die Treuhänderin, ihre Organe und Erfüllungsgehil-
fen haften für ein vor dem Vertragsabschluss liegen-
des Verhalten nur, soweit ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Dies 
gilt nicht für Pflichtverletzungen, die eine Haftung 

schaft geltend gemacht werden. Hat der ausschei-
dende Treugeber Zahlungen auf seine geschuldete 
Kommanditeinlage erbracht, die von der Treuhän-
derin noch nicht an die Gesellschaft weitergeleitet 
wurden, darf die Gesellschaft die Zahlung so lange 
verweigern, bis die Treuhänderin die Zahlung an sie 
weitergeleitet hat. 

§ 4	 Rechte und Pflichten der Treuhänderin
(1)	 Die Treuhänderin ist als fremdnützige Verwal-

tungstreuhänderin tätig. Sie darf gegenüber Drit-
ten die Beteiligung des Treugebers nur mit dessen 
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung offenle-
gen, soweit eine solche Offenlegung nicht zwingend 
gesetzlich – insbesondere gegenüber der Finanzver-
waltung – vorgeschrieben ist.

(2)	 Die Treuhänderin ist verpflichtet, das im Rahmen 
ihrer Treuhandaufgaben erworbene Vermögen von 
ihrem eigenen getrennt zu halten und zu verwalten. 
Sie wird alles, was sie aufgrund dieses Treuhand-
verhältnisses und aufgrund ihrer Rechtsstellung als 
Treuhandkommanditistin erlangt, an die Treugeber 
herausgeben, soweit dieser Vertrag nichts anderes 
vorsieht.

(3)	 Die Treuhänderin ist verpflichtet, bei den Treuge-
bern die jährlichen Sonderbetriebsausgaben und 
evtl. Sonderbetriebseinnahmen, mit Fristsetzung 
spätestens zum 28. Februar des Folgejahres, abzu-
fragen. Die Treuhänderin übernimmt keine Haftung 
für Fristversäumnis aufgrund verspäteter Abgabe 
bzw. auch nicht für nicht gemachte Angaben seitens 
des Treugebers.

(4)	 Die Treuhänderin ist verpflichtet, die auf dem Treu-
handkonto gem. § 3 Abs. 1 einbezahlten Einlagen 
an das „Und“-Konto der Gesellschaft mit gemein-
schaftlicher Verfügungsberechtigung der Mittel-
verwendungskontrolleurin zur Verwendung gem. 
Mittelverwendungskontrollvertrag umgehend nach 
Eingang und Vorliegen der Mittelfreigabevorausset-
zung zu überweisen.

§ 5	 Rechte und Pflichten der Treugeber
(1)	 Die nach dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft 

einem Kommanditisten zustehenden Rechte, insbe-
sondere sein Stimmrecht, nimmt der Treugeber selbst 
oder durch nach dem Gesellschaftsvertrag taugliche 
und von ihm bestimmte Bevollmächtigte wahr.

(2)	 Bevollmächtigt der Treugeber die Treuhänderin 
zur Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, hat 
die Treuhänderin allen Weisungen des Treugebers 
Folge zu leisten. Bevollmächtigt der Treugeber die 
Treuhänderin zur Wahrnehmung der Gesellschaf-
terrechte, so kann dies nur durch für die einzelne 
Gesellschafterversammlung oder den einzelnen 
schriftlichen Umlaufbeschluss ausgestellte Einzel-
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(4)	 Stirbt ein Treugeber, so gehen alle Rechte aus 
diesem Vertrag auf seine Rechtsnachfolger über. 
Sind mehrere Rechtsnachfolger vorhanden, so 
haben diese ohne Aufforderung einen gemeinsa-
men Bevollmächtigten zu bestellen, der gegen-
über der Treuhänderin und der Gesellschaft für alle 
Rechtsnachfolger nur einheitlich handeln kann. Bis 
zu dessen Bestellung kann die Treuhänderin Zustel-
lungen an jeden Rechtsnachfolger vornehmen mit 
Wirkung für und gegen jeden anderen Rechtsnach-
folger. Weisungen der Rechtsnachfolger braucht die 
Treuhänderin bis zur Bestellung des gemeinsamen 
Bevollmächtigten nur zu berücksichtigen, wenn 
diese von allen Rechtsnachfolgern einheitlich erge-
hen. 

§ 9	 Umwandlung des Treuhandverhältnisses
(1)	 Der Treugeber ist entsprechend den Regelungen des 

Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft – vorbehalt-
lich gesellschaftsvertraglicher Auflagen, insbeson-
dere der Erteilung erforderlicher Vollmacht an die 
Komplementärin – jederzeit berechtigt, sich selbst 
anstelle der Treuhänderin in das Handelsregister 
eintragen zu lassen und die Kommanditeinlage auch 
im Außenverhältnis zu übernehmen. Die Höhe der 
in diesem Fall in das Handelsregister einzutragen-
den Haftsumme richtet sich nach den Regelungen 
des Gesellschaftsvertrages. Macht der Treugeber 
von diesem Recht Gebrauch, verwaltet die Treuhän-
derin fortan die Beteiligung des bisherigen Treuge-
bers. Die Regelungen dieses Vertrages gelten fort, 
soweit sich aus der unmittelbaren Beteiligung nicht 
zwingend etwas anderes ergibt.

(2)	 Die Treuhänderin tritt hiermit eine der Beteiligung 
des Treugebers entsprechende Kommanditeinlage 
unter der aufschiebenden Bedingung der Umwand-
lung des Treuhandverhältnisses auf Verlangen des 
Treugebers und der Eintragung des jeweiligen Treu-
gebers in das Handelsregister an den Treugeber ab, 
dieser nimmt die Abtretung an. 

§ 10	Beendigung des Treuhandverhältnisses
(1)	 Das Treuhandverhältnis wird auf die Dauer der 

Gesellschaft geschlossen. Die Zulässigkeit der 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
Im Falle der Kündigung ist die Treuhänderin stets 
berechtigt, die Umwandlung der Beteiligung des 
Treugebers in eine unmittelbare Beteiligung (§ 9) zu 
verlangen, wenn nicht der Treugeber einen anderen 
Treuhänder bestellt und dieser eine der Beteiligung 
des Treugebers entsprechende Kommanditeinlage 
übernimmt und im Handelsregister eingetragen ist.

(2)	 Das Treuhandverhältnis endet, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf, 

	

wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers, 
oder der Gesundheit begründen, oder für Schäden 
aus der Verletzung von Kardinalpflichten.

(4)	 Ansprüche gegen die Treuhänderin aus Schäden 
infolge nicht vorsätzlicher Verletzungen ihrer Sorg-
faltspflicht verjähren sechs Monate nach Kenntnis 
des Treugebers, ohne Rücksicht auf Kenntnis zwölf 
Monate nach Eintritt des schadenstiftenden Ereig-
nisses.

	 Soweit auf Kenntnis des Treugebers abgestellt wird, 
genügt die Möglichkeit der Kenntnisnahme der 
tatsächlichen Umstände, die eine Haftung der Treu-
händerin begründen. Die Möglichkeit wird unwi-
derleglich vermutet, wenn die Umstände sich aus 
dem Geschäftsbericht der Gesellschaft oder einem 
schriftlichen Bericht der Treuhänderin ergeben. Die 
Frist beginnt mit Ende des siebten Tages nach der 
Absendung des jeweiligen Berichtes an die zuletzt 
bekannt gegebene Adresse des Treugebers.

(5)	 Die Treuhänderin hat Anspruch auf Freistellung von 
allen Verbindlichkeiten, die ihr im Zusammenhang 
mit dem Erwerb und der pflichtgemäßen treuhän-
derischen Verwaltung der Beteiligung des Treuge-
bers entstehen. Eine gesamtschuldnerische Haftung 
der Treugeber ist ausgeschlossen. 

§ 8	 Übertragung der Beteiligung, Rechtsnachfolge
(1)	 Der Treugeber kann seine von der Treuhänderin 

für ihn gehaltene Beteiligung mit Zustimmung der 
Treuhänderin und der Komplementärin ganz oder 
teilweise auf einen Dritten übertragen oder diese 
verpfänden. Die Voraussetzungen hierfür rich-
ten sich nach § 16 des Gesellschaftsvertrages der 
Gesellschaft. Ein Erwerber tritt mit allen Rechten 
und Pflichten an die Stelle des bisherigen Treuge-
bers.

	 Für die Mitwirkung bei der Übertragung sowohl 
eines Treugeberanteils als auch einer Direktbe-
teiligung hat die Treuhänderin Anspruch auf eine 
pauschale Vergütung in Höhe von 150,– Euro zzgl. 
der gesetzlichen Umsatzsteuer. Schuldner ist der 
übertragende Anleger. Für eine erstmalige Verpfän-
dung an ein inländisches Kreditinstitut gilt die 
Zustimmung als erteilt; sie löst auch keine Vergü-
tungspflicht aus Satz 4 aus.

(2)	 Die Zulässigkeit der Übertragung oder sonstigen 
Verfügung über eine Beteiligung mit direkter Eintra-
gung des Gesellschafters im Handelsregister richtet 
sich ausschließlich nach den diesbezüglichen Rege-
lungen des Gesellschaftsvertrages.

(3)	 Eine Übertragung oder sonstige Verfügung oder 
Belastung ist nur möglich, wenn die verbleiben-
de oder die entstehende Beteiligung mindestens 
10.000,– Euro beträgt. Jede Beteiligung muss durch 
1.000 ohne Rest teilbar sein.
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§ 11	Schlussbestimmungen
(1)	 Sollten Bestimmungen dieses Treuhandvertra-

ges gleich aus welchem Grund ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bzw. Teile 
dieses Vertrages nicht berührt. Die Parteien sind 
verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch 
eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die im 
rechtlichen und wirtschaftlichen Gehalt der rechts-
unwirksamen Bestimmung und dem Gesamtzweck 
des Vertrages entspricht. Gleiches gilt, wenn sich 
nach Abschluss des Vertrages eine ergänzungsbe-
dürftige Lücke ergibt.

(2)	 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkei-
ten aus diesem Vertrag ist Nürnberg, soweit nicht 
zwingende gesetzliche Regelungen entgegenste-
hen.

(3)	 Schriftliche Mitteilungen der Treuhänderin an die 
zuletzt bekannt gegebene Anschrift der Treugeber 
gelten nach dem gewöhnlichen Postlauf als dem 
Treugeber zugegangen.

(4)	 Der Treugeber ist verpflichtet, sämtliche Änderun-
gen bezüglich der Daten zu seiner Person (Wohn-
sitz, Anschrift, Finanzamt, Steuernummer) unver-
züglich der Treuhänderin schriftlich mitzuteilen. 

Röthenbach a. d. Pegnitz, den 22. Januar 2010

Gezeichnet

PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG 
vertreten durch die PI Fondsverwaltungs GmbH
gez. Rudi Krötz; gez. Klaus Wolfermann

c3 fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH  
gez. Volkhard Neumann

Beteiligte der PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG
(Unterschrift erfolgt durch Unterzeichnung der Beitritts-
erklärung)

	 a) ��mit Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der Treuhänderin oder dessen Ableh-
nung mangels Masse oder der Vollstreckung in 
die Beteiligung der Treuhänderin;

	 b) ��wenn der Treugeber von seinem Recht auf 
Umwandlung der Beteiligung in eine unmittel-
bare Beteiligung an der Gesellschaft Gebrauch 
gemacht hat, mit Eintragung des Treugebers im 
Handelsregister; § 9 Abs. 1 bleibt hinsichtlich 
weiter bestehender Verwaltungstreuhandschaft 
unberührt;

	 c) ��wenn im Zeitpunkt des Zugangs einer Kündigung 
der Treugeber nicht als Kommanditist im Handels-
register eingetragen ist, mit Eintragung des Treu-
gebers im Handelsregister;

	 d) ��in allen anderen Fällen mit Beendigung der Liqui-
dation der Gesellschaft und Schlussrechnung 
der Mittelverwendungskontrolleurin bzw. der 
Komplementärin der Gesellschaft.

(3)	 Unter der aufschiebenden Bedingung des Eintritts 
der Voraussetzungen von Abs. 2 a) oder c) tritt die 
Treuhänderin hiermit eine der Beteiligung des Treu-
gebers entsprechende Kommanditeinlage unter der 
weiteren aufschiebenden Bedingung der Eintragung 
des jeweiligen Treugebers in das Handelsregister an 
den Treugeber ab. Dieser nimmt die Abtretung an.

(4)	 Endet das Treuhandverhältnis gem. Abs. 2 d) und ist 
die Treuhänderin zu diesem Zeitpunkt nicht nur als 
unechte Verwaltungstreuhänderin gem. § 9 Abs. 1 
für den Treugeber tätig, hat sie nach ihrer Wahl 
eine der Beteiligung des Treugebers entsprechen-
de Kommanditbeteiligung an den Treugeber abzu-
treten oder das an den Treugeber weiterzuleiten, 
was aufgrund der Auseinandersetzungsregelung 
des Gesellschaftsvertrages auf die der Beteiligung 
des Treugebers entsprechende Kommanditbeteili-
gung entfällt. Weiter gehende Ansprüche des Treu-
gebers sind ausgeschlossen.

(5)	 Die in diesem Vertrag vereinbarten oder genann-
ten Vergütungsansprüche der Treuhänderin blei-
ben von der Umwandlung einer treuhänderischen 
Beteiligung in eine unmittelbare Beteiligung und 
von einer Beendigung des Treuhandvertrages gleich 
zu welchem Zeitpunkt unberührt. 
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§ 3
Das Schiedsgericht trifft seine Entscheidungen auf 
der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der 
vertraglichen Bestimmungen. Dabei soll es berechtigt 
sein, etwaige Gesellschaftsvertragslücken nach Sinn 
und Zweck des jeweiligen Vertrages selbst auszufüllen. 
Das Schiedsgericht ist hierbei berechtigt, einen Schieds-
spruch mit konstitutiver Wirkung zu fällen. Die entste-
henden Kosten tragen die Parteien selbst.

§ 4
Im Übrigen bestimmt sich das Schiedsverfahren nach 
den §§ 1025 ff. ZPO. Soweit danach eine Mitwirkung des 
ordentlichen Gerichts in Betracht kommt, ist hierfür das 
Landgericht Nürnberg-Fürth zuständig.

Röthenbach a. d. Pegnitz, den 22. Januar 2010

PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG 
vertreten durch die PI Fondsverwaltungs GmbH
gez. Rudi Krötz; gez. Klaus Wolfermann

PI Fondsverwaltungs GmbH 
gez. Rudi Krötz; gez. Klaus Wolfermann
		
Rudi Krötz

Klaus Wolfermann
		
c3 fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH 
gez. Volkhard Neumann

Schiedsvertrag

zwischen

1.	 PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG 
2.	 PI Fondsverwaltungs GmbH
3.	 Herrn Rudi Krötz 
4.	 Herrn Klaus Wolfermann
5.	 c3 fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH

§ 1
Alle Streitigkeiten, die im weitesten Sinne aus dem 
zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag für die 
PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG auftreten, 
werden unter Ausschluss des Rechtsweges durch ein 
Schiedsgericht entschieden, das auch zuständig sein soll, 
wenn über die Ausschließung einer der Vertragsparteien 
gestritten wird.

§ 2
Das Schiedsgericht besteht aus drei Personen, die im 
Streitfall folgendermaßen bestimmt werden:
1. 	 Die betreibende Partei benennt der Gegensei-

te durch schriftliche Mitteilung einen Schiedsrich-
ter. Dabei soll sie zugleich die von ihr erhobenen 
Ansprüche angeben.

2. 	 Binnen zwei Wochen nach Zugang der Mittei-
lung kann die Gegenseite in gleicher Weise einen 
Schiedsrichter benennen. Unterlässt sie die Benen-
nung, wird dieser auf Antrag der betreibenden 
Partei von der Industrie- und Handelskammer Nürn-
berg bestellt.

3. 	 Sobald beide Schiedsrichter bestimmt sind, verstän-
digen sie sich über einen Obmann mit der Befähi-
gung zum Richteramt, dem der Vorsitz des Schieds-
gerichts zusteht. Kommt eine Einigung über die 
Person des Obmanns binnen zwei Wochen nicht 
zustande, wird er ebenfalls durch die Industrie- und 
Handelskammer Nürnberg bestellt.
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§ 5	 Geschäftsführung, Vertretung
(1)	 Die Gesellschaft wird durch die Komplementärin 

vertreten. Sie ist zur alleinigen Geschäftsführung 
in der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet und 
bildet die Geschäftsleitung.

	 Die übrigen Gesellschafter sind für die Dauer der 
Gesellschaft von der Geschäftsführung der Gesell-
schaft ausgeschlossen. 

(2)	 Haftungsmaßstab für die Tätigkeit der Komplemen-
tärin ist die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufman-
nes.

(3)	 Die Komplementärin hat alle Regeln und Beschrän-
kungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten. Sie 
ist für alle Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft und 
mit Tochtergesellschaften der Gesellschaft von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

§ 6	 Investitions- und Mittelfreigabekriterien
(1)	 Gegenstand der Gesellschaft sind der Erwerb von 

und/oder die Beteiligung an Solarkraftwerken in 
Deutschland und deren Verwaltung und Bewirt-
schaftung. Sie darf allerdings nur solche Solarkraft-
werke erwerben bzw. sich an solchen Solarkraftwer-
ken beteiligen, für die die Investitionskriterien der 
Abs. 2 bis 13 erfüllt sind. Ausnahmen sind nur inso-
weit möglich, als ein Gesellschafterbeschluss der PI 
Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG mit einer 
qualifizierten Mehrheit von mindestens 75 % der 
anwesenden Stimmen die Abweichung von einem 
oder mehreren Investitionskriterien zulässt.

(2)	 Der Solarkraftwerksstandort muss auf dem Territo-
rium der Bundesrepublik Deutschland belegen sein.

(3)	 Bei dem Solarkraftwerk muss es sich um eine Frei-
flächenanlage gem. EEG 2009 handeln.

(4)	 Für die Freifläche, auf der das Solarkraftwerk errich-
tet werden soll, muss seitens des Grundstücks-
eigentümers oder anderweitig Berechtigten das 
unbedingte Angebot zum Abschluss eines Pacht- 
oder Gestattungsvertrages mit einer Mindestlauf-
zeit von 20 Jahren und einer Verlängerungsoption 
von mindestens fünf Jahren vorliegen. Der Netto-
pacht- oder Nettogestattungszins muss stromer-
tragsabhängig ausgestaltet sein und darf 2,5 % des 
tatsächlichen Jahresstromertrages des Solarkraft-
werkes nicht überschreiten.

(5)	 Für das Solarkraftwerk muss ein unbedingtes Ange-
bot zum Abschluss eines Betriebsführungs- und 
Vollwartungsvertrages (einschließlich Hardware-
Wartung) vorliegen, dessen jährliche Nettokosten 
stromertragsabhängig ausgestaltet sein müssen 
und 2 % des tatsächlichen Jahresstromertrages des 
Solarkraftwerkes nicht überschreiten dürfen. Der 
Vertrag darf jedoch wegen der langen Laufzeit eine 
moderate Vergütungspreisindexierung von 2 % pro 
Jahr ab dem Jahr 2012 enthalten.

Mustergesellschaftsvertrag der  
PI Pro·Investor 1 Solarkraftwerk [Standort] 
GmbH & Co. KG

§ 1	 Firma und Sitz
(1) 	 Die Firma der Gesellschaft lautet:
	 PI Pro·Investor 1 Solarkraftwerk [Standort] GmbH  

& Co. KG – nachstehend „Gesellschaft“ genannt.
(2) 	 Der Sitz der Gesellschaft ist [•].

§ 2	 Gegenstand der Gesellschaft
Gegenstand der Gesellschaft sind die Errichtung bzw. der 
Erwerb von und/oder die Beteiligung an Solarkraftwer-
ken und deren Verwaltung und Bewirtschaftung.

§ 3	 Gesellschafter
(1) 	 Gründungsgesellschafter sind:

	 [Geschäftsführungsgesellschaft] mit dem Sitz in 
[•] als persönlich haftende Gesellschafterin (die 
„Komplementärin“) sowie

	 die PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG mit 
Sitz in Röthenbach a. d. Pegnitz als Kommanditistin 
mit einer Kommanditeinlage von Euro [•] und einer 
in das Handelsregister einzutragenden Haftsumme 
von Euro [•]

	 [sowie gegebenenfalls die [Modulhersteller •] mit 
Sitz in [•] als Kommanditistin mit einer Kommandit­
einlage von Euro [•] und einer in das Handelsregister 
einzutragenden Haftsumme von Euro [•].]

(2)	 Die PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG 
ist berechtigt, ihre Kommanditeinlage nach freiem 
Ermessen zu erhöhen oder zu reduzieren. Die ande-
ren Gründungsgesellschafter willigen schon heute 
in evtl. Erhöhungen und/oder Reduzierungen ein.

§ 4	 Kapitalkonten 
(1)	 Für jeden Gesellschafter werden ein Kapitalkon-

to I und als Unterkonten des Kapitalkontos I ein 
Verrechnungskonto und gegebenenfalls ein Verlust-
vortragskonto geführt.

(2)	 Das Kapitalkonto I wird in der ursprünglich einbe-
zahlten Höhe als Festkonto für die Kommanditeinla-
ge der Gesellschafter geführt.

(3)	 Auf dem Verrechnungskonto werden sämtliche 
nicht das Kapitalkonto I betreffenden finanziellen 
Vorfälle zwischen der Gesellschaft und ihren Gesell-
schaftern gebucht.

	 Die Verluste werden auf einem besonderen Verlust-
vortragskonto gebucht und sind nur mit künftigen 
Gewinnen zu verrechnen.
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Gesamtertrag des Solarkraftwerkes in kWh in einem 
bestimmten Kalenderjahr, multipliziert mit der für 
dieses Kalenderjahr gültigen Einspeisevergütung 
gem. EEG in Euro/kWh.

(13)	 Für das Solarkraftwerk müssen eine aussagekräf-
tige finanzmathematische Wirtschaftlichkeitsana-
lyse, einschließlich handelsrechtlicher Ertragspro-
gnose und Cashflow-Prognose (handelsrechtlicher 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor persönli-
cher Einkommensteuer zzgl. Abschreibungen [vgl. 
§ 275 HGB]), sowie die Basis-Cashflow-Ermittlung 
für die ergebnisabhängigen Vergütungsbestandtei-
le vorliegen. Die hierbei zugrunde zu legenden Para-
meter sind in Anlage 1 zusammengestellt. 

(14)	 Die Freigabe der liquiden Gesellschaftsmittel für 
Investitionszwecke unterliegt einer Mittelverwen-
dungskontrolle. Die Mittelfreigabe darf nur erfol-
gen, wenn die Mittelfreigabekriterien der Abs. 15 
bis 19 erfüllt sind.

(15)	 Die Mittelfreigabe setzt voraus, dass das Solarkraft-
werk alle Investitionskriterien gem. den Abs. 2 bis 13 
erfüllt oder bei Abweichung insoweit ein Beschluss 
der Gesellschafterversammlung mit qualifizierter 
Mehrheit von mindestens 75 % vorliegt und einem 
entsprechenden Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung der PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH 
& Co. KG nach § 6 Abs. 2 des dortigen Gesellschafts-
vertrages.

(16)	 Die Mittelfreigabe setzt voraus, dass alle Verträge, 
für die laut Investitionskriterien (Abs. 2 bis 13) ein 
Vertragsangebot vorliegen muss, entsprechend den 
Rahmenbedingungen der vorgelegten Vertragsan-
gebote auch tatsächlich abgeschlossen wurden.

(17)	 Die Mittelfreigabe setzt voraus, dass die jeweilige 
Zahlung gem. den Bedingungen des bezüglich der 
Errichtung des Solarkraftwerkes abzuschließenden 
GU-Vertrages (vgl. Abs. 9), gem. den Regelungen 
dieses Gesellschaftsvertrages oder aus einem ande-
ren nachvollziehbaren und schlüssigen Rechtsgrund 
fällig ist.

(18)	 Bei Kostenüberschreitungen darf die Freigabe der 
Mittel trotz festgestellter Nichteinhaltung erfol-
gen. Bei prozentualen Kostenüberschreitungen 
von mehr als 10 % hat die Mittelverwendungskon-
trolleurin die Geschäftsleitung bei Mittelfreigabe 
aufzufordern, die Gesellschafterversammlung von 
der Überschreitung innerhalb von sechs Monaten 
in Kenntnis zu setzen.

(19)	 Für die Mittelverwendungskontrolle sind im Übri-
gen der gesondert abzuschließende Mittelverwen-
dungskontrollvertrag gem. Anlage 2 zu diesem 
Vertrag und die dort niedergelegten Regelungen 
einschlägig.

(6)	 Für das Solarkraftwerk müssen ein unbedingtes 
Angebot zum Abschluss einer Allgefahren- und 
Erlösausfallversicherung und ein unbedingtes Ange-
bot zum Abschluss einer Betreiberhaftpflichtversi-
cherung vorliegen.

(7)	 Die baurechtliche Genehmigungsfähigkeit des 
Solarkraftwerkes muss durch eine entsprechende 
behördliche Genehmigung zum Beispiel im Wege 
des Bauvorbescheids verbindlich festgestellt sein. 
Sieht die einschlägige Landesbauordnung keine 
Genehmigungspflicht vor, so ist der Satzungsbe-
schluss über den das Solarkraftwerk ermöglichen-
den Bebauungsplan vorzulegen.

(8)	 Für den Erwerb/die Herstellung des Solarkraftwer-
kes muss eine Finanzierungszusage eines Finan-
zierungsinstitutes über ca. 70 % der kalkulierten 
Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten vorlie-
gen. Die Finanzierungszusage darf mit folgenden 
Vorbehalten versehen sein: Belegung des notwen-
digen Eigenkapitals durch den Erwerber/Bauherrn 
und Gremienvorbehalt.

(9)	 Für die Errichtung des Solarkraftwerkes muss ein 
unbedingtes Angebot auf Abschluss eines entspre-
chenden GU-Vertrages vorliegen, der alle Bau-, 
Planungs- und Projektierungsleistungen umfasst. 
Der GU-Vertrag muss einen verbindlichen Maximal-
preis für die Errichtung des Solarkraftwerkes festle-
gen und eine Malusregelung enthalten, die zulasten 
des GU einen Malus vorsieht, wenn das vertrags-
gegenständliche Solarkraftwerk nicht bis spätestens 
zum vereinbarten Fertigstellungstermin betriebs-
bereit im Sinne des EEG ist, in dem der GU-Ver-
trag abgeschlossen wird. Die Höhe des Malus muss 
mindestens dem Schaden entsprechen, der dadurch 
entsteht, dass der Gesellschaft die höhere Vorjah-
resstromeinspeisevergütung nach EEG verloren 
geht. Die Malusregelung kann mit einer Bonusre-
gelung für die frühzeitige Fertigstellung verbunden 
werden.

(10)	 Für das Solarkraftwerk müssen mindestens zwei 
Ertragsgutachten von anerkannten Sachverständi-
gen vorliegen, die beide die Performance Ratio des 
Solarkraftwerkes mit mindestens 75 % ansetzen.

(11)	 Die Nettoanschaffungs- und/oder -herstellungskos-
ten des Solarkraftwerkes gem. GU-Vertrag dürfen 
maximal dem 8,1-Fachen des gutachterlich beleg-
ten Gesamtertrages des Solarkraftwerkes in kWh, 
welcher für Zwecke dieser Rechnung jedoch maxi-
mal 980 kWh beträgt, multipliziert mit der jeweils 
aktuellen Einspeisevergütung gem. EEG in Euro/
kWh entsprechen. Einschlägig ist insoweit das nied-
rigere der zwei gem. Abs. 10 vorzulegenden Ertrags-
gutachten.

(12)	 „Tatsächlicher Jahresstromertrag“ im Sinne dieses 
Gesellschaftsvertrages meint den tatsächlichen 
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hig gewesenen Versammlung angegebenen Punk-
te beschlussfähig. Darauf ist in der Einberufung 
ausdrücklich hinzuweisen.

(6)	 Die Gesellschafterversammlung wird durch die 
Komplementärin geleitet.

(7)	 Über die Gesellschafterversammlung und die 
gefassten Beschlüsse ist durch die Komplementä-
rin eine Ergebnisniederschrift zu fertigen, die von 
der Komplementärin zu unterzeichnen und allen 
Gesellschaftern zuzuleiten ist. Die Ergebnisnieder-
schrift gilt als genehmigt, wenn der Komplemen-
tärin nicht binnen eines Monats nach Aufgabe der 
Niederschrift zur Post eine Protokollanfechtungs-
klage zugeht.

§ 8	 Gegenstand der Gesellschafterversammlung
Die Gesellschafterversammlung beschließt in allen Gesell-
schaftsangelegenheiten, soweit sie nicht ausschließlich 
die laufende Geschäftsführung betreffen.

§ 9 	 Gesellschafterbeschlüsse
(1)	 Entscheidungen in Angelegenheiten der Gesell-

schaft treffen die Gesellschafter durch Beschlüsse. 
Gesellschafterbeschlüsse werden in Gesellschafter-
versammlungen gefasst.

(2)	 Der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung 
bedarf es nicht, wenn die Komplementärin eine 
Beschlussfassung in schriftlicher Form verlangt. Die 
Aufforderung hierzu ist unter Mitteilung sämtlicher 
Beschlussgegenstände mit einem Beschlussvorschlag 
und dazugehörigen aussagefähigen Erläuterungen, 
der Beschreibung des Abstimmungsverfahrens sowie 
der Frist zur Stimmabgabe einschließlich des letz-
ten Abstimmungstages an die Gesellschafter zu rich-
ten. Die Frist zur Stimmabgabe muss mindestens 
drei Wochen, bei außerordentlichen Gesellschaf-
terversammlungen mindestens eine Woche betra-
gen. Berücksichtigt werden nur Stimmabgaben, die 
bis zum letzten Abstimmungstag bei der Gesellschaft 
eingegangen sind. Die Nichtbeantwortung der Auffor-
derung zur Stimmabgabe gilt ebenso wie verspätet 
eingegangene Stimmabgaben als Enthaltung.

(3)	 Die Komplementärin ist berechtigt, im Einzelfall und 
nach eigenem Ermessen im Umlaufverfahren die 
Frist zur Abgabe der Stimmen einmalig und ange-
messen, längstens bis zu sechs Wochen nach Ablauf 
der ersten Frist zur Stimmabgabe zu verlängern, 
um den fristgerechten Eingang weiterer Stimmab-
gaben zu ermöglichen. Voraussetzung ist, dass mit 
der ersten Ladung auf diese Möglichkeit hingewie-
sen wurde und die Fristverlängerung mit oder nach 
Ablauf der ersten Frist zur ersten Stimmabgabe den 
Gesellschaftern mitgeteilt wird.

(4)	 Beschlüsse im Umlaufverfahren sind mit Eingang 
der erforderlichen Stimmen bei der Gesellschaft 

§ 7	 Gesellschafterversammlung
(1)	 Die Einberufung von Gesellschafterversammlungen 

erfolgt durch die Komplementärin.
	 Die Einberufung erfolgt unter Bekanntgabe von 

Ort, Zeit und der Tagesordnung schriftlich an jeden 
Gesellschafter an seine zuletzt der Gesellschaft 
bekannt gegebene Anschrift mit einer Frist von 
mindestens zwei Wochen. Der Tag der Absendung 
des Briefes und der Tag der Versammlung werden 
bei der Fristberechnung nicht mitgerechnet.

(2)	 Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet 
jährlich nach Aufstellung des Abschlusses für das 
vorangegangene Geschäftsjahr, spätestens aber bis 
zum Ablauf des zehnten Monats des darauf folgen-
den laufenden Wirtschaftsjahres statt. Die Komple-
mentärin und die Mittelverwendungskontrolleu-
rin haben über das abgelaufene Geschäftsjahr zu 
berichten. 

(3)	 Außerordentliche Gesellschafterversammlungen 
sind außer in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen 
einzuberufen, wenn es im Interesse der Gesellschaf-
ter erforderlich ist. Die Einberufung einer außeror-
dentlichen Gesellschafterversammlung kann jeder 
Gesellschafter verlangen. Kommt die Komplemen-
tärin dem Einberufungsverlangen eines anderen 
Gesellschafters nicht binnen Wochenfrist nach, so 
ist der Gesellschafter berechtigt, selbst eine Gesell-
schafterversammlung einzuberufen.

	 Gesellschafterversammlungen können auch fern-
schriftlich oder per E-Mail einberufen werden. 
Diese Regelung gilt entsprechend für das Verlan-
gen, Beschlüsse auf die Tagesordnung einer ordent-
lichen oder außerordentlichen Gesellschafterver-
sammlung zu setzen.

	 Die Einberufungsfrist für eine außerordentliche 
Gesellschafterversammlung beträgt mindestens 
eine Woche, wobei der Tag der Absendung der 
Ladung und der Tag der Versammlung nicht mitge-
rechnet werden. Im Übrigen gelten die Bestimmun-
gen über die Einberufung der ordentlichen Gesell-
schafterversammlung entsprechend.

(4)	 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, 
wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, 
die mindestens 50 % der Stimmen der Gesellschaft 
im Sinne von § 9 Abs. 8 auf sich vereinigen.

(5)	 Ist eine ordnungsgemäß einberufene Gesellschaf-
terversammlung beschlussunfähig, so hat die 
Komplementärin innerhalb von zwei Wochen die 
Gesellschafterversammlung mit einer Frist von 
mindestens einer Woche erneut zur Beschlussfas-
sung über dieselben Tagesordnungspunkte einzu-
berufen. Die so einberufene Gesellschafterver-
sammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
anwesenden oder vertretenen Gesellschafter 
für alle in der Tagesordnung der beschlussunfä-
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schaftsfremden Zwecken ausübt und dadurch der 
Gesellschaft ein nicht unerheblicher Nachteil droht. 
Dies gilt nicht gegenüber der PI Pro·Investor Solar-
fonds 1 GmbH & Co. KG. 

(3)	 Alle Gesellschafter haben über vertrauliche Anga-
ben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Dritten gegen-
über Stillschweigen zu bewahren und nicht für sich 
selbst oder verbundene Personen/Unternehmen 
außerhalb der Gesellschaft zu nutzen. Andernfalls 
ist der betreffende Gesellschafter verpflichtet, den 
der Gesellschaft entstandenen Schaden zu erset-
zen.

§ 11	 Jahresabschluss
(1)	 Die Komplementärin ist gehalten, die Bilanz sowie 

die Gewinn-und-Verlust-Rechnung der Gesell-
schaft innerhalb von sechs Monaten nach Schluss 
des Geschäftsjahres aufzustellen und zu unter-
zeichnen. Für die Aufstellung der Bilanz sowie der 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung gelten die gesetzli-
chen Bestimmungen und die Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung. Der Jahresabschluss ist 
ungeachtet der gesetzlichen Bestimmungen nach 
den Grundsätzen aufzustellen, die eine mittelgroße 
Kapitalgesellschaft bei der Aufstellung zu beachten 
hat, soweit nicht die Gesellschaft verpflichtet ist, 
weiter gehende Anforderungen zu erfüllen. 

(2)	 Die Komplementärin hat die Aufstellung des 
Abschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer zu 
veranlassen mit der Maßgabe, dass im Rahmen 
der Aufstellung Prüfungshandlungen vorgenom-
men und Bericht erstattet wird. Die Gesellschafter-
versammlung kann beschließen, stattdessen den 
Jahresabschluss einem Wirtschaftsprüfer oder einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur vollumfängli-
chen Prüfung vorzulegen. Die Prüfung soll nach Art, 
Umfang und Berichterstattung der handelsrechtli-
chen Pflichtprüfung für mittelgroße Kapitalgesell-
schaften entsprechen, unabhängig von der Frage, 
ob die Gesellschaft die entsprechenden Merkmale 
erfüllt. Weiter gehende gesetzliche Anforderungen 
bleiben unberührt.

(3)	 Der Jahresabschluss, gegebenenfalls nebst Prüfungs-
vermerk oder Bescheinigung des Wirtschaftsprü-
fers oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ist 
allen Gesellschaftern zuzuleiten. Der Mittelverwen-
dungskontrolleurin ist der Prüfungsbericht bzw. 
der ihn ersetzende Bericht über die Aufstellung des 
Jahresabschlusses zu übermitteln.

(4)	 Die Komplementärin ist verpflichtet, die Bestel-
lung desselben Wirtschaftsprüfers oder derselben 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Aufstellung 
und/oder Prüfung des Jahresabschlusses herbeizu-
führen, der/die bzw. die für die Aufstellung und/

mit Ablauf des letzten, gegebenenfalls nach Abs. 3 
verlängerten Abstimmungstages gefasst. Gesell-
schafterbeschlüsse im Umlaufverfahren sind nur 
wirksam, wenn mindestens 50 % der Stimmen aller 
Gesellschafter an der Abstimmung teilnehmen 
(Beteiligungsquorum).

(5)	 Über die im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse 
hat die Komplementärin eine Niederschrift zu ferti-
gen und diese den Gesellschaftern zuzuleiten. Die 
Niederschrift gilt als genehmigt, wenn nicht binnen 
eines Monats nach Aufgabe der Niederschrift zur Post 
eine Protokollanfechtungsklage eingereicht wird.

(6)	 Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit das Gesetz 
oder der Gesellschaftsvertrag nicht eine andere 
Mehrheit vorsehen, mit der einfachen Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst.

(7)	 Beschlüsse, die eine Nachschusspflicht begrün-
den oder den Gegenstand der Gesellschaft ändern, 
bedürfen der Zustimmung aller Gesellschafter.

(8)	 Den Gesellschaftern stehen folgende Stimmrechte 
zu:

	 a) �der Komplementärin	 1 Stimme
	 b) �der PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG	

	 6 Stimmen
	 [c) �dem Modulhersteller 	 1 Stimme
(9)	 Die Anfechtung von Beschlüssen kann nur innerhalb 

einer Ausschlussfrist von einem Monat nach Zugang 
der Niederschrift durch Klage geltend gemacht 
werden. Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger 
Mangel als geheilt.

§ 10	Auskunfts- und Einsichtsrechte,  
Verschwiegenheitspflicht

(1)	 Die PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG 
kann in Angelegenheiten der Gesellschaft Auskunft 
von der Komplementärin und der Mittelverwen-
dungskontrolleurin verlangen. Die Komplementärin 
ist der Mittelverwendungskontrolleurin gegenüber 
auskunftspflichtig. Kommen die Mittelverwendungs-
kontrolleurin oder die Komplementärin einem zuläs-
sigen Auskunftsverlangen nicht binnen angemesse-
ner Frist nach, kann die PI Pro·Investor Solarfonds 
1 GmbH & Co. KG selbst oder auf ihre Kosten ein 
von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflich-
teter Sachverständiger (Rechtsanwalt, Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater) Einsichtnahme in die Bücher 
und Schriften der Gesellschaft nehmen. Den übri-
gen Kommanditisten stehen ausschließlich die 
Auskunfts- und Einsichtsrechte gem. Handelsge-
setzbuch zu.

(2)	 Die Komplementärin darf gegenüber einem Gesell-
schafter die Erteilung von Auskünften und die 
Einsichtnahme in die Bücher und Schriften der 
Gesellschaft verweigern, wenn zu befürchten ist, 
dass der Gesellschafter diese Rechte zu gesell-
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des § 6 Abs. 12 zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 
	 Für ihre Leistungen im Zusammenhang mit dem 

Rechnungswesen, dem laufenden Controlling, der 
Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Vorbe-
reitung der betrieblichen Steuererklärungen erhält 
die PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG eine 
Vergütung von 10.000,– Euro p. a. zzgl. der gesetzli-
chen Umsatzsteuer. 

	 Die vorstehenden Vergütungen erhöhen sich ab 
dem Geschäftsjahr 2012 von Geschäftsjahr zu 
Geschäftsjahr jeweils um 2 % bezogen auf die jewei-
lige Vorjahresvergütung. 

(5)	 Für die Prüfung der Mittelfreigabekriterien bezüg-
lich des von der Gesellschaft zu errichtenden Solar-
kraftwerkes erhält die Mittelverwendungskontrol-
leurin eine mit Fertigstellung des Solarkraftwerkes 
fällige einmalige Vergütung in Höhe von 0,14 % der 
im Jahresabschluss der Gesellschaft ausgewiesenen 
Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten dieses 
Solarkraftwerkes zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 
Die Mittelverwendungskontrolleurin kann Abschlags-
zahlungen nach Maßgabe der geplanten Anschaf-
fungs- und/oder Herstellungskosten verlangen.

(6)	 Für die laufende Mittelverwendungskontrolle in 
der Gesellschaft erhält die Mittelverwendungs-
kontrolleurin ab dem 1. Januar 2011 eine jeweils zu 
einem Viertel zum 31. März, 30. Juni, 30. Septem-
ber und 31. Dezember eines Jahres fällige jährliche 
Vergütung (pro rata temporis) in Höhe von 0,07 % 
der im Jahresabschluss der Gesellschaft ausge-
wiesenen Anschaffungs- und/oder Herstellungs-
kosten des Solarkraftwerkes zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Diese Vergütung erhöht sich ab dem 
Geschäftsjahr 2012 von Geschäftsjahr zu Geschäfts-
jahr jeweils um 2 % bezogen auf die Vergütung des 
jeweiligen Vorjahres.

(7)	 Für eine D&O-Versicherung wendet die Gesellschaft 
Versicherungsprämien gem. gesondertem Vertrag 
auf.

(8) 	 Neben den Anschaffungskosten wird die Gesell-
schaft Mittel im Zusammenhang mit der Errichtung 
und Inbetriebnahme aufwenden, deren Höhe noch 
nicht abschließend bestimmt werden kann. 

(9) 	 Daneben sind Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Beschaffung des Fremdkapitals bis zur Höhe 
von maximal 1 % der Kreditsumme vorgesehen. 

§ 13	Verteilung des Jahresergebnisses
(1)	 Die Komplementärin erhält den in § 14 definierten 

Vorausgewinn vorab zugewiesen.
(2)	 An einem laufenden Verlust ist die Komplementä-

rin nicht beteiligt. Verluste, die in der Liquidation 
entstehen, bekommt sie in dem Maße zugewiesen, 
in dem die folgende Jahresergebnisverteilung sie an 
einem Jahresgewinn beteiligen würde.

oder Prüfung des Abschlusses der PI Pro·Investor 
Solarfonds 1 GmbH & Co. KG bestimmt worden ist.

§ 12	Tätigkeitsvergütungen
(1)	 Die Gesellschaft wird zur Errichtung ihres Solarkraft-

werkes einen GU-Vertrag und zum Betrieb desselben 
unter anderem einen Pacht- oder Gestattungsver-
trag, einen Betriebsführungs- und Vollwartungsver-
trag, eine Allgefahrenversicherung und eine Betrei-
berhaftpflichtversicherung gem. den Vorgaben 
des § 6 abschließen. Die Gesellschaft schuldet den 
jeweiligen Vertragspartnern nach Vertragsschluss 
die in diesen Verträgen festgelegten Vergütungen, 
die bei Abschluss dieses Gesellschaftsvertrages nur 
kalkulatorisch bestimmbar sind.

(2)	 Für die Betriebsführung wird über die gem. Abs. 1 in 
gesondertem Vertrag zu vereinbarende Grundver-
gütung hinaus von der Gesellschaft eine erfolgsab-
hängige Vergütung an die Betriebsführungsgesell-
schaft bezahlt. 

	 Die Vergütung beträgt 25 % des positiven Differenz-
betrages zwischen dem tatsächlichen handelsrecht-
lichen Cashflow und dem gem. § 6 Abs. 13 prognosti-
zierten handelsrechtlichen Cashflow des jeweiligen 
Jahres. Die Vergütung entsteht jedoch nur dann, 
wenn der kumulierte tatsächliche Cashflow den 
kumulierten prognostizierten Cashflow nach § 6 
Abs. 13 nicht unterschreitet. Die Vergütung versteht 
sich zzgl. Umsatzsteuer und ist vier Wochen nach 
Verabschiedung des jeweiligen Jahresabschlusses 
der Gesellschaft zur Zahlung fällig.

(3)	 Auf Basis eines gesonderten Vertrages erhält die PI 
Pro·Investor GmbH & Co. KG eine erfolgsabhängige 
Initiatorenvergütung. Diese Vergütung entspricht in 
jedem Wirtschaftsjahr der Höhe nach der erfolgs-
abhängigen Vergütung, die die Betriebsführungsge-
sellschaften in der Gesellschaft gem. § 12 Abs. 2 für 
das jeweilige Geschäftsjahr in summa zugewiesen 
bekommen. Hinzu kommen 2,5 % aus dem handels-
rechtlichen Cashflow der Gesellschaft für das abge-
schlossene Wirtschaftsjahr, maximal jedoch 2,5 % 
aus dem gem. § 6 Abs. 13 prognostizierten Cashflow 
der Gesellschaft.

(4)	 Die Gesellschaft schließt mit der PI Pro·Investor 
Solarfonds 1 GmbH & Co. KG einen Vertrag über die 
Erbringung von Managementleistungen im Zusam-
menhang mit der technischen Betriebsführung 
sowie dem laufenden Rechnungswesen der Projekt-
gesellschaft ab. 

	 Diese erhält für die technischen Beratungsdienst-
leistungen ab dem 1. Januar 2010 eine jeweils zu 
einem Viertel zum 31. März, 30. Juni, 30. Septem-
ber und 31. Dezember eines Jahres fällige jährli-
che Vergütung in Höhe von 0,5 % des tatsächlichen 
Jahresstromertrages des Solarkraftwerkes im Sinne 
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Unterbeteiligung, den Abschluss eines Treuhand-
vertrages hinsichtlich des Gesellschaftsanteils oder 
andere schuldrechtliche Rechtsgeschäfte, durch die 
Rechte an dem Gesellschaftsanteil in vergleichbarer 
Weise begründet werden.

(3)	 Die Gesellschafterversammlung erteilt schon 
heute ihre Zustimmung zu allen Verfügungen, die 
den Erwerb von Gesellschaftsanteilen durch die 
PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG zum 
Gegenstand haben.

§ 17	 Erbfolge
(1)	 Im Falle des Todes eines Gesellschafters wird die 

Gesellschaft von den verbleibenden Gesellschaf-
tern mit den nachrückenden Erben des verstorbe-
nen Gesellschafters fortgesetzt. Die Erben haben 
sich durch Vorlage eines notariellen Testaments 
oder eines Erbscheines jeweils im Original oder in 
beglaubigter Kopie zu legitimieren.

(2)	 Rücken mehrere Erben, die bislang noch nicht an 
der Gesellschaft beteiligt waren, in die Gesell-
schafterstellung des Erblassers ein, so können sie 
die aus der Beteiligung des Erblassers resultieren-
den Stimm- und sonstigen Gesellschafterrechte 
nur einheitlich durch einen gemeinsamen Vertre-
ter ausüben. Die Erben sind verpflichtet, unverzüg-
lich einen solchen gemeinsamen Vertreter gegen-
über der Gesellschaft zu benennen. Gemeinsamer 
Vertreter kann nur ein Gesellschafter/Erbe oder ein 
kraft Gesetzes zur Verschwiegenheit verpflichtetes 
Mitglied der rechts-, wirtschafts- oder steuerbera-
tenden Berufe sein.

(3)	 Solange die Erben sich nicht gem. Abs. 1 legiti-
miert haben und/oder ein gemeinsamer Vertreter 
gem. Abs. 2 nicht bestellt ist, ruhen die Gesellschaf-
terrechte der Erben mit Ausnahme des Rechts auf 
Gewinn- und Verlustbeteiligung und auf Ausübung 
des Stimmrechtes, soweit Beschlussfassungen die 
Änderung oder Ergänzung des Gesellschaftsvertra-
ges zum Gegenstand haben.

§ 18	Dauer der Gesellschaft
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

§ 19	Kündigung und Ausscheiden aus der Gesellschaft 
aus wichtigem Grund

(1)	 Die ordentliche Kündigung des Gesellschaftsver-
trages ist ausgeschlossen. Das Recht zur fristlosen 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

	 Durch die Kündigung eines Gesellschafters wird 
die Gesellschaft nicht aufgelöst, vielmehr scheidet 
der kündigende Gesellschafter aus der Gesellschaft 
aus.

(2)	 Wird ein Gesellschafter zahlungsunfähig, wird 
über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröff-

(3)	 Ein nach Verbuchung der Vorausgewinne verblei-
bender Gewinn oder Verlust wird im Verhältnis der 
Kapitalkonten I zum 31. Dezember des jeweiligen 
Wirtschaftsjahres auf alle Kommanditisten verteilt.

(4)	 Die Verluste der ersten beiden Wirtschaftsjah-
re werden allerdings so verteilt, dass am Ende des 
zweiten Wirtschaftsjahres die kumulierten Verlus-
te beider Wirtschaftsjahre in dem Verhältnis auf die 
Kommanditisten verteilt sein müssen, wie es dem 
Stand der Kapitalkonten I zum Ende des zweiten 
Wirtschaftsjahres entspricht.

§ 14	Vorausgewinn
Die Komplementärin erhält ab dem Geschäftsjahr 2010 
jährlich 6.000,– Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatz-
steuer pro rata temporis für die Übernahme der persön-
lichen Haftung. Dieser Vorausgewinn erhöht sich ab dem 
Geschäftsjahr 2012 von Geschäftsjahr zu Geschäfts-
jahr jeweils um 2 % bezogen auf den Vorausgewinn des 
jeweiligen Vorjahres. Der Vorausgewinn ist vorrangig 
und unabhängig davon, ob die Gesellschaft im konkre-
ten Wirtschaftsjahr einen Gewinn oder Verlust erwirt-
schaftet hat.

§ 15	Entnahmen
(1)	 Über die Entnahmen entscheidet die Gesellschaf-

terversammlung.
(2)	 Die aus dem Betrieb von Solarkraftwerken erziel-

te Liquidität ist nach Bildung einer angemesse-
nen Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer 
ordnungsgemäßen Geschäftsführung an die Gesell-
schafter auszuzahlen, soweit sie nicht für die Erfül-
lung von Zahlungsverpflichtungen benötigt wird.

(3)	 Soweit Liquiditätsüberschüsse entnommen wer
den, welche den kumulierten handelsrechtlichen 
Jahresergebnissen entsprechen, werden diese in 
dem Verhältnis ausgekehrt, wie es der Gewinnver-
teilung gem. § 13 entspricht. Die Entnahme erfolgt 
unabhängig von der steuerlichen Behandlung 
der Entnahme auf Ebene des Gesellschafters und 
berücksichtigt auch die Vorausgewinnzuweisun-
gen des § 14 individuell berechnet für jeden Gesell-
schafter. 

(4)	 Von ihrem Vorausgewinn gem. § 14 darf die Komple-
mentärin monatlich 1/12 im Voraus entnehmen.

(5)	 In Höhe der Auszahlungen liquider Überschüsse, die 
keinem handelsrechtlichen Gewinn entsprechen, 
gilt eine Kommanditeinlage als herabgesetzt.

§ 16 	Verfügungen über Gesellschaftsanteile
(1)	 Jede Verfügung über Gesellschaftsanteile bedarf zu 

ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Gesellschaf-
terversammlung.

(2)	 Abs. 1 gilt insbesondere auch für die Verpfändung 
des Gesellschaftsanteils, die Einräumung einer 
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durch das Ausscheiden des Gesellschafters beding-
ten Kosten und Abgaben sind in Abzug zu bringen. 
Ein Geschäftswert wird nicht angesetzt. Das Ergeb-
nis schwebender Geschäfte wird nicht berücksich-
tigt. Der Abfindungsbetrag wird von dem für die 
Gesellschaft tätigen Steuerberater gem. § 317 BGB 
auf den Tag des Ausscheidens ermittelt, wobei, falls 
zwischen der Gesellschaft und dem ausscheidenden 
Gesellschafter keine Einstimmigkeit über das Ausei-
nandersetzungsguthaben erzielt werden kann, das 
Auseinandersetzungsguthaben des ausscheidenden 
Gesellschafters durch das Gutachten eines ande-
ren Wirtschaftsprüfers als Schiedsgutachter nach 
billigem Ermessen festzustellen ist. Die Entschei-
dung des Schiedsgutachters ist für die Gesellschaft 
und den ausscheidenden Gesellschafter verbind-
lich. Können die Parteien sich nicht auf einen Wirt-
schaftsprüfer einigen, hat auf den Antrag einer der 
Parteien die Wirtschaftsprüferkammer einen Wirt-
schaftsprüfer zu benennen. Die Kosten des Gutach-
tens tragen die Parteien unter entsprechender 
Anwendung des § 91 Abs. 1 ZPO. Über die Kosten-
tragung entscheidet der Schiedsgutachter.

(4)	 Das Abfindungsguthaben ist in drei Jahresraten zur 
Zahlung fällig. Die erste Rate ist einen Monat nach 
Wirksamwerden des Ausscheidens zur Zahlung 
fällig, die weiteren Raten ein bzw. zwei Jahre nach 
diesem Termin. Der noch nicht ausbezahlte Teil des 
Abfindungsguthabens ist nach Fälligkeit der ersten 
Rate zugunsten des ausscheidenden Gesellschaf-
ters mit 4 % p. a. zu verzinsen. Die Gesellschaft hat 
das Recht, die Zahlungen nach ihrem Belieben auch 
vor den Fälligkeitszeitpunkten ganz oder teilweise 
zu bewirken.

(5)	 Einen sich zulasten des ausscheidenden Gesell-
schafters ergebenden Negativsaldo muss dieser der 
Gesellschaft bis zum Höchstbetrag seiner gezeich-
neten Kommanditeinlage binnen vier Wochen nach 
Anforderung durch die Komplementärin einzahlen. 
Zahlt er innerhalb dieser Frist nicht, hat er den fälli-
gen Betrag ab dem Fälligkeitszeitpunkt mit 5 % p. a. 
über dem Basiszins der Europäischen Zentralbank 
(EZB) zu verzinsen.

(6)	 Sicherheitsleistung für die Zahlung des Abfindungs-
guthabens kann der ausscheidende Gesellschafter 
nicht verlangen.

§ 21	Liquidation
(1)	 Zur Liquidatorin ist die Komplementärin zu bestel-

len.
(2)	 Über eine Liquidationsvergütung beschließt die 

Gesellschafterversammlung. Die Vergütung gem. 
§ 14 ist insoweit jedoch die Mindestvergütung.

(3)	 Die Liquidation der Gesellschaft vollzieht sich gem. 
den Abs. 4 bis 8.

net oder dessen Eröffnung mangels Masse abge-
lehnt, so scheidet der betreffende Gesellschafter 
mit sofortiger Wirkung aus der Gesellschaft – auch 
wenn diese bereits ihre Auflösung beschlossen hat 
– aus, ohne dass es eines Gesellschafterbeschlusses 
oder der gerichtlichen Klage bedarf. 

(3)	 Wird gegen einen Gesellschafter oder sein Vermö-
gen eine Maßnahme der Zwangsvollstreckung aus 
einem nicht nur vorläufig vollstreckbaren Titel in 
seinen Gesellschaftsanteil eingeleitet, so scheidet 
der betreffende Gesellschafter nach Ablauf von 
acht Wochen, gerechnet vom Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Zwangsvollstreckung an, aus der 
Gesellschaft – auch wenn diese bereits ihre Auflö-
sung beschlossen hat – aus, wenn nicht die Zwangs-
vollstreckungsmaßnahme innerhalb dieser Frist 
aufgehoben wird.

(4)	 Ein Gesellschafter, der Klage auf Auflösung der 
Gesellschaft erhebt, scheidet mit Rechtsanhängig-
keit der Klage aus der Gesellschaft aus, die auch in 
diesem Falle von den verbleibenden Gesellschaf-
tern fortgesetzt wird.

(5)	 Ein Gesellschafter kann aus der Gesellschaft ausge-
schlossen werden, wenn in seiner Person ein wich-
tiger Grund gem. § 133 Abs. 1 und 2 HGB gegeben 
ist. Der ausscheidende Gesellschafter hat bei der 
Beschlussfassung kein Stimmrecht.

(6)	 Der aufgrund Kündigung oder Ausschluss ausschei-
dende Gesellschafter erhält eine Abfindung gem. 
§ 20.

(7)	 Scheidet die Komplementärin aus, so ist unverzüg-
lich eine Gesellschafterversammlung einzuberufen, 
die eine oder mehrere neue persönlich haftende 
Gesellschafter wählt. 

§ 20	Abfindung, Anteilsbewertung, Auszahlung
(1)	 Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft 

aus, erhält er für seine Beteiligung am Gesell-
schaftsvermögen eine Abfindung in Geld. Die Abfin-
dung errechnet sich bei Ausscheiden aufgrund der 
Regelungen in § 19 Abs. 2 bis 5 oder aufgrund eines 
vom ausscheidenden Gesellschafter zu vertreten-
den Kündigungsgrundes nach Abs. 2, in allen ande-
ren Fällen gem. Abs. 3.

(2)	 Der Gesellschafter erhält ein Abfindungsguthaben 
in Höhe des Buchwertes seiner Beteiligung nach 
dem Stande vom 31. Dezember des dem Ausschei-
den vorangehenden Kalenderjahres, jeweils abzüg-
lich zwischenzeitlicher Entnahmen, zzgl. des antei-
ligen Gewinnes und abzüglich eines etwaigen 
anteiligen Verlustes. Die durch das Ausscheiden des 
Gesellschafters bedingten Kosten und Abgaben sind 
in Abzug zu bringen. 

(3)	 Der Gesellschafter erhält ein Abfindungsguthaben 
in Höhe des Verkehrswertes seiner Beteiligung. Die 



Mustergesellschaftsvertrag 149

§ 24	Erfüllungsort
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus diesem 
Vertrag oder aufgrund dieses Vertrages ergebenden 
Ansprüche ist – soweit gesetzlich zulässig – Nürnberg.

§ 25	Schiedsgericht
Über alle Streitigkeiten über das Zustandekommen und 
den Inhalt dieses Vertrages zwischen den Gesellschaf-
tern und der Gesellschaft und einzelnen oder mehre-
ren Gesellschaftern entscheidet unter Ausschluss des 
ordentlichen Rechtsweges ausschließlich ein Schiedsge-
richt nach Maßgabe des heute gesondert abgeschlosse-
nen Schiedsvertrages.

§ 26	Schlussbestimmungen
(1)	 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen 

dieses Vertrages sowie alle das Gesellschaftsver-
hältnis betreffenden Vereinbarungen der Gesell-
schafter untereinander und mit der Gesellschaft 
bedürfen der Schriftform, soweit nicht kraft zwin-
genden Gesetzes eine strengere Form vorgeschrie-
ben ist. Auf das Schriftformerfordernis kann nur 
schriftlich verzichtet werden.

(2)	 Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine 
künftig in ihm aufgenommene Bestimmung ganz 
oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht 
durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit 
oder Durchführbarkeit später verlieren, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen des Vertrages nicht berührt. Das Gleiche gilt, 
soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag 
eine Regelungslücke enthält.

(3)	 Anstelle der unwirksamen oder undurchführba-
ren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke 
soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit 
rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die 
Gesellschafter gewollt haben oder nach dem Sinn 
und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, 
sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei 
der späteren Aufnahme einer Bestimmung den 
Punkt bedacht hätten.

Ort, Datum

Komplementärin

PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG 
vertreten durch die PI Fondsverwaltungs GmbH

(4)	 Gegenstände, die ein Gesellschafter der Gesellschaft 
zur Benutzung überlassen hat, sind ihm zurückzuge-
ben. Für einen durch Zufall in Abgang gekommenen 
oder verschlechterten Gegenstand kann er nicht 
Ersatz verlangen.

(5)	 Aus dem Gesellschaftsvermögen sind sodann die 
Gesellschaftsschulden zu begleichen; vgl. § 733 
Abs. 1 BGB.

(6)	 Aus dem nach der Begleichung der Schulden übrig 
bleibenden Gesellschaftsvermögen sind zunächst 
die noch nicht zurückbezahlten Kommanditeinla-
gen der Gesellschafter zurückzuerstatten. 

(7)	 Zur Begleichung der Schulden und zur Rückerstat-
tung der Einlagen ist das Gesellschaftsvermögen, 
soweit erforderlich, in Geld umzusetzen.

(8)	 Verbleibt nach der Begleichung der Gesellschafts-
schulden und nach der Rückerstattung der Einlagen 
ein Überschuss, so gebührt er den Gesellschaftern 
nach Maßgabe der §§ 13 und 14 des Gesellschafts-
vertrages.

§ 22	Wettbewerbsverbot
Die Gesellschafter einschließlich der Komplementärin 
unterliegen keinem Wettbewerbsverbot.

§ 23	Gesellschaftsinterne Kommunikation
(1)	 Die Komplementärin und die Mittelverwendungs-

kontrolleurin stellen den Gesellschaftern die nach 
diesem Vertrag geschuldeten Berichte, Informatio-
nen, Daten und Anfragen grundsätzlich im Wege 
moderner datenträger- oder computergestützter 
E-Kommunikation zur Verfügung.

(2)	 Jeder Gesellschafter kann darauf bestehen, dass die 
an ihn zu versendenden Berichte, Informationen, 
Daten und Anfragen ihm in gedruckter Form zuge-
hen müssen. Dieser Wunsch ist der Komplementä-
rin schriftlich mitzuteilen.

(3)	 Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, die Komple-
mentärin über jede Änderung seiner ladungsfähi-
gen Anschrift unverzüglich zu informieren.
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Anlage 1

Zusammenstellung der Parameter  
zur Ermittlung der Cashflow-Prognose  
als Gewinnschwelle nach § 6 Abs. 13 

Parameter für die Ermittlung der Gewinnteilungsschwelle des Kraftwerkes Kalkulation PI Basis für Gewinnbeteiligung

Spezifischer Stromertrag kWh/kWp p. a. 980 kWh/kWp (Prognose)

Gestehungsfaktor 8,1-fach

Gestehungspreis je kWp maximal (rund) 2.257,– EUR

Annahme Degradation (Leistungsminderungs) p. a. 0,8 % ab 2012

Annahme Fremdkapitalzins p. a. 5,5 %

Finanzierungsquote in % der echten Anlageinvestition 30 % Eigenkapital/70 % Fremdkapital

Annahme Veräußerungserlös 226,– EUR/kWp

Annahme Guthabenzins Liquidität

1 % bis 2013

1,5 % bis 2015

2 % ab 2016

Annahme Pachtaufwand in % der Stromerlöse 2,5 % der Stromerlöse
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5.	 Wird das Solarkraftwerk oder anderes Anlagever-
mögen der Projektgesellschaft verkauft, so hat die 
Projektgesellschaft vertraglich sicherzustellen, dass 
eine schuldbefreiende Zahlung nur durch Leistung 
an das Mittelverwendungskonto oder an das das 
Solarkraftwerk finanzierende Kreditinstitut möglich 
ist.

6.	 Die Mittelverwendungskontrolleurin ist nur für 
die auf das Mittelverwendungskonto eingehenden 
Einlagen, Gesellschafterdarlehen, Fremdmittel und 
Erlöse, und ausschließlich gem. den Bestimmungen 
dieses Vertrages, mitverantwortlich.

7. 	 Die Mittelverwendungskontrolleurin wird Dritten 
für Finanzierungszwecke schriftliche Bestätigungen 
über die zur Verfügung stehenden Mittel erteilen.

§ 2 	O bliegenheiten der Projektgesellschaft
1.	 Die Projektgesellschaft wird die Mittelverwen-

dungskontrolleurin jederzeit umfassend über sämt-
liche Geschäftsvorfälle informieren und ihr Einsicht 
in sämtliche Gesellschaftsunterlagen gewähren.

2.	 Die Mittelverwendungskontrolleurin hat das Recht, 
an Besprechungen, die das Solarkraftwerk der 
Projektgesellschaft betreffen, teilzunehmen.

3.	 Anfragen zur Mittelfreigabe wird die Projektge-
sellschaft umfassend vorbereiten, also insbeson-
dere mit aussagekräftigen Nachweisen versehen 
und unter Wahrung einer angemessenen Prüfungs-
pflicht der Mittelverwendungskontrolleurin zulei-
ten.

§ 3 	 Aufgaben der Mittelverwendungskontrolleurin
1.	 Der Mittelverwendungskontrolleurin fällt die Aufga-

be zu,
	 a) �die von der geschäftsführenden Gesellschafte-

rin der Projektgesellschaft im Hinblick auf die 
Anschaffung/Herstellung oder den Verkauf des 
Solarkraftwerkes eingegangenen Rechtsgeschäf-
te auf ihre Schlüssigkeit und Plausibilität zu über-
prüfen;

	 b) �die laufenden Einnahmen und Ausgaben der 
Projektgesellschaft nachträglich auf Schlüssigkeit 
und Plausibilität zu überprüfen;

	 c) �die auf dem Mittelverwendungskonto sich befin-
denden Einlagen, Gesellschafterdarlehen, Fremd-
mittel und Erlöse nach Maßgabe dieses Vertrages 
zu verwalten und freizugeben. Für nicht auf das 
Mittelverwendungskonto eingehende Fremd-
mittel und Erlöse trifft die Mittelverwendungs-
kontrolleurin nur die Pflicht einer nachträglichen 
Überprüfung.

2.	 Die Mittelverwendungskontrolleurin prüft die von 
der Geschäftsleitung der Projektgesellschaft vor 
Beginn des Anschaffungs-/Herstellungsprozesses  
zu übergebenden Verträge, Kalkulationen und 

Anlage 2 
Mittelverwendungskontrollvertrag

zwischen der

PI Pro·Investor 1 
Solarkraftwerk [Standort] GmbH & Co. KG 
(nachfolgend „Projektgesellschaft“ genannt)

und der

c3 fonds.concept Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
(nachstehend „Mittelverwendungskontrolleurin“ genannt) 

Präambel
Dieser Vertrag hat die Abwicklung von Zahlungen in 
Zusammenhang mit der Anschaffung/Herstellung und 
dem Verkauf eines Solarkraftwerkes sowie die Über-
prüfung der laufenden Mittelflüsse in der Projektgesell-
schaft zum Gegenstand.
Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien Folgen-
des:

§ 1 	 Mittelverwendungskonto
1. 	 Die Mittelverwendungskontrolleurin eröffnet 

zusammen mit der geschäftsführenden Gesellschaf-
terin der Projektgesellschaft ein gesondert von den 
übrigen Zahlungsvorgängen der Gesellschaft zu 
führendes „Und“-Konto der Projektgesellschaft.

2.	 Dem Mittelverwendungskonto sind die Einlagen, 
Gesellschafterdarlehen, die Fremdmittel und die 
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen gem. 
den Abs. 3 bis 5 gutzuschreiben.

3.	 Sämtliche Mittel, die der Projektgesellschaft als 
Einlagen oder Gesellschafterdarlehen von der PI 
Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG zufließen, 
dürfen ausschließlich dem Mittelverwendungskon-
to gutgeschrieben werden. Um dies sicherzustellen, 
unterwirft sich auch die PI Pro·Investor Solarfonds 1 
GmbH & Co. KG insoweit der Mittelverwendungskon-
trolle nach diesem Vertrag. Satz 1 gilt nicht, wenn es 
sich um Gesellschafterdarlehen aus Mitteln handelt, 
die die Geschäftsführung der PI Pro·Investor Solar-
fonds 1 GmbH & Co. KG gem. § 6 Abs. 19 ihres Gesell-
schaftsvertrages zur freien Verfügung hatte.

4.	 Die Projektgesellschaft hat dafür zu sorgen, dass 
alle zur Finanzierung der Investitionstätigkeit aufge-
nommenen Fremdmittel auf das Mittelverwen-
dungskonto ausbezahlt werden. Verlangt das finan-
zierende Kreditinstitut, Zahlungen an Drittgläubiger 
oder den Käufer direkt leisten zu dürfen, hat die 
Projektgesellschaft dieses Verlangen der Mittelver-
wendungskontrolleurin in schriftlicher Form nach-
zuweisen; die Verpflichtung gem. Satz 1 entfällt 
dann insoweit.
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ten Sachverständigen vorbehalten, welche durch 
die Projektgesellschaft gegebenenfalls gesondert 
zu beauftragen sind. Die Mittelverwendungskont-
rolleurin wird die Sachverhalte auch nicht auf ihre 
strafrechtliche Relevanz überprüfen.

8.	 Hinsichtlich der Kosten zur Deckung des laufen-
den Geschäftsbetriebs und der laufenden Einnah-
men obliegt der Mittelverwendungskontrolleurin 
keine Mittelverwendungskontrolle im Sinne der 
Abs. 2 bis 7. Die laufenden Einnahmen und Ausga-
ben hat sie lediglich jährlich nachträglich auf Plau-
sibilität mit den jeweils zugrunde liegenden Verträ-
gen zu prüfen. Weitere Prüfungspflichten obliegen 
der Mittelverwendungskontrolleurin diesbezüglich 
nicht.

9.	 Die Mittelverwendungskontrolleurin ist berechtigt, 
sich zur Ausführung der ihr übertragenen Aufga-
ben geeigneter qualifizierter Erfüllungsgehilfen zu 
bedienen.

§ 4 	 Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin,  
Schadensersatz

1.	 Die Mittelverwendungskontrolleurin ist nicht 
verantwortlich für die Übereinstimmung des Emis-
sionsprospektes mit den tatsächlichen Gegeben-
heiten. Hierfür sind ausschließlich die PI Pro·In-
vestor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG und ihre 
jeweilige Geschäftsführung als Prospektherausge-
berin verantwortlich. Die Projektgesellschaft und 
die PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG 
erkennen an, dass die Mittelverwendungskontrol-
leurin weder zu einer solchen Prüfung verpflichtet 
war, noch dass daraus Ansprüche gleich welcher Art 
gegen die Mittelverwendungskontrolleurin abgelei-
tet werden können.

2.	 Die Mittelverwendungskontrolleurin haftet nicht 
für die Einhaltung der prospektierten Kosten und 
Aufwendungen durch die Projektgesellschaft. 

3.	 Die Parteien vereinbaren, dass – soweit gesetz-
lich zulässig – Schadensersatzansprüche gegen die 
Mittelverwendungskontrolleurin grundsätzlich drei 
Jahre nach ihrer Entstehung verjähren, es sei denn, 
das Gesetz sieht eine kürzere Verjährungsfrist vor.

4.	 Die Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin 
ist – außer in Fällen des Vorsatzes und grober Fahr-
lässigkeit – auf 1 Mio. Euro pro Fall begrenzt.

	 Dies gilt nicht für Pflichtverletzungen, die eine 
Haftung wegen Schäden an Leben, Körper oder 
Gesundheit begründen, oder für Schäden aus der 
Verletzung von Kardinalpflichten.

5. 	 Folgende Maßnahmen gehören nicht zu den Aufga-
ben der Mittelverwendungskontrolleurin und 
wurden bzw. werden von ihr demgemäß nicht 
durchgeführt, soweit in diesem Vertrag nichts ande-
res geregelt ist:

Finanzierungspläne anhand der Mittelfreigabekrite-
rien gem. § 6 Abs. 15 des Gesellschaftsvertrages der 
Projektgesellschaft auf Schlüssigkeit.

3.	 Fällt die Überprüfung gem. Abs. 2 positiv aus, so hat 
die Mittelverwendungskontrolleurin die auf dem 
Mittelverwendungskonto befindlichen Gelder zur 
Erfüllung der sich aus den vorgelegten Verträgen 
ergebenden Verpflichtungen freizugeben. Die Frei-
gabe erfolgt gem. den über die Zahlung getroffenen 
vertraglichen Vereinbarungen.

4. 	 Die Mittelverwendungskontrolleurin kann nach 
pflichtgemäßem Ermessen fällige Beträge für das 
Solarkraftwerk auch dann auszahlen, wenn für die 
fälligen Beträge ein oder mehrere Nachweise nach 
diesem Vertrag noch nicht vorliegen, jedoch laut 
schriftlicher Bestätigung der Projektgesellschaft in 
Kürze zu erwarten sind bzw. der Projektgesellschaft 
und der Mittelverwendungskontrolleurin keine 
Erkenntnisse bekannt sind, dass die Verbindlich-
keit zweifelhaft wäre, und die Auszahlung erforder-
lich ist und/oder dazu dient, nachhaltige finanzielle 
Schäden von der Projektgesellschaft und/oder ihren 
Gesellschaftern abzuwenden. Der Mittelverwen-
dungskontrolleurin ist vor Auszahlung eine schrift-
liche Erklärung der Projektgesellschaft vorzulegen, 
die den Eintritt entscheidungsrelevanter Tatsachen 
im Sinne dieses Absatzes darlegt. Diese Erklärung ist 
von der Mittelverwendungskontrolleurin auf Plausi-
bilität zu prüfen.

5.	 Sollen auf dem Mittelverwendungskonto befind-
liche Gelder zu anderen Zwecken als zur Anschaf-
fung/Herstellung eines Solarkraftwerkes verwendet 
werden, so ist der Mittelverwendungskontrolleu-
rin der zugrunde liegende Gesellschafterbeschluss 
vorzulegen, wenn sich die Zahlungsverpflichtung der 
Gesellschaft nicht schon aus dem Gesellschaftsver-
trag der Projektgesellschaft ergibt oder die Zahlung 
zu einem dort genannten Zweck erfolgt. Eine Mittel-
freigabe erfolgt dann auf der Basis dieses Beschlus-
ses in beschlossener Höhe und zur Realisierung des 
beschlossenen Vorhabens.

6.	 Ungeachtet der vorstehenden Absätze ist die Mittel-
verwendungskontrolleurin zur Freigabe von Mitteln 
aus der Liquiditätsreserve bis zur Höhe von 2 % des 
Kommanditkapitals der Gesellschaft berechtigt. 

7.	 Die Prüfungstätigkeit der Mittelverwendungskon-
trolleurin im Rahmen der Mittelverwendungskon-
trolle beschränkt sich auf Plausibilitäts- und Stich-
probenprüfungen. Belege sind nicht hinsichtlich 
der materiellen Richtigkeit, sondern nur auf offen-
sichtliche Unrichtigkeiten bzw. gem. § 6 des Gesell-
schaftsvertrages der Projektgesellschaft zu über-
prüfen. Eine Prüfung von branchenspezifischen 
Kriterien ist nicht Gegenstand der Prüfung durch 
die Mittelverwendungskontrolleurin, sondern drit-
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3. 	 Kündigungen bedürfen grundsätzlich der Schrift-
form, die auch als gewahrt gilt, wenn eine Kündi-
gung per Telefax erklärt wird. Sobald einer Vertrags-
partei die Kündigung einer anderen Vertragspartei 
zugegangen ist, ist sie verpflichtet, dies unverzüg-
lich der dritten Vertragspartei mitzuteilen.

§ 7 	 Übergabe der Unterlagen
Die Mittelverwendungskontrolleurin hat im Falle der 
Beendigung dieses Vertrages, unverzüglich die noch von 
ihr verwalteten Mittel an einen von der Projektgesell-
schaft – mit Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung der PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG 
– benannten Dritten zu übertragen und alle für die Fort-
führung der Mittelverwendungskontrolle erforderlichen 
Unterlagen zu übergeben.

§ 8 	 Schlussbestimmungen
1.	 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
2.	 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
3.	 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages 

unwirksam sein oder werden oder Vertragslücken 
vorliegen, so wird – soweit gesetzlich zulässig – 
dadurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen 
nicht berührt.

4.	 Die Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle der 
unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung 
einer Regelungslücke eine angemessene Regelung 
zu vereinbaren, die in gesetzlich zulässiger Weise 
dem von den Vertragsparteien Gewollten sowie 
dem Vertrag im Übrigen in tatsächlicher, rechtli-
cher und wirtschaftlicher Hinsicht möglichst nahe 
kommt.

5.	 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkei-
ten aus diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zuläs-
sig, Nürnberg.

Ort, Datum

PI Pro·Investor 1 Solarkraftwerk (Standort)
GmbH & Co. KG
gez. [Geschäftsführer]

c3 fonds.concept Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
gez. Volkhard Neumann

	 a) �die Prüfung des Prospektmaterials
	 b) �die Prüfung der Durchführbarkeit der Investition
	 c) �die Prüfung der Rentabilität der Beteiligung
	 d) �die Überprüfung der Geschäftsführung
	 e) �die steuerliche Beratung der Projektgesellschaft
	 f) �eine Mittelverwendungskontrolle bezüglich der 

Kosten zur Deckung des laufenden Geschäftsbe-
triebes.

§ 5 	 Vergütung der Mittelverwendungskontrolleurin
1.	 Für die Prüfung der Mittelfreigabekriterien bezüg-

lich des von der Projektgesellschaft zu errichtenden 
Solarkraftwerks erhält die Mittelverwendungskon-
trolleurin eine mit Fertigstellung des Solarkraft-
werkes fällige einmalige Vergütung in Höhe von 
0,14 % der im Jahresabschluss der Projektgesell-
schaft ausgewiesenen Anschaffungs- und/oder 
Herstellungskosten dieses Solarkraftwerks zzgl. 
der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Mittelverwen-
dungskontrolleurin kann Abschlagszahlungen nach 
Maßgabe der geplanten Anschaffungs- und/oder 
Herstellungskosten verlangen.

2.	 Für die laufende Mittelverwendungskontrolle in der 
Projektgesellschaft erhält die Mittelverwendungs-
kontrolleurin ab dem 1. Januar 2011 eine jeweils zu 
einem Viertel zum 31. März, 30. Juni, 30. Septem-
ber und 31. Dezember eines Jahres fällige jährliche 
Vergütung (pro rata temporis) in Höhe von 0,07 % 
der im Jahresabschluss der Projektgesellschaft 
ausgewiesenen Anschaffungs- und/oder Herstel-
lungskosten des gesellschaftseigenen Solarkraft-
werks zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die 
Mittelverwendungskontrolleurin kann Abschlags-
zahlungen nach Maßgabe der geplanten Anschaf-
fungs- und/oder Herstellungskosten bzw. nach 
Maßgabe der betriebswirtschaftlichen Auswertun-
gen verlangen. Diese Vergütung erhöht sich ab dem 
Geschäftsjahr 2012 von Geschäftsjahr zu Geschäfts-
jahr jeweils um 2 % bezogen auf die Vergütung des 
jeweiligen Vorjahres.

3.	 Diese Vergütung schuldet ausschließlich die Projekt-
gesellschaft.

§ 6 	 Vertragsdauer
1.	 Der Mittelverwendungskontrollvertrag wird für 

die Dauer des Bestehens der Projektgesellschaft 
abgeschlossen. Er kann von der Projektgesellschaft 
und der Mittelverwendungskontrolleurin mit einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ende eines 
Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezem-
ber 2014, ordentlich gekündigt werden.

2.	 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung dieses 
Vertrages durch eine der Vertragsparteien aus wich-
tigem Grund bleibt unberührt.
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Musterschiedsvertrag

zwischen

1.	 PI Pro·Investor Solarkraftwerk [Standort]  
GmbH & Co. KG

2.	 Komplementärin 
3.	 PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG 
4.	 [gegebenenfalls weiterer Gesellschafter] 

§ 1
Alle Streitigkeiten, die im weitesten Sinne aus dem 
zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag für die 
PI Pro·Investor 1 Solarkraftwerk [Standort] GmbH & Co. 
KG auftreten, werden unter Ausschluss des Rechtsweges 
durch ein Schiedsgericht entschieden, das auch zustän-
dig sein soll, wenn über die Ausschließung einer der 
Vertragsparteien gestritten wird.

§ 2
Das Schiedsgericht besteht aus drei Personen, die im 
Streitfall folgendermaßen bestimmt werden:

1. 	 Die betreibende Partei benennt der Gegensei-
te durch schriftliche Mitteilung einen Schiedsrich-
ter. Dabei soll sie zugleich die von ihr erhobenen 
Ansprüche angeben.

2. 	 Binnen zwei Wochen nach Zugang der Mittei-
lung kann die Gegenseite in gleicher Weise einen 
Schiedsrichter benennen. Unterlässt sie die Benen-
nung, wird dieser auf Antrag der betreibenden 
Partei von der Industrie- und Handelskammer Nürn-
berg bestellt.

3. 	 Sobald beide Schiedsrichter bestimmt sind, verstän-
digen sie sich über einen Obmann mit der Befähi-
gung zum Richteramt, dem der Vorsitz des Schieds-
gerichts zusteht. Kommt eine Einigung über die 
Person des Obmanns binnen zwei Wochen nicht 
zustande, wird er ebenfalls durch die Industrie- und 
Handelskammer Nürnberg bestellt.

§ 3
Das Schiedsgericht trifft seine Entscheidungen auf 
der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der 
vertraglichen Bestimmungen. Dabei soll es berechtigt 
sein, etwaige Gesellschaftsvertragslücken nach Sinn 
und Zweck des jeweiligen Vertrages selbst auszufüllen. 
Das Schiedsgericht ist hierbei berechtigt, einen Schieds-
spruch mit konstitutiver Wirkung zu fällen. Die entste-
henden Kosten tragen die Parteien selbst.

§ 4
Im Übrigen bestimmt sich das Schiedsverfahren nach 
den §§ 1025 ff. ZPO. Soweit danach eine Mitwirkung des 
ordentlichen Gerichts in Betracht kommt, ist hierfür das 
Landgericht Nürnberg-Fürth zuständig.

Röthenbach a. d. Pegnitz, Datum

PI Pro·Investor Solarkraftwerk [Standort] GmbH & Co. KG
vertreten durch die Komplementärin 
		
PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG 
vertreten durch die PI Fondsverwaltungs GmbH
	
[Weiterer Gesellschafter] 		
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Informationen für den Verbraucher nach den 
Vorschriften für Fernabsatzverträge für die 
PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG

Verbraucherinformationen für den Fernabsatz für eine 
mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an der PI Pro·In-
vestor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG; Stand: Januar 2010

1. Informationen zum Anbieter und zu anderen mit 
dem Verbraucher in Kontakt tretenden gewerblich 
tätigen Personen
a)	 Anbieterin/Prospektverantwortliche/ 

Vertriebskoordinatorin
	 PI Pro·Investor GmbH & Co. KG
	 Komplementärin  

PI Verwaltung & Management GmbH,  
Röthenbach a. d. Pegnitz

	 Geschäftsführer: Rudi Krötz, Klaus Wolfermann
	 Handelsregister:  

Amtsgericht Nürnberg unter HRA 15347
	 Anschrift: Am Gewerbepark 4,  

90552 Röthenbach a. d. Pegnitz
	 Tel.: 0911 / 91 99 6-0 Fax: 0911 / 91 99 6-20
	 E-Mail: info@proinvestorfonds.de

b)	 Fondsgesellschaft/Emittentin
	 PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG
	 Komplementärin:  

PI Fondsverwaltungs GmbH, Röthenbach a. d. Pegnitz
	 Handelsregister: 
	 Amtsgericht Nürnberg unter HRA 15430
	 Anschrift: Am Gewerbepark 4,  

90552 Röthenbach a. d. Pegnitz 
	 Tel.: 0911 / 91 99 6-0 Fax: 0911 / 91 99 6-20
	 E-Mail: info@proinvestorfonds.de
	 Hauptgeschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft 

sind der mittelbare Erwerb von und/oder die mittel-
bare oder unmittelbare Beteiligung an deutschen 
Freiflächensolarkraftwerken und deren Verwal-
tung und Bewirtschaftung über Tochterprojektge-
sellschaften. Darüber hinaus wird die Gesellschaft 
Beratungsleistungen gegenüber ihren Tochterge-
sellschaften erbringen. Grundlage der Tätigkeit sind 
bestimmte wirtschaftliche und rechtliche Rahmen-
bedingungen, insbesondere die Höhe der Stromein-
speisevergütung nach dem EEG. Sollten sich diese 
Rahmenbedingungen nachhaltig ändern, so kann 
die Gesellschaft die Fondsmittel unter bestimmten 
Voraussetzungen wie bspw. der Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung statt in Freiflächenso-
larkraftwerke in Dachflächensolarkraftwerke und/
oder statt in deutsche Solarkraftwerke in Solar-
kraftwerke im europäischen Ausland investieren.

Verbraucherinformationen für den Fernabsatz
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2. Informationen zu wesentlichen Vertragsmerkmalen 
und zur Finanzdienstleistung selbst
a)	 Wesentliche Vertragsmerkmale
	 Gegenstand der Vermögensanlage ist die langfris-

tige Beteiligung von Anlegern an der Fondsgesell-
schaft als Kommanditisten bzw. als Treugeber über 
die Treuhänderin. Wirtschaftlich sind beide Betei-
ligungsarten gleichgestellt. Die Fondsgesellschaft 
wird die Kapitaleinlagen der Anleger in dem im Inves-
titions- und Finanzierungsplan (Seite 51 des Emis-
sionsprospektes) vorgesehenen Umfang für mittel-
bare Investitionen in Freiflächensolarkraftwerke 
verwenden. Die Anleger werden über Ausschüttun-
gen und Entnahmen an den Erträgen der Fondsge-
sellschaft beteiligt. Die wesentlichen Vertragsmerk-
male sind im Übrigen im Emissionsprospekt der 
Fondsgesellschaft, Seite 85 ff., beschrieben.

b)	 Zustandekommen des Treuhandvertrages
	 Durch das Ausfüllen, Unterschreiben und Übersen-

den der Beitrittserklärung gibt der Zeichner sein 
Angebot auf Abschluss des Treuhandvertrages ab. 
Das Angebot ist darauf gerichtet, der Fondsgesell-
schaft zu den im Emissionsprospekt, dort im Gesell-
schaftsvertrag (Seite 119 ff.) und im Treuhandver- 
trag (Seite 137 ff.), beschriebenen Bedingungen 
in jedem Fall zunächst mittelbar beizutreten. Der 
Abschluss des Treuhandvertrages und damit der 
Beitritt zur Fondsgesellschaft erfolgt mit Annah-
me des Vertragsangebotes durch die Treuhände-
rin und Zustimmung der Komplementärin hierzu. 
Aufgrund des Treuhandvertrages ist die Treuhän-
derin verpflichtet, sich in Höhe der vom Anleger 
gewünschten Einlage an der Fondsgesellschaft zu 
beteiligen und die Beteiligung zu verwalten. Der 
Anleger ist zur Zahlung der Kommanditeinlage zzgl. 
eines Agios in Höhe von 5 % verpflichtet. Soweit 
ein Anleger eine direkte Beteiligung als Kommandi-
tist an der Fondsgesellschaft wünscht, erteilt er der 
Komplementärin der Fondsgesellschaft auf eige-
ne Kosten eine notariell beglaubigte Handelsregis-
tervollmacht. Mit der Eintragung in das Handels-
register wird dieser Anleger selbst Kommanditist 
der Fondsgesellschaft; die Treuhänderin wird diese 
Kommanditbeteiligungen lediglich verwalten. 

c)	 Risiken der Beteiligung, Leistungsvorbehalt
	 Die Rückzahlung des Beteiligungsbetrages wird 

nicht garantiert. Es besteht das Risiko einer nega-
tiven wirtschaftlichen Entwicklung, im Extremfall 
besteht das Risiko des teilweisen oder vollständi-
gen Verlustes des eingesetzten Kapitals, im Falle 
einer Anteilsfinanzierung die Gefahr der Privat-
insolvenz eines Anlegers. Genauere Angaben zu 
den Risiken dieser Beteiligung finden sich im Emis-

c)	 Komplementärin, Geschäftsführung  
der Fondsgesellschaft

	 PI Fondsverwaltungs GmbH, Röthenbach a. d. Pegnitz
	 Geschäftsführer: Rudi Krötz, Klaus Wolfermann
	 Handelsregister:  

Amtsgericht Nürnberg unter HRB 25895
	 Anschrift: Am Gewerbepark 4,  

90552 Röthenbach a. d. Pegnitz
	 Tel.: 0911 / 91 99 6-0 Fax: 0911 / 91 99 6-20
	 E-Mail: info@pi-unternehmensgruppe.de

d)	 Kommanditistin und Treuhänderin
	 c3 fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH, 

Hamburg
	 Geschäftsführer: Volkhard Neumann
	 Handelsregister:  

Amtsgericht Hamburg unter HRB 111800
	 Anschrift: ABC-Straße 19, 20354 Hamburg
	 Ab 1. Mai 2010:
	 Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg
	 Tel.: 040 / 35 76 62-0 Fax: 040 / 35 76 62-22
	 E-Mail: treuhand@c3fonds-concept.de
	 Hauptgeschäftstätigkeit der Treuhänderin ist es, 

sich an der Fondsgesellschaft/Emittentin im Außen-
verhältnis im eigenen Namen, jedoch für Rechnung 
der Anleger zu beteiligen. Sie übernimmt außerdem 
die Verwaltung der von Anlegern unmittelbar oder 
mittelbar gehaltenen Kommanditbeteiligungen. 

e)	 Mittelverwendungskontrolleurin
	 c3 fonds.concept Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
	 Geschäftsführer: Volkhard Neumann, Hamburg
	 Handelsregister:  

Amtsgericht Hamburg unter HRB 111866
	 Anschrift: ABC-Straße 19, 20354 Hamburg
	 Ab 1. Mai 2010:
	 Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg
	 Tel.: 040 / 35 76 62-0 Fax: 040 / 35 76 62-22
	 E-Mail: info@c3fonds-concept.de

	 In Bezug auf weitere Vertragspartner, zu denen der 
Anleger rechtlich lediglich in mittelbaren Beziehun-
gen steht, wird auf die Seiten 79 ff. des Emissions-
prospektes verwiesen.

Die unter a) bis d) angegebenen Personen unterliegen 
nicht der Aufsicht einer speziellen Aufsichtsbehörde. Die 
unter e) angegebene Person unterliegt der Aufsicht der 
Hanseatischen Rechtsanwaltskammer, Bleichenbrücke 9, 
20354 Hamburg. Die aufsichtsrechtlichen Informationen 
im Hinblick auf Ihren Vertriebspartner entnehmen Sie 
bitte den Ihnen von ihm ausgehändigten Unterlagen. Ob 
die weiteren Vermittler einer Aufsicht unterliegen, hängt 
von den jeweiligen Vermittlern und ihrem Tätigkeitsbe-
reich ab. 

Verbraucherinformationen für den Fernabsatz
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in welcher Höhe sich der Anleger an der Fonds-
gesellschaft beteiligen möchte. Die Kommandit-
einlage beträgt in der Regel mindestens 15.000,– 
Euro, ausnahmsweise 10.000,– Euro und muss 
durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. In jedem Fall ist 
zusätzlich ein Agio in Höhe von 5 % bezogen auf das 
Kommanditkapital zu entrichten. Daneben fallen bei 
Direktkommanditisten Kosten für die Eintragung ins 
Handelsregister und für die notarielle Unterschrifts-
beglaubigung der Vollmacht zur Eintragung ins 
Handelsregister an. Weitere vom Anleger zu tragen-
de Kosten können aufgrund gesellschaftsvertrag-
licher Regelungen wegen Verzugs bei der Zahlung 
der Einlage und des Agios (§ 3 Absatz 8 des Gesell-
schaftsvertrages, Seite 120 ff. des Emissionspros-
pektes), bei verspätet gemeldeten Sonderbetriebs-
ausgaben/-einnahmen (§ 13 Absatz 5, Seite 127 des 
Emissionsprospektes), Übertragung von Geschäfts-
anteilen (§ 16 Absatz 4 bis 6, Seite 128 des Emis-
sionsprospektes), durch den erforderlichen Nach-
weis der Erbenstellung (§ 17 Absatz 1, Seite 128 
des Emissionsprospektes) und durch das Ausschei-
den des Anlegers (§ 20 Absatz 2 und 5, Seite 129 
f. des Gesellschaftsvertrages) entstehen. Kosten 
für Telefon, Internet oder Porto hat ein Anleger 
selbst zu tragen. Angaben zu den vom Gesellschaf-
ter zu zahlenden Steuern finden sich im Emissions
prospekt im Kapitel „Steuerliche Grundlagen“, Seite 
111 ff.

f)	 Zahlungsmodalitäten
	 Die Einlage und das Agio sind in Euro zu erbringen. 

Der Anleger hat die gesamte Einlage zzgl. 5 % Agio 
20 Tage nach Annahme der Beitrittserklärung auf 
das in der Beitrittserklärung angegebene Konto der 
Treuhänderin, Kto.-Nr. 10653236 bei der Sparkasse 
Nürnberg (BLZ 760 501 01), einzuzahlen. Die Gebüh-
ren der Überweisung sind vom Anleger zu tragen. 
Die Regelungen der Zahlungsmodalitäten finden 
sich in der Beitrittserklärung und in § 3 Absatz 7 des 
Gesellschaftsvertrages, Seite 120 des Emissionspro-
spektes. Der Beitritt zur Fondsgesellschaft erfolgt 
mit Annahme der Beitrittserklärung durch die Treu-
händerin, frühestens jedoch, wenn ein Mindestbe-
trag von 1.000.000,– Euro bis zum 30. April 2010 
gezeichnet wurde.

g)	 Handelsregister
	 Der Anleger bzw. die Treuhänderin wird mit einer 

Haftsumme von 10 % des einbezahlten Kapitals in 
das Handelsregister eingetragen. Einzelheiten zur 
Haftung des Anlegers als Kommanditist oder als 
Treugeber finden sich im Kapitel „Rechtliche Grund-
lagen“, Seite 92 des Emissionsprospektes.

sionsprospekt in dem Kapitel „Wesentliche Risi-
ken der Beteiligung“, Seite 13 ff. Die in der Vergan-
genheit von anderen Gesellschaften, bei denen die 
Geschäftsführer der Anbieterin mitwirkten, erwirt-
schafteten Erträge oder die in der Vergangenheit 
von Solarkraftwerken erwirtschafteten Erträge sind 
keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Auf den 
Angabenvorbehalt und die Haftungsbeschränkung,  
Seite 2 des Emissionsprospektes, wird verwie-
sen. Bis zur Schließung des Fonds und nach Einzah-
lung des Beteiligungsbetrages durch einen Anleger 
bestehen auf Seiten der Fondsgesellschaft oder der 
Treuhänderin keine Leistungsvorbehalte. 

d)	 Mindestlaufzeit der Beteiligung, Kündigung
	 Die Fondsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit 

errichtet. Die ordentliche Kündigung des Gesell-
schaftsvertrages ist bis zum 31. Dezember 2029 
ausgeschlossen. Danach kann der Gesellschaftsver-
trag jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres, erst-
mals also zum 31. Dezember 2030, mit einer Frist von 
sechs Monaten ordentlich gekündigt werden. Das 
Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichti-
gem Grund bleibt unberührt. Als wichtige Gründe 
in diesem Sinne werden die länger als 18 Monate 
andauernde ununterbrochene Arbeitslosigkeit des 
Anlegers sowie die Feststellung der vollen Erwerbs-
minderung in der Person des Anlegers anerkannt. 
Es obliegt dem Anleger, in geeigneter Form Nach-
weis für das Vorliegen dieser Kündigungsgründe zu 
führen. 

	 Im Übrigen haben Anleger unter der Vorausset-
zung, dass die Fremdfinanzierung der Beteiligung 
auf Seiten der Komplementärin bis zum 30. Novem-
ber 2020 zu 80 % ebenso wie die Gesamtfinanzie-
rung gesichert ist, die Möglichkeit, die Beteiligung 
zum 31. Dezember 2020 an die Komplementä-
rin oder eine von ihr benannte Gesellschaft oder 
Person zu veräußern. Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann ein Anleger auch aus der Fondsgesell-
schaft ausgeschlossen werden. Erfolgt ein solcher 
Ausschluss, steht dem betreffenden Anleger nur 
ein Teil des ermittelten Verkehrswertes der Betei-
ligung als Abfindung zu. Einzelheiten hinsichtlich 
Dauer und Kündigung der Fondsgesellschaft und 
die Rechtsfolgen der außerordentlichen Kündigung 
finden sich im Emissionsprospekt insbesondere im 
Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ sowie in den §§ 19 
bis 21 des Gesellschaftsvertrages, Seite 129 ff. des 
Emissionsprospektes.

e)	 Vom Anleger zu entrichtender Gesamtbetrag zum 
Erwerb der Beteiligung, weitere Kosten und Steuern

	 Der von dem Anleger zu leistende Gesamtbetrag 
zum Erwerb der Beteiligung ist abhängig davon, 

Verbraucherinformationen für den Fernabsatz
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c)	 Dem Verbraucher steht gemäß § 355 BGB das 
folgende Widerrufsrecht zu.

	 Widerrufsrecht
	 Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 

zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist 
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, 
jedoch nicht vor Vertragsschluss. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

	 c3 fonds.concept Treuhandgesellschaft mbH
	 ABC-Straße 19, 20354 Hamburg
	 Ab 1. Mai 2010: 
	 Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg
	 Fax: 040/35 76 62 22
	 E-Mail: treuhand@c3fonds-concept.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gege-
benenfalls gezogene Nutzungen (zum Beispiel Zinsen) 
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leis-
tung ganz oder teilweise nicht oder nur im verschlech-
terten Zustand zurückgeben, müssen Sie uns inso-
weit gegebenenfalls Wertersatz leisten. Das kann dazu 
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtun-
gen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfül-
len müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlun-
gen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch voll-
ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben.

4. Informationen zu etwaigen Rechtsbehelfen und dem 
Bestehen von Garantiefonds und Einlagensicherung
a)	 Ein Schiedsgericht ist für alle Streitigkeiten zwischen 

den Gesellschaftern und der Gesellschaft oder 
zwischen den Gesellschaftern, die im Zusammen-
hang mit dem Zustandekommen oder dem Inhalt des 
Gesellschaftsvertrages stehen, unter Ausschluss des 
ordentlichen Rechtsweges ausschließlich zuständig. 
Einzelheiten sind in einem separaten, im Emissions-
prospekt (Seite 141) abgedruckten Schiedsvertrag 
geregelt.

b)	 Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Fern-
absatzverträgen betreffend Finanzdienstleistun-
gen kann sich ein Anleger an folgende öffentliche 
Schlichtungsstelle wenden:

h)	 Auszahlungen
	 Die aus der Beteiligung an den Projektgesellschaf-

ten erzielte Liquidität ist nach Bildung einer ange-
messenen Liquiditätsreserve zur Sicherstellung 
einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung an die 
Gesellschafter auszuzahlen, soweit sie nicht für die 
Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen benötigt 
wird. Die Komplementärin kann von der Auszahlung 
freier Liquidität absehen, wenn der zur Auszahlung 
zur Verfügung stehende Betrag nicht mindestens 
3 % des Kommanditkapitals beträgt. 

	 Auszahlungen sollen viermal jährlich jeweils zum 
31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezem-
ber erfolgen und letztmals vor der handelsrechtli-
chen Vollbeendigung der Fondsgesellschaft. Der 
Komplementärin bleibt unbenommen, nach eige-
nem Ermessen eine Auszahlung zu einem anderen 
Zeitpunkt zu beschließen. 

	 Einzelheiten zu den Auszahlungen finden sich unter 
anderem in Kapitel „Rechtliche Grundlagen“, Seite 
91 des Emissionsprospektes.

i)	 Beitrittsgrundlage, Gültigkeit der Informationen 
	 Alle den Anlegern zur Verfügung gestellten Infor-

mationen, insbesondere der Emissionsprospekt, 
beruhen auf dem Stand 24. Januar 2010. Diese 
Informationen bleiben vorbehaltlich etwaiger Nach-
träge und der Bekanntgabe von Änderungen gültig. 
Beitrittserklärungen werden nur bis zur Schließung 
des Fonds angenommen. Die Schließung erfolgt 
spätestens zum 31. Dezember 2010. 

3. Information über die Besonderheiten des  
Fernabsatzgeschäftes
a)	 Anwendbares Recht bzw. Rechtsordnung und 

Gerichtsstand
	 Die Fondsgesellschaft und die Beziehungen zwischen 

der Fondsgesellschaft und den Gesellschaftern 
sowie die Beziehung der Treuhänderin zu den Anle-
gern unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Zuständig ist in bestimmten Fällen 
ein Schiedsgericht (vgl. § 27 des Gesellschaftsver-
trages, Seite 132 des Emissionsprospektes, und den 
Schiedsvertrag, Seite 141 des Emissionsprospektes, 
s. u. 4. a). Sofern der Anleger Verbraucher im Sinne 
des § 13 BGB ist, gelten hinsichtlich des Gerichts-
standes die gesetzlichen Vorgaben.

b)	 Sprache
	 Vertrags- und Kommunikationssprache ist Deutsch. 

Die Bedingungen der Fondsbeteiligung und die 
in diesem Prospekt enthaltenen Informationen 
werden in deutscher Sprache mitgeteilt. 
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	 Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle
	 Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main
	 www.bundesbank.de

	 Die Beschwerde ist schriftlich unter Schilde-
rung des Sachverhaltes und Beifügung von Kopien 
der notwendigen Unterlagen einzureichen. Die 
Beschwerde kann auch per E-Mail oder Fax einge-
reicht werden; evtl. erforderliche Unterlagen sind 
dann per Post nachzureichen. Der Beschwerde-
führer hat zu versichern, dass die Beschwerde bei 
keinem anderen Gericht anhängig ist oder war, nicht 
Gegenstand eines Schlichtungsverfahrens ist, nicht 
durch einen außergerichtlichen Vergleich erledigt 
wurde, der Anspruch nicht bereits verjährt ist oder 
ein Antrag auf Prozesskostenhilfe nicht mangels 
Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung abgelehnt 
wurde. Der Beschwerdeführer kann sich im Verfah-
ren vertreten lassen.

c)	 Ein Garantiefonds, eine Einlagensicherung oder 
andere Entschädigungsregelungen bestehen nicht.
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Abwicklungshinweise

Ihre Beteiligung an der Fondsgesellschaft vollzieht sich 
wie folgt: 

Sie unterzeichnen den vollständig ausgefüllten Zeich-
nungsschein, in dem Sie gegenüber der Treuhand-
kommanditistin der Fondsgesellschaft (Treuhänderin)  
erklären, dass Sie sich entweder als Treugeber über 
die Treuhänderin oder als Direktkommanditist beteili-
gen wollen (Beitrittserklärung). Unterzeichnen Sie bitte 
ebenfalls die Widerrufsbelehrung und die Empfangsbe-
stätigung auf dem Zeichnungsschein. 

Die Fondsgesellschaft und die Treuhänderin sind nach 
dem Geldwäschegesetz in der Fassung vom 13. August 
2008 verpflichtet, die Anleger zu identifizieren. Füllen 
Sie bitte den Abschnitt „Identifikationsnachweis“ auf 
dem Zeichnungsschein aus. Die Identifizierung, das heißt 
die Überprüfung der eingetragenen Angaben, erfolgt 
durch den Vertriebspartner. Dieser überprüft Ihre Anga-
ben persönlich anhand Ihres Personalausweises oder 
Ihres Reisepasses und einer amtlichen Meldebestäti-
gung (alle Dokumente im Original). Die Fondsgesellschaft 
und die Treuhänderin werden den Identifikationsnach-
weis zusammen mit den übrigen Zeichnungsunterlagen 
gemäß den gesetzlichen Vorschriften aufbewahren.Mit 
der Annahme der Beitrittsvereinbarung durch die Treu-
händerin und der Zustimmung der Komplementärin voll-

zieht sich nach Vorliegen der Mittelfreigabevorausset-
zung Ihre Beteiligung.

Diejenigen Anleger, die eine Beteiligung als Direktkom-
manditist gewählt haben, werden anschließend das für 
die Eintragung in das Handelsregister notwendige Voll-
machtsformular erhalten. Die Handelsregistervollmacht 
ist hinsichtlich der Unterschrift vor einem Notar beglaubi-
gen zu lassen. Das Original der Handelsregistervollmacht 
ist der Treuhänderin zu übersenden; die Geschäftslei-
tung der Fondsgesellschaft oder die Vertriebsbeauftrag-
te werden Sie auf Wunsch bei der Vereinbarung eines 
Notartermins unterstützen. Die Kosten für die notariel-
le Unterschriftsbeglaubigung und für die Eintragung im 
Handelsregister tragen Sie als Direktkommanditist. Die 
Eintragung als Direktkommanditist ist u. E. nur empfeh-
lenswert, falls ein erbschaft- oder schenkungsteuer-
pflichtiges Vermögen nach Ausnutzung evtl. Freibeträge 
gegeben ist. Siehe hierzu auch das Kapitel „Steuerliche 
Grundlagen“, Seite 116.

Die Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio ist innerhalb von  
20 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung zur PI 
Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG ohne weite-
re Aufforderung zur Zahlung auf das folgende Konto der 
Treuhänderin fällig: 



164¸ Abwicklung¸

Empfänger:	 c3 fonds.concept  
	 Treuhandgesellschaft mbH
Konto: 	 10653236
BLZ:	 760 501 01	
Verwendungszweck	 Name, Vorname (des Anlegers), Ort

Nachdem ein Kommanditkapital von insgesamt 
1.000.000,– Euro von Anlegern gezeichnet wurde, 
werden die bis dahin eingezahlten Anlegergelder von der 
Treuhänderin auf ein Konto der Fondsgesellschaft freige-
geben. Ab diesem Zeitpunkt kann dort mit dem nächsten 
Monatsersten und für alle weiteren Zahlungen mit dem 
der Einzahlung folgenden Monatsersten die Kapitalkon-
tenverzinsung beginnen. Hierbei ist ausschließlich der 
Eingang der Zahlung bei der Fondsgesellschaft und nicht 
bei der Treuhänderin maßgeblich. Wir empfehlen daher, 
nicht am Ende eines Monats zu überweisen.
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Agio	
Aufgeld bzw. Aufschlag auf den Nennwert der Zeich-
nungssumme, wird zur Deckung der Vertriebskosten 
verwandt.

Anbieterin 	
Anbieterin der Vermögensanlage ist die für das öffent-
liche Angebot der Vermögensanlage verantwortliche 
Gesellschaft; im Fall des PI Solarfonds 1 die Initiatorin, 
die PI Pro·Investor GmbH & Co. KG.

Anleger
Oberbegriff für mittelbar, über die Treuhänderin an der 
Fondsgesellschaft beteiligte Gesellschafter (Treugeber) 
sowie unmittelbar beteiligte, im Handelsregister einge-
tragene Kommanditisten der Fondsgesellschaft mit 
Ausnahme der Gründungsgesellschaft.

Auszahlung	
Oberbegriff für die Zahlung liquider Mittel der Fonds-
gesellschaft an die Gesellschafter; dabei handelt es sich 
entweder um Gewinne (Ausschüttungen) oder um Eigen-
kapital (Entnahmen) der Fondsgesellschaft.

BaFin
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht; seit 
dem 1. Juli 2005 sind alle Verkaufsprospekte für Vermö-
gensanlagen nach der Verordnung über Vermögensanla-

gen-Verkaufsprospekte zu erstellen sowie der BaFin zur 
Gestattung der Veröffentlichung vorzulegen.

Basis-Cashflow	
Der Basis-Cashflow beziffert den Überschuss, der sich 
rechnerisch nach Abzug der Ausgaben von den Einnah-
men ergibt. Er lässt erkennen, in welchem Maße ein 
Solarkraftwerk auf Basis der im Gesellschaftsvertrag 
festgelegten Rechengrößen Finanzmittel aus eigener 
Kraft erwirtschaften soll, und wird bei Projektbeschluss 
von der PI Pro·Investor GmbH & Co. KG als Entschei-
dungsgrundlage ermittelt. Erst ab Erreichen der Basis-
Cashflows nehmen die Initiatorin und die Geschäfts-
besorgerin mit ihren ergebnisabhängigen Vergütungen 
am Erfolg der Solarkraftwerke gemäß den vertraglichen 
Bestimmungen teil (Gewinnteilungsschwelle). 

Beirat	
Gegebenenfalls einzurichtendes, aus drei Anlegern be-
stehendes Gremium; Vertreter der Interessen der Anleger 
und gegebenenfalls auch Vertreter der Gesellschafter-
versammlung; unterstützt und berät die Komplementä-
rin der Fondsgesellschaft in Angelegenheiten der Gesell-
schaft; der Beirat wird von den Anlegern gewählt und 
berichtet diesen.

Glossar und Abkürzungen
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Emissionskapital	
Das zur Platzierung an Anleger zur Verfügung stehende 
Eigenkapital der Fondsgesellschaft; im Falle der Fondsge-
sellschaft auch „Kommanditkapital“ genannt.

Energieversorgungsunternehmen
Unternehmen, das elektrische Energie erzeugt und über 
das öffentliche Stromnetz verteilt. Abnehmer der von 
den Solarkraftwerken erzeugten Energie; sie sind zur 
Zahlung der Einspeisevergütung nach dem EEG verpflich-
tet.

Ergebnis- und Liquiditätsprognose	
Langfristige Planrechnung, welche die zukünftige 
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Fondsge-
sellschaft und der Projektgesellschaft(en) projiziert, um 
somit einen möglichen Ergebnisverlauf hinsichtlich der 
Liquiditätsentwicklung und Auszahlungen aufzuzeigen.

Fondsgesellschaft	
Eine in der Form der GmbH & Co. KG bestehende 
Kommanditgesellschaft deutschen Rechts, an der sich 
der Anleger unmittelbar als Kommanditist oder mittel-
bar über eine Treuhänderin zur Investition in die Vermö-
gensanlage beteiligt.

Fraunhofer ISE
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Frei-
burg, ein Gutachter für die Solarkraftwerk-KGs.

Fungibilität	
Bezeichnung für die Handelbarkeit bzw. Marktgängig-
keit von Waren, Devisen oder Wertpapieren; bei diesem 
Beteiligungsangebot wird darunter die Veräußerbar-
keit bzw. die Marktgängigkeit von Kommanditanteilen 
verstanden.

Generalunternehmer	
Verantwortlich für den schlüsselfertigen Aufbau der 
Solarkraftwerke.

Geschäftsbesorgerin	
Oberbegriff für alle Unternehmen, die auf Projektgesell-
schaftsebene mit der Projektierung, der Errichtung und 
dem Betrieb der Solarkraftwerke betraut sind.

Gestehungsfaktor	
Der Wert, der sich ergibt, wenn man die Gestehungskos-
ten des Solarkraftwerkes durch den Ertrag des ersten 
vollen Geschäftsjahres aus Stromverkäufen dividiert.

Initiatorin	
Siehe „Anbieterin“.

Beitrittserklärung	
Angebot eines Anlegers an die Treuhänderin auf Ab-
schluss des Treuhandvertrages auf dem Zeichnungs-
schein; mit Abgabe der Beitrittserklärung und deren 
Annahme durch die Treuhänderin erfolgt die Zeichnung 
der Vermögensanlage.

Betriebsführer
Unternehmen, das für den ordnungsgemäßen Betrieb 
eines Solarkraftwerkes gegenüber der jeweiligen Projekt-
gesellschaft verantwortlich ist.

Blindpoolkonzept	
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung steht noch nicht 
fest, in welche konkreten Projekte die Fondsgesellschaft 
tatsächlich investieren wird.

Cashflow	
Der Cashflow beziffert den Überschuss, der sich nach 
Abzug der Ausgaben von den Einnahmen ergibt. Er lässt 
erkennen, in welchem Maße ein Unternehmen Finanz-
mittel aus eigener Kraft erwirtschaftet hat.

CO2-Emissionen	
Ausstoß von Kohlendioxid, chemische Verbindung aus 
Kohlenstoff und Sauerstoff.

Degradation	
Altersbedingter Leistungsverlust von Solarmodulen. 

Degressionsregelung	
Gesetzlich vorgesehene kontinuierliche Abnahme der 
Einspeisevergütung für Strom aus neu installierten Solar-
kraftwerken.

Einspeisevergütung	
Die Einspeisevergütung ist durch das EEG (vgl. S. 171), 
das erstmals am 1. April 2000 in Kraft trat, geregelt. Die 
Vergütung wird in Deutschland für Strom aus erneuer-
baren Energien gezahlt, der in das öffentliche Stromnetz 
eingespeist wird. Die Betreiber der Stromnetze sind per 
EEG dazu verpflichtet, den Strom komplett abzunehmen 
und mit den darin vorgeschriebenen Sätzen zu vergü-
ten.

Einspeisevorrang	
Nach dem EEG gilt das Prioritätsprinzip für aus erneuer-
baren Energien hergestellten Strom. Das bedeutet, dass 
eine vorrangige Pflicht zur Abnahme von EEG-Strom 
besteht. Diese greift nur dann nicht, wenn das Netz 
durch Strom aus zeitlich vor diesen Anlagen angeschlos-
senen EEG-Anlagen vollständig ausgelastet ist.

Glossar und Abkürzungen
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sichert zunächst eine ausreichende Projektentwicklungs-
zeit, die zur Beschaffung aller Planungen und behördli-
chen Genehmigungen erforderlich ist. Wenn die Bedin-
gungen des Gestattungsvertrages erfüllt sind, mündet er 
direkt in den Pachtvertrag.

Peak	
Der Begriff Peak kommt aus dem Englischen und bedeu-
tet „Gipfel, Spitze, Scheitelwert“. In der Messtechnik 
bezeichnet man Spitzenwerte als Peak.

Performance Ratio	
Verhältnis von tatsächlichem Energieertrag einer Photo-
voltaikanlage zum theoretisch möglichen Energieertrag 
(= Stromertrag/Sonneneinstrahlung).

Photovoltaik	
Unter Photovoltaik versteht man die Umwandlung von 
Strahlungsenergie, vornehmlich Sonnenenergie, in elek-
trische Energie.

Photovoltaikanlage, Photovoltaikkraftwerk
Siehe „Solarkraftwerk“.

Photovoltaikmodul
Ein Photovoltaik- bzw. Solarmodul besteht aus mehreren 
aneinander angeschlossenen Solarzellen, die zwischen 
zwei Glas- oder Kunststoffscheiben eingebettet und so 
vor Witterungseinflüssen geschützt sind.

Projektgesellschaft	
Kommanditgesellschaft, die als Eigentümerin jeweils 
eines Solarkraftwerkes vorgesehen ist; Tochtergesell-
schaft der Fondsgesellschaft.

Sensitivitätsprognose	
Die Sensitivitätsprognose gibt Auskunft darüber, wie 
sensibel die Rentabilität der Vermögensanlage auf heute 
nicht beeinflussbare Veränderungen von Parametern 
(zum Beispiel Solareinstrahlung, Betriebskosten, Zinssatz 
für Anschlussfinanzierung) reagiert.

Solarkraftwerk	
Gesamtheit aus Solarmodulen, Unterbaukonstruktion, 
Wechselrichtern – in diesem Prospekt auch Photovol-
taikanlage oder Photovoltaikkraftwerk genannt.

Solarmodul	
Siehe „Photovoltaikmodul“.

Solarzelle
In Solarzellen werden unter Zufuhr von Licht positive und 
negative Ladungsträger freigesetzt und so Gleichstrom 
erzeugt.

Investitionsprognose	
Zusammenstellung aller für die Investition in Solarkraft-
werke erforderlichen Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse, 
sowohl auf der Ebene der Fondsgesellschaft als auch auf 
der Ebene der Projektgesellschaft(en).

Kommanditgesellschaft	
Eine Personengesellschaft des HGB, bei der mindes-
tens ein Gesellschafter gegenüber den Gesellschafts-
gläubigern persönlich und unbegrenzt haftet (Komple-
mentärin), während bei den anderen Gesellschaftern die 
Haftung beschränkt ist (Kommanditisten). 

Kommanditist	
Ein Kommanditist ist ein beschränkt haftender Gesell-
schafter einer Kommanditgesellschaft. 

Kommanditkapital	
Siehe „Emissionskapital“.

Komplementärin (der Fondsgesellschaft)
Unbeschränkt haftende Gesellschafterin einer Komman-
ditgesellschaft; im Falle der Fondsgesellschaft: PI Fonds-
verwaltungs GmbH.

Mindestkapital	
Mindestbetrag von 1.000.000,– Euro des Emissionskapi-
tals, der bis zum 30. April 2010 platziert sein muss, damit 
Anleger der Fondsgesellschaft beitreten und die Treu-
händerin Anlegergelder an die Fondsgesellschaft frei-
gibt.

Mindestpeakleistung	
Mindestspitzenleistung insbesondere der Photovoltaik-
module und des Solarkraftwerkes.

Mittelverwendungskontrolle	
Eine Rechtsanwaltsgesellschaft als Mittelverwendungs-
kontrolleurin kontrolliert insbesondere die vertragsge-
mäße Verwendung der Anlegergelder in der Investitions-
phase.

Nennleistung	
Bezeichnung für die vom Hersteller angegebene Leistung 
einer Anlage bzw. der Komponenten, die diese aufneh-
men bzw. abgeben kann, die Nennleistung wird meist 
unter Standardtestbedingungen angegeben.

Pacht- und Gestattungsvertrag	
Der Pachtvertrag sichert dem Pächter (Solarkraftwerk) 
den Gebrauch der Pachtsache (Grundstück/Fläche) und 
auch den Ertrag aus dieser zu, sofern die Nutzung der 
Pachtsache ordnungsgemäß erfolgt. Der Pächter entrich-
tet hierfür dem Verpächter den Pachtzins. Der Gestat-
tungsvertrag wird vor den Pachtvertrag geschaltet und 
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Wattstunde	
Die Wattstunde (Einheitenzeichen: Wh) ist eine Maßein-
heit der Arbeit und damit eine Energieeinheit. Im Alltag 
gebräuchlich und verbreitet ist die Kilowattstunde, das 
Tausendfache der Wattstunde. Mit der Energiemenge  
1 kWh kann man zum Beispiel:

50 Stunden am Laptop arbeiten (bei einer Leistung »»
von 20 Watt)
sieben Stunden fernsehen (bei einer Leistung von »»
142 Watt)
fünf Stunden am Computer arbeiten (bei einer Leis-»»
tung von ca. 200 Watt)
25 Minuten staubsaugen (bei einer Leistung von »»
2.400 Watt)
eine Dreiviertelstunde Haare föhnen (bei einer Leis-»»
tung von 1.400 Watt)
einen Eimer voll Wasser (10,75 Liter) unter normalem »»
Druck von 20 °C auf 100 °C erhitzen

Eine Terawattstunde entspricht 1 Mrd. Kilowattstunden.

Wechselrichter
Der von Solarzellen erzeugte Gleichstrom wird von 
einem Wechselrichter in netzkonformen Wechselstrom 
umgewandelt. Damit ist er das Bindeglied zwischen den 
Solarmodulen und dem Stromnetz.

Zeichnungssumme	
Der von einem Anleger an die Treuhänderin nach 
Abschluss des Treuhandvertrages als (Kommandit-)Einla-
ge zu zahlende Geldbetrag ohne Agio.

Zweitmarkt
Unter dem Zweitmarkthandel von Fondsanteilen versteht 
man den ungeregelten Markt, in dem Kommanditantei-
le aus bestehenden Fondsgesellschaften während der 
Laufzeit gehandelt werden.

Sonneneinstrahlung
Sonneneinstrahlung setzt sich aus direkter und indirek-
ter Strahlung zusammen. Als indirekt bezeichnet man 
zum Beispiel die Reflexionsstrahlung der Umgebung, wie 
die von Schneeflächen oder die des blauen Himmels. Für 
die Berechnung der Gesamtenergie, die auf eine Fläche 
trifft, ist der Winkel zwischen Sonnenstrahl und Fläche 
bei der direkten Strahlung entscheidend. Dieser ändert 
sich je nach Tages- und Jahreszeit.

Spezifischer Ertrag
Der Stromertrag einer Photovoltaikanlage wird in Kilo-
wattstunden gemessen. Der effektive Stromertrag einer 
Photovoltaikanlage wird auch als spezifischer Ertrag 
bezeichnet.

Standardtestbedingungen
Bei Photovoltaikanlagen wird die abgegebene elektri-
sche Leistung unter standardisierten Testbedingungen 
angegeben, diese finden unter einer Bestrahlungsstärke 
von 1.000 W/m² und einer Modultemperatur von 25 °C 
statt.

Tatsächlicher Jahresstromertrag	
Tatsächlicher Gesamtertrag eines Solarkraftwerkes in 
Kilowattstunden in einem Kalenderjahr, multipliziert mit 
der für dieses Kalenderjahr gültigen Einspeisevergütung 
gemäß EEG in Euro pro Kilowattstunde.

Terawattstunden	
Siehe „Wattstunde“.

Watt
Maßeinheit zur Messung von Leistung.

Watt Peak
Maßeinheit zur Messung von Leistung, 1.000 Wp = 1 kWp.
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IEA
Internationale Energieagentur.

KG	
Kommanditgesellschaft.

KWG	
Gesetz über das Kreditwesen.

KStG	
Körperschaftsteuergesetz.

kW	
Kilowatt.

kWh
Kilowattstunde (Maßeinheit zur Messung der Arbeit), 
eine Kilowattstunde entspricht der Energie, welche eine 
Maschine mit einer Leistung von 1.000 Watt in einer 
Stunde aufnimmt oder abgibt.

kWp
Kilowatt Peak; Maßeinheit für die maximale Leistung, 
insbesondere für die höchste elektrische Leistung, die 
ein Gerät umsetzen kann.

MW
Megawatt; Maßeinheit zur Messung der Leistung von 
elektrischen oder mechanischen Antriebsmaschinen,  
1 MW = 1 Mio. Watt.

MWp
Megawatt Peak, 1 MWp = 1.000 kWp (vgl. auch „Watt 
Peak“).

p. a.	
Pro anno – pro Jahr.

PV	
Photovoltaik.

SolZ	
Solidaritätszuschlag.

UN	
United Nations – Vereinte Nationen.

VerkProspG
Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz bzw. Verkaufspros-
pektgesetz.

VermVerkProspV
Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte.

Wp	
Watt Peak.

AO
Abgabenordnung.

BEE	
Bundesverband Erneuerbare Energie e. V.

DSCR
Debt Service Cover Ratio, betriebsbedingter Cashflow 
zzgl. Finanzaufwand im Verhältnis zum Kapitaldienst.
	
EEG
Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien, das erst-
mals am 1. April 2000 in Kraft trat, kurz: Erneuerbare-
Energien-Gesetz.

ErbStG
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz.

EStG
Einkommensteuergesetz.

EVU	
Energieversorgungsunternehmen.

GewStG
Gewerbesteuergesetz.

GmbH	
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

GmbH & Co. KG	
Kurzbezeichnung für eine Kommanditgesellschaft mit 
einer GmbH als Komplementärin.

GW
Gigawatt; Maßeinheit zur Messung von Leistung, 1 GW =  
1 Mrd. Watt.

GU-Vertrag	
Generalunternehmervertrag.

GWh
Gigawattstunde (Maßeinheit zur Messung der Arbeit), 
eine Gigawattstunde entspricht der Energie, welche eine 
Maschine mit einer Leistung von 1 Mrd. Watt in einer 
Stunde aufnimmt oder abgibt.

ha
Hektar, Maßeinheit zur Bestimmung von Flächen, 1 ha = 
10.000 m².

HGB
Handelsgesetzbuch.

IDW
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
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Fondssteckbrief PI Pro·Investor Solarfonds 1 GmbH & Co. KG

Investitionsziel
Gegenstand der Gesellschaft sind der mittelbare Erwerb von oder auch die mittelbare  

Beteiligung an Solarkraftwerken und deren Verwaltung und Bewirtschaftung.

Anlagenart/-standort

Freiflächenanlagen in Deutschland  

Investorenbestimmter Blindpool mit 12 festen Investitionskriterien, erstes Projekt ist gesichert 

und wird im Prospekt beschrieben

Prospektiertes Fondsvolumen konsolidiert 44.313.558,– Euro

Prospektiertes Eigenkapital inkl. 5 % Agio

(mit Erhöhungsoption)
15.750.000,– Euro

Prospektiertes Fremdkapital  

(70% der Gestehungskosten)
28.563.558,– Euro

Investitionsquote (inkl. Liquiditätsreserve)  91,82 %

Geplante Auszahlungen (Prognose) vierteljährlich von 8,5 % p. a., pro rata temporis ab Quartal 2/2011 – steigend

Gesamtauszahlung inkl. Kapitalrückzahlung 

(Prognose)
ca. 271 %

Einzahlung
100 % + 5 % Agio nach Annahme, Abweichung nach Genehmigung durch Geschäftsleitung 

möglich, Vorabgewinn auf die Einzahlung in Höhe von 4 % p. a. pro rata temporis

Mindesteinlage 15.000,– Euro

Stückelung 1.000,– Euro

Agio 5 %

Haftsumme 10 % der Pflichteinlage

Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

Rechtsform der Fondsgesellschaft GmbH & Co. KG

Beteiligungsart Treugeber- oder Direktkommanditist

Emissionsstart/-ende
nach Genehmigung zur Veröffentlichung durch die BaFin,  

voraussichtlich Februar 2010 – längstens 31.12.2010

Kündigung

Rückgabeoption zum 31.12.2020 gemäß Gesellschaftsvertrag (150 % der Beteiligung abzgl.  

erhaltener Auszahlungen); Sonderkündigungsrecht bei Arbeitslosigkeit und schwerer Krankheit 

(100 % der Beteiligung zzgl. 3 % p. a. voller Beteiligung abzgl. erhaltener Auszahlungen);  

ordentliche Kündigung zum 31.12.2030 pro ganzem Beteiligungsjahr

Prognosezeitraum 2010–2030

Geplante Beteiligungsdauer ca. 20 Jahre

Besonderheiten

» PI Fondskonzept

» Ein erster zentraler Partner ist die relatio Gruppe in Balingen (Erfahrung: 182 MWp installierte 

Leistung in Europa). Diese hat sich vertraglich verpflichtet, alle geeigneten Projekte vor Weiter-

verkauf oder Eigennutzung zuerst der Fondsgesellschaft anzubieten (First-Look-Recht).

» 12 feste Investitionskriterien

» 2 Ertragsgutachten zum Beispiel von Fraunhofer ISE und Dr. Littmann Consulting erforderlich, 

Ansatz des niedrigeren Wertes

» Günstiger Gestehungspreis für Fondsgesellschaft (ca. 2.257,– Euro je kWp auf Basis 980 kWh/

kWp p. a. bzw. darunter das 8,1-Fache des prognostizierten Stromertrages nach EEG des ersten 

vollen Betriebsjahres) durch Tausch von anfänglichem Einmalgewinn zu in Summe höherer 

laufender Gewinnbeteiligung

» Unabhängige Mittelverwendungskontrolle über die gesamte Laufzeit auf Ebene von Fonds

gesellschaft UND Projektgesellschaften

» Initiatorenunabhängige Treuhänderin

» Umfassendes Versicherungskonzept mit Allgefahrenversicherung, Betreiberhaftpflicht,  

Vermögensschadenhaftpflicht für die Geschäftsführung und Mindestertragsversicherung  

(90 % der niedrigeren Gutachtenprognose)

Diese Zusammenstellung ist keine Aufforderung zur Beteiligung. 

Allein maßgeblich für eine Anlageentscheidung ist der vollständige Emissionsprospekt!
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